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Zivilrecht

Großer Senat für Zivilsachen
Die Gewährung des Altenteils für meck

lenburgische Landarbeiter ist nicht der Aus
übung öffentlich-rechtlicher Armenpflege 
gleichzusetzen.

Trotz Fehlens einer Abrede über das Al
tenteil in dem Dienstvertrag ist der An
spruch auf das Altenteil begründet, wenn 
zur Zeit des Vertragsabschlusses die Ge

währung des Elternteils als allgemeine Ver
kehrssitte geherrscht oder ein fester Brauch 
dieser A rt bestanden hat. RG.: DR. 1942, 
1741 Nr. 1

§ 522 a ZPO. Die sog. unselbständige An
schlußberufung kann rechtswirksam so 
lange begründet werden, als eine Anschluß
berufung überhaupt noch würde eingelegt 
werden können, d. h. grundsätzlich bis zur 
letzten mündlichen Verhandlung vor dem 
BG. RG.: DR. 1942, 1742 Nr. 2

Sonstige zivilrechtliche Entscheidungen
§ 55 EheG. Für die Frage, ob dem Schei

dungsbegehren des Ehemanns trotz der Not
wendigkeit einer Versorgung von Frau und 
Kindern stattgegeben werden kann, kommt 
es entscheidend auf die Persönlichkeit des 
Kl. an. RG.: DR. 1942, 1743 Nr. 3

§ 72 JugWohlfG.
Es genügt, daß die Sperrfristen für An

träge auf Aufhebung der Fürsorgeerziehung 
bei der Entscheidung der letzten Tatsachen
instanz über den Aufhebungsantrag ab
gelaufen sind.

Ist mit der endgültigen Fürsorgeerziehung 
bereits vor der Rechtskraft des sie anord
nenden Beschlusses begonnen worden, so 
können die Beteiligten schon nach Ablauf 
eines Jahres seit diesem Zeitpunkt die Auf
hebung der Fürsorgeerziehung beantragen. 
RG.: DR. 1942, 1745 Nr. 4

§28 Abs. 1 TestG. Letztwillige Verfügun
gen, die von Nichtehegatten in einem ge
meinschaftlichen Testament getroffen sind, 
können insoweit als Einzeltestamente auf
rechterhalten werden, als sie nicht wechsel
seitig i. S. des § 2270 Abs. 1 BGB. sind. KG.: 
DR. 1942, 1745 Nr. 5

§48 Abs. 2 TestG. Ein kinderloser Erb
lasser kann in aller Regel seine Ehefrau zur 
Alleinerbin einsetzen, ohne damit gröblich 
gegen die Rücksichten auf seine Eltern und 
Geschwister zu verstoßen. KG.: DR. 1942, 
1745 Nr. 6

§ 37 REG.; § 15 EHRV. Ist über einen Erb
hof ein Kauf- oder Übergabevertrag ge
schlossen worden und stirbt der Erwerber 
vor der Eintragung in das Grundbuch, so 
vererbt sich sein Übereignungsanspruch, 
wenn er nicht nach dem Willen der Ver
tragsparteien erlöschen sollte, nach An
erbenrecht. KG.: DR. 1942, 1747 Nr. 7

§ 847 BGB. Bei der Berechnung des 
Schmerzensgeldes ist der versicherte Schä
diger, der selbst sich in ungünstiger w irt
schaftlicher Lage befindet, wie eine Person 
mit durchschnittlichem Vermögen und Ein
kommen zu behandeln. OLG. Königsberg: 
DR. 1942, 1748 Nr. 8

§§ 2069, 2094, 2096, 2108 Abs. 2 BGB. Der 
Umstand, daß ein Erblasser seine Ehefrau 
in der ihr eingeräumten Vorerbenstellung 
weitgehend beschränkt hat, kann als Anzei
chen für seinen Willen verwertet werden, die 
Rechte seiner zu Nacherben berufenen K in

der bei deren vorzeitigem Versterbe 
ihre Abkömmlinge als Ersatzerben 
gehen zu lassen. KG.: DR. 1942, 1749 N ■

§ 1 ORpflVO.; §§ 1922 ff. BGB. Das.deut
sche Erbrecht g ilt in den eingeg*iec%.T n  
Ostgebieten seit dem 1. Sept. 1939.
Posen: DR. 1942, 1750 Nr. 10

Verfahren . , ,
§ 158 Abs. 2 GVG. Das ersuchte Genen 

hat das Rechtshilfeersuchen nicht in de 
sicht zu prüfen, ob die vorzunehm 
Handlung (Vernehmung der Kmdesmune 
über Mehrverkehr im Unterhaltsprozen] 
eine dem Prozeßgericht nach Maßga 
vorl. Sachverhalts verbotene Ausforscnung 
bezweckt; es darf vielmehr nur die. 
nähme allgemein unzulässiger Verta 
handlungen ablehnen. OLG. Posen.
1942, 1751 Nr. 11

§5 ArmAnwG.; § 125 ZPO. Z u r  Lrage-
ob bei einer Nachzahlungsanordnu „
dem ArmAnw. gemäß §5 ArmAnwU. we 
gen seines noch ungedeckten Gebu 
spruchs zustehende Vorrang zu beru
tigen ist und dem ArmAnw. msow
Beschwerderecht zusteht. OLG. Ha £ 
DR. 1942, 1751 Nr. 12 (Gaedeke)

§519b ZPO.; §6 der 3. VereinfVO. vom
16. Mai 1942 (RGBl. I, 333). Wenn d e 
Zulässigkeit der Berufung ;cMlich
die sachliche Prüfung, ob sie offen .
u n b e g r ü n d e t  ist, kein Raum me 
DR. 1942, 1753 Nr. 13 „  , •

§ 13 Ziff.3 RAGebO.; §448 ZPO- Part8 u  z,in. j  KAueou., 8 ****̂  Aer ße- 
vernehmung im Eheprozeß als AK 
weisaufnahme, wenn Anhaltspun • j,
vorhanden sind, daß das Prozeßgencm s 

1____ :  V n ■ „Ul-io-p nat SCIla»'-eine beweismäßige Grundlage hat 
wollen. KG.: DR 1942, 1753 Nr. 14

§ 13 Ziff. 4 RAGebO. Die sich aut die m
teilung, daß Beweis beschlossen w des
beschränkende summarische i a1 s „ 
Anwalts löst, wenn ein Beweisb ver.
erst seinem wesentlichen Inhalt 
kündet ist, noch keine Beweisgebuh ^  
Wohl aber kann dies der F a lpwejstermin 
darüber hinaus bereits der B der
mitgeteilt oder auf die D u rch fü h ru n g ^  
Beweisaufnahme eingegangen 
DR. 1942, 1754 Nr. 15

§ 10 GKG.; §6 ZPO- die streit-
Wenn auch grundsätzlich tu por.

Wertberechnung der eine zl®er Ro.ehend ist, 
derung enthaltende: .Antrag: "p ^ n u lie ru n g  
so ist doch nicht die äußere ladend, son- 
des Antrages schlechthin ents Antra0' ver- 
dern maßgeblich der m it dem Antr „  
olgte sachliche Anspruch. Unterhalts-

Werden also im Laufe ein ¿ene Unter
prozesses rückständig g.eW . traj? zusam- 
haltsbeträge ziffernmäßig im dje darjn 
nengefaßt, so sind gleichwo aufgelau-
enthaltenen, bis zurKlagerhebu h&enb^rech- 
fenen Rückstände für die . 1942,
nung zu berücksichtigen. £  ^ fzung Seite 4)
17*4  NTr tr ° ri

Z u c  g e ß L  J C e n n t i i i s n a f i m e !  auf
w i r  b itten  unsere Bezieher der Wochenausgabe A, die durch die Post beziehen, vorzum erken, daß ^^^/¡ährliche
W unsch des Postm inisterium s zur V erein fachung des Postbezugs ab 1. Januar 1843 die Bezugszeit auf eine vier e J j, g0
festgesetzt worden ist (statt bisher m onatlich). D ie  Post w ird  darum  M it te  D ezem ber den Bezugspreis fü r  das 1. V tlj- m l 
zuzgl Bestellgeld einziehen; w ir  b itten  die Postquittung so einzulösen.
Ab Januar 1 9 4 3  können nu r noch Zu - und Abbestellungen fü r  das V ie rte lja h r  erfo lgen. aUS kriegs"
B ei den L ieferungen vom  Verlage und durch den Buchhandel ist die v ie rte ljäh rliche bzw. ha lb jährliche Verrechnung  
bedingten G ründen schon längere Z e it eingefiihrt. • h e r w a c h en
B ei der G elegenheit b itten w ir  unsere B ezieher, die von der Post b e lie fert werden, den Eingang der Hefte ZU u vorschreibt. 
und etwa ausbleibende stets zuerst und zw ar sogleich be im  zuständigen Postam te anzum ahnen, w ie das die Postordnu g |_ejpzig- 
E rs t wenn die Beschwerde erfolglos bleiben sollte, erb itten w ir  M it te ilu n g  unter ku rzer Darlegung des Sachverhalts n 3 c Q ß 10
D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  GmbH. ,  Z w e i g n i e d e r l a s s u n g  L e i p z i g  C1,  l n s e l s^r

w w »



Auf alle kleinen Wunden gehört 
sofort ein Wundpflaster, dann 
heilen sie meist von selbst. Mit 
Bißwunden undVerletzungen,die 
durch Gartenerde oder Pferde
dung verunreinigt sind, geht man 

flach Anlegung einesTraumaplast- 
Notverbandes besser zum Arzt!

Carl Blank, Bonn a.Rh.
Verbandpflasterfabrik

H E I L M I T T E L
ln der ganzen Welt genießen die che

mischen und pharmazeutischen Erzeug

nisse, welche die Schering A G  dem Arzt 

als Heil- und Hilfsmittel zur Verfügung 

stellt, dank ihrer absoluten Reinheit und 

Zuverlässigkeit den besten Ruf.

S C H E R I N G  A.G., BERLIN

^UlCUTO
1Ä,  (fa n #

e irm  n eu e ,

m iff Gh/i&\

ÜSfcen , 
h Möglich

I Dr .  A tz le r  )

Fernunterricht
zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

[  B e r I i n W 3 0 ,  L u i t p o l d s t r a  ß e  4 0  |

cnn aber in diefem gciualtigftcn Ringen 
aller Zeiten Oer öeutfehe Soldat unter Kaum 

Dorfteilbaren Entbehrungen im Kampfe feine 
fchroeren Opfer bringt, dann ift die Heimat 
gerade in diefem Jahr noch mehr oer = 
pfl ichtet,  auch dao Höchftc an ihren 
Opfern zu geben. Sclbft dann roird fie nur 
einen ßruditeil oon dem lelften, map untere 
Wehrmacht zu Lande, zur See und in der <
Luft oollbringt.i. +■

R u f:  
>16231 

124736

Detektei und Privat-Auskunftei Pelzer
H a n d e l s r e g i s t e r l i c h  e i n g e t r a g e n e  F i r m a

ln umfangreicher Praxis weitbekannt für hochwertige Leistungen in unauffälligen, erfolgreichen Beobachtungen ge
wissenhaften Erm ittlungen, Spezial-Privat-A uskünften im In -und Ausland. Gerichtsnotorisch einwandfreies Bewels- 
und Entlastungsm atenal fü r das gesamte Z iv il- und S trafrecht! Durch reiche Lebenserfahrung wirksam» Hilfe in 
prekären Lebenslagen aller A rt. -  Erste Referenzen! u w irksam , n ine  in

V e r t r a u e n s - I n s t i t u t  z a h l r e i c h e r  R e c h t s a n w ä l t e ,  f a h r e n d e r  ' Mä nn e r  der  I n d u s t r i e  and  W i r t s c h a f t  sowi e  e i ne r  
großen  A n z a h l  von P r i v a t p e r s o n e n  a l l e r  B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n .  Kos ten l ose ,  u nv e rb t n d l .  V o r besp r echung

B e r l i n  W 50,  K u r f ü r s t e n d a m m  223 ( n a h e  Z o o ) .  T e l .  91 6231 
Berl in NW 7, D o r o t h ee n st ra ß e 68 (gegenüber Wintergar ten) .  Tel .  124786



§ 4 Zahl 4 und § 5 Abs. 3 VO. über die 
Behandlung von Geboien in der Zwangs
versteigerung v. 30. Juni 1941 (RGBl. I, 354).
Soweit der Übernehmer einer Hypothek (der 
Zessionär) seinen Anspruch auf bevorzugte 
Erteilung des Zuschlages n u r  auf das im 
Grundbuche eingetragene und an ihn im 
Grundbuche übertragene Pfandrecht stützt, 
hat er hinsichtlich dieses Anspruches das
selbe Recht, wie es der übertragende Hypo
thekar (der Zedent) gehabt hätte, wenn die
ser als Bieter aufgetreten wäre. OLG. Leit- 
meritz: DR. 1942, 1755 Nr. 17

Strafrecht
§§ 2, 164 StGB. Auch eine nur erdichtete 

Strafanzeige verdient nach dem Grund
gedanken des Gesetzes und nach gesundem 
Volksempfinden Bestrafung. AG. Cottbus: 
DR. 1942, 1755 Nr. 18 (D. S.)

§ 164 StGB. Keine falsche Anschuldigung 
eines Verstorbenen, gegebenenfalls ist aber 
zu prüfen, ob ein Verstoß gegen § 189 StGB, 
vorliegt. RG.: DR. 1942, 1756 Nr. 19 (D. S.)

§ 113 StGB.; § 759 ZPO. Widerstand durch 
Davonfahren mittels eines Kraftwagens, W i
derstand i. S. des § 759 ZPO. RG.: DR. 1942, 
1756 Nr. 20

§114 StGB. Erstrebt ein Täter mit einer 
Strafanzeige nicht bloß eine Bestrafung des 
Beamten, sondern auch das Zufügen von 
Nachteilen für den Beamten persönlich oder 
die von ihm zu wahrenden Dienstbelange,

so liegt eine Drohung vor. — Amtshand
lungen sind auch Fühlungnahmen mit an
deren Stellen, die dem eigenen Geschäfts
bereich nicht angehören. RG.: DR. 1942, 
1757 Nr. 21

§§ 164, 165, 200 StGB. Die Frist zur Be
kanntmachung des Urteils ist so zu bemes
sen, daß die Bekanntmachung wenigstens 
bei regelmäßigem Verlauf der Dinge mög
lich ist. RG.: DR. 1942, 1757 Nr. 22

§ 174 Abs. 1 Ziff. 1 i. Verb, mit § 2 StGB. 
Unzüchtige Handlungen von Eltern mit 
ihren minderjährigen Kindern über 14 Jah
ren sind in entsprechender Anwendung (§ 2 
StGB.) des §174 Abs. 1 Ziff. 1 StGB, straf
bar. Die bisherige entgegengesetzte Rspr. 
des RG. wird aufgegeben. RG.: DR. 1942, 
1757 Nr. 23 (Schmidt-Leichner)

§§ 222, 230 StGB. Zur Sorgfaltspflicht ei
nes Hauseigentümers bei Schneefall. Es 
kann nicht verlangt werden, daß er ständig 
Schnee vom Dach wegräumt und daß er 
ständig den Bürgersteig absperrt. Diese 
Pflicht besteht nur bei einer ungewöhnlichen 
Gefährdung der Passanten. RG.: DR. 1942, 
1759 Nr. 24

§ 263 StGB. Die Feststellung, daß der 
Täter einen „wirtschaftlichen Rückhalt“  in 
der Familie des Mädchens erstrebte, genügt 
nicht zur Annahme des erstrebten Vermö
gensvorteils beim angeblichen Heirats
schwindler, vor allem, wenn der Vater des 
Mädchens selbst kein nennenswertes Ver

mögen oder Einkommen noch e‘,n® ^ c r 25 
Verwandte hat. RG.: DR. 1942, 1760 ,

§ 266 StGB. Es liegt eine Pflichtverletz^, 
des Treuhänders vor, wenn er trotz zvvei' 
des Treugebers auf eine mindessürdeTünS 
felhafte und bestrittene Gehaltsto zll. 
aus der Kasse Gehaltsbeträge über ^ 42,
gestandene Höhe entnimmt. RG.: u  
1760 Nr. 26 fi2e»

§359 StGB.; 1. VO. über den v o r la u ^
Aufbau des Reichsnährstandes v. '„fjjH- 
1933 (RGBl. I, 1060). Der Kreisbauer 7 
rer ist Beamter. RG.: DR. 1942, 1760 ^  

§ 1 Abs. 1 KWVO. Wer Schlachtvien 
schriftswidrig auf der Bahn v erladt rUr- 
durch den Tod von Schiachttieren . ^„s- 
sacht, macht sich des „Vernichtens pp. 
wichtiger Erzeugnisse schuldig- K 
1942, 1760 Nr. 28

1 VerbrR^J, 
StrVO. genügt im allgemeinen . ge-
keit, soweit nicht ausnahmsweise ge5
setzliche Tatbestand wie im r  issetzt- 
Abs. 1 Nr. 2 begrifflich Vorsatz vo njräge 

Ein Betriebsführer, der fahrlässig pang' 
auf Zuweisung von Zulagekarlen y or. 
arbeiter unterschreibt, bei denen vor- 
aussetzungen für Sonderzulagen n  ̂ y^s. 1 
liegen, kann daher zwar nicht aus S y erbr- 
Nr. 2, wohl aber aus Abs. 1 J / r ‘n n 1942, 
ReglStrVO. bestraft werden. RU-- 
1760 Nr. 29

§ 1 VerbrReglStrVO.
Für die Strafbarkeit nach

Das GnnDengcfurii
Gemeinverständliche Einführung in das deutsche 
Gnadenrecht sowie das Recht des Strafregisters 

und der polizeilichen Führungszeugnisse 
Von Min. - Rat W olfgang M enschell

71 Seiten. 3. Auflage RM2.10
„Das 'Büchlein, das auf über 70 Seiten alle Fragen der Praxis, 
wie ein Gnadengesuch anzulegen ist, anschaulich und zu
treffend behandelt, hat dadurch, daß es alsbald in 1. Auflage 
vergriffen war und nun schon in 2., erweiterter und 3. Auflage 
vorliegt, bewiesen, wie sehr es einem Bedürfnis entsprach.“  
M in .-R a t B r. K ru g  in  „ Deutsches Strafrecht“ , N r. 7/8, 1941.
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lYJ  Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudeteriland:
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien I, Riemergasse 1

N e u e r s c h e i n u n g ! S o f o r t  l i e f e r b a r !

Devisenrecht und bürgerliche Rechtspfle9
Von Just.-Insp. Hellmuth Bauer

292 Seiten RM 9.60 kart.
mitDie Entwicklung und die Eigenart des Devisenrechts haben es

sich gebracht, daß sich die Anwendung der devisenrechtbcnen
Stimmungen in der bürgerlichen Rechtspflege nicht einfach gesi ß 
Selbst heute, wo diese Entwicklung im wesentlichen zurn, AhDw:erig- 
gekommen ist, bereitet diese Anwendung noch manche ^ J^ reCht- 
keiten. Vor allen Dingen sollte die Auswirkung der stellt
liehen Gesetzgebung in der bürgerlichen Rechtspflege J jen,
werden. Deshalb ist auch besonderer Wert darauf geleg* Häutern 
diese Auswirkungen durch zahlreiche praktische Beispiele zu ctu 

und an Hand derselben aufzuzeigen. Verla £>
Zu beziehen durch  den Buchhandel oder d ire k t vom

Deutscher Rechtsverlag G .m .b .H . • Berlin/ le ip *<9 /^ '
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland* 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Rienierg

Ohre Silberhochzeit
erleben nur zmei t>on Drei helratcnöen 
männern. Darum uerfichert |eOer gute mann 
frühzeitig fein Ceben.
Wollen Sie unbeeinflußt unD in aller muße 
eine guteCebcnoocrficherung mahlen,fo prü= 
fen Sic Die fparfamc unmittelbare,,hannooer= 
fche Werbung", Die billigen „hannoucrfchen 
Carife"unD Öen erfreulichen„hannouerfdien 
Ocroinnplan". WcnDcn Sie fich — ehe eö 
zu fpät fein könnte — an Die altbemährte

f̂annooerfche ̂ ebmsoerffrfimtng
auf öegenteit ig heit zu f iannooer  
normale Preußiffcher ßeamten«Vereln 
Poftanfchrlft: fiannooer 1 • Poftfach 50 bn

nw

Gabbe’s Lehranstalt
B e r l i n C 2 ,  Monbijouplatz 10
Private Vorbereitungs-Anstalt für 
Berufstätige zum Abitur und anderen 
Schulzielen. Umstellung auf alle 
Schularten. Mit und ohne Pension.

€»nc tebeneoerficherung, Oie Ereuöe macht

Jch bitte, ohne mich zu ocrpflichten, um Jhre öruchtachen 
über Cebene»/ ktnDer*/ Pcnfione « Renten « Verficherung
ilame:

Das Fern-Repetitorium
Priv. Jur. Fernunterricht

Vorbereitung auf lur. Staats- und 
Universitätsexamen. 

Rechtsanwalt Foth, 
Berlin N 20, Behmstraße 1

Gliederschmerzen, 
Rheuma,Ischias,
massieren Sie schnell lort mit „Rheum a- 
w eg". Fragen Sie Ihren Arit, er wird 
Rheumaweg gern verordnen, weil es hilft. 
Erhältlich »n Apotheken, wo auch das be- 
währte Fußkraf'mittel „B ew o l"  gegen 
Ermüdung, kolte Füße und alle Fußubel 
erhältlich ist. Achten Sie darr -it, daß jede 
Flasche den Namen Schmittner trägt.

ötanO: Qt?b am:

Ort.

20 bn

v .T R E S C  K O W & Co.
Geheim -Erm ittlungen q/A

Beobachtungen • Spezial A u s k u n f t  
Berlin W 15,Kurfürstendamm23 • Tel: 910 9 U



®n<le Dezernber e rsche in t :

ConDgcridit
3toilfachen

^^BofcłnocrDon
Bearbeitet von

Ui!*1” W erner Heun
"^Ssrichtsdirektor in Berlin

220
Se>ten RM 7.50 kart.

s
ist nicht nur ein Hilfs- 

•er, ^ cl,Schlagewerk für den Rich- 
Reciij8 dient darüber hinaus allen 
S,Udie'Vahrern- insbesondere den 
311̂  fen<*en und Rechtspfleger- 
^  zur Einarbeitung in das 
ês0 ®el3'et des Landgerichts. 

f«Sch ers geeignet ist es zur Auf- 
an der Kenntnisse für die 

Bront befindlichen Rechts
wahrer.

2u be ■
han(j ^ lellen durch den Buch-

S
°der direkt vom Verlag

8o?r Rechłsverln9 G.m.b.H.
er | . r,in ■ Leipzig Wien

^  35, Hildebrandstraße 8

& . l u r ° p aH  ^ ^ rJ^eise Auswahlen gegen Re- 
^  Goik uch an Vereine, soweit Vorrat. 

Postfach 45, Braunschweig
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Gesundheit, Ih r K apita l!
Im Kriege notwendiger denn je ist der Schutz vor 
wirtschaftlichen Schäden durch Krankheiten und 
Unfälle. Gegen die hierdurch verursachten geldlichen 
Aufwendungen und wirtschaftliche Notlage sind Sie 
als Mitglied unserer privaten Krankenkasse geschützt. 
Mit klaren und leicht verständlichen Tarifen nach 
verschiedenen Klassen für Krankenpflege-, Kranken
geld- und Krankenhaus-Tagegeld-Versicherung kann 
jedem möglichen Bedürfnis Rechnung getragen 
werden. Wartezeit-Vergünstigung bei Übertritt aus 
Pflichtkassen. Keine allg. Wartezeit bei Unfällen.

N Sorgen Sie vo r und verlangen Sie bitte kosten-
lose Aufklärungsschriften.
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Z u r Z e it  noch l ie fe rb a r : Raape

Dcutfdics internationales Prioatrcdit
e r s c h ö p f e n d e  D a r s t e l l u n g  e i n e s  e r s t e n  S a c h k e n n e r s  nuid-

„Das Werk von Professor Raape vereint in vorbildlicher Weise die Vorzüge eines Grundrisses und eines übersichtlichen • en 
buches.“  (Dt. Just.) „Unbestritten ist nicht nur die besondere Kennerschaft des Verfassers auf diesem besonders setiv jjung 
Rechtsgebiet, sondern auch seine Gabe der lebhaften, anregenden, bei aller Klarheit sich nie in trockener Da*
erschöpfenden, sondern sie durch prägnante Beispiele erläuternden und veranschaulichenden Darstellung.“  t g _ jjM-
I. Band: Allgemeine Lehren, 1938, 152 S., gebunden 5.— RM, II. Band: Besondere Lehren, 1939, 267 S., geh- “ •

üofdinn: Europöifdies famiüenrccht
( A u s l a n d )  n e b s t  z w i s c h e n s t a a t l i c h e n  A b k o m m e n   ̂ y er.

Mit diesem praktischen Handbuch gibt AG.-Rat Dr. Boschan einen umfassenden Überblick über das Personen- unter 
mögensrecht, das Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht, über zwischenstaatl. Privatrecht, Staatsangehörigkeit-srec 
Beifügung der zwischenstaatl. Einzelabkommen und des Haager Familienrechtsabkommen. 1937, 365 S., geh-
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DEUTSCHES RECHT
Zentraliorgan des NS.-Rechtsw ahrerbundes

W O C H E N A U S G A B E

Heft 51 12. Jahrgang 19. Dezember 1942

Die Neugestaltung des deutschen Erbrechts
Von Prof. Dr. jur. H e i n r i c h  Lange,  München, 

Vorsitzendem des Erbrechtsausschusses der Akademie für Deutsches Recht

I. A l l g e m e i n e s
Das Erbrecht des BGB. ist ein technisches Meisterwerk 

®e'ner Verfasser. Zum erstenmal in der Geschichte der 
K'°difikationen ist hier das geschlossene Gebiet des Erb- 
pchts in seiner ganzen Vielgestaltigkeit bis in die letzten 
Schwierigkeiten hinein erfaßt und gestaltet, worden. Diese 
technische Leistung ist so hervorragend, daß sie ihre 
1 ragfähigkeit auch dann noch bewährt hat, als nach dem 
ersten Weltkriege seine weltanschaulichen, sozialen und 
Wirtschaftlichen Grundlagen schwankten und mit der na- 
tl°nalsozialistischen Revolution zerbrachen.

'Vie jedes Gesetz von liberaler Grundhaltung, konnte 
lüch das Erbrecht des BGB. trotz stark konservativer 
p g e  auf einer klaren und einfachen Grundlage auf bauen: 
’.Ur Vertrags- und Eigentumsfreiheit im Recht unter Leben- 
' trat in ihm die Testierfreiheit als notwendiges Gegen- 
, rück. Die Willensherrschaft des Erblassers war der be
göschende Grundsatz des 5. Buches des BGB. Sie be- 
üijnmte die Errichtung des letzten Willens, sie beherrschte 
“üne Nichtigkeit, Anfechtbarkeit und Auslegung weiter- 
phend als im Verkehrsrecht. Die Pflichtbindung des Erfa
ssers trat demgegenüber zurück. Die familienrechtliche 
Verbundenheit mit nächsten Angehörigen fand im Pflicht- 
^üsrecht nur einen Geldersatz, die Bindung an die guten 
,'tten führte nur aus zwingenden Gründen zur Vernich- 
Ul?g eines letzten Willens (§ 138 BGB.).
Mit der nationalsozialistischen Revolution erhielt auch 

p s Erbrecht neue Grundlagen und neue Wertungen. Steht 
pch nationalsozialistischer Anschauung der einzelne Volks- 
pnosse im Dienst höherer Gemeinschaften, so ist für sie 
p r Erblasser nicht in erster Linie der Beherrscher seines 
prmögens, sondern das bindende Glied in der Folge der 
^schlechter, der überkommenes wie gewonnenes Gut 
jeiterreicht zum Wohl, von Familie, Sippe und Volk1). 
s p  Willensherrschaft tr itt so der Pflicht- und Gernein- 
chaftsgedanke entgegen.

> Ms der Erbrechtsausschuß 1935 seine Arbeiten1 aufnahm, 
p tte  der Kampf um das bürgerliche Recht seinen Höhe- 
Punkt erreicht. Dieses geistige Ringen führte sicherlich 
H manchen Übersteigerungen und Rückschlägen, es hatte 

¡W?er auch den großen Vorzug, daß die Erneuerung des 
. ürgerlichen Rechts nicht im Bereich technischer Ver
böserungen des alten Gesetzes stehenblieb, sondern in 

, Tiefe aller Grundlagen und Grundfragen hineinführte, 
i ’ h einem einleitenden Vortrage konnte darum Anfang 
y35 der Vorsitzende des Erbrechtsausschusses alle Fra- 

p u  und Lösungsmöglichkeiten der Neugestaltung des Erb- 
,ep ts  zur Erörterung stellen2). Der Erbrechtsausschuß 
M sich nicht damit begnügt, die Grundfragen und die 
’chtigsten Einzelfragcn zu lösen. Er hat es vielmehr als 

C'ne Pflicht angesehen, das Erbrecht bis in alle tech- 
, lschen Einzelheiten hinein zu behandeln. Auf diese Weise 

er in fünfjähriger Tätigkeit die Gefahren überwunden, 
le einer Rechtserneuerung drohen: die Gefahr, daß Forde- 

Jpgen, die als Axiome aufgestellt werden, ohne eingehende

f  W Vgl. den Vorspruch zur 1. Denkschrift, der im Vorspruch zum 
t̂amentsgesetz übernommen worden ist.
' Vortrag, gehalten am 3. Mai 1935, Jahrb. Ak. f. D. R. 1935, 6/22.

Nachprüfung übernommen werden, die Gefahr, daß Lö
sungen des geltenden Gesetzes um ihrer Mängel willen 
völlig beseitigt oder durch ihr dogmatisches Gegenstück 
ersetzt werden, die Gefahr, daß die technisch einfachste 
Lösung für den Juristen auch als die beste für den Volks
genossen angesehen wird, und die entgegengesetzte Ge
fahr, daß jeder Einzelfall auf Kosten einheitlicher Regeln 
die für ihn billige Lösung finden muß.

Der Erbrechtsausschuß hat so weder das Testament 
überhaupt, noch auch nur das handgeschriebene Testa
ment beseitigt, er hat nicht das materielle Noterbrecht 
oder das Vindikationsvermächtnis eingeführt. Er ist viel
mehr bei den grundlegenden Figuren des Erbrechts des 
BGB. stehengeblieben, bei der Gesamtnachfolge und dem 
Vonselbsterwerb, bei der Erbfolge kraft Gesetzes wie 
kraft letzten Willens, bei Erbeinsetzung, Vermächtnis und 
Auflage, bei der Vor- und Nacherbschaft, bei dem Erb
vertrag und dem gemeinschaftlichen Testament und beim 
Pflichtteilsrecht. Wenn sich diese technischen Figuren des 
alten Erbrechts so auch als Bausteine des neuen verwerten 
ließen, so hat doch der Erbrechtsausschuß aus einer an
deren Grundhaltung, aus einer anderen Zielsetzung und 
aus der Umgestaltung zahlreicher Einzelregelungen heraus 
ein neues Erbrecht geschaffen.

Der G r u n d g e d a n k e  der  E r b r e c h t s e r n e u e 
r u n g  ist die B e t o n u n g  des P f l i c h t g e d a n k e n s  
für den Erblasser, die Erben und sämtliche Nachlaßbetei
ligten. Das bedeutet nicht, daß der Wille des Erblassers 
entthront werden soll; die Frage lautet nicht: „W ille 
oder Pflicht, sondern Wille und Pflicht. Gesetzliche und 
gewillkürte Erbfolge sollen nicht Feind, sondern Freund 
sein“ 3). Das Gesetz schenkt dem Erblasser das Vertrauen, 
daß er pflichtgetreu seinen letzten Willen niederlegt, es 
setzt aber auch dem pflichtwidrigen Willen rascher und 
schneller Grenzen als das frühere Recht.

Unter diesem Gesichtspunkt wird die Nichtigkeit wegen 
groben Verstoßes gegen die Pflichten eines pflichtgetreuen! 
Erblassers gegenüber dem bisherigen Rechte objektiviert 
und verschärft4). Unter ihm werden die Auslegung und 
Anfechtung des letzten Willens durch den Willen wie die 
Pflicht bestimmt. E)ie Pflichtbindung des Erblassers ver
stärkt den Schutz des Scheinerben, der sich mit gutem 
Grund auf eine unwirksame Verfügung des Erblassers 
verlassen hatte, schützt den, der von ihm erwirbt und 
berechtigt ihn selbst dazu, einen billigen Ausgleich vom 
Erben für seinen Schaden zu fordern. Der Pflichtgedanke 
verbindet die Miterben zu einer sachgemäßen Aufteilung 
des Nachlasses und zur Erhaltung erhaltenswerter Ein
heiten; der Pflichtgedanke verbindet den Erben und den 
Pflichtteilsberechtigten und gibt jedem das Recht zur Ab
findung der Geldforderung in Nachlaßgegenständen. Der 
Pflichtgedanke erfaßt die bei der Verwaltung und Ab
wicklung des Nachlasses tätigen Hilfspersonen, vor allem 
den Testamentsvollstrecker, der künftig Willensvollstrecker 
heißen soll6). Der Pflichtgedanke nötigt schließlich die

3) Vgl. 1. Denkschrift S. 6/7.
4) Vgl. 1. Denkschrift S. 116, §48 TestG.
s) Nach Schweizer Vorbild vgl. Art. 517 ZGB.
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Nachlaßgläubiger, sich mit dem Nachlaß zufrieden zu
geben.

Die Betonung des Pflichtgedankens soll jedoch nicht 
dazu führen, daß allenthalben Gerichte oder Behörden in 
die Regelung des Erbfalles eingrelfen. Zwar soll den Be
teiligten stärker als bisher das Nachlaßgericht helfend 
zur Seite stehen; es soll jedoch nur im Notfall, wenn der 
Nachlaß ohne Fürsorge ist, von Amts wegen eingrelfen, 
im übrigen aber nur auf Antrag eines .Beteiligten tätig 
werden. Darum lehnt es der Erbrechtsausschuß auch ab, 
bei dem Übergang der Erbschaft auf den Erben und bei 
der Abwicklung der Nachlaßschulden eine Amtsstelle not
wendig einzuschalten. Die Erben sollen den Erwerb, die 
Verwaltung wie die Erbteilung ohne jede Einwirkung 
von Behörden durchführen können, wenn sie einig sind.

Wenn jedoch das Anrufen eines Gerichts notwendig ist, 
so soll an die Stelle des. ordentlichen Rechtsstreits weit
gehend der N a c h l a ß r i c h t e r  in de r  f r e i w i l l i g e n  
G e r i c h t s b a r k e i t  treten und eine formfreie, rasche 
und einheitliche Entscheidung dieser Frage in seiner 
Hand vereinigen. Im Gegensatz zum BGB. erhält dieser 
Nachlaßrichter aber die Befugnis, nicht nur den Streit zu 
entscheiden, sondern auch das Rechtsverhältnis zu g e 
s t a l t en .  Er kann so vor allem die Erbteilung selbst 
vornehmen; er kann sogar, in vorsichtig gezogenen 
Grenzen, von der Regelung der gesetzlichen Erbfolge ab
weichen.

Während das BGB. zwar vielfach technisch hervor
ragende Lösungen bringt, sie jedoch tatsächlich nur dem 
zugute kommen läßt, der rechtsberaten ist, war es das 
Ziel des Erbrechtsausschusses, nach Möglichkeit für den 
Regelfall des täglichen Lebens eine Lösung zu finden, die 
es dem Rechtsunkundigen gestattet, seine Belange zu 
wahren, ohne von ihm mehr an Erklärungen, Formen und 
Fristen zu fordern, als seinem natürlichen Empfinden und 
Handeln in dieser Lage entspricht. Darum hat der Ent
wurf die Formanforderungen allenthalben gemildert, bei 
Formverletzung erbrechtlicher Verpflichtungsgeschäfte die! 
Fleilung eingeführt und die Haftung für Nachlaßschulden 
völlig umgestaltet.

Während das BGB. mehr vom Typ des wohlhabenden 
Erblassers ausgeht, sucht der Entwurf des Erbgesetzes 
vor allem den Verhältnissen der geschäftsungewandten, 
wenig bemittelten Volksgenossen gerecht zu werden. Die
ses Streben hat zur Folge gehabt, das vom Ausschuß 
zunächst vorgeschlagene Vorerbrecht des überlebenden 
Ehegatten in eine schlichte Miterbenstellung im Entwurf 
umzuwandeln und um einen Teil des Voraus zu ver
mehren. Es hat mehrfach zu Billigkeitsansprüchen auf 
Unterhalt geführt. Auch in, zahlreichen anderen Fällen ist 
über das BGB. hinaus den Bedürfnissen des Einzelfalles 
billig Rechnung getragen.

Während das BGB. aber in seinem Streben nach dog
matischer Sauberkeit glaubte, nur dogmatisch reine Typen 
verwenden, nur zwischen der schuidrechtlichen oder der 
absoluten Rechtsstellung wählen zu können, hat der Erb- 
rechtsausschuß ohne diese Bedenken die Rechtsstellung 
nur nach praktischen Bedürfnissen geregelt und etwa 
dem Pflichtteilsberechtigten wie dem Stückvermächtnis
nehmer wesentlich verstärkte Befugnisse gewährt.

Der Erbrechtsausschuß hat stets die Rechte fremder 
.Staaten, vor allem die Österreichs, der Schweiz, Frank
reichs, Italiens und des englisch-amerikanischen Rechts- 
kreises bei der Beratung der einzelnen Gebiete heran
gezogen. Als er 1939 seine Beratungen abschloß, konnte 
er mit Genugtuung feststellen, daß er dem Rechte der 
Ostmark, die inzwischen in das Deutsche Reich heim
gekehrt war, voll gerecht geworden war.

Der Erbrechtsausschuß hat seine gesamten Beratungs
ergebnisse in 5 Denkschriften niedergelegt6).

Das Reichsjustizministerium hat auf Grund der 1. Denk
schrift das Gesetz über die Errichtung von Testamenten, 
und Erbverträge v. 31. Juli 1938 erlassen; es hat weitere

c)

1

1. Denkschrift: Das Recht des Testaments, 1937, 132 S.;
2-Denkschrift; Die Ordnung der gesetzlichen Erbfolge, 1938,

3. Denkschrift: Die Regelung der Erbenhaftung, 1939, 229 S.; 
.4, Denkschrift: Erwerb, Sicherung und Abwicklung der Erb

schaft, 1940, 335 S.;
5. Denkschrift: Erbeinsetzung, andere Zuwendungen und Erb

schein, 1942, 353 S.; im Erscheinen.

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

Gesetze in der Folge der Denkschriften vorbereitet, 
dann aber mit Rücksicht auf die drängenden Autga 
des Krieges diese Arbeiten ruhen lassen. Deshalb hat 
Vorsitzende im Rahmen der Arbeiten der Akademie 
Deutsches Recht an der Schaffung eines deutschen »o 
gesetzbuches 1942 den Entwurf eines Erbgesetzes 
gefertigt und abgeschlossen7).

Dieser Entwurf zerfällt in 9 Abschnitte:
1. Erbfall und Erbe.
2. Die Erbfolge kraft Gesetzes.
3. Die Erbfolge kraft letzten Willens.  ̂ . tz.
4. Auslegung, Nichtigkeit und Anfechtung des i 

ten Willens.
5. Erbeinsetzung, Vermächtnis und Auflage.
6. Der Pflichtteil.
7. Erwerb und Sicherung der Erbschaft.
8. Die Erbengemeinschaft.
9. Die Haftung für Nachlaßschulden.

Das Streben des Entwurfs nach Volkstümlichkeit haJ 
dazu gefüh/t, die bisher scharf durchgeführte i relL jjg 
in sachliches und Verfahrensrecht aufzulösen una 
wichtigsten Verfahrensvorschriften mit in das Erpg 
aufzunehmen. Dieses Stieben hat weiter dazu D&g 
gen, auf Kosten der juristischen Schärfe eine voik- 
liehe Fassung der Vorschriften zu versuchen, vielta - n
sammenfassende Vorsprüche den einzelnen Absen _
voranzuschicken, und den Volksgenossen nicht nlir Ver. 
setzesentscheidungen, sondern auch guten Rat zur 
fügung zu stellen. Da der Entwurf den gesamten 
verarbeitet hat, ist er breit ausgefallen. Es blem' 
Gesetzgeber Vorbehalten, bei der endgültigen ra  {ür 
des Gesetzes die Bestimmungen zu streichen, die 
entbehrlich hält. , VL,rfes

Im folgenden sollen in der Reihenfolge des E n tenden 
die wesentlichen Änderungen gegenüber dem gel 
Gesetz dargestellt werden.

II. E r b f a l l  und  Er be
1. Der Erbrechtsausschuß hat an dem OedanR'lj 1̂  g t - 

G e s a m t n a c h f o l g e  wie dem des V o n s e  
e r w e r b e s  der  E r b s c h a f t  festgehalten. ,, utn

Die G e s a m t n a c h f o l g e  hält die Erbscha. n 
Besten der Erben wie der Nachlaßgläubiger zuS‘ Ays_ 
und führt sie als Einheit einer sachdienhcnen jn 
einandersetzung zu. Wenn auch die Sondereroio 
den Erbhof um der besonderen Aufgabe des Baue j er 
willen aufrechterhalten bleiben soll, so hat r jnfer- 
Ausschuß jede Ausdehnung dieses Gedankens aut ^  
nehmen und sonstige Einheiten abgelehnt und a ng6 
Vindikationsvermächtnis nicht zugelassen. Dieses sjet 
Festhalten am Gedanken der Gesamtnachfolge ® . j. jst 
zugleich den Erbschein, der ihr formelles Ge8el]br ¿¡ent. 
und dem Ausweis des Erben im Rechts verken auch 
Deutschrechtlicher Überlieferung entsprechend, * uncj 
der Entwurf den Besitz auf den Erben üy er£e Schutz 
gewährt ihm damit den Besitzschutz undn.,-i schränkt 
gegen Veräußerungen ohne seinen Willen (§ ̂ T ’ i-cchafts- 
diesen jedoch bei Verfügung eines redlichen t  
besitzers ein8). lienischen

2. Im Gegensatz zum österreichischen und i jal ¿es
Recht hat der Entwurf aber auch am Gedan jst 
V o n s e l b s t e r w e r b s  festgehalten. Der Auss ■ •ê e 
hierzu nicht durch die Absicht bestimmt wor > ¿ucj, 
hereditas iacens zu vermeiden, denn diese laß nicflt 
beim Vonselbsterwerb zwar jurisüsch-konstru ¿rwerb 
aber tatsächlich beseitigen. Er hat vielmehr ae| ejsung
durch Annahmeerklärung oder gar erst durch - i  t,wohl 
durch eine Behörde aus zwei Gründen abgele’chterungen 
dieser in technischer Beziehung große erm  ali
bringt, weil er den Erwerb wie die Haftungsr g flach 
die 'Mitwirkung einer Behörde bindet. Einmal f  nahe 
deutscher Rechtsanschauung der Erbe, vor allem . ¿rb- 
Angehörige, ohne .weiteres das Rechtsleben ejner
lassers fort, tr itt an seine Stelle, ohne daß es . 
Annahme bedarf. Weiter aber wird die Libsc
~ . i Frhrecht vcr-

7) In der Schriftenreihe der Akademie sind znm 1937;
öffentlicht worden: S i b e r :  Haftung für Nachla Erb-
B o e h m e r :  Vorschläge zur Neuordnung der gescu
folge, 1938.

8) Siehe unten S. 1718.
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Regel angenommen und nicht ausgeschlagen. Dem natiir- 
¡chen Lebensvorgang und der Abneigung gegen behörd- 
•ches Einmischen entspricht darum der Vonselbsterwerb 

a.™ besten. Die Möglichkeit der Ausschlagung und vor 
a‘lem die Beschränkung der Erbenhaftung auf den N'ach- 
(ab lassen diese Art des Erwerbs für den Erben auch in 
■hren Rechtsfolgen angemessen erscheinen.

-t. Den Satz, daß der Erbe den Erblasser überleben 
ttjufi, mildert der Entwurf dadurch ab, daß er diejenigen, 
me auf Grund desselben Ereignisses kurz nacheinander 
l^storben sind, einander nicht beerben läßt, um die Zu
fälligkeit des Vor- oder Nachversterbens, etwa mehrerer 
verunglückter Familienmitglieder, auszuschalten.

4. Als neue Rechtsfigur enthält der Entwurf die Erb
unfähigkeit von Ausgebürgerten und von deutschen oder 
■jmatenlosen Juden im Ausland und bricht dabei mit dem 
^leichheitsgedanken des liberalen Erbrechts. Er greift da
ngen auf das bisherige Recht zurück, wenn er den Er
werb durch die Kirche oder Ordensangehörige über einen 
{^stimmten Betrag hinaus an die Genehmigung des Reiches 
knüpft.
.. 5- Erbunwürdigkeit und Erbverzicht sind im wesent- 
ichen ebenso geregelt wie im BGB. Der Ausschuß hat 
nsbesondere die Erbunwürdigkeit nach wie vor an Ver- 

§ehen gegen die Testierfreiheit gebunden und eine ob
jektive Erbunwürdigkeit, etwa von Schwerverbrechern, 
■mgelehnt, eine etwaige Regelung vielmehr dem Straf
geld überlassen.

Ws

III. D ie  E r b f o l g e  k r a f t  Gese t zes  
1- Die Erbfolge kraft Gesetzes ist der kraft letzten Wil-

vorangestellt. Dadurch soll zum Ausdruck gebracht
. erden, daß die Erbfolge kraft Gesetzes der durch letz
en Willen an innerem Gewicht vorgeht. Sie bringt die 

gerechte Regelung des durchschnittlichen Erbfalles; Auf- 
gaoe des letzten Willens ist es demgegenüber, den Be
dürfnissen des einzelnen Erbfalles gerecht zu werden und 
!.,r zu diesem Zweck die gesetzliche Erbfolge zu er- 

&amzen oder aufzuheben.
Die gesetzliche Erbfolge beruht auf der Verbundenheit 

ürch Familie, Blut, Ehe und Volksgemeinschaft.
P 2. Das gesetzliche Erbrecht der Blutsverwandten des 

ntvvurfs folgt dem BGB und seinen bewährten Grund
sätzen.
j  Der Erbrechtsausschuß hat im Einklang mit dem Recht 

1 Ostmark und dem Schweizer Recht und im Gegensatz 
i Urn italienischen Recht an der Parentelerbfolge festgehal- 

n- Sie verwirklicht den Grundsatz, daß die Erbschaft 
ach Möglichkeit der jüngeren Generation zufallen und 
eshalb an entferntere Voreltern nur gelangen soll, wenn 

p.eder nähere noch deren Nachkommen vorhanden sind. 
*ne Bevorzugung von Voreltern gegenüber Seitenver- 
andten lehnt darum das alte wie das neue deutsche Erb- 

]Cht ab. Entfernteren Voreltern gebührt nur der Unter- 
j a l^anspruch, nicht ein Teil des Vermögens. Der ein- 
au r f ^ u^5au der Parentelerbfolge ermöglicht es aber 
Znh ’ •^‘e halbbürtigen Geschwister in die Erbfolge ein- 
(Jp^ziehen und sie nicht auf den halben Geschwister- 

oteJi. zu setzen; sie erben nur nach dem Elternteil, von 
sie abstammen.

Xv/^ährend das BGB. auch den entferntesten Blutsver
wandten zur Erbfolge beruft, hat der Erbrechtsausschuß 
euS gesetzliche Verwandtenerbrecht bereits mit den Groß
e m  und deren Abkömmlingen abschneiden wollen, 
0 ,brend der Entwurf im Einklang mit dem Recht der 
¡sttn?ark noch die Urgroßeltern zu Erben beruft. Damit 
; eine Regelung des BGB. beseitigt, die mit Recht viele 
’’griffe erfahren hat.

Zirm i^ ’n^er den Urgroßeltern soll das Deutsche Reich 
r. m Erben berufen sein und damit die Verbundenheit desErblbrn i sers üer Volksgemeinschaft zum Ausdruck ge

mußt werden.
de ‘ Erhebliche Schwierigkeiten brachte die Neugestaltung 

E r b r e c h t s  des ü b e r l e b e n d e n  Ehega t t en .
treff Erbrechtsausschuß hat versucht. beim Zusammen-
den lu  ß’6863 Gatten mit Abkömmlingen des Erblassers 
den r f ^ l ’ laß den Nachkommen zu erhalten und darum 
§gu ..Ehegatten auf die Vorerbschaft zur Hälfte zu be- 
Uu^aken- Er hat diese Regelung gewählt, obwohl ihre 
^eirCf j/hrung verwickelt ist, um vor allem bei Wieder

at des Gatten ein Abfließen des Familiengutes in eine

fremde Familie zu verhüten. Im Entwurf ist der Vor
sitzende zu der Regelung des BGB. zurückgekehrt und 
hat dem überlebenden Ehegatten ein Viertel als freien 
Erbteil zugebilligt. Maßgebend hierfür war einmal die 
Erwägung, daß der Ehegatte durch sein Wirken in der 
ehelichen Gemeinschaft sich dieses Viertel in aller Regel 
als seinen Anteil am Vermögenszuwachs zu eigenem 
Rechte verdient hat. Entscheidend aber war die Tatsache, 
daß für die einfachen Erbfälle, die weitaus die Regel bil
den und in denen kein Familiengut vorhanden ist, das 
erhaltenswert wäre, der Aufwand der Vor- und Nach
erbfolge in keinem Verhältnis zum Erfolge stehen und 
völlig unvolkstümlich sein würde. Die Gefahr einer Zer
schlagung des Nachlasses durch den überlebenden Gatten 
wird einmal nach wie vor durch die Größe seines Anteils, 
vor allem aber dadurch wesentlich gemindert, daß die 
Erbauseinandersetzung der Gestaltung durch den Nachlaß
richter unterworfen werden kann.

Für wenige scharf umrissene Tatbestände hat der Ent
wurf darüber hinaus dem Nachlaßrichter die Ermächti
gung gegeben, auf Antrag dem überlebenden Ehegatten 
die Vorerbenstellung zuzusprechen, wenn eine befriedi
gende Regelung in der Erbteilung nicht erzielt werden 
kann 9).

M it Eltern und ihren Abkömmlingen soll der Ehegatte 
sich in die Erbschaft teilen, Großeltern soll er dagegen, 
anders als im BGB., von ihr ausschließen, ihnen soll er 
aber im Falk der Not zum Unterhalt verpflichtet sein.

Verbessert ist die Stellung des überlebenden Ehegatten 
auch dadurch, daß er nicht nur neben den Eltern des 
Erblassers den gesamten Hausrat, sondern auch neben 
den Abkömmlingen einen angemessenen Anteil als Voraus 

1 zu seinem gesetzlichen Erbteil hinzu erhalten soll. Da 
der Hausrat in den einfacheren Verhältnissen den wesent
lichen Teil des Nachlasses ausmacht, ist diese Verbesse
rung hoch anzuschlagen.

5. Nicht minder schwierig war die Schaffung einer 
e rb  r e c h t l i c h e n  S t e l l u n g  des u n e h e l i c h e n  
K i n d e s  hinter seinem Vater.

Das BGB. gewährt dem unehelichen Kind zwar ein 
Erbrecht hinter seiner Mutter und deren Verwandten, gibt 
ihm auch einen Unterhaltsanspruch gegen seinen Vater, 
wenn dieser allein mit der Mutter in der Empfängniszeit 
verkehrt hat, lehnt aber für alle unehelichen Kinder jedes 
Erbrecht hinter dem Vater ab. Einhelligkeit besteht dar
über, daß die rechtliche Stellung des unehelichen Kindes 
wesentlich verbessert werden muß. Oberste Richtschnur 
für den Erbrechtsausschuß war jedoch die Forderung, 
daß das uneheliche Kind hinter dem ehelichen zurück
stehen muß. Ziel ist die Förderung der Ehe, nicht die 
der unehelichen Verbindung.

Der Erbrechtsausschuß hat aus dem Kreis der unehe
lichen Kinder jedoch eine Gruppe hervorgehoben; die 
Brautkinder, bei denen die Ehe der Eltern nur durch den 
Tod eines Verlobten unterblieben ist, haben die erbrecht
liche Stellung von ehelichen Kindern gegenüber dem 
Vater, nicht aber gegenüber dessen Verwandten.

Eine erbrechtliche Stellung können nur die Kinder er
halten, deren Abstammung von diesem Vater festgestellt 
oder glaubhaft anerkannt ist.

Im übrigen soll das uneheliche Kind nicht in die engste 
Familie eindringen, denn es ist zwar blutsverbunden, aber 
doch familienfremd; der überlebende Ehegatte und die 
Nachkommen erben allein und teilen darum auch den 
Nachlaß allein auf. Hier sind die unehelichen Kinder auf 
ihren Unterhaltsanspruch angewiesen und können für die
sen mit dem Erbteil oder bei Genehmigung des Nachlaß
richters mit dem Pflichtteil eines Kindes abgefunden werden.

Neben den Eltern des Vaters und deren Nachkommen 
erhalten sie einen unentziehbaren Anteil von einem Vier
tel, neben entfernteren Verwandten einen solchen von der 
Hälfte des Nachlaßwertes nach Pflichtteilsgrundsätzen. 
Unbeschränkt erben sie nur an Stelle des Deutschen 
Reiches.

Das Erbrecht hinter der Mutter und den mütterlichen 
Verwandten ist aufrechierhalten worden. Es fällt jedoch 
hinter den letzteren weg, wenn die Mutter in Rassen
schande das Kind geboren hat.

Die Lösung ist nach alledem verwickelter als die des

s) Siehe unten S. 1718.
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italienischen Códice civile, entspricht aber mehr der Ent
wicklung des deutschen und ostmärkischen Rechts und 
versucht der Vielfalt der Fälle gerecht zu werden.

6. Während das BGB. unter Abkömmlingen nur be
stimmte V o r e m p f ä n g e  zum Ausgleich bringt und 
dabei Ausstattungs- und Ausbildungskosten: verschieden 
behandelt, läßt der Entwurf, um eine gerechte Behänd- 
iung dieser Abkömmlinge zu erzielen, alle Zuwendungen 
über das gewöhnliche Maß hinaus ausgleichen.

IV. D ie  E r b f o l g e  k r a f t  l e t z t e n  W i l l e n s  
1. Unter der Bezeichnung „letzter Wille“  stellt der Ent

wurf sowohl die zwei Arten der letztwilligen Anordnun
gen, das Testament und den Erbvertrag, wie ihren Inhalt 
zusammen und beseitigt damit die zwar technisch klare, 
aber unvolkstümliche Unterscheidung des BGB. zwischen 
der umfassenden Verfügung von Todes wegen und der 
letztwilligen Verfügung.

Nachdem sich der Erbrechtsausschuß entschlossen hatte, 
das eigenhändige Testament aufrechtzuerhalten, ist er 
auch bei den übrigen Testamentsarten des BGB. stehen
geblieben. Der Entwurf unterscheidet deshalb das Amts
testament, das Nottestament und das eigenhändige Testa
ment.

Beherrscht wird die Neugestaltung dieses Abschnittes 
von dem Gedanken der Formerleichterung für alle Testa
mentsarten.

Formverstöße zur Nichtigkeit führen, erst nach dem 
1 ode des Erblassers entdeckt werden und dann nicht 
mehr beseitigt werden können, muß dem einwandfreien 
letzten Willen des Erblassers nach Möglichkeit trotz 
r  ormVerletzung zum Erfolge verholfen werden. Das gilt 
für das Amtstestament, bei dem Pflichtwidrigkeiten des 
Richters oder Notars sich nicht zu Lasten des letzten 
Willens auswirken dürfen, das gilt für das Nottestament, 
das g ilt für das eigenhändige Testament, das regelmäßig 
onne Rechtsberatung niedergeschrieben zu werden pflegt1 
Das Testamentsgesetz ist den Vorschlägen des Ausschus
ses gefolgt, der Entwurf hat das Streben nach Form- 
erleichferung fortgesetzt.

2. Das Amtstestament wird grundsätzlich allein vor 
einem Richter oder Notar errichtet. Der Zwang zur Zu
ziehung von zwei Zeugen, der vielfach als lästig emp
funden wird und die vertrauensvolle Aussprache zwischen 
dem Erblasser und dem Beurkundenden stört, ist gefallen 
er besteht nur noch für Erblasser mit besonderen Ge- 
brechen. Damit geht die Errichtung des Amtstestaments 
im wesentlichen in den Formen der Aufnahme der öffent
lichen Urkunde auf.

Die Aufgabe des Richters und Notars hat sich jedoch 
wesentlich gewandelt. Er ist mehr als eine Schreibhilfe 
des Erblassers. Er hat diesen zu beraten und für die 
Niederlegung eines pflichtbestimmten letzten Willens nach' 
besten Kräften zu sorgen. In schweren Fällen soll ei
serne Mitwirkung ablehnen, bei anderen soll er seine Be
denken in der Niederschrift niederlegen.

Das Amtsiestament kann im Einklang mit dem BGB. 
entweder vor dem Richter oder Notar mündlich erklärt 
oder durch Überreichen einer offenen oder verschlossenen 
Schrift niedergelegt werden.

In den Bestimmungen über die Errichtung des Amts
testaments sind zahlreiche Mußvorschriften in Sollvor
schriften abgewandelt worden; die Nichtigkeit tr itt darum 
bei Formverletzung nur noch ein, wenn diese Form für 
die zuverlässige Wiedergabe des letzten Willens unerläß
lich ist.

3. Das Nottestament ist ein solches gegenüber dem 
Amtstestament. Es ist gegenüber dem BGB. und dem 
lestsj. im wesentlichen, abgesehen vom See- und Luft

testament, in dem einen Fall zusammengefaßt, daß der 
Erblasser durch außergewöhnliche Umstände an der Er
richtung eines Amtstestaments gehindert ist. Es kann vor 
dem Bürgermeister und zwei Zeugen oder notfalls vor 
zwei Zeugen allein errichtet werden. Im vollen Gegen- 
satz zürn BGB., aber auch weit .über das TestG. hinaus 
sind die Formerfordernisse für dieses Testament auf wenige 
unerläßliche Bestimmungen beschränkt worden. Damit ist 
tim» “i er £le Nlcivtigkeii wegen Formverletzung bis zur 
auL ersten Grenze zurückgedrängt worden.
Testament16̂  de,L Erbrechtsausschuß das eigenhändige 
Testament autrechterhalten hat, hat er es als seine be-

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

sondere Pflicht betrachtet, dessen Formerfordernisse so 
auszugestalten, daß sie von jedem rechtsunkundigen En> 
lasser aus der Natur dieser Niederschrift heraus eingehal
ten werden können. Vorbild ist der Brief. Zwar wird wie 
im BGB. die eigenhändige Niederschrift gefordert und da- 
uiit gewährleistet, daß der Erblasser seinen letzten Willen 
kennt und überdenkt und daß dessen Echtheit bewiesen 
werden kann, die Orts- und Zeitangabe ist jedoch nur 
noch durch Sollvorschrift geboten und die Anforderungen 
an die Unterschrift sind wesentlich erleichtert. Währen 
diese Anregungen das TestG. bereits übernommen hat, 
geht der Entwurf weiter und verlangt auch für nachträg
liche eigenhändige Zusätze im Testament nicht mehr die 
Unterschrift des Erblassers.

5. Die Vorschriften über den Widerruf der Testamente 
sind bei Verbesserungen im einzelnen im wesenthcne 
unverändert geblieben.

6. Der Erbrechtsausschuß hat den Erbvertrag wie das 
gemeinschaftliche Testament im gleichen Umfang autrccni- 
erhalfen w<e bisher. Der Erbvertrag zwischen jederma 
ist in Veroindung mit dem Ehevertrag oder einen 
Versorgungsvertrag eingebürgert; das gemeinschattu 
Testament bringt den Gedanken der Einheit der tne- 
gatten so klar zum Ausdruck, daß die Gebundenheit ae» 
Erblassers wie des Oberlebenden bei beiden anerkanu 
werden muß, obwohl sie bei der rechtstechnischen
gestaltung wie bei der billigen Entscheidung de» tin  ¡,1 
falles erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Die EormFJ,_ 
bei beiden vereinfacht und erleichtert worden. Der l- 
vertrag bedarf stets der Form des Amtstestaments; oei 
gemeinschaftlichen handgeschriebenen Testament aber s 
im Gegensatz zum BGB. die bloße Mitunterschritt u 
anderen Ehegatten genügen, was schon das Testu. 
genommen hat (§ 28 Abs. 2 TestG.). Die Bindung “  
Erblassers an seine Verfügung ist verschärft, dieses uu 
lebenden ist allgemein dadurch gelockert, daß sie uei 
billiger Härte vom Nachlaßrichter aufgehoben werden

V. A u s l e g u n g ,  N i c h t i g k e i t  und  A n f e c h t u n g  
des l e t z t e n  W i l l e n s  ,or

1. Die Verbindung von Willen und Pflicht zeigt steh 
allem bei der Auslegung. Der letzte Wille ist so “ 
zu egen, daß tunlichst der Wille des Erblassers yerw 
licht wird, es ist jedoch davon auszugehen, daß der 
lasser pflichtgetreu verfügen wollte. Bei Wandlung_ 
Verhältnisse zwischen Errichtung und Tod ist der s¡ 
wirkliche oder vermutliche Wille des Erblassers zut * ^  
legung heranzuziehen, wenn für sie nur ein Anhalt 
Verfügung besteht. jrd

Stärker als bei den Erklärungen unter Lebenden 
bei Testamenten der wahre Wille des Erblassers 
gegenüber abweichenden Erklärungen beachtet. „
jedoch Beteiligte auf den äußeren Bestand der Er , . ge 
verlassen haben, nimmt die Auslegung stärker au . 
Deutung Rücksicht und tr ifft damit mit der von gen 
schafthchen Testamenten und Erbverträgen zusa.m 
die von der Empfängerdeutung ausgeht. JeS+zlich

Nicht ernstlich gewollte Testamente sind grund?.pyer- 
nichfig; sind sie billigenswert, so spricht jedoch -ujo- 
mutung für ihre Gültigkeit; sie werden zudem g“  f ?r 
wenn sie durchgeführt sind und nicht ohne Schaue 
den Bedachten rückgängig gemacht werden körn •

Die einzelnen Auslegungsregeln des BGB. sind_ ... -g 
sentlichen aufrechterhalten worden. Sie können ut> 
erscheinen, denn ein guter Richter wird zum,els^ , “ngen. 
gleichen Ergebnis auch ohne Anhalt im Gesetz ge b 
Sie verkörpern jedoch die gesammelte Rechtsen 
und erleichtern so im Regelfall den Rechtswanreu rf 
Tätigkeit. Eine wesentliche Änderung hat der . ¡ n 
jedoch vorgenommen. Während bisher beim g1eSe Q§er-
Einsetzen von Ehegatten vermutet wurde, daß oe gn 
lebende Alleinerbe und die Abkömmlinge dessen t 
sein sollen, wird jetzt vermutet, daß der Überlebe”i soJ.
befreiter Vorerbe, die Abkömmlinge Nacherben . ,£r. 
len, daß der Nacherbfall mit dem Tode oder de be¡ 
heirat des überlebenden Gatten eintreten^ soll un for. 
Wiederheirat dieser Gatte seinen gesetzlichen E dell 
dern kann. Damit wurde eine Bindung des ud Frage 
gewährleistet, die eine gerechte Lösung “ íes Erb_ 
darstellt, wenn der Erblasser von der gesetzu 
folge abweichen will.



*2. Jahrgang 1942 Heft 51] Aufsätze 1717

2. Unter den Nichtigkeitsfällen steht die Nichtigkeit 
''[egen Verstoßes gegen das Gesetz und groben Ver
stoßes gegen die Pflichten eines ehrbaren Erblassers im 
Vordergrund. M it dieser Bestimmung, die das TestG. in 
§48, den Vorschlägen des Ausschusses folgend, aufgestellt 
"at, sollen die Fälle objektiver grober Pflichtwidrigkeit 
°hne Rücksicht auf Vorwerfbarkeit erfaßt und mit Nichtig- 
[ipit bedroht werden. Hier ist die entscheidende Grenze, 
Ge das Gesetz dem Willen des Erblassers setzt. Diese Be
stimmung ist die negative Generalklausel des Erbgesetzes.

3. Die Anfechtung des letzten Willens oder einzelner 
Verfügungen wegen Irrtums oder Drohung ist in ihrer 
Grundlage aufrechterhalten worden; auch sie ist jedoch 
Unter den Pflichtgedanken gestellt worden, sie versagt 
deshalb sowohl wenn der Erblasser die Verfügung nach
träglich gebilligt hat, wie wenn die Verfügung pflicht- 
uestimmt ist.

4. Eine weitere Änderung gegenüber dem BGB. nimmt 
der Entwurf dadurch vor, daß er die Entscheidung über 
die Gültigkeit des letzten Willens dem Nachlaßgericht 
uberträgt und damit eine einheitliche, zwischen allen Be
teiligten wirkende Regelung gewährleistet.

E r b e i n s e t z u n g ,  V e r m ä c h t n i s  und A u f l a g e  
.1. Die Abgrenzung von Erbeinsetzung und Vermächt- 

tus ist nicht wie im BGB. nur aus dem Umfang der Zu
wendung, sondern vor allem aus dem Willen des Erb
lassers heraus vorgenommen worden; den Erben w ill der 
Erblasser am Schicksal des Nachlasses, an seiner Ver
waltung, Teilung und an der Haftung beteiligen, den. 
Vermächtnisnehmer nicht.

2. Stärker als im BGB. ist zum Ausdruck gebracht, daß 
der Ersatzerbe auch durch Auslegung ermittelt werden 
Uann und daß, erst wenn dafür kein Anhalt besteht, ein 
drbteil den übrigen Erben anwächst.
,3 . Die V o r -  und  N a c h e r b s c h a f t  hat allgemein 
durch die vermutete Einsetzung des überlebenden Gatten 
Gm Vorerben und der Abkömmlinge zu Nacherben und 
durch die Möglichkeit einer entsprechenden Regelung 
durch den Nachlaßrichter an Bedeutung gewonnen. Ihre 
Vorschriften haben sich im wesentlichen bewährt. Die 
mcht befreite Vorerbschaft ist die Regel, die befreite die 
jusnahme. Der Ausschuß hat die umstrittene Übertragung 
des Nacherbrechts vor dem Nacherbfall zugelassen und 
geregelt. Er hat weiter Streitigkeiten zwischen dem Vor- 
Und Nacherben weitgehend dem Nachlaßrichter unter
te ilt ;  er hat schließlich dem überlebenden Ehegatten, der Vn— ’ • • ■ - ......................Gerbe ist und dem die Abkömmlinge als Nacherben
v?'gen, die Möglichkeit gewährt, mit Bewilligung des 
'achlaßrichters Gegenstände der Vorerbschaft ohne Er- 
a‘zpflicht zu verbrauchen.
4- Auch das V e r m ä c h t n i s  und die A u f l a g e  sind

g j wesentlichen nach den bewährten Bestimmungen des 
g.GB. geregelt. Eine wichtige Neuerung ist jedoch beim 
'uckvermächtnis, also beim Vermächtnis eines bestimm- 

pU Nachlaßgegenstandes, eingeführt: Im Verhältnis zum 
rben und dessen eigenen Gläubigern gehört der ver

machte Gegenstand bereits vom Erbfall an dem Ver- 
achtnisnehmer; er ist damit zwar nicht den Nachlaß- 

«‘aubigern, wohl aber rechtlich dem Erben und dessen 
‘Senen Gläubigern entzogen.

^.fU r rascheren Abwicklung des Erbfalles verjährt der Ver- 
achtnisanspruch nach dem Entwurf bereits in 10 Jahren. 

j Während das BGB. nur die Schenkungen erfaßt, die 
Geh das überleben des Beschenkten bedingt sind, hat 

(j r Erbrechtsausschuß sämtliche Fälle der Zuwendung 
s Erblassers unter Lebenden für den Fall seines Todes, 

j r allem diejenigen an Mittelspersonen, in seine Rege- 
( j jS einbezogen. Während das BGB. im ersten Falle nur 
UßWahl zwischen dem Vollzug oder der Testamentsform 
e hat der Ausschuß, den tatsächlichen Verhältnissen 
¡j.p^Prechend, diese Zuwendungen zugelassen, wenn sie 

gendwie vollzogen oder kenntlich gemacht sind. Er 
n .‘'Wirft sie jedoch zahlreichen Bestimmungen über das 
An i ^es fetzten Willens, so der Erbunwürdigkeit, der 
tej| egung, Nichtigkeit und Anfechtung und der Pflicht- 
jyji^.Ggänzung. Alle Zuwendungen des Erblassers an 
gjg m.r können überdies von benachteiligten Nachlaß- 
^ ‘gern nach allgemeinen Grundsätzen angefochten 

„ j  n- Auch die Prämien von Lebensversicherungen 
rden hiervon erfaßt.

Die Vollmacht über den Tod hinaus wird zwar an
erkannt, sie kann aber bei wichtigen Gründen vom 
Nachlaßrichter aufgehoben werden.

VII. D e r  P f l i c h t t e i l
1. Am Anfang der Tätigkeit des Erbrechtsausschusses 

standen die Anhänger des materiellen Noterbrechts und 
des schuldrechtlichen Geldpflichtteilsanspruches einander 
scharf gegenüber. Im Laufe der Beratungen hat sich 
jedoch der Ausschuß von diesem Denken in dogmatischen 
Gegensätzen gelöst und mit Mehrheit eine Lösung ent
wickelt, die die Vorzüge beider miteinander verbindet. 
Daß der . Erblasser nächste Angehörige nicht willkürlich 
von der Erbfolge ausschließen darf, ist ein Gebot des 
Familiengedankens. Bei schweren Fällen dieser Art wird 
schon die Nichtigkeit wegen grober Pflichtwidrigkeit ein- 
greifen10). ln aller Regel setzt der Erblasser einzelne 
Angehörige jedoch mit Recht schlechter, schließt er sie 
mit Recht aus der Erbengemeinschaft aus. In aller Regel 
legt ein so . Enterbter oder Zurückgesetzter aber auch 
keinen Wert auf seine Teilnahme an der Verwaltung und 
Abwicklung des Nachlasses und der Haftung für Nachlaß
schulden; er zieht vielmehr den einfachen und glatten 
Geldanspruch vor. Von diesem Anspruch ist darum der 
Entwurf ausgegangen.

2. Einigkeit bestand jedoch darüber, daß die Rechts
stellung des Pflichtteilsberechtigten wesentlich verstärkt 
werden muß.

Einmal soll bei der Berechnung des Pflichtteils eine er
hebliche Wertänderung des Nachlasses nach dem Erbfall 
zugunsten wie zu Lasten des Pflichtteilsberechtigten be
rücksichtigt werden. Weiter sollen sowohl der Pflicht
teilsberechtigte wie der Erbe das Recht erhalten, an Stelle 
der Geldforderung ganz oder zum Teil eine Abfindung in 
Nachlaßgegenständen beim Nachlaßrichter zu beantragen. 
Auf diese Weise wird vor allem das berechtigte Verlangen 
des Pflichtteilsberechtigten beachtet, Familienerinnerungs
stücke zu erhalten. Darüber hinaus soll der Pflichtteils
berechtigte von diesen Abfindungsgegenständen oder vom 
Nachlaß die eigenen Gläubiger des Erben abwehren kön
nen, wenn er durch ihre Vollstreckung Gefahr laufen 
würde, und schließlich soll er selbst gegen einen Dritten, 
der wissentlich solche Stücke erworben hat, einen An- 
sprhch auf Übertragung an sich erhalten.

3. Der Kreis der Pflichtteilsberechtigten ist der gleiche 
wie im BGB. P f l i c h t t e i l s b e r e c h t i g t  sind Nach
kommen und der überlebende Ehegatte, beim Fehlen der 
ersteren die Eltern des Erblassers. Darüber hinaus will 
der Entwurf auch Geschwister, Großeltern und Urgroß
eltern, denen Fremde oder fernere Verwandte vorgezogen 
wurden und die in Not sind, die Möglichkeit geben, beim 
Nachlaßrichter die Zubilligung eines bescheidenen Unter
halts zu beantragen.

Eine weitere Einschränkung des Pflichtteilsrechts von 
Abkömmlingen bringt das neue Erbrecht. Treffen diese 
mit dem überlebenden Ehegatten zusammen und ist die
ser als Vorerbe oder Nießbraucher eingesetzt, so können 
sie keinen Pflichtteil verlangen, wenn ihnen nach dessen 
Tode wenigstens der gesetzliche Erbteil nach dem Erb
lasser zugewendet ist. Der Nachiaßrichter kann ihnen 
jedoch bei Bedarf eine Vorabfindung gegen den Nachlaß 
bis zur Höhe ihres Pflichtteils zubilligen. Ebensowenig 
kann der überlebende Gatte ausschlagen und seinen ge
setzlichen Erbteil fordern, wenn ihm wenigstens an der 
Hälfte des Nachlasses die Vorerbschaft oder der Nieß
brauch eingeräumt ist.

4. Im Gegensatz zu der sehr eingehenden und viel
fältigen Regelung des Noterbrechts im Codice civile ge
währt der Entwurf im Einklang mit dem BGB. dem 
Pflichtteilsberechtigten stets die Hälfte des Wertes seines 
gesetzlichen Erbteils und bringt damit den Ausgleich zwi
schen Willensherrschaft und Pflichtgebundenheit des Erb
lassers zum Ausdruck.

5. Eine erhebliche Verstärkung hat die Stellung des 
Pflichtteilsberechtigten durch die Ausweitung des Pflicht
teilsergänzungsanspruches erhalten. Während bisher nur 
Schenkungen diesem Anspruch unterlagen, sind vom Ent
wurf alle unentgeltlichen Zuwendungen zur Ero-änzuno- 
herangezogen worden, soweit sie ausgleichspflichtig waren.

i°) Siehe oben S. 1717.
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Damit fällt vor allem auch die Versicherungssumme mit 
in Höhe der gezahlten Prämien unter diese Pflicht.

6. Die P f l i c h t t e i l s e n t z i e h u n g s g r ü n d e  sind die 
gleichen geblieben wie im BGB. Sie sind für alle Pflicht
teilsberechtigten vereinheitlicht und um einen weiteren 
vermehrt worden, der die dauernde Entehrung zum Aus
druck bringt: Der Pflichtteil kann auch entzogen werden, 
wenn sich der Angehörige eines derart verwerflichen 
Verhaltens schuldig gemacht hat, daß er mit Recht aus 
seiner Familie ausgestoßen worden ist, vor allem wenn 
er als Deutschblütiger einen Juden geheiratet hat.

Die Pflichtteilsentziehung fällt aber nicht nur wie im 
BGB. bei Verzeihung, sondern allgemein auch bei Be
währung fort.

7. Auch die Entziehung in guter Absicht ist ebenso ge
regelt wie im BGB. Nur kann hier der Nachlaßrichter auf 
Antrag die Anordnungen des Erblassers nach dessen Tode 
aufheben, wenn der Grund nachträglich dauernd weg
gefallen ist.

VIII. E r w e r b  und  S i c h e r u n g  der  E r b s c h a f t
1. Nachdem die Entscheidung für den Vonselbsterwerb 

gefallen ist u), mußte auch die Regelung des BGB. be
stehen bleiben: Wenn der Erbe nicht rechtzeitig aus
schlägt, bleibt er Erbe. Das kann ihm um so eher zu
gemutet werden, a!s_ er künftig nur beschränkt haften 
soll. Hierbei sind einige Formvorschriffen erleichtert, die 
von der Rechtsprechung übermäßig ausgedehnte Anfech
tung der Annahme und Ausschlagung aber ist eingedämmt 
worden, um eine klarere Rechtslage für die Nachlaß
gläubiger zu schaffen.

2. Wenn auch das System des ABGB., die Einantwor
tung des Nachlasses, abgelehnt worden ist, so ist doch 
die Fürsorge des Nachlaßgerichts für den Nachlaß und 
die Nachlaßbeteiligten wesentlich verstärkt worden. Das 
Nachlaßgericht hat nach dem Erbfall für die Sicherung 
des Nachlasses zu sorgen und kann hierzu einen Nachlaß
pfleger einsetzen. Es hat zu ermitteln, ob ein letzter Wille 
vorhanden ist, hat diesen zu eröffnen und hierbei die 
Erben festzustellen, die Beteiligten zu belehren und die 
Verhältnisse des Nachlasses zu klären. Es hat seine Für
sorge auch gesetzlichen Erben zu gewähren, muß in er
leichterter Form das Deutsche Reich als Erben feststellen 
und hat die Berichtigung der öffentlichen Bücher durch 
die Erben zu veranlassen.

3. Der T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r  des BGB. wird 
vom Erblasser ernannt und leitet seine Aufgabe allein 
von dessen Willen her. Er wurde darum oft eingesetzt' 
um ihm eine Pfründe zu verschaffen und die Erben 
zu entrechten. Der Erbrechtsausschuß hat das Amt des 
W i l l e n s  V o l l s t r e c k e r s  wesentlich umgestaltet. Zwar 
wird dieser nach wie vor vom Erblasser ernannt und 
steht damit im Gegensatz zu den übrigen Amtsträgern, 
die vom Nachlaßgericht eingesetzt werden12), er muß 
jedoch überdies vom Nachlaßrichter bestätigt werden und 
leitet sein Amt nicht nur vom Willen des Erblassers, son
dern ebenso von dessen Pflicht und von den Aufgaben 
des Nachlasses in der Gegenwart her. Er kann zur" Ver
waltung wie zur Teilung des Nachlasses berufen sein 
soll aber im letzten Fall die Teilungsregeln des Gesetzes 
beachten. Er untersteht der Aufsicht des Nachlaßgerichtes 
das gegen ihn einschreiten kann, und kann bei wichtigen 
Gründen abberufen werden. Seine Vergütung wird vom 
Nachlaßgericht festgesetzt; ist sie vom Erblasser bestimmt, 
so kann sie durch dieses erhöht wie ermäßigt werden.

4. Der Erbrechtsausschuß hat den E r b s c h a f t s -  
a n s p r u c h  neben dem Eigentumsherausgabeanspruch be
stehen lassen. Er hat jedoch die Stellung des redlichen. 
Erbschaftsbesitzers wesentlich verbessert. Der Erbe muß 
Erhalfungsmaßnahmen, die sachlich geboten waren, gegen 
sich gelten lassen, der redliche1' Erbschaftsbesitzer kann 
sogar einen billigen Ausgleich für den Schaden fordern 
den er erlitten hat, weil er sich mit guten Gründen in
folge des Verhaltens des Erblassers für den Erben halten 
mußte. Zudem wird ein Dritter, der von einem solchen 
Erbschaftsbesitzer erwirbt, Berechtigter, wenn er selbst

u ) Siehe oben S. 1714.
U n 2),?!.r Nachlaßverwalter, der künftig Nachlaßabwickler heiß, 

den’ Nadil^ßkonktirsverwalter: ^  ^  ^  m
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redlich ist. Schließlich soll der Erbschaftsanspruch gegen
den redlichen Erbschaftsbesitzer bereits in 10 Jahren v 
jähren.

5. Der E r b s c h e i n  des deutschen Rechts dient c effl
Ausweis des Erben im Rechtsverkehr. Ihn hat der 
rechtsausschuß in seiner Aufgabe belassen, weiter aus
gestaltet und vereinfacht. Wer einem unrichtigen cru- 
schein vertraut, wird ebenso geschützt wie jemand, 
dem Grundbuch vertraut. Die Einschränkungen, die n 
kommenden Rechte dort erfolgen, sollen darum auch nie 
gelten. Darum soll in Zukunft der Erwerb, dem keini ve* 
kehrsgeschäft zugrunde liegt, insbesondere der unemg '  
liehe, nicht geschützt werden. Überdies soll der Kecn 
kenntnis der Unrichtigkeit die Kenntnis der s‘e., +n,v 
denden Tatsachen und das sich arglistig der Kenn 
Entziehen gleichgestellt werden. " p,

6. Der Erbschaftskauf ist als eine Unterart des Na 
in Bausch und Bogen geregelt.

IX. D ie  E r b e n g e m e i n s c h a f t  .
1. Die Miterbengemeinschaft ist im Entwurf w 6 '™ 

BGB. als Gemeinschaft zur gesamten Hand geregnet - 
Nachlaß steht allen Miterben gemeinsam zu, über Na -j. 
gegenstände können nur alle gemeinsam verfügen- 
wird der Nachlaß zugunsten der Nachlaßgläubige . f 
der Miterben weitgehend zusammengehalten und 1 . 
sachdienlichen Verwertung zugeführt. t*-i«,rhen

° ...... des Nachlasses steht allen M.terben
r  7Hr M ii\xrir1sitn er 3t1 ih r bĈ C _

2. Die Verwaltung ucs iNaeiuasses sicm htj,
zu; sie sind einander zur Mitwirkung an ihr rb ,„u,ine 
und verpflichtet. Sie beschließen über die Verwai = 
mit Mehrheit; die Verpflichtungen und Verfügung 
Rechtsverkehr müssen alle vornehmen. In dringenden
len kann der einzelne Miterbe solche Geschalte - 
allein durchführen, er ist dazu den übrigen g e g j  . 
berechtigt wie verpflichtet. Der Nachlaßrichter ent 
det den Streit über die Wirksamkeit von Beschlüssen ^  
ersetzt die Zustimmung einzelner Miterben. Er karvVajter 
ordentlichen Verwaltung auch einen Erbschaftsver 
einsetzen.

3. Jeder Miterbe kann über seinen Erbteil '^ r ^®ein
ihn vor allem veräußern. Die übrigen haben da ^  
Vorkaufsrecht gegen jeden Käufer und Erwerüe , 
können auch einen Gläubiger ablösen, dem der j er
verpfändet oder zur Sicherung übertragen ist, ot
ihn gepfändet hat. huß

4. in entscheidender Weise hat der Erbrechtsaus_ ß_
die Erb te i lungumgesta l te t .  Das BGB. hat den n 
richter an feste Teilungsregeln gebunden. Na( ... re 
sind teilbare Sachen stets in Natur zu teilen, un 1 . 
aber zu versteigern und ihre Erlöse zu teilen, uc wi. 
ter der freiwilligen Gerichtsbarkeit aber kann w . ; dei- 
schen den Miterben vermitteln, scheitert aber ap _e|ung 
spruch auch nur eines Widerspenstigen. Die,s,e eiten
führt dazu, daß bei Streit alle wertvollen Nachlaß parnüje 
veräußert werden müssen und dann häufig der 
verlorengehen. ^¡g-

5. Auch in Zukunft können die Erben, wenn Scund sie 
sind, den Nachlaß aufteilen, wie es ihnen beheß1- . £ Aus-

■ aber nicht einig, so kann auf Antrag die genenu fjalt 
einandersetzung angeordnet werden. Ist der sa Nachlaß- 
einfach, vor allem der Nachlaß klein, so wird de £n 
richter selbst die Teilung vorbereiten und durcni Tej.

ln aller Regel aber wird er zur Vorbereitung ,a]tef 
lung einen Erbschaftsverwalter einsetzen. Dieser gr
den Nachlaß und befriedigt die Nachlaßgla“ 0 breitet 
stellt den Restnachlaß zur Teilung bereit und u 
dem Nachlaßrichter den Teilungsplan. erhnig des

verteilt6. Das Ziel der Erbteilung ist eine . - 
Nachlasses, die seine Werte zweckmäßig leich-
wertvolle Einheiten, erhält13). Darum sollen ziK-fr|fchkeit 
gültige, unpersönliche Gegenstände nach JU-J^hafts- 
gleichmäßig aufgeteilt werden, wertvolle rI..Itisfücke, 
einheiten, wie Landgüter, Unternehmen, Hausgt: soi-
und Werteinheiten, wie Sammlungen und Bucn ’ blei- 
len dagegen nach Möglichkeit der Familie ern ¿ettf 
ben. Sie sollen darum einem Miterben zugete■ . t ist.
der zu ihrer Übernahme gewillt und 31,1, -^,cfnrderung 
Den übrigen Miterben ist dafür eine Ausgletcn , enenfafls 
gegen den Übernehmer zuzusprechen, die geg

13) Vgl. die Ansätze hierzu im Codice civile Art. 720/ —
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gestundet, verzinst und vor allem durch Hypotheken sicher
gestellt wird. Kann der Miterbe den Übernahmebetrag 
nicht begleichen oder sichern, so kann insoweit die Aus- 
e'nandersetzung hinausgeschoben und der Übernehmer 
'jum Erbschaftsverwalter für dieses Gut eingesetzt wer- 
üen. Den übrigen Miterben kann auch ein Vorkaufsrecht 
an diesem Gute eingeräumt werden.

In einer Sitzung hat der Nachlaßrichter auf eine güt- 
hche Einigung über die Erbteilung hinzuwirken. Scheitert 
*le, so hat er den Teilungsplan in Kraft zu setzen. Seine 
c-ntscheidung w irkt mit ihrer Rechtskraft gestaltend, sie 
^gründet und vernichtet Forderungen und Rechte, ihre 
Durchführung im Grundbuch erfolgt durch Berichtigung. 
Durch diese freie Stellung des Nachlaßrichters bei der 
gestaltenden Erbteilung erhalten auch zahlreiche andere 
“ ^Stimmungen des Erbrechts eine andere Wirkung und 
e,m anderes Gesicht. Die Bruchteile der Miterben wie 
Uas Pflichtteilsrecht verlieren ihren starren Charakter, das 

allrecht wie die Sondererbfolge, die beide abgelehnt 
"'erden mußten, können in diesem Rahmen berücksichtigt 
Verden.

Dennoch bleibt der Teilungsrichter an die Bruchteile 
aud Ansprüche der Erbfolge kraft Gesetzes oder kraft 
etzten Willens gebunden. Der Entwurf hat ihm jedoch in 
.^stimmten Fällen darüber hinaus die Befugnis gegeben, 
“ ‘'r gesetzliche Regelung der Erbfolge abzuändern, wenn 
eme Teilungsmacht zu keinem billigen Ergebnis führt.

kann er die gesetzlichen Bruchteile zwischen dem 
herlebenden Ehegatten und Abkömmlingen in eine Vor- 

t nr  Nacherbschaft verwandeln, den Ehegatten für seinen 
j~rbteil mit einem Geldanspruch oder einer Unterhalts
ente abfinden und kinderlose Voreltern des Erblassers 
eins Zusammentreffen mit dem überlebenden Ehegatten 

gleichfalls auf einen Unterhaltsanspruch beschränken, 
hch diese Regeln versuchen die Billigkeit im Einzelfall 
'arker zu berücksichtigen als die starren Vorschriften 

ues geltenden Rechts.

X. H a f t u n g  f ü r  N a c h l a ß s c h u l d e n  
j  Das BGB. hat zwar die Haftung für Nachlaßschul- 
cn erstmals eingehend und unter Berücksichtigung aller 

f hwierigkeiten geregelt, seine Vorschriften weisen jedoch 
htzdem gewisse Mängel auf.

^ Das Gesetz geht davon aus, daß nur eine rechtliche 
di s° nderung des Nachlasses vom eigenen Vermögen 

ircT  Nachlaßverwaltung oder Nachlaßkonkurs zur be- 
u '^n k te n  Haftung führe und läßt im übrigen den Erben 
l .beschränkt haften. Es durchbricht diesen Grundsatz nur 
tlel dem unzulänglichen Nachlaß und bei Miterben vor 
A l Teilung und läßt in beiden Fällen ohne rechtliche 
jOsonderung eine Haftung mit dem Nachlaß eintreten. 
*Un ^ rr' chtung eines Inventars ist kein Mittel zur Haf- 
den ^^Schränkung; sie ist nur ein Gefahrenpunkt für 
der k r*,en’ denn, eine Verletzung führt zur Verwirkung 
Erh ° eschränkbaren Flaftung. Das BGB. gewährt so dem 
keit ", eines ausreichenden Nachlasses nicht die Möglich- 
olin ■ n Nachlaß bei 'beschränkter Haftung abzuwickeln, 
Hie ■ i!l1! einem fremden Verwalter ausliefern zu müssen. 
Dienn i*egt die wesentliche Unbilligkeit für den Erben.

zweite ergibt sich aus dem Verfahrens recht. 
dig'VRechtsstreit wird dem Erben nur auf seinen Antrag 
W  ydglichkeit der Haftungsbeschränkung im Urteil vor- 
dtih2 3 *en' Versäumt er das, so haftet er dem Gläubiger 
U^schränkt. Auch bei beschränkter Haftung, selbst bei
stet; länglichem Nachlaß, erfolgt aber die Vollstreckung
mUR In sein gesamtes eigenes Vermögen, und der Erbe

*, % 1 1 TI 1 rl I A (  ł A A* Am -■> M ft A /t * A »1 * A ll t  -711 TTł \Tn aLUO   

de:
ö • Um die Gegenstände, die nicht zum Nachlaß ge- 

en> freizubekommen, 'den teuren Weg der Klage gegen
2 Gläubiger beschfeiten.

Z\Vej Erbrechtsausschuß hatte die Wahl zwischen 
sehr" , ’sungen. Er konnte entweder von der nicht be- 
U v e f * en Haftung ausgehen und die Errichtung eines 

der H rs a*s Papierelie Absonderung zum weiteren Mittel 
Von | aftungsbeschränkung ausgestalten, oder er konnte 

j^ aer beschränkten Haftung mit dem Nachlaß ausgehen. 
defJ^v-Dntwurf hat sich für die Haftung des Erben mit 

Nachlaß entschieden, denn sie gibt dem Gläubiger

und nimmt dem Erben nicht mehr, als er vor dem Erbfall 
hatte. Die rechtliche Nachlaßabsonderung kann den Gläu
biger nicht entscheidend sichern, denn sie setzt so spät 
ein, daß ein unredlicher Erbe inzwischen den Nachlaß 
erheblich geschmälert haben kann, sie kann deshalb als 
Voraussetzung für die Haftungsbeschränkung fallen.

Die Durchführung der beschränkten Haftung bereitet 
freilich Schwierigkeiten, weil sachliche, verfahrensrecht
liche und vollstreckungsrechtliche Vorschriften ineinander- 
greifen.

Der Erbe haftet mit den Nachlaßstücken und mit ihren 
Ersatzwerten, die zum Nachlaß fallen. Er haftet darüber 
hinaus mit seinem eigenen Vermögen für den Wert nicht 
mehr vorhandener Nachlaßgegenstände und für die schuld
hafte Beschädigung des Nachlasses. Damit wird die Ge
fahr gebannt, daß der Erbe seine Rechtslage dadurch 
verbessert, daß er den Nachlaß möglichst rasch beiseite 
schafft.

Die beschränkte Haftung ist dem Erben von Amts 
. wegen im Urteil vorzubehalten. Dann soll zunächstHn den 

Nachlaß vollstreckt werden. Hat der Erbe ein Nachlaß
verzeichnis errichtet, das die Nachlaßgegenstände und 
ihren Wert verzeichnet, so kann er sich mit diesem durch 
formlose Erinnerung gegen jede Vollstreckung in sein 
eigenes Vermögen wehren, soweit dieses nicht für den 
Wertunterschied zwischen den verzeichneten und den 
noch vorhandenen Nachlaßgegenständen haftet. Hat er 
kein Nachlaßverzeichnis errichtet, so1 muß er im Klageweg 
nachweisen, daß der gepfändete Gegenstand nicht haftet, 
und trägt überdies die Kosten des Rechtsstreites. Auf 
diese Weise wird der Erbe dazu angeregt, ein Nachlaß
verzeichnis zu errichten und damit die Verhältnisse des 
-Nachlasses klarzulegen. Nur bei unzulänglichem Nachlaß 
gepügt es, wenn er dem pfändenden Gerichtsvollzieher 
oder Gericht die Bestandteile des Nachlasses bezeichnet 
und glaubhaft macht.

3. Daneben besitzen der Erbe und die Nachlaßgläubiger 
die Möglichkeit, die Nachlaßabwicklung zu beantragen 
und, wenn diese zu keinem Zwangsvergleich führt, das 
Recht und die Pflicht, den Nachlaßkonkurs oder das 
Nachlaßvergleichsverfahren herbeizuführen und so für die 
rechtliche Absonderung des Nachlasses zu sorgen.

4. Um den Erben zur Erhaltung und Klarlegung des 
Nachlasses zu veranlassen, steht hinter der beschränkten 
Haftung die Haftungsverwirkung. Verschlechtert oder 
verdunkelt der Erbe absichtlich zum Nachteil der Gläu
biger den Nachlaß, errichtet oder bekräftigt er trotz Frist
setzung das Nachlaßverzeichnis nicht, so verwirkt er seine 
beschränkte Haftung und haftet dann allen Nachlaß
gläubigern unbeschränkt. Bei Nichterrichtung oder Nicht
bekräftigung kann er jedoch ungewöhnlich hohen Nach
laßforderungen gegenüber wieder seine Beschränkung 
herbeiführen, wenn diese erst später auftauchen.

5. Miterben haften bis zur Teilung beschränkt, nach ihr 
haften sie bekannten Gläubigern unbeschränkt, denn sie 
sollen erst die Gläubiger befriedigen und dann teilen, un
bekannten aber nur mit dem zugeteilten Nachlaß, wenn 
sie Auskunft über den Verbleib des übrigen Nachlasses 
geben.

Der Vorerbe haftet mit dem Nachlaß, der ihm ver
bleibt; hat er seine beschränkte Haftung verwirkt, so 
haftet er auch nach dem Nacherbfall unbeschränkt.

Der Erbschaftskäufer haftet mit dem übernommenen 
Nachlaß und der Forderung auf seine Übertragung. Er 
kann sich jedoch wegen seines gezahlten Kaufpreises 
vorab befriedigen; der Verkäufer haftet daneben mit dem 
erhaltenen Kaufpreis.

XI. S c h l u ß b e m e r k u n g
Der in knappen Grundzügen vorgetragene Inhalt des 

Entwurfes eines Erbgesetzes soll zeigen, wie auf der 
Grundlage des alten Erbrechts des BGB. durch Betonung 
des Pflichtgedankens, durch verstärkte Beachtung der Be
lange des schlichten Volksgenossen, durch Hervorhebung 
des Billigkeitsgedankens und durch Einschalten des Nach
laßrichters ein neues Erbrecht entstanden ist, das den 
Grundgedanken des nationalsozialistischen Rechtsempfin
dens entspricht.
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Das gemeinschaftliche Testament
Von Landgerichtspräsident L i ndemann,  Verden (Aller)

Trotz aller Formular-und Handbücher sind die gemein
schaftlichen Testamente selbst der Beurkundungsbeamten 
in der Fassung noch immer sehr unterschiedlich, und die 
Auslegung solcher Testamente läßt in freiwilliger und 
streitiger Gerichtsbarkeit noch immer zu wünschen übrig. 
Man hat zuweilen den Eindruck, daß ziemlich wahllos 
Formulare benutzt werden, die manchmal wohl schon 
älter als das BGB. sind. Deshalb sei zur Nachprüfung 
angeregt. Eine einwandfreie Fassung ist deshalb nötig, 
weil die Testamente auch nach der kommenden Rechts
erneuerung bestehen sollen und später die „Feinheiten“  
der alten Rechtsauslegung nicht mehr bekannt sein wer
den. Vor allem aber müssen die Testierenden die Trag
weite^ ihrer Verfügungen verstehen. Die besonderen 
Schwierigkeiten liegen darin, daß die Varianten des ge-. 
meinschaftlichen Testaments überreichlich sind, daß aber 
nur ein wirklich Sachkundiger ihrer Herr werden kann. 
Ich w ill damit nicht die Vielgestalt loben.
V o r b e m e r k u n g e n .

Testament und Erbvertrag sind nach der Sprache des 
BGB. und des TestG. Verfügungen von Todes wegen 
(§1937 BGB. und §48 TestG.). Das Testament ist „letzt
willige Verfügung“  (vgl. z. B. § 2055).

Die F o r m  für Verfügungen von Todes wegen ist im 
wesentlichen die gleiche (bis auf die besonderen Testa
mentsformen und der eigenhändigen Testamente).

S a c h l i c h  ist nach der Fassung der Gesetze der 
wesentliche Unterschied, daß man sich im Erbvertrag 
bindet, im Testament gar nicht, im gemeinschaftlichen 
Testament ausnahmsweise. Das gemeinschaftliche Testa
ment kommt dem Erbvertrag sehr nahe.
Z u l ä s s i g k e i t .

Ein gemeinschaftliches Testament kann nur von Ehe
gatten errichtet werden (§ 28 Abs. 1 TestG.), Versuche 
der Errichtung durch Nichtehegatten sind nichtig (RGZ. 
87, 33; KGJ.35, A 93) und können auch nicht als Einzel
testamente aufrechterhalten werden, wohl aber — bei ge
wahrter Form und Bindungswillen — u. U. als Erbver
träge (OLG. 35, 19; RG.: Recht 1912 Nr. 611). Erklärun
gen Dritter können in das gemeinschaftliche Testament 
aufgenommen werden (KGJ. 31, A112).
D ie  F o r m .

Bei B e u r k u n d u n g  keine Besonderheiten.
Auch das e i g e n h ä n d i g e  Testament muß eine Ur

kunde sein; im übrigen kann es unterschiedlich aussehen:
a) Der eine Ehegatte unterzeichnet das vom anderen 

verfaßte Testament mit, die normale Form nach §38 
Abs. 2 Satz 1 TestG., die aber nur anwendbar ist, wenn 
die Haupterklärung des Verfassers eine g e m e i n 
s c h a f t l i c h e ,  nicht eine e i n s e i t i g e  des einen Teils 
ist. Es genügt nicht:

„Beim Tod des Mannes soll sein Bruder Erbe sein“ ; 
es genügt:

„Beim Tode des Mannes soll sein Bruder, beim Tode 
der Frau ihre Schwester Erbin sein.“

(Vgl. V o g e l s ,  „Errichtung von Testamenten und Erb
verträgen“  [2.[ S. 193.)

b) Jeder Ehegatte schreibt und unterzeichnet den ran
zen Testamentsinhalt (JFG. 6,150) in derselben Urkunde.

c) Jeder Ehegatte schreibt seine Verfügungen und 
nimmt auf die auf demselben Blatt stehende Nieder
schrift des anderen Bezug (JFG. 5,157; HRR. 1928. 718) 
V o g e l s  gibt als Beispiel (a. a. O.):

„Ich setze meine Frau zur Erbin ein.
„Ich setze meinen Mann zum Erben ein.

Beide Unterschriften.“
Die Urkunde kann auch aus mehreren zusammengehöri
ge"- z- B- in einen Umschlag gesteckten Blättern bestehen 
(MKK. 1928, 718). Andererseits genügen selbständige Er
klärungen auf einem Blatt nicht (RGZ. 72, 205).

Zeit und Ort der eigenhändigen Niederschrift brauchen 
nicht identisch zu sein (OLG. 40,142; KGJ. 51, A 52), was 
bei Trennung der Ehegatten wesentlich ist.

I nha l t .
Das gemeinschaftliche Testament ist theoretisch grund' 

sätzlich einseitig (vgl. § 2270 BGB.). Es ist nur die Zu
sammenfassung der letztwilligen Verfügungen beider tne- 
gatten in einem Errichtungsakt (RGZ. 72, 204), nur a 
äußerliche Zusammenhang wird erfordert. Deshalb Ka 
der Mann seinen Bruder und die Frau ihre Schwest 
nach obigem Beispiel einsetzen. ,r  •,

Solches Testament ist frei widerruflich (§32 Tes: ,'u 
Der Widerruf ist unverzichtbar (§ 2302 BGB.). Er erro g 
durch Aufhebung des Testaments (§33 TestG.), m v '
fügungen von Tödes wegen durch entgegenstehende v 
fügungen, durch Vernichtung oder Veränderung der 
künde. Der Zweck solcher gemeinschaftlichen Testamen 
könnte au"1: durch Einzeltestamente erreicht werden. 
Zusammenfassung beruht wohl meist auf Gefühlserw 
gungen und der Kostenersparnis.

Die Verfügung:
„Der Mann setzt seine Frau, die Frau die Kinder es 

Mannes 1. Ehe zu Erben ein“  
kann beiderseits einseitig, aber auch gegenseitig gemein 
sein. g

In der Praxis ist das Testament fast immer S^gensei U 
(reziprok): Die Eheleute setzen sich beiderseitig 
Erben ein oder bedenken denselben Dritten. Trotz 
ser Gemeinschaftlichkeit können sie sich beiderse & 
freie Hand für Abänderungen Vorbehalten, also: ~T̂ er.

„W ir setzen uns gegenseitig zu Erben ein. Der L 
lebende von uns setzt den X. durch einseitige \ 
fügung zu seinem Erben ein.“

Den zweiten Satz kann man auch anders formuliere"-
„Der Überlebende kann über den Nachlaß verfuge 

Unterläßt er das, so ist X. sein Erbe.“
Oder noch anders:

„Nach dem Tode des Letztlebenden ist der X. dess

Der Überlebende ist zur Änderung der Erbeseinset 
zung befugt.“

Noch feiner ist:
„W ir setzen uns gegenseitig zu Erben ein. . ■ 
Der Überlebende kann über unseren Nacluan > 

verfügen. Unterläßt er das, so ist X. sein tro  • 
Setzen die Testierenden in diesem Beispiel Nacherbe s ai 
Erbe, so wird der Überlebende bedingter VorerUe, 
wird durch seine Erklärung in der letztwilhge" ,»r 
fügung wirkend mit seinem Tode und rückvvirken 
die Dauer seiner Erbenstellung Vollerbe (RG.: DK. ’ 
1368 3). , h

Das Testament ist außerdem Wechse l  b ez u g  1 
(wechselseitig, korrespektiv), wenn die Wirkungen _ 
Verfügung des einen Teils von der Wirksamkeit der  ̂
fügungen des anderen Teils abhängig sind (§ 22/0 A • 
BGB.), also jede der beiden Verfügungen mit dene 
anderen Teils steht und fällt (RGZ. 116,119):

„W ir setzen uns gegenseitig unter wechselsei ig. 
Bindung zum Alleinerben ein.“

Die Wechselbezüglichkeit kann auch nur für 
geordnet werden, z. B. nur für die gegenseitige ts  
einsetzung, nicht aber für die Einsetzung der Verwan - 
des Überlebenden (JFG. 15, 262). Das Wesen dies 
Testamentes ist, daß infolge der Abhängigkeit der 
fügungen voneinander, die Nichtigkeit oder der w 
ruf der einen Verfügung die Nichtigkeit der anderen 
Folge hat. _fn

Für die Wechselbezüglichkeit gibt es Auslegungsi „  
(OLG. 37, 261). Eine Vermutung spricht für sie be 
gegenüberstehenden Verfügungen, z. B. in folgenden 
len (§ 2270 Abs. 2 BGB. und Rechtsprechung):

gegenseitiges Bedenken; xToWtehen-
Verfügungen zugunsten Verwandter oder Nahes 

der des Überlebenden (zu beurteilen nachde 
ständen des Einzelfalls, HRR. 1932 Nr. 627), 

beiderseitige Verfügung zugunsten eines u  
(RGZ. 88, 330 =  JW. 1916, 1276).
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Gegen die Wechselbezüglichkeit sprechen:
Vorbehalt der Änderungsbefugnis für den Überleben

den,
Verfügungen jedes Ehegatten nur zugunsten eigener 

Verwandter (RG.: JW. 1909, 52),
Altersunterschied, Vermögensunterschied (RGZ. 116, 

150), Zuwendung an Kinder ohne Rücksicht auf 
die Verfügung der Frau,

Äußerungen der Testatoren.
l'l'cht zur Auslegung können allein herangezogen werden: 

Die Wiederverheiratungsklausel (RG.: DJ. 1938, 238). 
Gleicher Zweck (Zusammenhang der Motive) (RG.: 

Recht 1915 Beil. Nr. 572; 1931 Nr. 1633 — nicht 
ganz unzweifelhaft).

Aufnahme von Verfügungen, die mit dem Ableben 
des einen Ehegatten gegenstandslos werden.

Die Tatsache, daß der Überlebende nachträglich ein 
Testament errichtet.

Soll der Nachlaß der Ehegatten nach des Letztleben- 
“ en Tode an einen oder mehrere Dritte fallen, so kann 
Erbschaft und Erbeserbschaft oder Vor- und Nacherb
schaft gemeint sein. Beruft jeder Ehegatte den anderen 
*Um Erben, den Dritten als Erben des Letztversterben- 
j en, so wird der Dritte nur dessen Erbe (§2269 BGB.), 
’ri Zweifel sind Testamente so auszulegen (RGZ. 113, 240; 

ÜR. 1939, 936 Anm.). Einwandfrei ist eine Fassung wie:
W ir setzen uns gegenseitig unter wechselseitiger Bin

dung zu Alleinerben ein.
Nach dem Tode des Letztlebenden soll unser beider

seitiger Nachlaß an unsere Kinder zu gleichen Tei
len fallen.

Letztlebende kann diese Verfügung — nicht— ändern.
Beruft jeder Ehegatte den. anderen zu seinem Vorerben 

J]nd den Dritten zum Nach- bzw. Ersatzerben, so erhält 
‘-'er Dritte das vom Erstversterbenden herrührende Ver
mögen als dessen Nacherbe und das sonstige Vermögen 
ms Ersatzerbe des zuletzt Versterbenden. Eine solche 
Auslegung muß gegebenenfalls bewiesen werden (RGZ. 
öf), 117). Die Formulierung kann eindeutig so erfolgen:

W ir setzen uns wechselseitig zu — befreiten — Vor
erben ein. — Grundstücke darf der Vorerbe nicht 
veräußern. —

Als Nacherben berufen w ir unsere Kinder zu gleichen 
Teilen, und zwar auf dasjenige, was beim Tode 
des Überlebenden noch übrig sein wird.

Der Überlebende kann die Verfügung — nicht — 
ändern.

Zweifel ist die Einsetzung auf den Überrest erfolgt 
(§2137 BGB, JFG.13,155).

An Vorausvermächtnisse ist zu denken.
. Bei uns war früher der N i e ß b r a u c h  sehr üblich und 
1171 Bewußtsein des Volkes als „Genieß“  durchaus ver
banden, anderswo scheint er in eigenhändigen Testa
menten mit Erbschaft verwechselt zu werden (LG. Berlin: 
u FG. 1942, 99). Man verfügt:

Unser Erbe ist unser Sohn.
Der Überlebende hat am Nachlaß des Erstversterben

den den lebenslänglichen Nießbrauch — den Nieß
brauch bis zum vollendeten 27. Lebensjahr des 
Erben.

P In manchem Testamente ist unklar, ob der einzelne 
Erblasser vom Dritten beerbt werden soll, oder ob der 
überlebende Ehegatte ihn beerbt und die Dritten erst 
dessen Erben sind. Als Auslegungsregeln gelten:
. Auf den b e i d e r s e i t i g e n  Nachlaß, für den Tod des 
EGztlebenden sind eingesetzt:

Verwandten des Mannes und der Frau, wenn sie je 
die H ä l f t e  des Vermögens erben sollen (RGZ. 
79, 277);

mehrere Dritte, die ohne nähere Bestimmung als 
Erben eingesetzt sind ( L e o p o l d ,  „Testaments
recht“  239).

Als Berufung auf den e i n z e l n e n  Nachlaß gilt:
Einsetzung von Verwandten als Erben des betreffen

den Ehegatten (RGZ. 79, 277).
Ob Nießbrauch oder Erbschaft gemeint ist, entscheidet

sich danach, ob die Herrschaft über den Nachlaß ein
geräumt wird oder nur eine Forderung auf Überlassung 
des Nießbrauchs gewollt ist (DFG. 1942, 99).

Was man praktisch wählt, richtet sich nach der Sitte, 
den Wünschen der Testierenden und dem erstrebten Er
folge. In der Regel wird man den Ehegatten zum Voll
erben einsetzen und die Kinder erst als dessen Erben. 
Die Abänderungsbefugnis für den Überlebenden ist dann 
zweckmäßig, wenn man die Entwicklung der Kinder nicht 
übersehen kann oder sonst die Umstände sich ändern 
könnten. Die Vorerbschaft wählt man, wenn die Rechte 
der Kinder stärker gesichert werden sollen, wenn ins
besondere unentgeltliche Verfügungen ausgeschlossen 
werden sollen (§§2136, 2113 Abs. 2). Die Einschränkung 
wird gemildert durch befreite Vorerbschaft, die nur 
Rechtsgeschäfte ausschließt, bei denen es an einer gleich
wertigen Gegenleistung fehlt (RG.: LZ. 1922, 410).

Die Stellung des Nießbrauches kann bei erforderlicher 
Hypothekenaufnahme mißlich sein. Eine Gewohnheit soll 
man aber achten..Sie kann auch zweckmäßig sein, wenn 
z. B. ein Sohn bald die Vermögensverwaltung übernehmen 
soll. Man vermeidet mit dieser Rechtsstellung die Kosten 
zweimaliger Beerbung.

Die W i e d e r v e r h e i r a t u n g  nimmt u.U. dem Testa
ment die Grundlage. Eine Klausel ist auch im wechsel
bezüglichen Testament zulässig (DJ. 1938, 235). Es wird 
also bedingte Nacherbfolge angeordnet:

„Falls der Überlebende sich wiederverheiratet, hat er 
sich mit den Kindern nach den Regeln einer ge
setzlichen Erbfolge auseinanderzusetzen.

Für seinen Nachlaß ist er an das Testament nicht 
gebunden“  (OLG. 37, 261/263).

Manche Erblasser verfügen gern bis in die fernste Zu
kunft und richten damit nur Unheil an. Man frage sich 
auch, ob Einzelheiten den Wechselfällen des Lebens ge
recht werden. Hier sei besonders vor wahlloser Ein
setzung von Ersatznacherben gewarnt. Das Nacherben
recht ist mit dem Eintritt der Vorerbschaft vererblich 
(§ 2108 Abs. 2 BGB.), falls der Erblasser nicht anders 
verfügt. Der Nacherbe hat mit dem Tode des Erblassers 
eine Anwartschaft, er kann sie übertragen ( Sc h i e d e r -  
me i e r :  ArchZivPr.39,129) und darüber von Tödes wegen 
verfügen (Raape:  DNotZ. 1935, 626). Die Erwähnung der 
Erben des Nacherben im Testament wird dahin aus
gelegt, daß sie keine Ersatzerbschaft bedeuten, sondern 
nur die Vererblichkeit des Nacherbenrechts hervorheben 
soll ( S c h i e d e r m e i e r :  DR. 1942,11877 Anm.). Das RG. 
hat darüber hinaus entschieden, daß die Einsetzung von 
Ersatznacherben die Vorerblichkeit des Nacherbenrechts 
nicht ausschließt (DR. 1942, 11877). Man beachte _ den 
Unterschied: Der Ersatznacherbe haftet den Gläubigern 
des Nacherben nicht, der Nacherben-Erbe haftet mit der 
Erbschaft des Nacherben einschließlich der Nacherbschaft.

Vorsichtigerweise wird verfügt:
„Sollten w ir beide unseren Sohn überleben, so tr itt 

an seine Stelle als Nacherbe..........“
Nur wenn die Eheleute den Erben des Nacherben einem 
anderen vorziehen, so wird verfügt:

„Die Nacherbschaft ist nicht vererblich. Sollte unser 
Sohn X. uns beide nicht überleben, so tr itt an seine 
S te lle ..........“

Dann gilt § 2069 BGB. nicht. (Vgl. zu der Rechtslage 
S c h i e d e r m e i e r  a. a. O. 1190.)

Der W i d e r r u f  wechselbezüglicher Verfügungen er
folgt zu Lebzeiten beider Ehegatten:

einseitig durch formbedürftige Erklärung gegenüber 
dem anderen (§ 2296 BGB.) und durch Vernich
tung der Urkunde per nefas (nicht unzweifelhaft), 
nicht durch einseitiges Testament, 

in g e m e i n s c h a f t l i c h e m  Handeln durch Wider
rufstestament (§ 34 Abs. 1 TestG.), 

widersprechendes gemeinschaftliches Testament (ebd.
§ 36) oder Erbvertrag (§ 2289 Abs. 1 BGB.), 

gemeinschaftliche Rücknahme eines öffentlichen Te
staments (ebenda § 34 Abs. 2), 

gemeinschaftliche Vernichtung des ganzen Testa
ments oder Streichung einzelner Verfügungen (ebd. 
§ 33 Abs. 2).

121 ö
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M it dem T o d e  des Erstversterbenden ist das Testament 
nicht mehr widerruflich. Der Überlebende kann aber die 
Erbschaft ausschlagen und dann seine Verfügung auf- 
heben (§ 2271 BGB.).

Über die Vorteile der Bindung und Verfügungsfreiheit 
un gemeinschaftlichen Testament und Erbvertrag kann 
man verschiedener Meinung sein (vgl. We i h e :  DNotZ 
1939, 9; F l a t t e n  ebenda 1941, 47).

Wenn der Erblasser Gründe hat, einen Pi.ichtteils- 
berechtigten auf den P f l i c h t t e i l  zu setzen, so soll der 
Erfolg bedacht werden: meist Streit um den Wert des 
Nachlasses. Deshalb ist es richtiger, den Pflichtteils
berechtigten so günstig zu stellen, daß er mit dem zu
gewandten Erbteil oder Vermächtnis sich besser steht 
als mit dem Pflichtteil.

Ein Formular lautet:
„Wer das Testament anficht, wird auf den Pflicht

teil gesetzt und muß sich alles anrechnen lassen, 
was er bei unseren Lebzeiten erhalten hat.“

Das ist offenbar aus gemeinrechtlicher Übung übernom
men. Eine Anfechtung des Testamentes durch den Erben 
in diesem Sinne gibt es gar nicht (KGJ. 25, 232). Der 
Pflichtteilsberechtigte hat einen schuldrechtlichen An
spruch gegen den Erben, bedingt u. U. durch die Aus
schlagung des Unterlassenen Erbteils (§ 2306 BGB.).

Eine n a c h t r ä g l i c h e  Anrechnung kann nicht an
geordnet werden, sie muß schon bei der Zuwendung 
— ausdrücklich oder stillschweigend — erfolgen (RG2L 
67,307; KGJ. 29, 205). M ir würde schon die bedungene

mitAnrechnung „auf cf?n Erbteil“  genügen (RG. hält es 
der Tatfrage JW. 1925, 2124). nuvütfeil

Im einseitigen Testament b r a u c h t  der P” !ctlt . 
nicht erwähnt zu werden, er ist eine gesetzliche Korre 
tur, die allerdings dem Erben Ärger und Kosten ve - 
Ursachen kann.

Im gemeinschaftlichen Testament ist es aber u. U. we§ . _ 
der Rechtsprechung nötig: Verlangen Pflichtteilsberec - 
tigte des Erstversterbenden den Pflichtteil, so bleiben 
gegebenenfalls Erben des Überlebenden (E e ,° 
„Testamentsrecht“ ; OLG. 44,106; a. M. P a l a n d t  |  
Anm. 3). Andererseits scheidet die Vermutung des 8 ~ 
BGB. aus: wenn der Nacherbe den Pflichtteil fordert, 
treten seine Abkömmlinge im Zweifel nicht an se 
Stelle (KG.: DFG. 1941,122).

Deshalb wird vorsichtshalber verfügt: ,
„W er den Pflichtteil beim Tode des Erstversterbei 

den verlangt, wird auch für den Nachlaß aes c 
letztversterbenden auf den Pflichtteil gesetzt.

Seine Erben treten wegen des ihm zugedachten e.r 
teils nicht an seine Stelle.“  , .

Ist ein Ehegatte in zweiter Ehe verheiratet, so wir 
wohl so verfügt:

„Stirbt der Ehemann zuerst, so erben seine Kin er 
l.Ehe i/2 und seine Witwe 1/2-“

Dann ist an den Zusatz zu denken: , ,-
„D ie Witwe hat im Innenverhältnis der Erben 1 

etwaigen Pflichtteilsansprüche i h r e r  Kinder aue 
zu tragen“  (§ 2324 BGB.; RG.: DFG. 1937, 244).

des Verfahrens ist nach der ÖZPO. in den besproche 
Fällen möglich, die nachträglich entdeckte Bauernunta  ̂
keit bzw. die Erbhofeigenschaft ist ein Grund zur ^ 
deraufnahme des Verfahrens im Sinne des § 530 l  ■ 
ÖZPO. Hier kann daher höchstens der Fristablaut 
Wiederaufnahme entgegenstehen. Die eng gefaßten 
von der ^Praxis einengend ausgelegten Wiederau!n

Zur Einwirkung anerbengerichtlicher Entscheidungen auf rechtskräftig6
Urteile ordentlicher Gerichte

und zum Umfang der Bindung der ordentlichen Gerichte an anerbengerichtliche Entscheidungen

, Von Dozent Dr. W e s t e r m a n n ,  Prag

Die mit der Rechtskraft zusammenhängenden Fragen 
bilden in letzter Zeit häufig den Gegenstand richterlicher 
Entscheidungen und wissenschaftlicher Erörterungen. Be
gründet ist das außer in: der neuen Betrachtungsweise 
des Rechtsstreits vom Standpunkt seiner gesamtvölkischen 
Funktion aus in der Entwicklung neuer Verfahrensarten 
in denen das öffentliche Interesse besondere Berücksich
tigung erfährt und deren Entscheidungen folglich auch 
eine gesteigerte Durchschlagskraft gegenüber anderen 
gewährt werden soll.

D e l l i a n  (RdRN. 1942, 416) ist der Ansicht, die rechts
kräftige Entscheidung eines ordentlichen Gerichts im 
Streit um das Erbrecht an einem Erbhof werde „gegen
standslos“ , wenn später vom AEG rechtskräftig fest- 
gestellt werde, daß der Sieger im Erbschaftsstreit wegen 
eln,<r i . vor dem Erbfall begangenen Blutschande bauern- 
untahig sei. Eine ähnliche Lage. kann entstehen, wenn 
entgegen der Annahme des ordentlichen Gerichts die Erb
hofeigenschaft mit Wirkung für den Zeitpunkt des Ur- 
teilserlasses rechtskräftig festgestellt wird (z. B. bei 
fälschlicher Annahme der Überschreitung der Höchstgröße).

Ein Gegenstandsloswerden rechtskräftiger Entscheidun
gen in der Art, daß sie von niemandem mehr zu beachten 
seien, ist dem deutschen Verfahrensrecht nicht bekannt.
Vielmehr bleibt es zunächst bei der Rechtskraftwirkung, 
d. h. der Scheinanerbe gilt dem Prozeßgegner2) gegen- 
über als Anerbe und folglich als Eigentümer des Hofes.
Da andererseits seine Bauernunfähigkeit feststeht, steht 
das Ergebnis mit der vom REG erstrebten bäuerlichen 
Lebensordnung in krassem Widerspruch und kann mit 
der entsprechenden Anwendung der Maßnahmen bei Ver
lust der Bauernfähigkeit nur unvollkommen ausgeglichen 
vverden, wenn man nicht sogar Untergang der Erbhof
eigenschaft des Hofes annehmen will.

Das drängt zur Beseitigung des formell rechtskräftigen, 
aber materiell unrichtigen Urteils. Die Wiederaufnahme

IiSt eLn, P r.ittel; ,Anerbe (z- B' bei nachträglich entdecktem 
jumschen ßlütsemschlag der Brüdersöhne des Erblassers), so steht 
Wege ‘ dCr Verw lrkl‘chung des wirklichen Erbrechts nicht im

gründe des § 580 RZPO. gestatten dagegen eine pes 
gung des Urteils nicht. Die nach Erlaß des rechts* 
tigen Urteils ergehende erstmalige von der Beur £ 
des entscheidenden Gerichts abweichende Entscn 
einer Vorfrage fällt unter keinen der Tatbestände 
§580. Dagegen ist die Wiederaufnahme aup A nni[1a°/RG- 
Oberreichsanwalts nach dem Gesetz v. 15. * u,m-
Bl. 383)_ nicht an einen der Tatbestände des §  ̂ JL-Pen 
den. Die Divergenz zwischen der sachlich zurret 
Entscheidung des AEG und der bindenden Zuweisung _ 
Erbhofs an den Bauernunfähigen steht auch in Sy^-Jer. 
Maße zur Lebensordnung des Bauerntums m 
spruch, daß damit die Voraussetzungen für das ... ch 
werden des Oberreichsanwalts gegeben sind. * r  
wird aber die absolute einjährige Frist häufig vers pjr. 
sein, so daß die sonstigen Wrege zur Beseitigung ue. 
teils von Bedeutung bleiben.  ̂ R7P0 .

Eine Ausweitung der Möglichkeiten des § jlpTnot- 
ist von der Praxis bisher abgelehnt, sie versuch- <u 
wendige Korrektur über §826 BGB. zu erreichen-)- 
hat den praktischen Vorteil, daß dieser ne“  ,e nL  Wie- 
Rechtsbehelf nicht an die häufig zu kurzen Fristen des g 
deraufnahmeverfahrens gebunden ist. Danach kann ■ 
als feststehende Praxis bezeichnet werden, da 
Rechtskraft der Einwand der Sittenwidrigkeit ent„ 
gesetzt werden kann. Es ist dazu aber erforderinc , 
neben der materiellen Unrichtigkeit des Urtdis , ^ en 
sonderes, die Sittenwidrigkeit begründendes ve. 
der Partei hinzutreten muß 3). Es genügt dazu sc

-) Zur K ritik  dieser Lösung vgl. M e y e r :  J '^ -r *£3^’Qon^]6l5. 
S c h n e i d e r :  JW. 1939, 701. Vgl. auch W e b e r :  L>K-‘ S V  194O,

3) Vgl. dazu statt aller die Übersichten bei S c h o t t -  
414 ff. und 1941, 1035 ff.



Aufsätze 1723^  Jahrgang 1942 H eft 51]

^erietzung der Wahrheitspflicht. Die Behauptung, An- 
®rbe zu sein in Kenntnis der die Bauernfähigkeit aus- 
, fließenden Tat, ist eine solche Verletzung der Wahr
heitspflicht, der auch der Umstand, daß die Offenbarung 
;!e Gefahr strafrechtlicher Verfolgung herbeiführt, nicht 

Sittenwidrigkeit nimmt. T rifft den Sieger im Erb- 
faftsprozeß kein solcher Verstoß, so wäre zu erwägen, 

die Sittenwidrigkeit in dem Ausnützen des Urteils mit 
„ern Ziel, den Hof entgegen der vom REG geschaffenen 
Vjdnung behalten zu wollen, zu sehen ist. Der besondere, 
t le Sittenwidrigkeit begründende Umstand läge in der 
,.0rtdauernden Weigerung, die im völkischen Interesse 
'egende Ordnung herzustellen, ergäbe sich also aus dem 
£egenüber den sonstigen Fällen gesteigerten Widerspruch 
¡Jî  Rechtsordnung. Ob eine derartige Ausweitung des 
8S26 gegenüber der Rechtskraft vertreten werden kann, 
cheint mir immerhin zweifelhaft. Weiter müßte entgegen 
er bisherigen Ansicht4) der §826 dahin ausgedehnt wer

den daß an Stelle des bis dahin gewährten Schadens-
j‘rsatzes in Geld Naturalherstellung gewährt würde, da 
kr durch sie der dem REG entsprechende Zustand her- 
pfU t werden kann.

n “ ei der Zweifelhaftigkeit des Weges über § 826 liegt es 
ä fe , den vom RG. zur Beseitigung der Rechtskraft des 
Var Gegensatz zum Abstammungsurteil stehenden Zahl- 
^terschaftsurteils beschrittenen Weg auch hier zu gehen, 

ahrend das RG. zunächst bei der grundlegenden Zu- 
eisung der Abstammungsklagen ins Statusverfahren an- 

| edeutet hatte, die Folgen des Urteils für das frühere 
^ahlvaterschaftsurteil sollten mit Hilfe von § 826 geregelt 
jfrd e n 5), hat es jetzt diesen Weg, wie schon vorher 
v f u e t t e 6), verlassen und sieht die Rechtskraft des 
ahlvaterschaftsurteils als durch das entgegenstehende 

j^tammungsurteil beseitigt an7). R o q u e t t e  sieht in
S(, r Allgemeinverbindlichkeit des Statusurteils den Grund 

iner die Rechtskraft eines früheren Zahlvaterschafts- 
U l e>ls durchbrechenden Kraft. Das RG. weist zur Be- 
g Endung ebenfalls auf die Allgemeinverbindlichkeit hin, 
J ° n t  aber daneben, das Abstammungsurteil greife, auch 
u f  n es keine gestaltende Kraft im eigentlichen Sinn 
q °e> doch unmittelbar in die materielle Ordnung der 
c^bieinschaftsverhältnisse ein, indem es die Ungewißheit 
ves, Abstammungsverhältnisses beseitige. Die Allgemein- 
n fbindlichkeit allein vermag m. E. die Beseitigung der 
re fts k ra ft des einen Urteils durch das andere nicht zu 
l unfertigen, der bloße Umfang der Wirkung der Rechts-

sagt an sich nichts über das Verhältnis zu einer 
vorher zwischen zwei der Betroffenen bestehenden 

Vr i c®'  aus s)- *st Gelmehr so, daß die Allgemein
em Kindlichkeit des Urteils nicht Ursache seiner beson- 
ilipR*1 Wirkung, sondern nur eine aus demselben Grund 
g «ende Erscheinung ist. Dieser Grund ist das gestei- 
Ve j Interesse der Allgemeinheit an dem Ergebnis des 
Ab-t lrens und seine entsprechende Ausgestaltung. Das 
fcSGmmungsurteil legt die blutsmäßige Beziehung der 

^Ggteu uncj damit ihre völkische Einordnung im all- 
lnen Interesse fest und erhält damit die vom RG. 

fah0nte.Ähnlichkeit mit einem Gestaltungsurteil. Das Ver- 
d’636711 Zweck entsprechend unter den Grund

ig ,  Ker Amtsuntersuchung gestellt, während es sich beim 
t_l,,j Isstreit um die Zahlvaterschaft um eine in erster 
ließe nur die Beteiligten interessierende vermögensrecht- 
liere Frage handelt, die Aufklärung des Sachverhalts da- 
stanaUch im wesentlichen in ihre Hände gelegt ist. Gegen
wert, Un<̂  Art der Verfahren ergeben also eine gestei- 

Bedeutung des einen vom öffentlichen Standpunkt

I-G^ye1- dazu W e h :  DR. 1939, 1291; fü r Naturalherstellung nur 
» y i i :  DR. 1939, 377.

LüppGZ. 160, 299; vgl. dazu fe rn e rW e h : DR. 1939,1261 u. 1291; 
V p V g e b r u n e :  DK. 1939, 1290; K ü c h l e r :  DR. 1939, 1563; 

61 rvn : DR. 1939, 1612. 
n HR- J941, 2103.
«\ . f j l  des Großen Zivilsenats v. 7. Mai 1942: DR. 1942, 1457. 

wjre Uch die von R o q u e t t e  angeführten Fälle der stärkeren 
1,ie|1t . n?. allgemeinverbindlicher Urteile beweisen seine Ansicht 

Das gestaltende Urteil w irk t seiner gestaltenden Kraft 
Kin(js , a9di gegenüber älteren Urteilen, das die Feststellung des 

a'^sverbältnisses beseitigende Anfechtungsurteil hat Gestal- 
Jisspj . uf. Der Dritte, der Feststellung des Klndschaftsverhält- 
“ Urch j ' v,schen sich und dem Kind begehrt, ist ausnahmsweise 
'k r d Abstammungsurteil nicht gebunden, so daß ein Fall 

chtskraftdurchbrechung nicht gegeben ist.

aus. Wenn das allein eine Bewertung der einen Ent
scheidung als der stärkeren mit einer Durchbrechung der 
Rechtskraft der anderen noch nicht rechtfertigen sollte, 
so ergibt sich das ausnahmsweise Absehen von der Un
antastbarkeit der Rechtskraft hier aus einer weiteren 
Überlegung; Zweck der Rechtskraft ist die Verhinderung 
der Verewigung und Häufung von Rechtsstreitigkeiten. 
Die vom RG. zugelassene Durchbrechung gefährdet aber 
diese Zwecke1 nicht wesentlich1. Der Abstammungsrechts
streit muß ohne Rücksicht auf die Rechtskraft des Zahl
vaterschaftsurteils sowieso geführt werden. Der nach 
Rechtskraft des Abstammungsurteils zu führende Prozeß 
mit dem Zweck der Festlegung der Unterhaltspflicht ist 
infolge der bindenden Wirkung des Abstammungsurteils 
so einfach, daß die sonstige Gefahr einer Durchbrechung 
der Rechtskraft für die Rechtspflege nicht praktisch wird.
, Diese Erwägungen rechtfertigen das Ergebnis des RG., 

sie lassen m. E. den Schluß zu, daß in engen Ausnahme
fällen eine vergleichende Wertung verschiedener Verfah
rensarten nach Maßgabe des öffentlichen Interesses am 
Ergebnis zulässig ist und daß der so angestellte Vergleich 
für die Behandlung sich widersprechender Entscheidun
gen maßgebend sein kann. Der neu vom RG. beschrit- 
tene Weg ist der Korrektur des Zahlvaterschaftsurteils 
über § 826 BGB. vorzuziehen, da er das Schicksal einer 
richterlichen Entscheidung bei Widerspruch mit einer an
deren von der Funktion der Entscheidungen im Volks
leben, nicht von einer nur schwer meßbaren subjektiven 
Sittenwidrigkeit einer Partei abhängig macht.

Bei Anwendung dieses Grundsatzes auf die Divergenz 
zwischen rechtskräftigem Urteil eines ordentlichen Ge
richts und einem eine Vorfrage entscheidenden Beschluß 
des AEG ergibt sich, daß bei mannigfachen Abweichun
gen wesentliche Ähnlichkeiten voriiegen. Es handelt sich 
zwar nicht um zwei Verfahrensarten innerhalb der strei
tigem Gerichtsbarkeit, sondern um den Gegensatz streitige 
— freiwillige Gerichtsbarkeit, aber auch hier stehen sich 
Verantwortlichkeit der Parteien und Amtsuntersuchung 
gegenüber. Wie im Abstammungsurteil der Staätsanwalt 
beteiligt ist, so nimmt im anerbengerichtlichen Verfahren 
der Kreisbauernführer die Ailgemeininteressen wahr. Der 
Erbschaftsprozeß klärt die in erster Linie die Beteiligten 
angehende erbrechtliche Frage, wobei alle davon aus
gehen, daß die- Ordnung des REG gewahrt wäre, wäh
rend im Feststellungsverfahren geprüft werden soll, ob 
der zu Beurteilende die vom Standpunkt der Allgemein
heit aus nötigen persönlichen Anforderungen für die von 
ihm in Anspruch genommene Stellung auf dem Hof be
sitzt. Zur Entscheidung dieser bauernrechtlichen Frage 
sind die Anerbenbehörden durch ihren Aufbau besser ge
eignet als die ordentlichen Gerichte. Da das Verfahren 
vor dem AEG von der Entscheidung des Erbschafts
prozesses ebenfalls nicht erübrigt wird, kann auch der 
Zweck der Rechtskrafteinrichtung hier nicht entscheidend 
gegen eine Durchbrechung der Rechtskraft angeführt 
werden. Die Feststellungsentscheidung des AEG bindet 
zwar den Eigentümer bzw. zu Beurteilenden, also den
jenigen, zu dessen Gunsten die Rechtskraft des Urteils 
wirkt, es fehlt ihr aber die Allgemeinverbindlichkeit des 
Abstammungsurteils (§§ 56, 57 EHVfO.). Bei Berücksich
tigung der oben vorgenommenen Bewertung der Allge
meinverbindlichkeit dürfte dies aber nicht entscheidend 
gegen eine Übertragung der für das Abstammungsurteil 
entwickelten Gesichtspunkte auf das Verhältnis AEG- 
Entscheidung — Urteil des ordentlichen Gerichts sprechen, 
zumal die Bindung des für bauernunfähig Erklärten auch 
hier eine dem Gestaltungsurteil ähnliche Wirkung schafft. 
Auch der Umstand, daß die AEGEntscheidung nur eine 
Vorfrage des Erbschaftsprozesses betrifft, während das 
festgestellte Abstammungsverhältnis unmittelbare Grund
lage des den Streitgegenstand bildenden Anspruchs dar
stellt, zwingt bei der jederzeit erkennbaren Abhängigkeit 
der Entscheidung von der Vorfrage nicht zu einer ab
weichenden Beurteilung.

Daraus ist der Schluß gerechtfertigt, daß die Feststel
lung der Bauernunfähigkeit auch gegenüber der Rechts
kraft des Erbschaftsprozesses wirkt. Das bedeutet, daß 
der Unterlegene sein ursprüngliches Erbrecht neu gel
tend machen kann, nicht auf einen lediglich ausgleichen
den Schadensersatzanspruch beschränkt ist.

M it dem Umfang der Bindung des ordentlichen Gc-
216*
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richts an eine vom AEG entschiedene Vorfrage beschäf
tig t sich das Urteil des RG. v. 30. Juli 1942 (DR. 1942, 
1415). Maßgebend für eine Klage auf Herausgabe eines 
Pachtackers war, ob eine in einem älteren Übergabever
trag vorgesehene Anpachtung durch den Übernehmer ein 
zum Erbhof gehöriges Recht auf die Pachtung darstellt. 
Das RG. hat die vom AEG ausgesprochene Feststellung 
der Erbhofzugehörigkeit des Rechts als die Beteiligten 
des Feststellungsverfahrens im Streit vor dem ordent
lichen Gericht bindende Feststellung des Bestehens des 
Rechts selbst behandelt. Zutreffend ist, daß § 10 REG 
auch eine Feststellung der Erbhof Zugehörigkeit einzelner 
Rechte zuläßt und daß die Rechtskraft der anerbengericht
lichen Entscheidung nach Maßgabe ihrer objektiven und 
subjektiven Reichweite auch bei einem Streit vor dem 
ordentlichen Gericht gilt. Die entscheidende Frage ist 
aber, ob die Feststellung der Erbhofzugehörigkeit zu
gleich eine rechtskraftfähige Entscheidung über das Be
stehen des Rechts enthält. Maßgebend ist, ob das Be
stehen des Rechts Entscheidungsgegenstand ist. Eine Aus
dehnung der Rechtskraftwirkung auf Vorfragen ist weder 
im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten noch vor 
dem AEG zulässig. Der Hinweis des RG. auf die Un
trennbarkeit der Fragestellung nach Bestehen und Zu
ständigkeit des Rechts ist daher nicht entscheidend; ge
nau so, wie ein Urteil über die Verpflichtung zur Zins
zahlung über die logisch davon nicht zu trennende Frage 
der Kapitalschuld nicht entscheidet. Da das Verfahren 
nach § 10 REG dazu da ist, die Zugehörigkeit eines be
stimmten Gegenstandes zum Erbhof, nicht sein Vor
handensein, festzustellen, ist das Bestehen des Rechts 
eine zwar notwendigerweise zu prüfende, aber nicht von 
der Entscheidungswirkung erfaßte Vorfrage. Dasselbe gilt 
für die vom RG. beispielhaft aufgezählte Frage des Allein-

[Deutsches Recht, Wochenausgaoe

eigentums bei Feststellung der Erbhofeigenschaft.  ̂
diese Zerlegung im allgemeinen zweckmäßig *st ’n pFG 
sich auch, wenn man an die sonstigen nach § t u 
festzustellenden Rechte denkt: Sollen wirklich atie ^  
keiten über das Bestehen einer Mitgliedschaftsstellung 
einer Genossenschaft oder Aktiengesellschaft, einer 
Sicherungsforderung, einer im Wege der Widmung
Surrogation erbhofgebundenen Kaufpreisforderung 
Forderung an eine Sparkasse durch die Entscne 
über ihre Erbhofzugehörigkeit für das Strafverfahren 
den ordentlichen Gerichten präjudiziert werden ( u i 
jahung der Frage würde eine Zuweisung einer buf£ , n 
rechtlichen Frage an das AEG um deswegen uea ^  
weil einer der Beteiligten Bauer ist. Dazu sind ao ^  
Anerbenbehörden nicht geschaffen. Wenn das K'-»■ 
Begründung anführt, die Entscheidung darüber, o 
lieh eine Anpachtungspflicht oder auch eilL i <e \<ann
Übernehmers gegeben sei, gehöre vor das AEG, s >__ol1
das nicht eine ‘ ' ' ' ~ * ' ' ci
zur Folge haben

jegeben sei, gehöre vor das A f \ / or f  ragen 
Ausdehnung der Rechtskraft auf v ° s0f, 
en, sondern läßt die Frage auftauc ^ en/um i im utu , auuuu n ictui u ic i . ±t fhen

nicht das AEG zur Entscheidung darüber als eig wenn 
Streitgegenstand zuständig ist. Das wäre der ; j
der Streit über das Recht eine „Versorgungsstre g ^
im Sinne des §36 EHRV darstellen würde. cjL  Vjber- 
viel dafür, darunter nicht nur die Verpflichtung ,^auern- 
nehmers zur Versorgung, sondern auch die tor Aus. 
den Pflichten des Übergebers zu fassen, da z n ûellert 
legung des Übergabevertrags und zu seiner ev pnbehör- 
Anpassung an geänderte Verhältnisse die Aner q  ¡ĉ e. 
den besser geeignet sind als die ordentlicheu . gn q £. 
In diesem Fall würde eine Anrufung der ordenti ber 
richte für den Streit um den Acker zwischen u 
und Übernehmer bzw. dem Treuhänder überna 1 
vor die ordentlichen Gerichte gehören.

Die Behandlung der Teilungsversteigerung 
nach der Geboteverordnung

Von1 Amtsgerichtsrat Dr. G o t t  h o l d ,  Berlin

Grundstücksversteigerungen zum Z w e c k e  de r  A u f 
h e b u n g  e i n e r  G e m e i n s c h a f t  (§§ 180ff. ZwVerstG.) 
waren früher verhältnismäßig selten. Seit jedoch die Ge- 
boteVO. v. 30. Juni 1941 (RGBl. I, 354) erlassen und ihre 
Tragweite allmählich in den interessierten Kreisen immer 
mehr bekannt geworden ist, hat die Zahl der Teilungs
versteigerungen rapide zugenommen. Denn während sich 
früher jeder scheute, ein Grundstück, das ihm als M it
eigentümer gehörte, zur Versteigerung zu bringen, da er 
alsdann den _ Verlust seines Eigentumsanteils befürchten 
mußte und in jedem Falle ein nicht zu berechnendes 
Risiko lief, läßt sich jetzt in den meisten Fällen das Er
gebnis der Versteigerung mit nahezu mathematischer 
Sicherheit vorausberechnen. Regelmäßig hat der das Ver
fahren betreibende Miteigentümer den Wunsch, das Grund
stück selbst zu erstehen1, und ist auch bereit, den von der 
Preisbehörde §emäß § 1 GebVO. als höchstzulässiges Ge
bot festgesetzten Betrag zu bezahlen. Ausfallende Hypo
thekengläubiger, die nach §5 Abs. 3 VO. bei der Zu
schlagserteilung in erster Linie zu berücksichtigen wären, 
kommen mit Rücksicht auf § 182 ZwVerstG. im allge
meinen nicht in Betracht. Daher gehen nach § 3 Ziff. 1 
VO. die das höchstzulässige Gebot abgebenden Miteigen
tümer bei der Zuschlagserteilung allen übrigen Bietern 
vor. Die Gefahr, daß irgendein Dritter das Grundstück 
erstehen könnte, besteht also nicht, und die Frage ist 
nur, wer unter den streitenden Miteigentümern es erhält. 
Da sich auch dies meist im voraus übersehen läßt, so ist 
die Teilungsversteigerung jetzt ein beliebtes Mittel ge
worden, einen unbequemen Teilhaber loszuwerden und 
sich das Alleineigentum am Grundstück zu verschaffen.

Das hat in der Praxis schon wiederholt zu Mißständen 
geführt. Typisch ist beispielsweise folgender Fall: A und 
B haben vor Jahren gemeinschaftlich ein Grundstück er
worben, und zwar ist A zu 2/ s, B zu 1/3 Eigentümer ge
worden. Beide haben in gemeinschaftlicher Arbeit das 
Grundstück rentabel gestaltet. Jetzt hat A, der damals

nur durch die Hilfe des B zur Hausbesitzer Ajiejn- 
langen konnte, gut verdient und möchte da , : „ erung, 
eigentümer werden. Er betreibt die Teilungsvers> s Fei l  
und da ihm das Eigentum am ü be r  w ie g « 11 yQ den 
des Grundstücks zusteht, so muß er nach n,„ der
Zuschlag erhalten. Noch krasser liegt die Sacne,' allßen-
2/3-Eigentümer A seinen Grundstücksanteil an e . Ab- 
stehenden Dritten verkauft und dieser a'®?a:nJctück zur 
lauf der Sechsmonatsfrist aus § 5 VO. das, uru .nem i/s- 
Versteigerung bringt; auch hier kann B mit Fällen 
Anteil den Zuschlag nicht erhalten. In 06 n er auf
würde es dem B nicht einmal etwas nützen, ¡Febetrieb 
dem Grundstück wohnte und dort seinen Ge rec{1t aus 
hätte. Er würde dann zwar neben dem Vorzug ^ n- 
§ 3 Ziff. 1 auch das aus § 3 Ziff. 5 VO.1) lUr, 0 njcht be- 
spruch nehmen können. Dies letztere kann a _ des §3 
rücksichtigt werden, weil unter den Rangkia . jjeßt und 
jeweils die vorhergehende alle späteren aus ^er Zu- 
sich hier schon nach § 3 Ziff. 1 entscheidet, Rechts
schlag dem A (bzw. im zweiten Beispiel sei aUC(i die 
nachfolger) gebührt. Dieser Auslegung stf  en; denn 
Vorschrift des §5 Abs. 5 Satz 22) nicht entg zwe)

ge-

diese kann 1 
Bieter innerhalb

Wenn
so

nur dann zur Anwendung kornni 
w ,,n,crhalb ihrer Rangklasse glelc...s* r Wara-, 

also A und B je zur Hälfte Miteigentum geSitz
würde der Umstand, daß sich B im unmm desselben) 
des Grundstücks (oder auch nur eines 1 e g das
befindet, A dagegen nicht, ausreichen, l,m ^  einen 
Vorrecht vor A zu verschaffen; solange je

*) Das heißt auf Grund „unmittelbaren rech tm äß ig^ jj^en , als 
Darüber, daß hier fü r diesen Begriff weniger esitzverhältn{sl  
vielmehr die tatsächlichen und wirtschaftlichen sowie LU'
maßgebend sind, vgl. M e r t e n :  DJ. 1941, 1032 •
H o f: DJ. 1942,561 und N ö l t e  daselbst. en gleichzeitig

2) „W ürde . . .  ein Bieter nach mehreren V  eytei|en>
bevorrechtigt sein, so ist ihm der Zuschlag zu 

3) Vgl. M e r t e n :  DJ. 1942, 58.
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größeren Eigentumsanteil als B hat, spielt die Frage des 
'“ mittelbaren Besitzes keine Rolle4). Beherrschender 

\ “ mndsatz der ganzen gesetzlichen Regelung ist aller
dings, daß den Zuschlag der Bieter erhalten soll, der dem 
Pfundstück w i r t s c h a f t l i c h  am n ä c h s t e n  steht6). 
p e Verwirklichung dieses Grundsatzes ist jedoch nicht 
J? das billige Ermessen des Richters gestellt, vielmehr 
jhent seiner Durchführung in erster Linie die — einiger- 
■J'äßen starre — Einteilung der Bieter in Rangklassen; 
p r  dort, wo diese keine eindeutige Entscheidung er- 
R'öt, kann der erwähnte Grundsatz zur Auslegung des 
psetzes herangezogen werden6), und als letztes Aus- 
psm jttel bleibt schließlich gemäß § 5 Abs. 5 das Los. 
p Die Unbilligkeit in den oben als Beispiele angeführten 
allen besteht ja auch nicht so sehr darin, daß B den 

pschlag nicht erhält, als vielmehr nur darin, daß er 
fingen seinen Willen seinen Miteigentumsanteil verliert. 
. p '  man ihm helfen, so kann das nur dadurch ge
sehen, daß man die Zwangsversteigerung nicht zur 

Urchführung kommen läßt. Dazu bietet das Gesetz 
phrere Möglichkeiten. Nach § 9a ZwVollstrMaßnVO. 
r ' 26. Mai 1933 (RGBl. I, 302) ist in der Teilungsverstei- 
uög das Verfahren auf die Dauer von längstens 6 Mo- 
aten einstweilen einzustellen, wenn dies bei Abwägung 
er widerstreitenden Interessen der Miteigentümer ange- 

|aessen erscheint; die einstweilige Einstellung kann mehr- 
ipn W4ederholt werden1. Von dieser Ermächtigung machen 
i p h  manche Gerichte gerade in neuerer Zeit nur spar- 
air|en Gebrauch. Man steht vielfach auf dem Stand-

na°e nun einmal jeder Teilhaber einer Gemeinschaft das 
anuht, jederzeit deren Aufhebung zu verlangen, und der 

klere Teil müsse sich grundsätzlich damit abfinden. 
( ußerdem wird im Anschluß an J o n a s - P o h l e 3) be-
w,1}4! daß die genannte Bestimmung in einer Zeit der 
§ Jrtschaftskrise geschaffen sei, um dem Miteigentümer 
c«utz gegen eine zur Unzeit betriebene Versteigerung 

gewähren; wenn aber mit einem angemessenen Erlös 
vu rechnen sei — womöglich gar mit der Erreichung des 
Qrt der p reisbehörde festgesetzten höchstzulässigen Ge- 

y p  —, so sei für eine Einstellung auf Grund des § 9 a 
“ ■ kein Raum.

r Diese Ansicht berücksichtigt aber m. E. nicht aus- 
yjchend die heutige Wirtschaftslage. Gewiß ist eine 
v erschleuderung des Grundbesitzes durch die Zwangs- 
fii Steigerung heute nur in den seltensten Fällen zu be- 
(j ^hten. Es ist aber doch schließlich kein Geheimnis,

das von der Preisbehörde auf Grund der Preisstop- 
¡T'Schriften festgesetzte Höchstgebot meist niedriger ist 
¡s der Preis, den die Interessenten an sich anzulegen, 
z reit wären, so daß in dem Erwerb des Grundstücks 

Stoppreis meist ohne weiteres ein wirtschaftlicher

5J > r  Begriff „Eigentum am überwiegenden Teil des Grund
tier * s<< n'cht absolut (d. h. im Sinne von mehr als 50°/o), son- 
dp.n felativ (d. h. „überwiegend“  im Verhältnis zu den Anteilen 

iuitbieter) zu verstehen (vgl. M e r t e n :  DJ. 1941, 1010). Im 
is t ‘Sen ‘st der genannte Begriff, da er wirtschaftlich aufzufassen 
au« nicht nur auf das Bruchteilseigentum, sondern ebenso auch 
l4tli Qesarn+hanH^pio-ptifiim nnshesnndere hf*i Gesellschaften undQas Gesamthandseigentum (insbesondere bei Gesellschaften und 

^ te ilten  Erbengemeinschaften) anzuwenden. H ier gibt es zwar
k'ncnaUp“  selbständigen Grundstücksanteil des einzelnen Teilhabers, 

sch^f.cin Anteil am gemeinschaftlichen Vermögen ergibt, _ w irt- 
Q a‘ tUch betrachtet, regelmäßig einen gleich hohen Anteil am 
13 tiick- Dieser ist, soweit es sich um die Anwendung des 
4^, VG. handelt, dem selbständigen Bruchteil gleichzuachten. Vgl. 
(spn des näheren OLG. Dresden: DR. 1941, 187, ferner für den 
häJ neren) Fall, daß die Auseinandersetzungsquoten der Gesamt- 
kom r diren ideellen Anteilen am Gesamtvermögen nicht gleich

e n ,  M ü l l e r - F r e i e n f e l s :  DR. 1942,1448.
3 Vgk M e r t e n :  DR. 1941,1523; DJ. 1941, 754.

“ cispie[ : Miteigentümer sind Ä zu i/«> B unt 
lichP„ steht aber ein im Grundbuch eingetragenes lebenslang-

___ .t n    .J_______ ______L. J. . .       1, 1 .". « I  .  1-4 i  n  r
" ‘■ V II I  a u c i  V_UI u u  u i m o u c u  v u i g e u  u g c u e j

gehüu olln‘  und Benutzungsrecht am ganzen Grundstück zu. Hier 
B vor A der Zuschlag; denn auch das Wohn- und Be- 

ein ■“ jgsrecht fä llt unter § 3 Z iff. 1, und wenn es auch an sich 
hier pwächeres Recht im Vergleich zum Eigentum ist, so gibt es 
Vei., Poch — weil am ganzen Grundstück bestehend — dem B in 
I w  ‘pdung m it seinem Vi-Eigentum die grundstücksnähere Stel- 
cluu Vergleich zu A. Vgl. den ähnlichen Fall in der Entschei- 

.„s des l g . Potsdam: DJ. 1941,1150. 
v, 2i , z- B. LG. Berlin in den unveröffentlichten Entscheidungen 

8, 1941 (201 T  2705/41) und 10. Juli 1942 (201 T  3226/42).
§ g'uZwangsvollstreckungsnotrecht“ , 13. Aufl., Anm. 1 und 2a zu

Vorteil erblickt wird. Auf der anderen Seite bedeutet der 
Verlust eines Grundstücksanteils bei der heute bestehen
den außerordentlichen Geldflüssigkeit, die eine ander
weitige günstige Anlegung des freiwerdenden Kapitals 
sehr erschwert, meist einen wirtschaftlichen Nachteil. 
Wenn bei dieser Sachlage der Teilhaber einer Gemein
schaft die Versteigerung betreibt, um ohne Rücksicht auf 
den Schaden des anderen Teils seine eigene Vermögens
lage zu verbessern, dann1 kann man sich demgegenüber 
nicht einfach auf cren Standpunkt stellen, er übe ja nur 
ein ihm gesetzlich zustehendes Recht aus. Für den Ver
kehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken hat jetzt be
reits der Erlaß des Führers v. 28. Juli 1942 (RGBl. I, 
481) scharfe Einschränkungen gebracht. Zwar beruht er 
in erster Linie auf der Erwägung, daß die Erzeugungs
leistung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes in der 
Kriegszeit unbedingt aufrechterhalten werden muß; er 
spricht sich aber auch ausdrücklich gegen einen Grund
erwerb durch Personen, aus, die hauptsächlich ihr Geld 
anlegen wollen, und zieht auch die Tatsache in Er
wägung, daß bei schrankenloser Zulassung des Grund
stücksverkehrs Kriegsteilnehmer, die ihre Interessen in 
der Heimat nicht seihst wahrnehmen können, benach
teiligt werden würden. Das sind Gesichtspunkte, die auch 
für den Verkehr mit städtischen Grundstücken gelten. 
Wenn sich hier auch bisher eine gesetzliche Einschrän
kung des Eigentumswechsels nicht als notwendig er
wiesen hat, so halte ich es doch für geboten, gegenüber 
Mißständen, die auch hier einzureißen drohen, die von 
früher her zur Verfügung stehenden gesetzlichen Hilfs
mittel voll zur Anwendung zu bringen. Das gilt vor 
allem auch für den § 9a VO. v. 26. Mai 1933. Wenn 
J o n a s - P o  h i e  a. a. O. als Zweck des §9a bezeichnen, 
er wolle vor allem dem begegnen, daß der wirtschaft
lich stärkere Teilhaber die ungünstige Konjunkturlage, 
die dritte Erwerbsreflektanten fernhalte, dazu ausnutze, 
das Grundstück billig zu ersteigern und so die andern 
Teilhaber aus dem Vermögen herauszudrängen, so gilt 
das auch heute wieder, nur mit dem Unterschied gegen
über früher, daß jetzt die Konjunkturlage durch die 
Preisstopgesetzgebung bestimmt ist. Zum Schutz des 
Miteigentümers gegenüber rücksichtsloser Ausnutzung 
der stärkeren Stellung des anderen Teilhabers ist daher 
auch jetzt die Anwendung des §9a VO. unerläßlich.

Freilich gewährt diese Vorschrift insofern nur unvoll
kommene Hilfe, als sie nur die e i n s t w e i l i g e  E i n 
s t e l l u n g  und nicht auch die Aufhebung des Verfahrens 
zuläßt. Die Versteigerung bleibt also dauernd in der 
Schwebe, die Miteigentümer werden dadurch in ihrer 
wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit gehemmt, und wenn 
nicht einer von ihnen schließlich nachgibt, so wird das 
Gericht zuletzt doch einmal zu dem Schluß kommen, die 
dem widersprechenden Miteigentümer gewährte Gnaden
frist sei jetzt lang genug gewesen und das Verfahren sei 
nunmehr durchzuführen.

Eine Möglichkeit, das Verfahren nicht nur einstweilen 
einzustelien, sondern es unter Umständen sofort a u f 
zu he be n ,  gibt dem Gericht der Art. 6 Abs. 1 Ziff. 3 VO. 
über Maßnahmen auf dem Gebiete des bürgerlichen Streit
verfahrens usw. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1656). Diese 
Vorschrift kann aber nur selten zum Zuge kommen; denn 
nach feststehender Rechtsprechung ist sie nur dann an
wendbar, wenn der besondere Einfluß des Krieges auf 
die wirtschaftliche Lage des Grundstücks oder auf die 
Verhältnisse seiner Eigentümer die einstweilige Einstel
lung oder Aufhebung des Verfahrens gebietet9). Wenn 
diese Voraussetzung nicht voriiegt und der Schutz des 
§9a VO. v. 26. Mai 1933 für den Antragsgegner nicht 
ausreicht, muß man unter Umständen auf das Gesetz zur 
Verhütung mißbräuchlicher Ausnutzung vonVollstreckungs- 
möglichkeiten v. 13. Dez. 1934 (RGBl. I, 1234) zurück
greifen, nach dem das Vollstreckungsgericht auf Antrag 
des Schuldners Zwangsvollstreckungsmaßnahmen „ganz 
oder teilweise aufheben, untersagen oder zeitweilig aus
setzen kann, wenn sich nach Prüfung aller Umstände des 
Falles, insbesondere auch eines berechtigten Schutzbe
dürfnisses des Gläubigers, dessen Vorgehen gegen den 
Schuldner als eine gesundem Volksempfinden gröblich 
widersprechende Härte darstellt“ . Die Anwendbarkeit des

*) Vgl. Jonas-Pohle a.a.O. 164, 157.
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Gesetzes auf die Teilungsversteigerung wird fast allge
mein bejaht10). Ob es sich dabei um eine unmittelbare 
Anwendung handelt oder — wie ich annehmen möchte — 
nur um eine entsprechende (weil die Teilungsversteige
rung keine Zwangsvollstreckung im technischen Sinne 
lst)> mag als praktisch belanglos dahingestellt bleiben. 
Allei dings darf das VoIIstrMißbrG., wie schon sein oben 
wiedergegebener Wortlaut ergibt und auch in der Recht
sprechung immer wieder klargestellt ist, nur in beson
ders kraß liegenden Fällen — gewissermaßen als letztes 
Hilfsmittel — herangezogen werden11). Derartige Fälle 
kommen aber bei Teilungsversteigerungen tatsächlich 
vor, und hier sollte man dann auch vor der Anwendung 
des VoIIstrMißbrG. nicht zurückschrecken. Verfolgt ein 
Miteigentümer mit seinem Versteigerungsantrag nur den 
Zweck, das Grundstück unter Ausnutzung der' Konjunk
tur, insbesondere des niedrigen Stoppreises, vollständig 
m seine. Hand zu bringen, während der andere Teilhaber 
ein dringendes Interesse daran hat, sich' sein Miteigen
tum, das unter Umständen sogar die Grundlage seiner 
Existenz bildet, zu erhalten, so ist es gerechtfertigt, das 
Versteigerungsverfahren aufzuheben oder sogar von vorn
herein, wenn die Verhältnisse sogleich klarliegen, seine 
Anordnung abzulehnen.

Besteht die Grundstücksgemeinschaft aus mehr als zwei 
Teilhabern, wie das vor allem bei Erbengemeinschaften 

die Regel ist, so bilden oft einige der Teilhaber eine 
B i e t u n g s g e m e i n s c h a f t ,  um sich dadurch den Zu
schlag zu sichern. Beispielsweise geben, wenn A, B und C 
Miteigentümer zu je 1/3 sind, A und B gemeinschaftlich 
das hochstzulässige Gebot ab. Daß dies zulässig ist 
kann nicht bestritten werden12); es bestehen grundsätz
lich auch keine Bedenken dagegen, den Zusammenschluß 
mehrerer Bieter zu einer Gemeinschaft im Rahmen des § 3 
GebVO. dergestalt zu berücksichtigen, daß ihnen, wenn 
sie zusammen mehr Eigentumsanteile in der Hand haben 
als die mitbietenden anderen Eigentümer, gemeinschaft- 
lieh der Zuschlag zu erteilen is t13). Das widerspricht auch 
nicht dem Grundsatz, daß derjenige den Zuschlag er
halten soll, der dem Grundstück wirtschaftlich am näch
sten steht. Wenn z. B. bei einer aus sechs gleichberech
tigten Teilhabern bestehenden Erbengemeinschaft fünf 
Miterben gut und friedlich zusammen arbeiten, der sechste 
dagegen dauernd Quertreibereien versucht und die Ge
meinschaft schädigt, so kann man es den fünf einigen 
nicht verdenken, wenn sie den lästigen Sechsten im Wege 
der Teilungsversteigerung loszuwerden versuchen und zu 
diesem Zweck eine Bietungsgemeinschaft bilden. Steht 
auch jeder einzelne von ihnen dem Grundstück genau so 
nahe wie ihr Gegner, so muß doch ihr gemeinschaftliches 
Interesse dem seinigen Vorgehen.

Das kann freilich nur gelten, wenn die Interessen der 
streitenden Teilhaber im  ü j b r i gen  gleichliegen. Steht 
dagegen einer von ihnen aus rechtlichen oder tatsäch
lichen Gründen dem Grundstück wirtschaftlich näher als 
die anderen, so kann ihm die dadurch begründete erste An- 
wartschaft auf den Zuschlag regelmäßig auch dadurch 
nicht genommen werden, daß die anderen sich zu einer 
Bietungsgemeinschaft zusammentun. Die gegenteilige An
sicht, die mechanisch die Eigentumsanteile der Bietungs
gemeinschaft zusammenzählt und es entscheidend sein 
läßt, ob ihre Summe größer oder kleiner ist als die Anteile 
der übrigen Bieter14), würde zu unbilligen, dem Sinn des 
Gesetzes widersprechenden Ergebnissen führen. Das zeigt 
der in der Entscheidung, des LG. Berlin: DJ. 1942, 299 
behandelte Fall. Eigentümer waren hier die in ungeteilter 
Erbengemeinschaft, zu je 1/4 lebenden Kinder eines Schlos-

10) Vgl. J o n a s - P o h l e  a. a. O. 138 und die dort zitierten Ent
scheidungen; ferner LG. Berlin: DJ. 1942, 300 und N ö l t e  daselbst.

u ) Vgl- J o n a s - P o h l e  a.a.O . 139ff. (Bern. 4 b und d).
J a e c k e l - G ü t h e ,  ZwVerstG. §§71, 72 Anm. 2. —

JJie Bietungsgemeinschaft ist entweder eine Bruchteils- oder eine 
Oesamthandsgemeinschaft, etwa eine Gesellschaft bürgerlichen 
Hechts; dementsprechend g ibt sie ih r Gebot ab, und demgemäß 
erfolgt auch später die Grundbucheintragung.
. . W  M e r t e n :  DJ. 1942,58; OLG. Dresden: DR. 1942, 186; 
HDDBein!,o: £ ! '  2" ,  m it Anmerk«ng von N ö11 e; OLG. Jena:

P f u n d t n e r - N e i i b e r t ,  ..Das neue Deutsche 
Reichsiecht , Abschnitt II b 9 (S. 60) Anm. 1 zu §3 ; a n d e r e r  
Meinung OLG. Naumburg: DJ. 1942,57 
- a o 3of M e r t ,e " : r,DJ .lW 2 158 und bei P f u n d t n e r - N e u b e r t  
a.a.O .; {einer LG. Berlin: DJ. 1^42, 299.

[Deutsches Recht, Wochenausgab^

sermeisters. Der Sohn, ebenfalls Schlossermeister, - 
schon seit 35 Jahren im  vä te rlichen  Betriebe tätig ß 
wesen, wollte^ihn fo rtse tzen  und w ohn te  auch alg r “^ .

war

—  ~ *** -v -  i w *  u i i u  w  u m « i v .  —

— für einen Schlossereibetrieb eingerichteten — y 1“ " "  
stück. Seine drei Schwestern, die derartige Bindung

i r n n r l n + . i n L  „ L L i  ____r» 1 / • - 1 — \ / p r S l £ l £ V
------ ----- ---- Western, die üerarnge ^  Ve.

zum Grundstück nicht besaßen, betrieben die Vers teig
rung und hatten sich zu einer Bietungsgemeinschaft z“
sammengeschlossen. Sie erhielten mit Billigung des l • 
den Zuschlag. Dieser, wie das LG. selbst nicht vf rkeIin- 
unbefriedigenden Entscheidung tr itt N ö l t e  in der 
merkung dazu mit Recht entgegen. Er weist darautn» > 
daß die Auslegung der Rangvorschriften des § 3 Ge 
durch das LG. zu formal sei und daß die wirtschattnci 
und volksnahe Betrachtungsweise, die bei der An' 
düng dieser Vorschriften im Vordergrund zu stehen1 nau >

. em anderes Ergebnis rechtfertigen würde. Dem lst,°R dje 
aus zuzustimmen10). Man darf nicht vergessen, dan 
Bietungsgemeinschaft keine natürliche Einheit ist, sonuc 
lediglich ein künstliches Gebilde, das oft nur dazu s 
schaffer ist, den anderen Miteigentümer bei de1 
schlagserteilung auszuschalten. Ist dieser an sich De» 
berechtigt als jeder einzelne der in der Bietungsge 
schaff zusammengeschlossenen Teilhaber, so kanninen 
Abschluß der Bietungsgemeinschaft geradezu aut jn 
Versuch zur Umgehung des Gesetzes hinauslauten, 
einem derartigen Falle — also etwa auch in dem 
LG. Berlin entschiedenen — muß bei der Eriische 
über den Zuschlag der Zusammenschluß e'n[?eruiPiben; 
zu einer Bietungsgemeinschaft außer Betracht Die 
zugunsten des Eihzelbieters greift alsdann die von* 
des § 5 Abs. 5 Satz 2 GebVO.16) ein, so daß ihm 
Zuschlag zu erteilen ist. . te|lt

So eindeutig liegen freilich nicht alle Fälle- ^ ie S 
es z. B., wenn unter zehn Miterben der Einzeim«: d;e
Eigentumsanteile in seiner Hand vereinigt, dagegpmein- 
Mitglieder der ihm gegenüberstehenden Bietung 8 / „ 
Schaft zwar jeder für sich weniger, zusammen ein
Anteile haben? Oder wenn unter fünf Miterben, am e[_ 
großes Miethaus zu gleichen Anteilen gehört, de j wejse 
bieter eine Zweizimmerwohnung in dem Hause m gje. 
innehat, so daß er zwar der g’egen ihn stehen shat, 
tungsgemeinschaft den unmittelbaren Besitz '  „ j eS
aber nur an einem verhältnismäßig geringen esseren 
Grundstücks? Auch in diesen Fällen wegen des ne aUßer 
Rechtes des Einzelbieters die Bietungsgemeinscnai aUch 
Betracht zu lassen, wäre m. E, falsch. Zwar st nä|jer 
hier der Einzelbieter dem Grundstück wirtschattu jirgnkt 
als seine Konkurrenten, aber dies Nahestehen 0 delTj. 
sich auf einen so geringen Grundstückstell, erfolgte 
gegenüber doch der in der Bietungsgemeinschal hait.
Zusammenschluß der übrigen Teilhaber das wi 
liehe Übergewicht hat. . g gje-

Ein allgemeiner Grundsatz des Inhalts, daß der
tungsgemeinschaft nicht zu berücksichtigen sei,prhtigt sei 
ihr gegenüberstehende Einzelbieter besser bern_ 5 a,s0 
als jeder einzelne Gemeinschaftsteilhaber, lao , eiden. 
nicht aufstellen. Vielmehr ist im Einzelfall zu ent Ejn. 
wer dem Grundstück wirtschaftlich näher stem, gehst ¡s* 
zelbieter oder die Bietungsgemeinschaft, t- ^  der 
also stets zu prüfen, ob etwa der “ Ä e c h d g talso stets zu prüfen, ob etwa der Einzeloieie1 i  eChtigt 
gemeinschaftlich Bietenden gegenüber Vorzug g ein 
wäre, sei es, daß er innerhalb derselben Rang eReres 
stärkeres Recht hat, sei es, daß ihm noch ei daß
Vorrecht aus einer anderen Rangklasse zuste ’g Satz 2 
zu seinen Gunsten die Vorschrift des § 5 A ' re Recht 
anzuwenden wäre. Ergibt sich hiernach das De genug 
des Einzelbieters, so ist abzuwägen, ob es n,,rchzugre>;

Bietungsgemeinschaft gegenüber gQ vVjrd 
„r.Vrl nff CphWierißf SCI»' nfl-

ist, um der Dietungsgemeuiscnan gege****“ — . g0 wn; 
fen. Diese Entscheidung wird oft schwierig se • orund 
beispielsweise der Miteigentümer, dem nur A , tück de1' 
Stücks gehört, daneben aber am ganzen Gr deI1 Vor- 
lebenslängliche Nießbrauch zusteht, regelma ß selbst 
zug vor den übrigen Bietern beanspruchen k UI1d so- 
wenn einer von ihnen Miteigentümer zURÄ 1.n^sgenie‘n' 
gar auch dann, wenn sie überdies eine t>ie b 
——-----------------  . » )7\veck

15) M e r t e n  selbst führt DJ. 1941,1032 aus,. S‘i 1i 1mjenigen 
der Geboteverordnung; sei es, das GrundstucK. aftijc li im h  c 
zuschlagen, in dessen Hand es am ehesten W irts
esse der Allgemeinheit genützt wird.

16) Vgl. Anm. 2.
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¡JlaR gebildet haben. Ist aber der Nießbrauch zeitlich 
[C?c‘lränkt (etwa mit einer Geltungsdauer von noch drei 
ann n nacl' dem Zusch|ali')> so muß die Entscheidung
aaers ausfallen. Hat ein Bieter A, der zu 1/3 Miteigen- 

|rjaier ist, eine auf dem ganzen Grundstück lastende 
-APothek abgelöst, so daß diese, soweit sie an dem 
¡n '?ßeii Grundstück besteht, gemäß §1173 Abs. 2 BGB. 
s ‘ iöhe seines Ersatzanspruchs auf ihn übergegangen ist, 
Zw ^as zwar nichts nützen, wenn nur noch ein
h e*ter Miteigentümer — also mit 2/3 Anteilen — vor- 
Qr en ,?s* unci dieser bietet17). Gehören aber die 2/3 
bürfn<̂ stücksanteile je zur Hälfte dem B und C, so ge- 
_^nrt dem A vor diesen; der Vorzug; dies gilt selbst

lI) Vgl. die Ausführungen im 2. Absatz dieses Aufsatzes.

dann, wenn sie sich zu einer Bietungsgemeinschaft zu
sammengetan haben, es sei denn, daß die auf ihren 
Grundstücksanteilen lastende Hypothek nur einen ge
ringen Bruchteil des Wertes dieser Anteile ausmacht.

Die Zahl der möglichen Fälle ist unbegrenzt. Über 
manchen wird man verschiedener Ansicht sein können. 
Eine befriedigende Lösung wird sich aber fast immer 
finden lassen, wenn man sich als Richtlinie vor Augen 
hält, daß zwar in erster Linie die Rangklasseneinteilung 
nach § 3 VO. entscheidend ist, daß aber im übrigen der 
Zuschlag dem gebührt, der dem Grundstück wirtschaft
lich am nächsten steht, und daß Bietungsgemeinschaften 
nur dann berücksichtigt werden können, wenn das der 
Verwirklichung dieses Grundsatzes dient, nicht aber, dann, 
wenn es zu seiner Durchbrechung führen würde.

Die Grenzen der Prozeßkostenvorschußpflicht des Ehemannes
(§ 627 ZPO.)

Von Kammergerichtsrat Dr. G aedeke ,  Berlin

/  ̂• _
■ hpfen F i n a l l z i e r u n g  des Pr ozesses

r,au r e c h t l i c h  v e r t r e t b a r  und d a m i t  a l so

6n Verpflichtung des Ehemannes zur Leistung 
di ^.yrozeßkostenvorschusses an die Ehefrau, um dieser 
seVi rhhrung ihres Rechtsstreits auch gegen den Ehemann 
ifi „si  zu ermöglichen, findet sich außer der Bestimmung 
ih i j 7 ZPO. n. F. keine gesetzliche Vorschrift. Kein 
hirw er’ diese Vorschußpflicht nach allen Richtungen 
lici,.u Zweifeln und Streitfragen Anlaß gibt. Deren wesent- 
hanui Teil ist flerefls v° n K r ö n i g  in DR. 1942, 68 be- 
fi£s?e Dabei ist aucl1 fl>e in der Praxis wohl am häu- 
pfji'cn umstrittene Frage der A b g r e n z u n g  dieser Ver
hört des Mannes, wenn auch verhältnismäßig kurz, 
ggj ‘ert worden. Gerade sie bietet aber Schwierigkeiten 
ScioiS1) die ein näheres Eingehen auf sie notwendig er- 
d; p'Ppn lassen. Es ist die Frage: wa n n  und wo i s t  
f j eB G r e n z e  e r r e i c h t ,  b i s  zu w e l c h e r  e i n e
V . A n z i e h u n g  des Eh ema nn es  zu r  v o r s c h u ß -  
t Bise " •
eihCfr ............................ ....
j a Ü e V e r p f l i c h t u n g  des Mannes  n u r  zu b e - 

t).en i st?
W az« bedarf es zunächst der Beantwortung einer grund- 
^hef. n Vorfrage: besteht ein R e c h t s a n s p r u c h  der 
Vt,„rau. muß also das Gericht unter bestimmten Voraus
s a g e n  dem Verlangen der Ehefrau auf Vorschuß- 
Sebe 11¥  en^Prechen und dem Ehemann eine solche auf- 
riell Leitet man diese Vorschußleistung aus dem mate- 
der sn„ Recht her, so kommen dafür die Bestimmungen 

1360, 1387, 1460 BGB. in Betracht, die zu einer 
ugen Verpflichtung führen können, welche ve r -  

§94q eJ2s r e c h t l i c h  durch einstweilige Verfügung nach 
sieb . PO. zu verwirklichen ist. Unsere Erörterung soll 

oc*1 aui die in § 627 ZPO. genannte und dem- 
auch auf diesem Wege zu verwirklichende Vor- 

§ &0ö 7D * 1* beschränken, also auf Ehesachen im Sinne des 
6ip- .ZI O. Dabei wird man zunächst unbedenklich K r ö -
V  aarin folgen müssen, daß § 627 ZPO. für sich allein 
An0rdUss c h l i e ß l i c h e R e c h t s g r u n d l a g e  für die 
yo„ onung eines derartigen Kostenvorschusses bildet. Die

r ° n i g  dafür angeführten Gründe sind schlechthin 
das p Send. Damit ist äher klargestellt, daß es allein in 
%sac!’]m essen des G e r i c h t s  gestellt ist, ob es die 
Aii0rdnllchen Voraussetzungen für den Erlaß einer solchen 

*J.n§ für gegeben und eine solche Anordnung für

'5ts;iAvm ess en des G e r i c h t s  gestellt ist, ob es die

S jar.; ; ........... ..........
Jji. p eni?'S hält. Und diese Voraussetzungen sind, worin 
îe y  el)' nfalls bedenkenlos K r ö n i g  beizupflichten ist, 

% uß^Stände des einzelnen Falles. Lassen sie eine Vor
h in  ¡c!S des Mannes a n g e m e s s e n  erscheinen, 
1527 7r>r!ese. Leistung anzuordnen. Man wird daher aus 
Vorschi Ri • e‘nen R e c h t s a n s p r u c h  der Ehefrau auf 

B. "ßleistung ebensowenig herauslesen können wie 
°der nü1̂ 1 solchen auf Gestattung des Getrenntlebens 
\ ^ehr6 k fa®un® ^es Sorgerechts für die Kinder. Es sind 
¿,°n de r Ließe Z w e c k m ä ß i g k e i t s e r w ä g u n g e n ,  
>rWapi” en die Entscheidung des Gerichts diktiert wird, 
*esses p-^en darüber, ob für die Durchführung des Pro- 

me solche (Neben-) Anordnung angebracht er

scheint. Das Gericht „k  a n n die Verpflichtung zur Lei
stung eines Prozeßkostenvorschusses regeln“ , wird es also 
stets dann zu tun haben, wenn ein „vernünftiges ernst
liches Interesse an der Regelung besteht“  ( Jonas.  5 zu 
§627). ’

II.
Damit ist die Frage der A b g r e n z u n g  in gewisser 

Beziehung bereits beantwortet: allgemein gültige Gren
zen, d. h. solche, die objektiv festliegen, bestehen nicht 
und lassen sich nicht ziehen. Wohl aber Richtlinien, an 
denen sich die Gerichte für die Ausübung ihres Ermessens 
orientieren können und deren Beachtung ein allzu großes 
Hinundherschwanken und vor allem eine zu große 
Divergenz bei der Handhabung durch die einzelnen Ge
richte vermeidet.

Hier steht im Vordergrund die A u s s i c h t  der Rechts
wahrung der Ehefrau. Da läßt sich in e i n e r  Beziehung 
leicht eine klare Grenze ziehen: es versteht sich von 
selbst, daß die Ehefrau vom Manne für a u s s i c h t s l o s e  
Prozesse keinen Vorschuß fordern kann. Denn Hilfsanord
nungen für zwecklose Prozesse sind mit Zweckmäßig
keitserwägungen unvereinbar. Ein solches Verlangen stellt 
sich als R e c h t s m i ß b r a u c h  dar, es fehlt dann ein 
rechtsschutzwürdiges Interesse der Frau, ohne welches die 
Anordnung eines Prozeßkostenvorschusses naturgemäß 
niemals „angemessen“  sein kann. Damit, ist ihr dann also 
verfahrensrechtlich der_ Weg des § 627 ZPO. (und so 
selbstverständlich zugleich der Umweg der regelrechten 
einstweiligen Verfügung) versagt (so auch OLG. München 
v. 22. Okt. 1941: HRR. 1942 Nr. 28).

Schvvierig dagegen wird die Abgrenzung, wenn zwar 
von völliger Aussichtslosigkeit nicht gesprochen werden 
kann, aber doch nur ein gewisser geringfügiger Grad von 
Aussicht vorhanden ist. So etwa, wenn bei Prüfung eines 
Armenrechtsgesuchs der Ehefrau „hinreichende“  Erfolgs
aussicht verneint wird und demgemäß der Frau für ihren 
Prozeß (ihr Rechtsmittel) das Armenrecht verweigert 
wird. Dann fragt es sich, ob der Frau zu ermöglichen ist, 
auf dem Wege über den Ehemann den Prozeß zu finan
zieren, oder ob die mangelnde Erfolgsaussicht genügen 
soll, eine derartige Anordnung gegen den Mann als nicht 
angemessen anzusehen und daher abzulehnen. Dabei 'darf 
ein Gesichtspunkt nicht übersehen werden. Die Beurtei
lung in dem Armenrechtsverfahren mit seiner nur sum
marischen Prüfung w ill an sich noch wenig besagen. Sie 
bedeutet nur, daß Mittel der Allgemeinheit für diese Pro
zeßführung nicht zur Verfügung gestellt werden können 
und daß es der Gesuchstellerin überlassen bleiben muß, 
den Prozeß, wenn sie trotz der Stellungnahme des Ge
richts zum Armenrecht noch Wert darauf legt, aus eige
nen Mitteln durchzuführen.

Es ist nun kein Geheimnis, sondern liegt in der Natur 
der Sache begründet, daß diese Prozeßführung auf eigene 
Kosten durchaus nicht selten die — eben nur sum
marische — Beurteilung desavouiert und den Prozeß doch 
zu einem siegreichen Ende führt. Hier gerät man selbst 
oder bringt doch die Frau in eine Zwickmühle: versagt
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man ihr das Armenrecht, zugleich aber auch den er
betenen Prozeßkostenvorschuß, dann schneidet man ihr 
damit in aller Regel j ede Möglichkeit ab, ihr Recht zu 
verfolgen, obwohl durchaus nicht sicher ist, ob sie nicht 
schließlich doch durchdringen wird.

Es bleibt folglich, w ill man nicht die Rechte der Frau 
gefährden, nichts anderes übrig, als für die Entscheidung 
über den erbetenen Kostenvorschuß über das für die 
Armenrechtsprüfung genügende Maß der „hinreichenden11 
Erfolgsaussicht hinaus sich auch darüber schlüssig zu 
werden, ob — praktisch — überhaupt keine Aussicht auf 
Erfolg besteht. Dabei kann naturgemäß stets nur der 
bisherige Akteninhalt zugrunde gelegt werden, der aller
dings gerade für die Zwecke der Entscheidung über den 
Kostenvorschuß noch maßgeblich ergänzt werden kann. 
Im Z w e i f e l ,  d. h. wenn der Sachverhalt für eine Aus
sichtslosigkeit keinen genügenden Anhalt bildet, wird also 
dem Ehemann antragsgemäß die Leistung des Kosten
vorschusses an die Ehefrau aufzugeben sein.

III.
Da die Frau den Mann wegen einer als ihre Ver

pflichtung entstehenden Kostenschuld in Anspruch nimmt, 
drängt sichdieFrage auf, ob ihre e i gene  L e i s t u n g s 
u n f ä h i g k e i t  Voraussetzung dafür ist. Hier wird die 
Bedeutung der Rechtsgrundlage der Vorschußanordnung 
besonders klar. Nach den materiellrechtlichen Vorschrif
ten des BGB. ist der aus der Ehe entspringende Unter
halts- (und demgemäß Vorschuß-) Anspruch der Frau 
nicht von ihrer eigenen Unfähigkeit, sich zu unterhalten, 
abhängig. Die Beurteilung ändert sich indes, wenn man 
— von §627 ZPO. n. F. ausgehend — die verfahrensrecht
liche Bestimmung des §627 ZPO. als die alleinige, zu
gleich materiellrechtliche Grundlage der Vorschußanord
nung ansieht. Dann muß grundsätzlich das Unvermögen 
der Frau gefordert werden, die auf ihrer Seite entstehen
den Kosten überhaupt oder doch sofort und in einer 
Summe aufzubringen. Ein besonders krasses Beispiel 
macht dies klar. Die Frau hat eigenes Einkommen von 
600 31M, der Mann nur von 200 ffiJ l. Sie könnte also 
ohne irgendwelche Beeinträchtigung ihres Unterhalts die 
Kosten bestreiten, der Mann dagegen nicht, ln  solchem 
Falle wäre es n i c h t  ang emes s e n ,  den Ehemann zur 
Vorschußzahlung anzuhalten. Es fehlt in Wahrheit auch 
hier ein rechtsschutzwürdiges Interesse der Frau.

Dazu tr itt aber ein weiterer Gesichtspunkt. Der Be
g riff der „Angemessenheit“  umfaßt nämlich hier, da es 
sich um eine „einstweilige Anordnung“  handelt, auch den 
der D r i n g l i c h k e i t  mit, wie er auch bei der einst
weiligen Verfügung des § 627 ZPO. a. F. erfüllt sein 
mußte. I n s o w e i t  sind die aus § 627 zu treffenden 
Anordnungen ihrem Wesen  nach unberührt geblieben. 
Dringlich erscheint es aber keinesfalls, dem Ehemann 
eine Vorschußanordnung zugunsten einer Ehefrau auf
zugeben, die auch ohne diese Hilfe des Mannes, viel
leicht sogar viel müheloser als dieser, zur Erlegung der 
ihr entstehenden Prozeßkosten in der Lage, auch ohne 
den Vorschuß also an der Durchführung des Rechtsstreits 
nicht gehindert ist.

In der Praxis allerdings gestaltet sich die Handhabung 
etwas anders. In aller Regel wird die Darlegung des Lei
stungsunvermögens der Ehefrau nicht verlangt und bei 
derartigen Anträgen von einer Art praesuintio facti dafür 
ausgegangen, daß die Frau auf die erbetene Vorschuß
zahlung angewiesen ist. Ergeben sich jedoch Zweifel in 
dieser Richtung oder erhebt der Mann entsprechende Ein
wendungen, dann kommt es auf die Klärung dieser Frage 
entscheidend an.
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den kann. Darüber muß sich das Gericht )ev̂ e L „ na. 
Urteil bilden. Doch gilt auch hier für die pruktiscne 
habung zunächst, daß, solange nicht besondere An _ 
punkte für ein Leistungsunvermögen des Mannes n
treten, unbedenklich die erbetene Vorschußanordnung ^
lassen werden kann. Tatsächlich wird in der Praxis 
allgemein so verfahren. , m

Bedenken treten aber auf, sobald und sofern ^  
Manne das A r m e n r e c h t  bewilligt ist. Damit ist ,en, 
Gericht bereits sein Unvermögen, se ine Prozem «^^ 
zu bestreiten, anerkannt. Ist er aber zur Aufbringung .^n 
ner eigenen Kosten nicht in der Lage, so wird m 
kaum für fähig erachten können, die — mindestens jg 
hohen — Kosten der 
die Beurteilung der
sehen werden darf, sie sogar nocn v o i A“ “T'"„härtere 
Denn diese Vorschußpflicht beinhaltet eine weit sc 
Haftung als die bloße Kostentragungspflicht- ’ jjg  
deutet die Erlegung der ganzen voraussichtlich ¡n
Prozeßführr.ig der Gegenseite erforderlichen y L chaft-
e i n e r  Summe und damit eine Anspannung der wir
liehen Leistungsfähigkeit, welche eine überbeanspru 
bedeuten und so das Leistungsvermögen übersteig ßecj^ 

So wird denn in der Praxis regelmäßig und m ejne 
dahin verfahren, daß bei Armenrecht des M3” ”  p rau 
Vorschußanordnung gegen ihn abgelehnt und a . men_ 
anheimgegeben wird, sich auch ihrerseits ,daSpraU das 
recht bewilligen zu lassen. Umgekehrt kann der ^  ^¡g 
Armenrecht versagt werden, wenn und solange ^ n_ 
Möglichkeit hat, den Mann auf Vorschußzahlung
Spruch zu nehmen. . . aUCh

Die Ablehnung der Vorschußanordnung lsTAamenrecht 
dann gerechtfertigt, wenn dem Mann das A fflUts. 
zwar nicht bewilligt, aber durch das behördliche  ̂ ^pO. 
Zeugnis seine Armut im Sinne der Vorschriften u _  noCf, 
dargetan ist, mag nun über sein Armenrechtsge ^  pe_ 
nicht entschieden sein oder mag ihm das Arn?ê er Armut 
reits aus anderen Gründen als wegen m angem a^.^ in 
versagt sein. Denn eine Vorschußanordnung ^ ĵ q , 
diesen Fällen voraussichtlich zwecklos sein (s0 
v. 31. März 1939: DR. 1939, 669). . BrUCh-

Ist das Armenrecht nur b es c h r ä nk t ,  zu eine ^ £PO.) 
teil oder nur für bestimmte Gebühren (§115 At> • ^  ¿en 
bewilligt, weil der Mann in bestimmtem Unuantj . dann 
Prozeßkosten beizutragen in der Lage ®rscnpan’es ab
muß je nach den Verhältnissen des einzelnen ^  vor
gewogen werden, ob und wieweit er darüber ß Zah-
aussichtlich auch noch der Frau auf deren f  alicii
lungen wird leisten können. Wird dies ant}$tt recht- 
nur zum Teil der Fall sein, dann ist das y o r s chuß" 
lieh nicht gehindert, eine b e s c h r ä n k t e  v . f  j(0Sten 
an O r d n u n g ,  die nur einen bestimmten *,e!nfriiche Pr°" 
der Frau umfaßt (so etwa die besonders dring n ¡st 
zeßgebühr fü r die Berufung), zu erlassen. r r | ’; se Ab- 
das Gericht nicht in der Lage, eine rari e n (j eke: DR- 
tragung des Vorschusses anzuordnen (üae 
1941, 2409 zu IV). erwägen>

Eine derartige Maßnahme ist auch dann Mann zwar 
wenn ausweislich des Armutszeugnisses der^ a£>er

zur Zeit die Leistungsfähigkeit des

zu gewissen Teilzahlungen in der Lage wäre, -f, ^  j,
O - I p i p ß w r d l l  r f i l  P c  p i n  R i a + p n a r t n p n recht nlC W  _ 1 . .

I
iE
IC

ntum ivo nvv.1» m  gv-tvioovui ¿«»uw». »-— _ rprin 3UL“  /
bar, eine Vorschußanordnung kann hier, w , ^g,. nicht 
leicht nur beschränkt, Zweck haben und is 
ohne weiteres abzulehnen.

gleichwohl, da es ein Ratenarmenrecht nu-ui & -,  ̂ aus-

.................. fnCnemnUmf^
c ^JstungsfahJsL- -,

Mannes noch in gewissem Maße für die Fra^^ aUC[, viel-

genutzt werden kann, das Armenrecht in v0!,f -t.¡g-keit < 
gewährt worden ist. Hier ist die Leistlings „=cSCfjö

des 
'schöpf'

IV.
Erheblich mehr Schwierigkeiten bereitet die Abgrenzung 

nach der anderen Richtung, nämlich der L e i s t u n g s 
f ä h i g k e i t  des Mannes.  In den Fällen allerdings, in 
denen seine Leistungs u n fähigkeit feststeht, ist selbstver
ständlich für eine Prozeßkostenvorschußanordnung ihm 
gegenüber kein Raum. Zwecklose Anordnungen, die vor
aussichtlich (oder gar sicher) den gewünschten unmittel
baren Erfolg doch nicht haben werden, können niemals 
angemessen sein und haben deshalb zu unterbleiben. Der 
eigentliche Kern der Frage liegt aber darin, wann  von 
einer solchen Unfähigkeit des Mannes gesprochen wer-

Damit sind aber diejenigen Fälle noch ., ’vvej| seme 
der Mann das Armenrecht deshalb nicht e > noch aus- 
Mitte! zur Tragung seiner eigenen No , et,en nien 
reichen, aber bereits ersichtlich ist, daß fh,;ngen kann- 
noch auch die Kosten der Gegenseite a andere
Daraus erwächst die Frage, wer von beia, Vor rang- ’ 
vorgeht, also ein regelrechter Streit um hwerwiegen.rr| 
der für den einen oder den anderen Tel prall w
Folgen haben kann. Man nehme den Fa • weil n* 
das Armenrecht für ihre Berufung ̂  ve ^ ^  y orschi
hinreichend aussichtsvdll. Sie begehrt
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' om Ehemann, der aber neben seinen eigenen Kosten 
und den an die Frau zu zahlenden Unterhaltsbeträgen 
unzweifelhaft nicht auch noch die Kosten der Frau auf
bringen kann. Versagt man nun der Frau die Vorschuß
anordnung, so ist ihr damit praktisch jede Möglichkeit ge
nommen, ihr Recht weiterzuverfolgen und ihre Berufung 
durchzuführen. Es kommt also entscheidend darauf an, 
ob in solchem Falle die Interessen der Frau oder des 
Mannes Vorgehen. Auch dieser „Rangstreit“  kann m. E. 
nur unter dem Gesichtspunkt der „Angemessenheit“  ent
schieden werden. Z u n ä c h s t  hat der Mann seine eige
nen Prozeßkosten zu tragen (wobei die Parteirolle, die 
er im Prozeß spielt, z. B. als Kläger oder als Berufungs
beklagter, bedeutungslos ist). Leistungsfähig für die 
Kosten der Frau ist er nur dann, wenn er außer seinen 
Kosten auch noch weitere Kosten aufbringen kann. Ist 
das nicht der Fall, so ist es zwecklos und damit un
angemessen, eine Vorschußanordnung gegen ihn zu- er
lassen. Diese könnte zweierlei Wirkung haben: entweder 
der Mann zahlt nunmehr die Kosten der Frau. Dann ist 
er zur Zahlung seiner Kosten nicht mehr in der Lage und 
muß — nachträglich — doch das Armenrecht erhalten 
'e‘u besonders eigentümliches Ergebnis in einem Falle 
p B-j in dem der Frau das Armenrecht versagt war, die 
Keichskasse also nicht mit Kosten der Prozeßführung der 
orau belastet werden sollte, mittelbar und auf Umwegen 
dun aber doch belastet wird). Oder er zahlt seine eige
nen Kosten, dann erweist sich die Vorschußanordnung 
ms überflüssige und nur unnötige neue Kosten ver
ursachende Maßnahme (so auch Jonas ,  III zu §627).

Abwegig- und sachlich durch nichts gerechtfertigt würde 
f s sein, wollte man den Mann auf das Armenrecht ver
weisen, nur um der Frau zu ermöglichen, aus seinen nur 
^schränkten Mitteln den Vorschuß für ihre Prozeßführung 
,u erhalten. Betrachtet man unter diesen Gesichtspunk- 
e'i die Sachlage, so rechtfertigt sie wohl unbedenklich 

jKm Grundsatz, bei beschränktem Leistungsvermögen des 
Unnes zunächst seine eigenen Kostenbedürfnisse und 
rst dann die der Frau zu berücksichtigen und dem

gemäß über den Antrag auf Prozeßkostenvorschuß zu 
'“ scheiden. Der dabei auf den ersten Blick der Frau 

gegenüber unbillig scheinenden Sachlage steht gleich
a r t ig  die ebenso große Unbilligkeit entweder für den 
j. , bn selbst oder für die Reichskasse gegenüber. So ist 
'ein Anlaß ersichtlich, diesen „Rangstreit“  grundsätzlich 
(.“gunsten der Frau zu entscheiden, auch dann und erst 

dann nicht, wenn ihr das Armenrecht mangels hin
gehender Erfolgsaussicht ihrer Rechtsverfolgung- bereits 
mweigert worden ist.
immerhin gestattet §627 ZPO. dem Gericht — aller- 

^Ulgs nur als Ausnahme von diesem Grundsatz — Be
wegungsfreiheit genug, um sich unter Umständen auch 
Ureh bloße B i l l i g k e i t s e  r w ä g u n g e n  zugunsten der

Frau leiten zu lassen. So etwa, wenn keine Armenrechts
entscheidung ergangen ist, die Frau Rechtsmittelklägerin 
ist, die Einzahlungsfrist abzulaufen droht und die Frau 
wichtiges neues Material (z. B. einen Ehebruch) gegen 
den Mann Vorbringen kann, das zu einer Änderung des 
angefochtenen Urteils führen müßte. In solchem Falle 
würde es unangemessen sein, den Mann mit Hilfe seines 
„Vorrangs“  sozusagen zu schützen und der Frau die 
Durchführung ihres Rechtsmittels unmöglich zu machen 
oder auch nur zu gefährden.

Ob man mit OLG. München: HRR. 1942 Nr. 28 sogar 
schon die voraussichtliche spätere Kostenverteilung bei 
der Vorschußanordnung berücksichtigen darf, kann zwei
felhaft, in besonderen Fällen aber eben aus Billigkeits
gründen gerechtfertigt sein.

VI.
Schließlich begrenzt sich die Vorschußpflicht des Man

nes gleichsam automatisch aus dem V e r f a h r e n s  v e r 
l a u f  und Ab l au f .

Für den Verlauf des Prozesses sachlich überflüssig er
scheinende Maßnahmen der Frau können nicht zum An
laß genommen Werden, vom Manne Kosten dafür vor
schießen .zu lassen. Man denke an ein Verlustigkeitsurteil 
aus §515 ZPO. Oder eine Berufungsrücknahme durch die 
Ehefrau, in welchem Falle die Kosten des Rechtsmittels 
in jedem Falle ihr selbst zur Last fallen. Ist das ersicht
lich, dann kommt naturgemäß eine -— vorschußweise —• 
Inanspruchnahme-des Mannes dafür nicht erst in Frage.

Für eine solche Anordnung ist aber auch dann kein 
Raum mehr, wenn der eigentliche Zweck gerade des 
V o r s c h i e ß e n s  nicht mehr erreicht werden kann. Denn 
dieser ist, der Frau die Führung des Prozesses zu er
möglichen. Ist daher im Zeitpunkt der zu treffenden Vor
schußanordnung die in Frage kommende Instanz beendet, 
dann ist damit der Antrag auf solche Anordnung gegen
standslos und abzulehnen (KG. v. 25. Juni 1941: DR. 1941, 
2073). Hier steht der inzwischen erfolgte Ablauf des Ver
fahrens der vorschußweisen Heranziehung des Mannes 
zu den Kosten der Gegenseite entgegen. Denn eine anti
zipierte Kostenerstattung wird mit dieser Vorschußpflicht 
nicht bezweckt.

Eine ganz andere Frage ist die, ob eine e r l assene  
Vorschußanordnung mit der Beendigung des Prozesses 
ihre Wirksamkeit verliert. Dazu ist entgegen OLG. Düssel
dorf v. 3. Sept. 1941: DR. 1941, 2408 zu sagen, daß solche 
Anordnung mindestens so lange in Kraft "bleibt, als nicht 
die 'Kostenentscheidung selbst ändernd in die materielle 
Rechtslage eingegriffen hat und einer weiteren Vorschuß
leistung des Ehemannes entgegensteht (so G a e d e k e in 
Anm. zu OLG. Düsseldorf). Eine a u t o m a t i s c h e  zeit
liche Begrenzung der Wirksamkeit tritt somit nicht ein.

Rechtspolitik und Praxis
Beschränkung der Anschlußberufung ?

cjd^Mssekretär Dr. R o t h e n b e r g e r  hat in seinen 
‘^egenden Ausführungen DJ. 1942, 567 mit Recht als 

We. f ie* bezeichnet, das jedem modernen Prozeß gesteckt 
sichr ml,b ; Jedes Rechtsverhältnis soll unter Beriick- 
ten’ t!pUng aber nur denkbaren Belange über die Beteilig
t e r ! + aus vom k icl1l;er gestaltet und so die gesamte 
Lös *age ^es Einzelfalles einer gerechten und billigen 
\veru.ng unter der leitenden Hand des Richters zugeführt 

' h a l f 11' .Hierdurch werde der Richter die Stellung er- 
die das Volk von ihm erwarte.

Z(.jjjIe Erreichung dieses hohen Zieles bedeutet aber gleich- 
Verjr’ fso auffallend das erscheinen mag, eine erhebliche 
IösL lnrachung und Arbeitsersparnis, weil jede Gesamt- 
NtichU eines Streitkomplexes künftige Prozesse erspart. 
*astu S a*3er bedeutet eine größere und unerfreuliche Be- 
(lersiiP; tjir Gerichte, Anwälte und Parteien, als wenn 
neu j~e immer mehr angewachsene Streitkomplex wieder 
n°ch . . ‘ beitet werden muß, weil irgendein Teilstück 

! n,cbt hat seine Erledigung finden können.
1 Laufe der neueren Entwicklung hat deshalb die

Gesetzgebung mit Recht nach Möglichkeit alle Schranken 
beseitigt, die einer solchen Gesamtbereinigung entgegen- 
etehen konnten und die dem Richter unnötige, ja schäd
liche Fesseln anlegten. So ließ die Novelle v. 4. Jan. 1924, 
durch die der Begründungszwang zur Einführung kam, die 
sachdienliche Klagänderung in der Berufungsinstanz zu 
und hat damit eine Fülle von Schwierigkeiten beseitigt, da 
die Gerichte mit Recht das Bestreben hatten, die Klag
änderung auf Umwegen gegen das veraltete Gesetz zu
zulassen, und durch die Novelle v. 21. C)kt. 1933 hat der 
nationalsozialistische Gesetzgeber mit Recht auch die sach
dienliche Widerklage in der Berufungsinstanz gestattet.

Das RG. hat in zutreffender Erkenntnis des von dieser 
Neuregelung erstrebten Zieles den Begriff der Sachdien- 
lichkeit weit ausgelegt (vgl. z. B. RG.: JW. 1935, 2896ff.), 
weil, selbst wenn die Widerklage in der Berufungsinstanz 
eine Beweisaufnahme nötig macht, das immer noch viel 
weniger Mühe, Arbeit und Kosten verursacht, als wenn 
dieses Anspruches wegen ein neuer, sich u. U. durch 
mehrere Instanzen hindurch schleppender Rechtsstreit be
gonnen werden muß.

Wenn daher der Gesetzgeber in der 3. VcrcinfVO. trotz-
217
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dem die Zulassung von Klagänderung und Widerklage in 
der Berufungsinstanz beschränkt hat1 *), was, wie Jonas  
DR. 1942, 1001 vorsichtig sagt, vom Praktiker mit „ge
mischten Gefühlen“  betrachtet werden muß, so war er 
dabei offensichtlich von dem Gedanken geleitet, daß 
Klagänderung und Widerklage in der Berufungsinstanz 
leicht die Erledigung eines an sich entscheidungsreifen 
Verfahrens verzögern können.

Es kommt daher darauf an, einen Weg zu finden, der 
einerseits eine Gesamtregelung des Streiikomplexes er
möglicht, andererseits aber' eine unnötige Verzögerung 
des Rechtsstreits vermeidet.

Diese Möglichkeit ist aber, was zunächst Klagänderung 
und Widerklage des Berufungsklägers betrifft, unschwer 
zu erreichen, wenn die Zulässigkeit von Klagänderung 
und Widerklage dahin beschränkt wird, daß sie mit der 
Berufungsbegründung geltend gemacht werden müssen.

Seitens der Berufungsbeklagten kann eine Widerklage 
nur im Wege der Anschlußberufung geltend gemacht wer
den. Zur Zeit ist nun freilich die Einlegung einer An
schlußberufung bis zum Schluß der mündlichen Verhand
lung in der Berufungsinstanz möglich. Sie ist auch dann 
noch statthaft, wenn durch sie die Erledigung des Ver
fahrens verzögert wird. Ist es tatsächlich notwendig', die 
Zulassung der Anschlußberufung in so weitem Umfang 
zu dulden?

Sicher wäre es durchaus verfehlt, die Anschlußberufung 
überhaupt zu verbieten, denn in zahllosen Fällen, zumal 
in Schadensprozessen, in denen mit ihr weitere, inzwischen 
erwachsene Ansprüche geltend gemacht werden, dient sie 
in hohem Maße der Ersparung weiterer Prozesse und 
damit der Ersparung von Arbeitskräften und der Ver
einfachung.

Außerdem wird oft gerade von einer Partei, die zu 
Unrecht teilweise unterlag und die deshalb mit Recht 
Berufung einlegen könnte, die Rechtsmitteleinlegung aus 
Arbeitsüberlastung und um mit der Sache zu Ende zu 
kommen, unterlassen. Nachdem der Gegner dann aber 
Berufung eingelegt hat und sie sich infolgedessen doch 
weiter mit dem Rechtsstreit befassen muß, muß sie die 
Möglichkeit erhalten, daß der ganze Streitstoff und nicht 
nur das vom Gegner angefochtene Stück von neuem ver
handelt wird.

Nur auf diesem Wege wird dem Berufungsrichter die 
erwünschte Möglichkeit eröffnet, das angefochtene Urteil 
auch zum Nachteil des Berufungsklägers abzuändern.

Die Gefahr, daß die Anschlußberufung und Widerklage 
eine Verzögerung herbeiführen, läßt sich vielmehr da
durch beseitigen, daß das Recht zur Einlegung der An
schlußberufung grundsätzlich in: ähnlicher Weise befristet 
wird, wie das hinsichtlich der Anschlußrevision längst der 
Fall ist (§556 ZPO.). Die Grenze für die Zulässigkeit der 
Anschlußberufung (von Ehesachen natürlich abgesehen, in 
denen jede Beschränkung* unerträglich wäre) wäre grund
sätzlich der für die Berufungsantwort gleichzusetzen, denn 
mit Eingang der Berufungsbegründung steht in aller 
Regel fest, daß die Berufung durchgeführt wird. Der Be
rufungsbeklagte ist daher jetzt in der Lage und genötigt, 
einen Anwalt für die Berufungsinstanz aufzustellen und 
sich mit der Sache zu befassen. Es kann ihm daher in 
aller Regel zugemutet werden, daß er sich jetzt über das, 
was er in der Berufungsinstanz geltend machen will, ent
scheidet. Daß die Frist keine starre ist, ist nur zweck
mäßig; der Berufungsbeklagte kann sie nötigenfalls ver
längern lassen.

Diese Regelung bietet den wesentlichen Vorteil, daß 
der Rechtsstreit in der Berufungsinstanz mit der ohnehin 
üblichen Erwiderung auf die Berufungsantwort und die 
Anschlußberufung schriftsätzlich vorbereitet ist (soweit 
eine solche Vorbereitung unter Berücksichtigung der heu
tigen Zeiiumstände, in der zahlreiche Volksgenossen an 
der gehörigen fristgemäßen Vorbereitung des Prozesses 
verhindert sind, überhaupt möglich ist).

i) Ober die Auslegung des § 532 i. d. Fass, der 3. VereinfVO. 
besteht Streit. J o n a s  hält Klagänderung und Widerklage in der
Berufungsinstanz ohne Einwilligung des Gegners für schlechter
dings unzulässig (DR. 1942, 1001), R e i n b e r g e r  nur, wenn sie 
eine Verzögerung bewirken (DR. 1942, 1007). Dem Ziele der Ver
einfachung dient natürlich mehr die Ansicht von R e i n b e r g e r ,  
denn ein Verbot von Klagänderung und Widerklage, auch wenn 
sie keine Verzögerung bringen, wäre unverständlich, weil das Ver
bot ohne Grund prozeß- und damit arbeitsvermehrend wirken muß.

Um allen Möglichkeiten Rechnung zu tragen , s
jedoch auch eine nach dem genannten Zeitpunkt 
gelegte Anschlußberufung vom Gericht zugelassen 
den, wenn der durch sie geltend gemachte Anspruch 
später entstanden oder fä llig geworden ist. , g e.

Durch eine solche Regelung könnte sowohl üe 
schleunigung wie auch vor allem der Vereinfachung 
nung getragen werden. _ :uch

Eine solche Regelung würde in gewissem Umtang ee.
der in den neuesten modernen Prozeßgesetzgebunge a

troffenen entsprechen. , ¡ra.
So läßt die neue, im April 1942 in Kraft getreten 

lienische Prozeßordnung die Anschlußberufung (‘ aVjung 
incidentale) spätestens bis zur mündlichen Verhan„ puen 
zu (Art. 343 ital. PO.), und Kap. 50 § 2 Abs. 1 des ^  . 
schwedischen Rechtsganggesetzes v. 18. Jluli 1942 bes ’
daß, wenn die eine Partei Berufung (Vad) e i n g e k a n n  
die andere Partei sich der Berufung anschheßen
111-1 rl A  o R A  i c o  ot->ö+ «-!<-> im iorKilh Oiinnr W/OT.hC t!3.

lauf der Becfungsbegründungsfrist geschehen - jon 
In dem Gutachten der schwedischen Prozeßkonj ¡nsti- 

von 19263) wird dabei fü r die Notwendigkeit

und daß dies spätestens innerhalb einer Woche ^
¡om m issL

von fyzo3) wird dabei für die Notwendig ko. t ^.Ljchts- 
tuts der Anschlußberufung u. a. der beachtliche <-» gjc{, 
punkt geltend gemacht, daß öine Partei, die sonst 
geneigt ist, sich bei einem Urteil zu beruhige , 
gezwungen ist, Berufung einzulegen, nur um nl;er[’jeren, 
die Gegenseite Berufung einlegt, das Recht zu v 
ihrerseits Aufhebung des Urteils zu begehren- c wäre, 
somit, wenn die Anschlußberufung nicht zulass g von 
die Gefahr bestehen, daß, wenn beide Parteien n ¡as. 
dem vorstehend genannten Gedankengang bestim 0jj. 
sen, beide Berufung einlegen, und sie durchtun > » 
wohl sie es beide an sich nicht wollen“ . .. -jg27 in

Eine ähnliche Regelung enthält das am 1- -pjLhtsgang 
Kraft getretene norwegische Gesetz über den p ufung 
in Zivilsachen. Nach ihm muß die Anschluß m êrl 
(motanke) innerhalb der vom Vorsitzenden o /gg362, 
Frist für die Berufungsantwort eingegangen se 
370 Abs. 2 norw. Rechtsganggesetz in Zivilsacn )• . ffUng 

Ja, das Bedürfnis, daß im Falle der Berufung (jm-
durch eine Partei das angefochtene Urteil m v kann, ist 
fang vom Berufungsrichter nachgeprüft wer/fpeordn'-ngen> 
so groß, daß einzelne schweizerische Prozefun0‘sriehtei" 
so die bündnerische, bestimmen, daß der Berw “Nachteil 
ohne weiteres das angefochtene Urteil auch zu 
des Berufungsklägers abändern kann4). funffsrichter 

Nur ein System der Berufung, das den Berui j  das 
nicht mehr als zwingend notwendig beschran ozegstoffs 
eine möglichst weitgehende Behandlung des würdige 
ermöglicht, wird dem Berufungsrichter die in gezeigt 
Stellung gewährleisten und so das zu Einga g 
Ziel erfüllen können. , iz„rlsruhe.

RA. H e r b e r t  Sc h ne i de r ,
—------——----- — ' , neuen sch v e

2) Dabei ist zu bemerken, daß die Fristen de j ungsfrist be- 
dischen Rechtsganggesetzes sehr kurz s in d .D ‘e Ty. Wochen vom 
trägt nur eine Woche, die Begründungsfrist tu  Rechtsgang'
Erlaß des angefochtenen Urteils (Kap. 50 § 1 schv • ^

^  3) Processkommissionens betänkande a n g ä e n d e  rä tte g '^g ^h ig g  
dets ombildning, 3. Teil, 1926, S. 114 sowie Mo i

4) S p e r 1,
des Gesetzes-Ausschusses 1938, S. 510. ,. 1930, S. 595-

, Lehrbuch der bürgerlichen Rechtspu t . » jag östei- 
S p e r 1 führt a. a. O. S. 588 bezeichnenderweise ’Rherufung nic' i  
reichische System der Berufung, das eine Ansen f hrens“  mach - 
kennt, den Berufungskläger zum „H errn  des v „  tein kennet' 
S p e r 1 erkennt S. 592 an, daß das österreichisc gewährt hat-

Kann das V o rm u n d s c h a fts g e r ic h t _
Jugendarrest im Rahmen eines t  0 

erziehungsverfahrens anordn •
In DJ. 1941, 1002 erschien ein Aufsatz von 

wonach das VormGer. im Rahmen aeb 5 
[ugendarrest anordnen könne. . ^ 4 2  unter an'

Die gleiche Frage hat sich am 21. Jun „¡m VormGer* 
leren erweiternden ! Gesichtspunkten 
jengenbach gestellt. , freche Bursche1’ ’

Gegen junge, völlig unerzogene un ^ „„bildet batten 
iie einen sog. „Klub der Harmlosen g m ;I1(j er jä h r ig  
ind unter anderem Unfug sich an n
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Und teilweise unter 14 Jahre alte Mädchen heranmachten, 
Um diese geschlechtlich zu gebrauchen, beantragte das 
Jugendamt die Anordnung der Schutzaufsicht. Das Vorm- 
Her. war der Auffassung, auch im Rahmen eines Für
sorgeerziehungsverfahrens Jugendarrest verhängen zu 
können, da die Schutzaufsicht wenig Erfolg versprach, 
'veil die Jugendlichen zur Zeit des Verfahrens schon zu 
a*t waren oder mit ihrer Einberufung zu rechnen hatten.

Dies steht allerdings im Widerspruch mit dem Wort
laut der VO. zur Ergänzung des Jugendstrafrechtes vom 
4- Okt. 1940, worin es heißt, daß Jugendarrest nur an 
stelle einer Strafe treten kann. Es liegen zwar Tatsachen 
vpr, die nicht nur Fürsorgemaßnahmen, sondern auch 
ejne Bestrafung der Jugendlichen rechtfertigen würden, 
aber die VO. zur Ergänzung des Jugendstrafrechtes war 
bisher immer nur so zu verstehen, daß Jugendarrest nur 
ltn Rahmen eines-Strafverfahrens möglich sei.

Auf Orund der l.DurchfVO. v. 23. Nov. 1940 erscheint 
aber der Jugendarrest vorwiegend als Zuchtmittel. Er ist 
danach als Erziehungsmittel gedacht, das den Jugend- 
bchen scharf anpackt, zur Ordnung ruft und die Er- 
?iehung durch eine Schockwirkung nachdrücklich unter
stützt. Gerade an Stelle von reinen Erziehungsmaßregeln 
■vie Fürsorgeerziehung und Schutzaufsicht, die sich dann 
|°gar erübrigt, tritt im Strafverfahren zweckmäßig viel
fach die stärkere und eindrucksvollere Wirkung des 
Jügendarrestes. Diese Möglichkeit muß viel eher noch 
auch dem Vormundschaftsrichter gegeben werden. Die 

UständigkeitsVO., die die Funktionen des Jugendrichters 
und des Vormundschaftsrichters in die Hand desselben 
Richters legt, steht in der gleichen Richtung, indem sie 
, rkannt hat, daß der Vormundschaftsrichter, der sich be
e ilend mit den Jugendlichen abgibt, der gleiche sein 
j  u“ > der gegebenenfalls auch züchtigend mittels Jugend- 
,rrest auf die Jugendlichen einwirkt und der somit als 
Jugendrichter durch schärfere Erziehungsmittel die glei- 
ben Aufgaben zu lösen hat wie der Vormundschaftsrich- 

> r- Damit ist auch die Anwendung von Jugendarrest als 
bchtmittel und Erziehungsmittel schon durch den Vor- 

. Undschaftsrichter zu rechtfertigen. Es würde auch mit 
r,em Erlaß des Führers über die Vereinfachung der 
^ echtspflege v. 21. März 1942 in Widerspruch stehen, 
e ?nn der gleiche Richter, der als Vormundschaftsrichter 
jkannt hat, daß reine Erziehungsmaßregeln im Sinne des 
1 gWohlfG. ihre Wirkung bei den Jugendlichen verfeh- 

b würden, über den Umweg eines Strafverfahrens 
?ich+n um über die Jugendlichen dann als Jugend-

bter die schärfere Erziehungsmaßregel des Jugend

arrestes, die ihm schon als Vormundschaftsrichter geboten 
erschien, anordnen zu können.

Wenn man schon den Jugendarrest als ein Erziehungs
mittel im Gegensatz zur Strafe ausgestaltet und aner
kennt, daß er im Strafverfahren an Stelle von reinen Er
ziehungsmaßnahmen treten kann (vgl. § 1 Abs. 3 der 
1. DurchfVO.), ‘so muß man auch dem Vormundschafts
richter die Möglichkeit geben, den Jugendarrest als ein 
Erziehungsmittel, das in die anderen im Sinne des Jug- 
WohlfG. einzureihen ist, zu betrachten, zumal, wie hier, 
Fürsorgeerziehung oder Schutzaufsicht ihren Zweck ver
fehlen würden, weil die Jugendlichen schon zu alt sind 
oder mit ihrer Einberufung zum RAD. oder zur Wehr
macht zu rechnen haben. Der Vormundschaftsrichter muß 
als oberster Erzieher und Betreuer der Jugendlichen seine 
Aufgaben auch dann lösen können, wenn die ihm zur 
Verfügung stehenden reinen Erziehungsmaßnahmen nicht 
ausreichen und es geboten erscheint, auf die Jugend
lichen durch einen Denkzettel erzieherisch einzuwirken, 
um ihnen die Notwendigkeit der Verantwortung ihrer Tat 
vor der Gemeinschaft ernstlich fühlen zu lassen, sie an 
der Ehre zu packen und sie nachträglich zur Ordnung 
zurückzurufen.

Die Entscheidung des VormGer. kann aber auch damit 
gerechtfertigt werden, daß der Jugendarrest als Zucht
mittel und Erziehungsmittel eine im Sinne des § 1666 
BGB. zur Abwendung der Gefahr von den Jugendlichen 
erforderliche Maßregel darstellt, wenn es sich, wie hier, 
im Laufe des Verfahrens zur Genüge gezeigt hat, wie 
sehr die Erziehung dieser Jugendlichen von ihren, Eltern 
vernachlässigt wurde und wie notwendig ein Einschreiten 
des VormGer. war.

Unter diesen Gesichtspunkten läßt sich die Meinung 
des VormGer. durchaus vertreten: es muß möglich sein, 
in Anbetracht dessen, daß der Jugendarrest ein Zucht
mittel und eine Erziehungsmaßnahme sein soll, Jugend- 
arrest auch im Rahmen des Fürsorge Verfahrens anzuord
nen, wenn die eigentlichen Fürsorgemaßnahmen zwecklos 
erscheinen und ein rasches Einschreiten des Gerichts mit 
härteren Mitteln als die reinen Erziehungsmaßnahmen ge
boten ist. Und dies wird immer dann der Fall sein, wenn, 
wie hier, die Jugendlichen zu alt sind und die Gründe, die 
die Fürsorgemaßnahmen rechtfertigen würden, auch eine 
Bestrafung rechtfertigen.

So hat auch das LG. Offenburg diesem Beschluß des 
VormGer. Gengenbach, gegen den die Eltern der Jugend
lichen Beschwerde eingelegt hatten, beigestimmt.

GerRef. R o t h ,  Offenburg.

Aus Forschung und Lehre
Wirtschaftspolitische Praxis 

und Rechtsbildung1)
vii?em Wirtschaftsrecht, das unserer Wissenschaft in so 
¿Jen Beziehungen die schwierigsten Probleme bietet, 
^  bran bekanntlich den Charakter als echtes, Recht ab- 
VeT rechen gesucht. S c h m ö l d e r s 2) hat die Auffassung 
bient6*611, das Wirtschaftsrecht sei bloßes Zweckinstru- 
set? ^er angewandten Wirtschaftspolitik, aus deren Ziel- 
„ b'igen allein die jeweils ad hoc geschaffenen Rechts- 
sbeh n überhaupt erst verständlich würden; es wider- 
ii^l ., den Alltagsaufgaben der Wirtschaftspolitik dienend 
biapi. em ständigen Wechsel unterworfen, einer Syste- 
rte.],; und festen Maßstäben, insbesondere absoluten Ge- 
scha '^sm a ß s tä b e n ; s0 sei es nur angewandte Wirt- 
bieiii SVVlssenschaft und lasse sich nicht aus einer allge- 
syst en Gerechtigkeit oder aus dem allgemeinen Rechts- 
fUllo.ur entwickeln- sejn Problem liege nicht in der Schaf- 
^-ZTjier notwendigen, Rechtsgrundlagen für die ange-

M ar9?r Aufsatz stellt zugleich eine Besprechung des Buches von
 ̂n B 11 5 C P \Y/irtcplla-F+cr\r\li+ior>liP>, TDro-vio iinrl Dnr'ht-d'lil..ll)gi< f __k______  _____

Seinsrr,Int i ” (le8:enwal'tsaufgaben der Zivilrechtswissenschaft“  (Ge- 
■ Kohnlsart>eit deutscher Rechtslehrer), Stuttgart u. Berlin 1941, 

„ 2) ry  ammer Verlag, 71 S., Preis kart. 1,80 M l,  dar.
Weiterbildung des Wirtschaftsrechts“ : Ztschr. f. d. ges. 

■’ “ 4 ff. und „Wirtschaftslenkung als angewandte W irt- 
issenschaft“  (Kölner Univ.-Reden) 1941.

Wirtschaftspolitische Praxis und Rechtsbil-

* strebte Wirtschaftslenkung, sondern in der Gewinnung 
systematischer, zielgerechter Grundsätze für ihre Hand
habung, und zu deren Schaffung könne nicht das Rechts
system und die Rechtswissenschaft Wesentliches beitra
gen, sondern nur die Kenntnis der wirtschaftlichen Ziel
setzung und das Verständnis für die Zusammenhänge 
des Wirtschaftslebens. J e s s e n 3) hatte sich andererseits 
gegen die Trennung von Rechts- und Wirtschaftswissen
schaft in zwei gesonderte, nicht aufeinander abgestimmte 
Arten der DenktecLnik gewandt, die lediglich durch den 
Liberalismus und die Rechtsfremdheit “der Wirtschaft 
historisch bedingt gewesen sei, und ihre engere Verbin
dung im Sinne des Ideals einer neuen Einheit der Staats
wissenschaft gefordert.

Zu diesen Gedanken hat M a r t i n  Busse in einem 
Vortrag Steilung genommen, den er 1941 auf der Tagung 
des „Einsatzes der Geisteswissenschaften im Kriege“  in 
der Fachgruppe Zivilrecht und verwandte Gebiete ge
halten hat, und der jetzt in erweiterter Form im Druck 
erschienen ist.

Der Verf. geht in erfreulich grundsätzlicher Weise auf 
die so bedeutungsvollen Fragen, die damit aufgeworfen 
waren, ein; er betont mit Recht, daß es dabei zugleich 
um die Entscheidung über die r i c h t e r l i c h e  Funktion

s) Dt. Rwiss. 1941, 1 ff.

217*
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im Bereiche des Wirtschaftsrechts überhaupt gehe und 
daß die Problemstellung auf den konkreten Beitrag einer
seits des rechtlichen, andererseits des wirtschaftspoliti
schen Denkens zur grundsätzlichen Neugestaltung der 
deutschen Volksordnung im wirtschaftlichem Bereich als 
einer einheitlichen Aufgabe zu richten und nicht bloß das 
Verhältnis einer umgestaltenden Wirtschaftspolitik zu 
einer stationären, sondern zu einer ebenfalls grundsätz
lich geänderten Rechtsordnung zu untersuchen sei. Verf. 
selbst w ill so feststellen, welche spezifischen Aufgaben 
gerade dem r e c h t l i c h e n  Denken im Wirischaffsrecht 
zukommen. Er sieht dabei die Aufgabe der Rechtswissen
schaft einmal in der Klarlegung der bleibenden Wesens
züge des deutschen Rechts, auf denen die Neuordnung 
aufbauen müsse, und weiter in der Entwicklung von 
Prinzipien der rechtlichen Gestaltung, der Gesetzgebung 
und Rechtspraxis aus der Erkenntnis der Rechtsgeschichte 
und des gegenwärtigen Rechtslebens.

Um die Lösung nicht durch eine nur historisch be
dingte vergangene Problematik zu beengen, sie vielmehr 
frei aus der jetzigen Lage heraus entwickeln zu können, 
geht Verf. zunächst auf die w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e  
H a l t u n g  der  d e u t s c h e n  R e c h t s p r e c h u n g  in 
der  v e r g a n g e n e n  Ep oc h e  ein, ihre geschichtliche 
Bedingtheit darlegend: die Rechtsprechung sei in den 
wirtschaftlichen Machtkämpfen wirtschaftspolitisch völlig 
neutral gewesen und habe sich, von wenigen Aus
nahmen abgesehen, jeder wirtschaftspolitischen Wertung 
und Gestaltung enthalten; Verfasser sucht dies insbe
sondere an der Rechtsprechung im Wettbewerbs- und 
Kartellrecht zu entwickeln, die praktisch lediglich indivi- 
dualrechtiich den Schutz der einzelnen Unternehmer oder 
ihrer Vertragsgegner bezweckt habe. So habe sie zu
nächst nur die dem einzelnen Unternehmen; eigentüm
lichen Kennzeichen schützen wollen, dann aber auch auf 
Grund der Generalklauseln des §826 BGB., §1 UnlWG., 
die ihr an sich die wirtschaftspolitische Wertung ermög
licht hätten, nur die M i t t e l  des Wirtschaffskampfes be
urteilt, nicht die Machtverhältnisse und seine Gründe und 
Folgen, indem sie bestimmte Mittel als sittenwidrig ab
lehnte _ und so nur die „Wettkampfregeln“  aufstellte. 
Auch in der Frage, ob Wettbewerb oder Kartellbindung 
als Prinzip volkswirtschaftlich erwünscht sei, habe sie — 
abgesehen von gelegentlichen Ansätzen — nicht Stellung 
zu nehmen gewagt, sondern nur zu verhindern gesucht, 
daß im Kampfe der einzelne Vertragsgegner oder der 
einzelne Konkurrent sittenwidrig geschädigt werde (Miß
brauch der Monopolmacht durch sittenwidrige Geschäfts
bedingungen einerseits und völlige Existenzvernichtung 
des Konkurrenten andererseits). Die h i s t o r i s c h e n  
G r ü n d e  dafür sieht der Verf. in der Wirkung der 
s o z i a l p o l i t i s c h e n  Neutralität, die die Gerichte im 
Klassenkampf zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
einhielten, da sie diese dann auf die Gesamtheit der w irt
schaftlichen Kämpfe, die mit entsprechenden Mitteln wie 
Boykott und Sperre geführt wurden, übertragen hätten, 
vor allem aber auch darin, daß die freie Verkehrswirt
schaft infolge der wirtschaftlichen Wandlungen im Laufe 
des 19. Jahrhunderts aufgehört habe, eine ideologisch in 
der Gemeinschaft verwurzelte Wirtschaftsverfassi'mg dar
zustellen, wie etwa in Amerika und England, deren Schutz 
die Gerichte sich zur Aufgabe hätten stellen müssen. 
Verf. bringt in diesem Zusammenhänge sehr gute Be
merkungen darüber, wie unter dem Einfluß dieser Ent
wicklung die verfassungsmäßige Bedeutung der deut
schen Zivilrechtsprechung allmählich verlorengegangen 
sei. M. E. tr itt aber bei dem Verf. der i n n e r e  Grund 
dieser „Neutralität“  der Rechtsprechung nicht genügend 
hervor: sachlich bedeutete sie eine durchaus positive 
wirtschaftspolitische Stellungnahme, nämlich im Sinne 
eines Liberalismus, der sich'vom Kampf der Beteiligten 
mit nicht unsittlichen Mitteln das auch gesamtwirtschaft
lich richtige Ergebnis versprach und nur das im „Aus
nahmefall“  dennoch unrichtige Resultat mit der General
klausel des Sittenverstoßes beseitigen wollte. Weil die 
Rechtsprechung in ihrer p o s i t i v i s t i s c h e n  Einstellung 
aber nicht genügend auf die R i c h t i g k e i t s g r ü n d e  
jener liberalen These zurückging, übertrug sie diese auf 
den Wirtschaftskampf der Kartelle und sonstigen Organi- 
s3tionert mit den Einzelunternehmern und der Kartellmit
glieder untereinander, obgleich dieser gar nicht der bei

jener These vorausgesetzte Wettkampf von Unternehme 
in ihren Leistungen für die Voiksversorgung, s?nd  ̂
vielmehr ein auf Beseitigung des Wettbewerbsprinzips g
richteter wirtschaftspolitischer Kampf war, in dem o 
Gründe, die jener These, wenn auch nur unter bestim 
ten Voraussetzungen und in sehr beschränktem Umfang ^ 
Berechtigung gaben, gar nicht Vorlagen; aus dersei 
positivistischen Grundhaltung heraus beurteilte sie 
Richtigkeit der im Wettbewerb angewandten ^ ^ i eL n da
von der ratio des Leistungswettbewerbes aus, u. n. 
nach, ob bei ihrer Anwendung die gewollte FunKX 
des Wettbewerbes i. S. richtiger Wirtschaftsordnung 
reicht werden könnte, sondern nach den allgeme  ̂
Grundsätzen der Sittenwidrigkeit, wie sie zu § 82o ^
entwickelt worden waren. Man wurde sich sacWlicn 
die Wirtschaftsverfassung ändernden Bedeutung „ 
Kämpfe nicht bewußt, sondern glaubte,'daß sie sich ^
im Rahmen und unter den Richtigkeitsgedanken a
alten Wirtschaftsverfassung abspielten und nach . , _ 
Grundsätz’  / beurteilt werden könnten. Selbst die K 
und Wirtschaftswissenschaft ist sich ja dieser Zusam ^  
hänge erst spät und allmählich bewußt geworcl^Klarheit 
Rechtswissenschaft dringt eigentlich zu völliger K ' |. 
erst das Buch von Bö h m,  „Wettbewerb und M° 
kampf“ , durch, dessen Bedeutung in dieser Hinsicn 
der Verf. hervorhebt. „ histo-

Der Verf. sucht nach solcher Ausschaltung des , eU. 
risch Bedingten die r e c h t l i c h e n  E l e me n t e  de . 
t i g e n  „wirtschaftspolitischen Praxis“  herauSzuar 
als solche Praxis versteht er alle Maßnahmen, scj,ie- 
nungen, Anordnungen und Verfügungen der v 
denen öffentlichen Dienststellen zum Zweck de .¿¡enst- 
schaftslenkung, soweit sie sich nicht auf den inn-r*sChaft- 
lichen Bereich beschränken, sondern für die w* sjnj ,  
liehen Unternehmen und Betriebe von Bedeutu s der 
wobei t r  die Untersuchung aber auf die LenK s ^ a. 
Erzeugung, Rohstoffverteilung und -bearbeitung,. jcj,tig- 
renwege und -preise beschränkt. Er legt die V j ,  fflöT-
keit des äußeren Anscheines, der insbesondere y> j^ aß- 
d e r s ’ Auffassung bestimmt hat, dar, daß die auf* 
nahmen nur in der äuße r e n  Form des Rec 0ji;?wirt- 
träten, als Sinngehalt aber ausschließlich den v 
schaftlichen Zweck hätten, daß daher insbesono

sprechung der Zugang zu diesem p° 1 niache 
kbestimmten Bereiche fehle. Vielmel .
r .  -.L ____- H .  n  a  r p c n l 1 & ...O e r e c  f i l m e n

der Rechts 
und zweckt
sich in Wahrheit eine m a t e r i e . . -  -  , die ui< —
in der wirtschaftspolitischen Praxis geltend, ^  erst 
eminent rechtlichen Gehalt bestimme und atu■ |aisch,
ihre Überzeugungskraft beruhe; es sei so duren ent 
das Wirtschaftsrecht als bloßes Z w e c k  ins vjeiniehr 
der Wirtschaftspolitik zu erfassen, es vereinig vvirt- 
wie alles Recht Gründe politischer, insbeson -]|{jschen 
schaftspolitischer Vernunft mit allgemeinen ,^aßstäbe, 
Wertungen und Grundsätzen. Die rechtlichen ejge-
die sich für die wirtschaftspolitische Praxis in ^ ern ¿¡es 
neu Bereich ergäben und den substantiellen _ 
Wirtschaftsrechtes bildeten, seien daher aU'zu~.,miich be- 

Es ist leider nicht möglich, in d'e?ej-/feinsinnige11’ 
schränkten Besprechung im einzelnen auf diet  ¡„nfigenden 
stets die größeren Zusammenhänge berucK , p r e i  
Ausführungen einzugehen, die Verf. hierzu d =echtliche 
Momente sind es, die er als solche spezitis 
findet. - •-«■hei*nnuet. ror r- leichbel -

Zunächst sei der Grundsatz der Rec h t s g  nach dem 
i. S. des Ausschlusses der Willkür maßgeben > . neben
sachlich Gleiches rechtlich gleich zu behände ■ Tätig" _ .___ ... ... ,,s __ .-__„ t  n der am . j <*-der Bindung durch die allgemeine ratio, "führe die"
keit der betr. Lenkungsstellen zu dienen ha> > einer
ser Gedanke typisch zu einer generellen .K,= |.er Stufe*1' 
Aufstellung vom Grundsätzen, oft in mehr y erwaltung 
folge übereinander, innerhalb deren sicll„ ,, if. der 'v l , 
zu bewegen habe; so sei der rechtliche rTleichbeha’J „ 
schaftspolitischen Praxis in der rechtliche hestitnrm?! 
lung und rechtlichen Differenzierung naLnikswirtsch3” ' 
festen Maßstäben zu sehen, die aus der . , eii; würdem 
liehen Zielsetzung heraus systematisch en Anwendung 
Die systematisch stetige und gleichma g . die m ' 
der volkswirtschaftlich bedingten R'cWh Verf- eP_
terielle Gerechtigkeit des Wirtschaftsr • j en ¡n d 
wickelt dies vor allen Dingen ausfuhrh ‘ Koiitinge11113 
Praxis herausgearbeiteten Grundsätzen u
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Verteilung, knapper an denen der Neuzulassung und 
Untersagung von Betrieben. Er weist dabei zugleich auf 
gewisse Grenzen der rationalen Normierung hin, die dort 
agen, wo ein staatlicher Sonderplan die volkswirtschaft

lichen Kräfte so stark beanspruche, daß die Wirtschaft 
völlig durch ihn bestimmt werde und die allgemeinen 
volkswirtschaftlichen Aufgaben zurücktreten. Aber auch 
hier ist m. E. der Gedanke der Gleichbehandlung leben
dig, letzten Endes in Hilfs- und Ausgleichsmaßnahmen 
für die durch die Vorherrschaft des Sonderplanes benach
teiligten Unternehmen (Gemeinschaftshilfe usw.).

Als z w e i t e s  Element ergibt sich für den Verf. die 
r e c h t l i c h e  A n e r k e n n u n g  der  T e i l h a b e r s c h a f t  
des U n t e r n e h m e r s  an der  V o l k s w i r t s c h a f t ,  
aufgefaßt nicht als subjektives Vermögensrecht, sondern 
als eine dem Persönlichkeitsrecht verwandte Rechtsstel- 
hjug, die auf aktive Teilnahme am Wirtschaftsprozeß ge
richtet ist. Nach sehr beachtenswerten Bemerkungen über 
das Verhältnis zwischen dem Sacheigentum des Unter
nehmers und dieser Teilhaberschaft als Unternehmens
recht, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, 
beleuchtet er den Charakter der Teilhaberschaft vor allem 
v°n den wirtschaftsrechtlichen Normen über eine Ent
schädigung bei der Stillegung aus und verfolgt die Aus
wirkungen ihrer rechtlichen Anerkennung auf Pachtver
hältnisse, genossenschaftliche und gesellschaftliche Be
gehungen.

Als d r i t t e s  Moment wird die „ E n t w i c k l u n g  der  
s a c h g e b u n d e n e n  R e c h t s t y p e n “  herausgestellt, in 
uenen die vom Verf. besonders betonte „Ordnungen ge
staltende“  Funktion des Rechtes hervortrete. Verf. un
terscheidet hierbei g e n e r e l l e  R e c h t s b e g r i f f e  (z. B. 
beschlagnahme und Ordnungsstrafe), bei denen nur eine 
allgemeine teleologische Beziehung zwischen der allge
meinen wirtschaftspolitischen Tendenz der Ordnung und 

enkung und der in dem betr. Begriff enthaltenen Rechts- 
,°lge bestehe, aber eine besondere Verknüpfung mit einer 
esonderen wirtschaftlichen Sachlage und der sich dar- 
Us ergebenden näheren Zielsetzung fehle, und sach-  

| eb un d e n e  R e c h t s t y p e n ,  in denen wirtschaftlicher 
achverhalt und wirtschaftspolitische Zielsetzung im Recht 

nnerlich verknüpft werden, die rechtliche Gestaltung 
. s° durch eine volkswirtschaftliche Funktion bestimmt 
rj. Er weist mit Recht darauf hin, daß man neben der 
■stributiven Funktion der Gerechtigkeit häufig diese ge- 

J altende Funktion des Rechtes übersehe, die auf Schaf- 
\ v i u  von »Ordnungen gerichtet sei, kraft deren der ge- 

°ute Ablauf, das gewollte Zusammenwirken der zu- 
j nimengeordneten Kräfte bis zu einem gewissen Grade 
m, sich selbst gewährleistet werde“ . Sachlich besteht m. E.

‘erdings auch bei den „generellen Rechtsbegriffen“  
§ 1̂ Verknüpfung mit der besonderen wirtschaftlichen 
ist age-, nur daß der Kreis der Sachlagen ein größerer 
p ,Und die von der ratio aus wesentlichen Merkmale der 
als R S-sa<̂ ver^a**e wen'Ser zahlreich sind. Verf. bringt 
be Beispiele sachgebundener rechtlicher Gestaltung ins- 
Ern°u ere di? Typen der Lieferungsverhältnisse in der 
- ai ahrungswirtschaft in ihrer der wirtschaftlichen Aus-Sar i  s “  nrer aer wirtschaftlichen Aus-
(ji. Sslage angepaßten verschiedenen Ausgestaltung und 
Priif+ no.rdnun£ der Betriebe in die Marktverbände; er 

Weiter dje Möglichkeiten solcher Typen für die ge- 
tp]| Eche Wirtschaft, besonders für Konzerne und Kar- 
fü e’ und fordert dabei m. E. mit vollem Recht, daß auch 
fu diese Gebilde sachgebundene rechtliche Formen ge- 
Vpj öen werden müßten; er weist darauf hin, daß in' ge- 
iibpSen ueuen Zusammenschlußformen — die heute schon 
könr ,se'ne Beispiele hinaus erheblich erweitert werden 
Pen i”  (Eenkungsbereiche, Reichsvereinigungen, Grup- 
F0r a's Lenkungsstellen usw.) — solche funktionellen 

men entstanden sind, ebenso im Lieferungsrecht.
A y ?11 den Ergebnissen aus beleuchtet er schließlich die 
Schaf?a e der R e c h t s p r e c h u n g  im neuen Wirt- 
enp-plsrec^  unter Entwicklung einer Stufenfolge von 
^a rir+eni 1 * * * 5ilnd wej^eren Aufgaben, die an dem Beispiel der 
führst'^edsgerichte und Beschwerdeausschüsse im Reichs
ter f tand dargelegt wird und von der bloßen Prüfung 
ivick|° rinellen Rechtmäßigkeit über Normauslegung, Ent-
der f ^and dargelegt wird und von der bloßen Prüfung 
'Vickh0rmellen Rechtmäßigkeit über Normauslegung, Ent
recht von Grundsätzen aus dem ungeschriebenen 
"breitet1* konkreter Gestaltung von Verhältnissen fort-

Ich stimme mit dem Verf. völlig darin überein, daß in 
den von ihm hervorgehobenen Elementen tatsächlich der 
wesentlichste spezifisch rechtliche Gehalt des Wirtschafts
rechtes hervortritt und so ein notwendiger Beitrag r e c h t 
l i c h e n  Denkens zu ihm nachgewiesen ist. Aber m. E. 
bedarf es einer Befreiung dieser Elemente aus der Iso
lierung, in der sie beim Verf. nebeneinander stehen, und 
ihrer Einordnung in den größeren Zusammenhang des 
Rechtes überhaupt, damit aber zugleich einer Erweiterung 
des Bereiches, den das rechtliche Element im Wirtschafts
recht einnimmt, was hier natürlich nur in Andeutungen 
dargelegt werden kann4). Wenn wir im Recht in zu
treffender Auffassung das menschliche Gemeinschaftsleben, 
in seiner Ordnung sehen, das heißt also, da Ordnung 
ein Richtigkeitsprinzip voraussetzt, in seiner r i c h t i g e n  
Gestaltung, die Funktion des Rechtes also darin, daß es 
dies Zusammenleben als richtig oder unrichtig bewertet, 
zugleich aber dieser seiner Wertung zur Durchsetzung 
verhilft, so erhellt ohne weiteres, daß diese Ordnung- 
unter zwei grundlegenden Richtigkeitsgedanken steht, 
nämlich einerseits dem der ethisch bestimmten Gerech
tigkeit im engeren Sinne, und andererseits dem einer von 
der Gemeinschaft, nicht vom einzelnen aus beurteilten 
Zweckmäßigkeit, die wir auf wirtschaftlichem Gebiet als 
gesamtwirtschaftliche Richtigkeit bezeichnen dürfen5). So 
ist es Aufgabe und Inhalt des Rechtes und liegt daher im 
Bereiche des rechtlichen Denkens und damit der Rechts
wissenschaft, eine diesen be i den  Richtigkeitsgedanken 
entsprechende Gemeinschaftsordnung ins Bewußtsein zu 
erheben und zu gestalten. Dabei besteht eine Rangord
nung beider Gedanken in dem Sinne, daß die Gerechtig
keit i. e. S. vorgeht, also nichts Recht sein kann, was der 
Gerechtigkeit widerspricht, selbst wenn es gesamtwirt
schaftlich zweckmäßig erscheinen sollte, wobei allerdings 
in tieferem Sinne Ungerechtes auch nicht gesamtwirt
schaftlich zweckmäßig sein kann, da Ungerechtigkeit die 
Gesamtwirtschaft zerstört. Andererseits kann so auf w irt
schaftlichem ' Gebiet — übrigens, was hier nicht inter
essiert, auch auf anderen Gebieten — niemals die Ge
staltung a l l e i n  aus den „allgemeinen Prinzipien der 
Gerechtigkeit und dem System des Rechtes“  hergenom
men werden, eine Möglichkeit, die S c h m ö l d e r s  nur 
für das heutige Wirtschaftsrecht zum Beweise seines 
eigentlich nichtrechtlichen Charakters ablehnt, aber für 
das frühere Recht der Wirtschaft und das sonstige Recht 
anzunehmen scheint: man würde dann die notwendige 
B e d i n g t h e i t  der Zwecke menschlichen Handelns un
berücksichtigt lassen, und jene Prinzipien sagen über die 
gesamtwirtschaftliche Richtigkeit als solche nichts aus. 
Auch im liberalen Recht konnte es nur auf den ersten 
Blick so scheinen, als ob hier die Grundsätze der Ge
rechtigkeit i. e. S. das allein regelnde Prinzip gewesen 
wären: in Wirklichkeit lag ja auch ihm das w i r t s c h a f t 
l i c he  Prinzip des Liberalismus als volkswirtschaftliches 
und insofern auch wirtschaftswissenschaftlich fundiertes 
Richtigkeitsprinzip zugrunde, das es nun im Rahmen der 
Gerechtigkeit zu verwirklichen suchte; die Anpassung an 
die stets wechselnden jeweiligen wirtschaftlichen Bedürf
nisse mußte auch hier im Rec h t e  erfolgen genau so wie 
heute, nur daß sie eben der selbstverantwortlichen Ent
scheidung des einzelnen überlassen war und die Rich
tigkeit des Ergebnisses den nach der liberalen Ideologie 
genügend wirksamen automatischen Lenkungsmitteln, ins
besondere des Vertrages und des Wettbewerbes, in wei
testem Maße anheimgestellt wurde; aber diese Entschei
dung wurde vom Rech t e  aufgenommen, für richtig er
klärt und durchgesetzt. Der Unterschied besteht also nur 
darin, daß jetzt diese Entscheidung nicht vom einzelnen 
nach individueller, automatisch auf das gesamtwirtschaft
lich Richtige gelenkter Zweckmäßigkeitserwägung, son
dern von der Gemeinschaft nach bewußten Richtigkeits
prinzipien gefällt wird, soweit man zur Lenkung greift. 
Es ist weiterhin ein Irrtum, anzunehmen, daß das Recht 
eine erhebliche Beständigkeit voraussetze oder etwa die 
Rechtswissenschaft ihren wissenschaftlichen Charakter 
verlöre, soweit sie einen häufig w e c h s e l n d e n  Gehalt

l ) Ich darf dazu auf m e i n e  Ausführungen „Vom  System des
bürgerlichen, Handels- und Wirtschaftsrechts“ , 1938, und „Grund
fragen einer Erneuerung des Vertragsrechts“ : AcP. 147, 130 ff., bes.
132, 138 und dort angef. Schriften Bezug nehmen. ’

5) Dazu bes. AcP. a.a.O. 132 f.
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begrifflich und systematisch erfassen müsse. Dies ist viel
mehr durch ihren Charakter als „historischer“  (bez, ihres 
Gegenstandes, nicht ihrer Methode) und praktischer Wis
senschaft ohne weiteres bedingt. Auch früher war das 
Recht, als Lebensordnung aufgefaßt, keineswegs unwan
delbar. Zwar blieben bei einer liberalen auf Vertrag, 
Eigentum, Gewerbefreiheit und Wettbewerb beruhenden 
Wirtschaftsordnung d i e Rechtsnormen relativ beständig, 
die der Regelung dieser* G r u n d f o r m e n  dienten, aber 
das Rec h t  des Lebens wandelte sich ständig in ihrer 
erst die Rechtswirklichkeit darstellenden Anwendung. 
Die Wandlung vollzog sich in dem „selbstgeschaffenen 
Recht der Wirtschaft“ , in den sich ständig ändernden Ge
schäftsbedingungen und Satzungen, in den wechselnden 
typischen Gestaltungen (Sicherungsübereignung, Siche
rungsgrundschuld, Eigentumsvorbehalt, Freizeichnungen, 
Kaufklauseln usw.). Daß die Rechtswissenschaft lange 
Zeit an diesem Lebensrecht vorbeigegangen ist, hat viel
leicht den äußeren Anschein, erweckt, als ob sie es mit 
Gestaltungen von Dauerbestand zu tun hätte. Sobald sie 
sich diesem Rechte der Wirklichkeit zuwandte, mußte sie 
auch ständig wechselnde Formen in Begriffen und System 
erfassen, was allerdings schwieriger und undankbarer, 
aber deswegen nicht weniger rechtliche und wissenschaft
liche Aufgabe ist.

Dies vorausgeschickt, ergibt sich zunächst, daß die Auf
gabe des Rechtes und des rechtlichen Denkens auch auf 
dem Gebiete der Wirtschaft zunächst darin besteht, die 
gesamtwirtschaftlich richtige Ordnung so zu gestalten, 
daß sie der Idee der Gerechtigkeit entspricht, diese Idee 
nicht im Sinne ihres abstrakten Seins, sondern ihrer kon
kreten historischen Verwirklichung in einer völkischen 
Gemeinschaft verstanden. Darin ist natürlich auch das 
vom Verf. hervorgehobene Element der Gleichbehandlung 
einbegriffen, aber die spezifisch rechtliche Aufgabe e r 
s c h ö p f t  sich nicht in ihm, wie es beim Verf. scheint, 
so gewiß sich Gerechtigkeit nicht in Gleichbehandlung 
als solcher erschöpft. Man denke nur an die rechtsbil
dende Kraft der aus der Gemeinschaftszugehörigkeit flie
ßenden Pflichtbindungen, die im Wirtschaftsrecht i. e. S., 
besonders augenfällig aber im Arbeitsrecht hervortritt, 
des Kampfes gegen Unwahrheit und Gewalt und für 
„Treu und Glauben“ .

Aber audh das zweite Element, die rechtliche Anerken
nung der T e i l h a b e r s c h a f t  in der Wirtschaft, ist 
m. E. nicht mit dem Verf. von diesem Gedanken zu tren
nen, sondern wird von ihm umfaßt. Es ist die Verwirk
lichung der Gerechtigkeitsidee in einer bestimmten Rich
tung, die insofern vom Verf. nur zufällig herausgehoben 
wird. Derjenige, der entsprechend seiner Gemeinschafts
pflicht nach besten Kräften und in richtiger Weise — da
her der Ausschluß des „sinnlosen“ , überflüssigen, lebens
unfähigen Unternehmens — zur Förderung der Gemein
schaft unter Einsatz von Arbeit und Kapital in der Ord
nung eines Unternehmens wirkt und sich demgemäß den 
Lohn seiner Arbeit verdient, besitzt Anspruch auf den 
Schutz der Gemeinschaft, einmal gegen Eingriffe anderer, 
die nicht Leistungswettbewerb, soweit er richtig erscheint, 
darstellen, dann aber auch dagegen, daß gerade er diese 
Tätigkeit im Interesse der Gemeinschaft aufgeben oder 
einschränken muß, während andere sie, vielleicht sogar 
durch sein Opfer begünstigt, fortsetzen können: daher 
die billige Entschädigung, sei es in natura durch Er
möglichung anderweiten Einsatzes, sei es durch eine 
Vermögensleistung, die ihn zu neuem Einsatz in eigener 
initiative befähigt, oder schließlich durch Ersatz für den 
Verlust des Verdienstes; es ist, auf die s e l b s t ä n d i g e  
Arbeit übertragen, der für die unselbständige Arbeit uns 
geläufige Gerechtigkeitsgedahke des Rechtes und der 
Pflicht zur Arbeit. Von diesem Blickpunkt aus ergibt sich 
übrigens, daß der Gedanke über den Schutz des Unter
nehmens i. e. S., ja über den Rahmen des W i r t s c h a f t s -  
rechts hinausgeht. Andererseits zeigt sich die Verwandt
schaft mit der Bestimmung eines richtigen Marktanteils 
im Kontingent.

Aber der Gerechtigkeitsgedanke spielt auch in die ge
samtwirtschaftliche Wertung an anderer Stelle hinein: 
wenn S c h m ö l d e r s  sich immer wieder dagegen wendet, 
daß etwa das Ausgleichsrecht der Ernährungswirtschaft 
aus allgemeinen Prinzipien der Gerechtigkeit abgeleitet

werden könnte, so hat er sicher insofern recht, .als 
selbstverständlich zunächst gesamtwirtschaftliche Richtig
keitsgedanken das Ziel und auch z. T. den Weg bestim
men. Aber die Gerechtigkeitsgedanken sind ebenfalls 
maßgebend, etwa in der Richtung, daß man. zum Aus- 
gleich nur Mittel nehmen wird, die der Ausgleichspflich- 
tige nicht durch wirtschaftliche Leistung verdient hat, 
sondern die ihm ohne Leistung, etwa durch besonders 
günstige Lage (Trinkmilchverwertung) oder durch Ver
hältnisse, die etwa gerade im Zusammenhang mit seinem 
Vorteil den Nachteil des anderen unmittelbar oder infolge 
daraus entspringender Lenkungsmaßnahmen mittelbar be
w irkt haben, zugeflossen sind (z. B. VierjahresplanauttrieD 
gegenüber Vierjahresplaneinschränkungen). Auch beim 
Problem des richtigen Preises gibt man sich m. E. einer 
Selbsttäuschung hin und schüttet das Kind mit dem Bade 
aus, wenn man den früher für allein maßgeblich ge
haltenen Gerechtigkeitsgedanken i. e. S. mit S c h m o l 
de rs ganz ausschalten will und n u r  gesamtwirtschaft
liche Zweckmäßigkeit für entscheidend hält.

Schließlich muß die Ordnung in G e s t a l t u n g e n 1 * * * * ge
schaffen werden, die den Mitteln des Rechtes entspre
chen, also in Schuldrechten und Schuldpflichten, Verbin- 
dungsverhältnissen, Zuteilungsrechten und Zuständig
keitsverteilungen, Gesellschaften und Personenverbänden, 
diese Mittel müssen den Lebensverhältnissen der Gemein
schaft auf diesem Gebiet entsprechen und die gerechte 
Durchführung der gesamtwirtschaftlich richtigen W irt
schaftsgestaltung gewährleisten; auch insofern, ist das 
Rechtliche nicht nur Form, sondern auch Gehalt. Darum 
die von Busse besonders herausgehobene, von der W irt
schaftswissenschaft nicht zu erfüllende Aufgabe der Ent
wickelung sachgebundener Rechtstypen, deren Betonung 
durch den Verf. mir überaus fördernd erscheint,_ aber 
m. E. auch hier das rechtliche Moment nicht v ö l l i g  er
faßt, da es auch vorliegt, wenn nicht gerade „Ordnun
gen“  im Sinne von Busse geschaffen werden.

So kann die Wirtschaftswissenschaft dem Recht nur Ma
terial bieten, das es in durchaus spezifischer Art — aucn 
im Wirtschaftsrecht — verarbeitet. Aber die Besinnung au 
die Grundlagen bedingt m. E. überhaupt eine Erstreckung 
des Rech t es  und damit des rechtlichen Denkens un  ̂
der Rechtswissenschaft auf die g e s a m t w i r t s c h a f t 
l i c he  R i c h t i g k e i t  als solche. Es ist Aufgabe ae 
Rec h t e s ,  das Zusammenleben nicht nur gerecht, son
dern auch gesamtwirtschaftlich zweckmäßig zu gestalten. 
Es gehört daher die,Feststellung und Beurteilung der ge
samtwirtschaftlichen Richtigkeit ebenfalls in den Bererc 
des Rechtsdenkens, das in diesem Sinne materiell un 
nicht nur formal aufgefaßt werden muß6). Ja, soweit ein 
andere Wissenschaft, wie z. B. die Wirtschaftswissei 
schaft, das Ziel verfolgt, das Volksleben gesamtwirtschal: - 
lieh richtig zu gestalten, also nicht nur vorhandenes oa 
gedachtes Wirtschaftsleben wissenschaftlich zu analysi - 
ren, zu erklären, zu verstehen und im System zu e '
fassen oder bloße G esta ltungsm ög lichke iten  darz - 
legen, übt sie damit einen T e i l  r e c h t l i c h e r  1 atig- 
keit aus. Rechtliches Gestalten und Denken kann nie 
darauf verzichten, s e l b s t  i. S. der gesamtwirtscna - 
liehen Richtigkeit zu werten, weil es auch in ihrem =m 
das Recht schaffen und anwenden muß. Das setzt all - 
dings voraus, daß der Jurist fähig ist, auch w ir tscna 
wissenschaftlich zu denken, die Methoden, der w 
Schaftswissenschaft insoweit beherrscht und zur ^ euIJ, 
lung ihrer Ergebnisse in der Lage ist; ja für den Kecn 
forscher wäre das Ideal, daß er auch selbst wirtsena 
wissenschaftliche Forschung treibt — wie für den 
Schaftswissenschaftler, daß er auch der Rechtswis 
schaft sich widmet7) —, was übrigens im Rahmen oe 
ders neuerer juristischer Abhandlungen häufiger der 
ist, als die Wirtschaftswissenschaft glaubt, die
ebenso häufig das rechtswissenschaftliche Schrifttum a
acht läßt, wie bedauerlicherweise die Rechtswissens

«) Siehe dazu jüngst auch H a n s  B r a n d t  zu Fische , „
iktiengesellschaft in der nationalsozialistischen w irtscnatt .
. ges. S tw . 102, 194. , r„ .  ,
J) Je stärker für die wirtschaftswissenschaftliche Beti "

ie „Wirtschaftsordnungen“  im Sinne Euckens in den w ir t-  
rund treten, um so mehr scheint dies erforderlich, da
chaftsordnung in diesem Sinne zwar nicht durch die Rechtsordn =
indeutig bestimmt, aber ohne sie nicht verstandlicn ist.



12. Jahrgang 1942 H eft 51] Aufsätze 1735

das wirtschaftswissenschaftliche. Ein Jurist, der in Be
ziehung auf die praktische Wirtschaftswissenschaft nicht 
mehr denn ein Jurist ist, würde nicht nur nach dem be
kannten Lutherwort „ein arm Ding“ , sondern im eigent
lichen Sinne überhaupt kein Jurist sein und ein unmög
liches Ziel verfolgen, da er wirtschaftliches Leben ohne 
Kenntnis seiner Zusammenhänge und seiner inneren 
Zweckmäßigkeit ordnen oder seine Ordnungsprinzipien 
anwenden müßte.

Die Wirtschaftswissenschaft ist in diesen Grenzen — 
unbeschadet ihrer autonomen und souveränen, der Rechts
wissenschaft gleichgeordneten Stellung im System der 
Wissenschaft überhaupt — Hilfswissenschaft oder sogar 
Teil der Rechtswissenschaft als der Wissenschaft von der 
richtigen, d. h. nicht nur gerechten, sondern auch ge
samtwirtschaftlich richtigen Gemeinschaftsordnung. Auch 
eine Arbei t s te i l ung in der Art, daß die Wirtschafts
wissenschaft der Rechtswissenschaft fertige Ergebnisse 
übermitteln müßte oder könnte, die diese unkritisch hin
zunehmen und einzubauen hätte, ist undenkbar8). Schließ
lich bedingt es die Geltungsfunktion von Recht und Ge
setz, daß das Recht zwischen den wohl immer verschieden 
bleibenden Auffassungen wirtschaftswissenschaftlicher 
Forschung „unterscheidet, wählet und richtet“ . Gerade 
die Notwendigkeit, auch dem Gedanken der Gerechtig
keit Rechnung zu tragen und das gesamtwirtschaftlich 
Erwünschte in der Gestalt des Rechtes Wirklichkeit wer
den zu lassen, gewinnt hierfür Bedeutung: es könnte et
wa ein wirtschaftlich an sich erwünschtes Ziel nur durch

8) Siehe dazu schon ACP. a. a. O. 133 A. 3.

ungerechte Maßnahmen erreichbar und deshalb abzu- 
lehnen oder modifiziert durchzuführen sein; aber auch die 
Erfahrungen über die Möglichkeit einer Durchsetzung 
mit rechtlichen Mitteln können dazu führen, etwa gesamt
wirtschaftlich richtig erscheinende Forderungen nicht im 
Wege des Rech t es  zu verwirklichen. Solche gesamt
wirtschaftlichen Richtigkeitsgründe als Grundlage von 
Normen ermöglichen selbstverständlich auch die recht
liche l echnik der Auslegung und der Analogie ebenso 
wie Gerechtigkeitsgründe i. e. S. Auch. bei dem früheren 
Recht waren die Obersätze, die Auslegung und Analogie 
bestimmten, häufig genug wirtschaftliche Richtigkeits
erwägungen. Auch beim Einzelakt wirtschaftlicher Len
kung ist, sofern er unter dem gesamtwirtschaftlichen 
Gesichtspunkt richtig sein muß, richterliche Nachprüfung 
möglich — ob und inwieweit sie stattfinden soll, ist aller
dings unter besonderen Gesichtspunkten zu prüfen, wozu 
Busses Ausführungen im letzten Teil seiner Abhand
lung (s. oben S. 1733) Wesentliches beitragen.

So ergibt sich eine notwendige Arbeitsgemeinschaft 
zwischen der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft, diese 
selbstverständlich stets unter Einschluß der Betriebswirt
schaft verstanden, ohne daß sich allerdings der Inhalt 
und die Methode beider Wissenschaften decken.

W ir dürfen M a r t i n  Busse dankbar sein, daß er die 
von der Wirtschaftswissenschaft aufgeworfenen Fragen 
in so anregender Weise und so energischem und tiefem 
Eindringen vom Standpunkt der Rechtswissenschaft aus 
behandelt und einer Lösung zugeführt hat.

Prof. Dr. S c h m i d t - R i m p i e r ,  Berlin.

M itte ilu n g e n  des N S .-R echtsw ahrerbundes

Reichsminister Dr. Thierack vor den Gau
obmännern des NS.-Rechtswahrerbundes
Am 2. Dez. 1942 hatte der Leiter des NSRB., Reichs- 

fninister Dr. T h i e r a c k ,  die Gauobmänner des NSRB. 
¡m Hause des NSRB. in Berlin versammelt, um die grund
legenden Fragen der Neuausrichtung des Bundes mit 
ihnen zu besprechen. Ziel der Arbeit, so führte der Mini
ster aus, müsse es sein, das Gefühl der Zusammengehörig
keit unter den Mitgliedern zu stärken und den NSRB. 
zu dem einheitlich ausgerichteten politischen Instrument 
zu machen, das er nach dem Willen des Führers sein 
solle. Voraussetzung hierfür sei eine einfache, schlag
kräftige Organisation und eine Klarstellung der Auf
gaben des Bundes. Die Vereinfachung der Organisation 
sei bereits'in Angriff genommen. Die Aufgaben des Bun
des, die politischer Art seien, habe er inzwischen festge
legt: Er habe als Leiter des NSRB. dem Bund die Men
schenführung mit den Hauptarbeitsgebieten der Schu
lung und der Betreuung der Rechtswahrer anvertraut. 
Um die Schulung der Mitglieder zu fördern, die auf 
fachlicher Grundlage erfolgen müsse, sei in der Reichs
dienststelle das Schulungsamt errichtet worden, das als 
eine allen Abteilungen übergeordnete Stelle die Schulung 
im Reichsmaßstab durchzuführen und in den Gauen zu 
leiten und zu betreuen habe. Der Erwerb einer Schu
lungsstätte sei beabsichtigt, da gerade in der Lager
gemeinschaft der kameradschaftliche Zusammenhalt sich 
in besonderem Maße festige. Während es die Aufgabe 
der Gaue sei, sich vorwiegend den neuen Schulungsauf
gaben zu widmen, spiele sich die Betreuung im wesent
lichen in den Kreisen und Kreisabschnitten ab. Er müsse 
daher als Leiter des NSRB. insbesondere von den Kreis
abschnittsführern verlangen, daß sie tätige Menschen 
seien und die ihnen anvertrauten Rechtswahrer kennten.

Staatssekretär Dr. R o t h e n b e r g e r  behandelte in sei
nem Vortrag Einzelfragen der Organisation, wie sie sich 
aus der Auflösung des Reichsrechtsamts und der Gau- 
rechtsämter ergeben haben. Die Einheit der Rechtsfüh
rung, die in der Personalunion zwischen dem Reichs- 
minister der Justiz und dem Leiter der NSRB. erreicht 
sei, müsse auch in den Gauen überall restlos durchge
setzt werden. Hierfür seien Autorität und Führereigen
schaften der Gauobmänner entscheidend, die auch in ihrer

amtlichen Stellung als hohe Richter, hohe Verwaltungs
beamte oder hervorragende Anwälte zu Führern der 
Rechtswahrer in ihrem Gau geeignet sein müßten. Die 
Schulungsarbeit der Gaue werde so wenig wie möglich 
von der Reichsdienststelle geregelt, sondern in der Aus
gestaltung im einzelnen ganz den Gauen überlassen wer
den. Die Gaugruppen würden zweckmäßig die Schulungs
arbeit gesondert durchführen; so könnte etwa die Gau
gruppe Richter und Staatsanwälte die „Richterbriefe“  der 
Schulung zugrunde legen, während die Gaugruppe Rechts
pfleger sich vor allem der Fortbildung der Rechtspfleger 
widmen müsse, die bei der bevorstehenden Übertragung 
neuer Aufgaben auf diese Gruppe besonders dringlich sei. 
Die Gaugruppe Rechtsanwälte könne vorwiegend berufs
politische Fragen behandeln, wie denn überhaupt der 
NSRB. auch fernerhin insbesondere für seine freiberuf
lichen Mitglieder die Stätte berufspolitischer Arbeit bleibe. 
Die eigentliche rechtspolitische Arbeit sei zwar nicht 
mehr Aufgabe des Bundes, damit sei aber keineswegs ge
sagt, daß die Erfahrungen der Praxis nicht auch künftig 
gesammelt und ausgewertet werden würden, ln kleinen 
Arbeitsgemeinschaften, die auf Grund besonderen Auf
trages gegründet würden, sollen sich sachkundige Rechts
wahrer zusammenfinden, um die Stimme der Praxis zum 
Ausdruck zu bringen. Geeignete Arbeitsgebiete für diese 
Gemeinschaften seien etwa die Themen: Abgrenzung der 
Richteraufgabe von der Aufgabe des Rechtspflegers; die 
Neugestaltung der Ausbildung; die neue Gerichtsorganisa
tion usw. Anschließend gab Staatssekretär D r . S t u c k a r t  
einen aufschlußreichen Überblick über die im Kriege ge
waltig gesteigerten Aufgaben der Rechtswahrer der Ver
waltung und der Wirtschaft und betonte, daß weder der 
NSRB. ohne die Rechtswahrer dieser Gruppen seinen 
Aufgaben voll gerecht werden könne, noch aber die Ver
waltungsrechtswahrer und die Wirtschaftsrechtswahrer die 
einheitliche Organisation im umfassenden Rechtswahrer
bund entbehren könnten. Ministerialrat Dr. S c h n e i 
de n b a c h als beauftragter Geschäftsführer erstattete 
abschließend einen Rechenschaftsbericht über Organisa
tion, Mitgliederbestand und Finanzgebarung des Bundes. 
Er hob insbesondere die großen und im Kriege ständig 
steigenden sozialen Leistungen des Bundes für seine M it
glieder hervor, die jedenfalls während des Krieges eine 
andere Beitragsgestaltung ausschließen. — Eine ein-



1736 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

gehende und vertrauensvolle Aussprache 'gab Gelegenheit 
zur Klärung zahlreicher Einzelfragen. Insbesondere wur
den Probleme des Nachwuchses, der Schulung der Rechts
wahrer und der Rechtsschulung des Volkes behandelt.

Kriegsauszeichnungen
Es haben erhalten:

D a s  D e u t s c h e  K r e u z  i n  G o l d  
Herbert G o l d b e r g ,  OLGR,, Plauen (Vogtl.) /-Hans H e r 

z o g ,  ¡ntend.-Rat, Glehvitz (O.-S.) /  Dr. Walther W e y l ,  LGR., 
Frankfurt (Main).

D a s  E i s e r n e  K r e u z  I. K l a s s e  
Max B e i l s t ,  Dipl,-Kfm., München /  Günter H e r d e n ,  Anw- 

Ass., Oppeln /  Friedrich K e r n ,  GerAss., Ellwangen /  Dr. Richard 
P f r e t z s c h n e r ,  RA. u. Notar, Oelsnitz (Vogtl.) /  Paul S c h u l t z ,  
MagR., Kiel /  Dr. Harald S t a mma n n ,  Reichsbahnrat, Hannover.

D ie  S p a n g e n  z u m E i s e r n e n  K r e u z  I. u n d  JI. K l a s s e  
Herbert G o l d b e r g ,  OLGR., Plauen (Vogtl.) /  Hans G r e i f -  

f e n h a g e n ,  ORegR., Wolfenbüttel /  Dr. Ludwig G r o ß ,  Treu
händer, Saarbrücken /  Dr. Walter H e i n e m a n n ,  ORegR., Darm- 
stadt /  Dr. Alfred K a t t e r f e l d t ,  RA., Hamburg /  Dr. Walter 
T e u b e 1, AGR., Dresden /  Dr. Konrad v . W e d e r a e y e r ,  OLGR., 
Opperau (Breslau).

D a s  E i s e r n e  K r e u z  I. u n d  II. K l a s s e  
Adolf-Heinrich v . A r n i r a ,  GerRef., Berlin /  Dr. Ludwig Bode ,  

Dipl.-Volksw., Beriin-Chariottenburg /  Dr. Ernst B r a n d i ,  RA., 
Berlin-Dahlem /  Alfred D £ h o f f ,  GerAss., Mannheim-Neckarau /  
Heinz F e n g l e r ,  AGR., Neusalz (O.) /  Dr. Walter F i s c h e r ,  
GerRef., Arfeld (Westf.) /  Dr. Otfried F r ö h l i c h ,  Dipl.-Volksw-, 
Berlin /  Dr. Kurt G o r a l e w s k i ,  Ass., München /  Dr. Eberhard 
G ü n t h e r ,  Ass., Berlin-Lichterfelde /  Dr. Karl H a g e r ,  Min- 
Sekr., Wien /  Dr. Fritz H a u e i s e n ,  RegR., Berlin-Halensee /  
Reinhold H e n g s t  m a n n ,  Ref., Leipzig /  Hans H e r z o g ,  Intend.- 
Rat, Gleiwitz (O.-S.) /  Dr. Joseph H o l l  w e c k ,  RegR., Stockdorf 
(Post Planegg) /  Kurt K a e r g e l ,  Dipl.-Volksw., Leipzig /  Dr. 
Carl K a r f f ,  Bürgermeister, Sternberg (Meckl.) /  Dr. Karl K r a e -  
mer ,  Bürgermeister. Beuthen /  Fritz R u b i t z s c h ,  StA., Glogau / 
Dr. Udo Sac hs e ,  RegR., Tuchei (Wpr.) /  Robert S c h r o e d e r ,  
ORegR., Freiburg (Br.) /  Eberhard S c h w e i t z e r ,  GerRef., Pader
born /  Rolf T r o l l ,  Ref., Würzburg /  Dr. Walther W e y l ,  LGR., 
Frankfurt (Main) /  Arnold W i e c k e n b e r g ,  Verbandsprüfer, 
Bassum (Bramen).

D ie  S p a n g e  z u m E i s e r n e n  K r e u z  II. K l a s s e  
Erich B a u m ,  OAR., Dortmund /  W illy  H a n d r o w ,  Justlnsp., 

Erfurt /  Dr. Max H  ö f t e r , RA., München /  Hans K r u m h a a r ,  
AGDir., Naumburg (Saale) /  Bruno L e o n h a r d ,  RA., Offenburg /  
Dr. Walter N i e d e r l e i n ,  OLGR., Dresden /  Johannes Reusch l e ,  
A.GDir., Zittau /  Dr. Erich R o s e n t r e t e r ,  LGDir., Elbing 
(Westpr.) /  Georg S c h u b e r t ,  ORegR., Bautzen /  JR. Dr. Joachim 
S c h u l z ,  RA. u. Notar, Stettin /  Rudolf S c h u l z - S c h a e f e r ,  
Univ.-Prof., Marburg /  Karl W a l t e r ,  LGR., Heilbronn /  Dr. Hel
mut W e g n e r ,  RA. u. Notar, Stolp /  Dr. Paul Z i e r  o l d ,  Volks
w irt, Welzow (N.-L.).

D ie  S p a n g e  z u m  E i s e r n e n  K r e u z  II. K l a s s e  
u n d  das  E i s e r n e  K r e u z  I. K l a s s e  

Friedrich A u e r b a c h ,  Verlagsdir., München /  Dr. Konrad 
P a r e y ,  OLGR., Dresden.

D a s  E i s e r n e  K r e u z  II. K l a s s e  
Werner A r n d t ,  StA., Lübeck /  Dr. Georg B a c m e i s t e r  f ,  

Ass., Berlin-Dahlem /  Wilhelm B e c k e r ,  Justlnsp., Kaiserslautern / 
Hans B eenen ,  AGR., Plauen /  Dr. Heinz B e r n d t ,  Ass., Dres
den /  O tto B o d a m m e r ,  JustlnspAnw., Berlin-Pankow /  Hans 
B o d e n s t e i n ,  Justinsp., Heppenheim a. d. B. /  Georg Hans 
B o t t ,  Ass,, Kassel /  Hans-Heinrich B u r k h a r d t ,  RegR., Dres
den /  Dr. Walter C u r l a  n d ,  RA. u. Notar, Wolfenbüttel /  Gert 
D a h ! f e i d , GerRef., Duisburg /  Dr. Kurt D e p p e r t ,  GerAss., 
Stuttgart-Zuffenhausen /  Richard D o b b e r p h u l ,  GerRef., Ber- 
iin-Lichterfelde /  Alfred D u l l e ,  ^A . u. Notar, Iserlohn /  Herbert 
v. E r e k e r t ,  Ass., Berlin-Weißensee /  Dr. Wolfgang F a l k e n 
hab  n , Dipl.-Volksw., Königsberg (Pr.) /  Dr. Heinz F i s c h e r ,  
AGR., Radebeul /  Alfred F o r b e r g ,  AGR., Dresden /  Werner 
F u l l ,  Ass., Rosenheim (Obb.) /  Dr. Woifgang G e i l e n k e u s e r ,  
GerRef., W.-Elberfeld /  Erich G en  ri r i e h ,  Bücherrev., Dahms
dorf (Müncheberg) /  Ernst G r i m m ,  Not.-Ass., Ansbach /  Dr. 
Friedrich-Wilhelm G o l d e n b o g e n ,  GerRef., Demmin (Pomm.) / 
Werner H a f t ,  Gesch.-Führer, Berlin-Wilmersdorf /  Dr. August 
H a g e b ö c k ,  RegR., Gießen /  Wilhelm H i I b u r g ,  RA., Mar- 
wif.? (kahn) /  Dr. Baptist H o f  m a n n ,  RA., Lichtenfels /  Dr. 
Wilhelm H u y k e ,  OLGR,, Dresden /  Dr. Hans J ü r g e n s e n ,  

rov.-ObervenvR., Kiel /  Gerhard K e g e l ,  AnwAss., Berlin-W il
mersdorf /  Dr. Hermann K l e i n  au ,  Staatsarchivrat, Schöppen

stedt /  Michael K o f  1 e r , Justlnsp., Kötschach /  Herbert K o h . e r ,  
Ass., Mannheim /  Werner K o l b ,  Ass., Wehr (Baden) /  Hugo 
K r a u t t e r ,  AnwAss., Stuttgart-Zuffenhausen /  Wilhelm K r e -  
m i n ,  AnwAss., Berlin-Wilmersdorf /  Wolfgang K u n e r t ,  Ass., 
München/Hans L a n s e m a n n ,  RA., Wismar /  Karl L u t h a r d t ,  
Ass., Meiningen (Thür.) /  Dr. Erich M a g g , RA., Stuttgart /  Dr. 
W ilfried M a y e r ,  prov. FinKomm., Grieskirchen /  Heinrich M e n - 
g e r ,  Ass., Mettenheim /  Hans M e y e r ,  Justlnsp., Zwickau / 
Erwin M o o s ,  JustlnspAnw., Siegen (Westf.) /  Artur M o s d z e n ,  
StA., Essen /  Dr. Werner N o a c k ,  RA. u. Notar, Rathenow / 
Dr. Werner O b e r m a y e r ,  OStA., Berlin-Lichterfeide /  Heinrich 
O p f e r  m a n n ,  AGR,, Lünen (Westf.) /  Dr. Egon O r o s e 1, 
Richteramtanw., Wien /  Dr. Werner P a p e n d i e c k ,  Ass,, Ham- 
burg-Kl.-Flottbek /  D r. Kurt P a u m g a r t e n ,  RA., Wien /  Wer- 
ner P r ö v e ,  Justlnsp., Hamburg-Altona /  Friedhelm v. R a u c h -  
h a u p t ,  GerRef., Heidelberg /  Dr. Karl R e h r  m a n n ,  RegRef., 
Wolfhagen (Kassel) /  Dr. Erhard R e i c h e l ,  Reg.-Angestellter, 
Aussig /  Gotthold R e i n i g e r ,  GerRef., Dresden /  Erich R e n " 
t e 1, Justinsp., Elbing /  Hermann R i e k e b e r g ,  JustPrakt., 
Hannover /  Martin R i e t h m ü l l e r ,  RegAss., Ulm /  Walter R o ®'  
w e r ,  RA,, Hamburg-Bergedorf /  Harald R u d l o f f ,  GerRef., 
Wesermünde / Dr. Paul R u d o l p h ,  Ass., Greiz /  Dr. Werner 
S a n d e r ,  LGR., Detmold /  Hans S a u e r ,  AGR., Hannover /  Dr. 
Alard v. S c h a c k ,  GerRef., Berlin /  Paul S c h a c f e r ,  Intend.- 
Ass„ Jena /  Dr. Wolfgang S c h i e d e r m a i r ,  LGR., München ,/ 
Dr. Wolfgang S c h i l l i n g ,  RA., Mannheim /  Dr. Josef S c h l a - 
g e r ,  Jurist, Köln - Klettenberg /  Walter S c h m i d t ,  Dipl.-Kfm,, 
München /  Kurt S c h o e l e r ,  StA., Berlin /  Sigurd S c h o e n -  
a i c h , GerAss., Pforzheim /  Dr. Werner S c h ü n e m a n n ,  LGR-, 
Hildesheim /  Hans S ch u lz , RA., Stade /  Ernst-Joachim S chu lze - 
K r a n t z ,  Ass., Berlin-Wilmersdorf /  Hellmut S i e b e r e r , Ass-, 
Eßlingen /  Dr. Rolar.d T h  o m a n n ,  GerAss., Heidelberg /  Dr. 
Heinr.-Ferdinand T r i e r e n b e r g ,  GerRef., Zedlitz (Krs. Treb- 
nitz) /  Dr. Erwin V r b k a ,  Ref., Miihr.-Ostrau-Oderfurt /  Dr. 
Robert W a g n e r ,  WirtschPr., Waldhut (Baden) /  Rudolf W  e b e r, 
Ass,, Bayreuth /  Norbert Z i e m e n s ,  StA., Königsberg (Pr.)-

Das K r i e g s v e r d i e n s t k r e u z  I. Kl asse  m i t  Sc h we r t e r n  
Erich B a u m ,  OAR., Dortmund / Ernst G r i m m ,  Not.-Ass., 

Ansbach /  Bruno L e o n h a r d ,  RA., Offenburg (Bad.) /  ,a  
S c h a e f e r ,  Intend.-Ass., Jena /  Dr. Rudolf S c h u l z - S c h a e 
f e r ,  Univ.-Prof., Marburg.

D a s  K r i e g s v e r d i e n s t  k r e u z  I. u n d  i i . K l a s s e  
m i t  S c h w e r t e r n

Ulrich P l a t z ,  KriegsgerR,, Wien /  Wilhelm W e n z e l ,  Re
visionsdirektor, Münster (Westf.).

Das K r i e g s v e r d i e n s t k r e u z  II. Kl asse m i t  S c h w e r t e r n
Wilhelm A h l e e ,  JustOblnsp., Berlin-Niederschönhausen/ Dr.

Ludwig A r m b r  u s t e r ,  Industrie-Beamter, Kapfenberg 
A r n d t ,  StA., Lübeck /  Horst B a e h c k e r ,  ORegR-, K o s h /  
Albrecht B a h n , Erster StA., Hannover /  Eugen B a i e r ,  . 
bandsprüfer, Stuttgart /  Dr. Karl Bans e ,  Prof., Königsberg (l r :' / 
Hans B a u d e r ,  LGR., Passau /  Erich B e h l ,  Dipl.-Volksw > 
Stettin /  Gustav B i e l i g k ,  JustAmtm., Frankenberg (Sa.) / 
mann B i l z ,  Rechtsher, d. DAF., Köthen (Anh.) /  Karl He ,

B o r n ,  Justinsp., 1! ,'a" k p "B o c k ,  RegR., Lüneburg /  Peter
(Main) /  Josef B r e m a n n ,  JustObinsp., Hamm (Westf.) / '
Horst B r e n n i n g ,  RegAss., Jena /  Dr. Joseph B r e t z l e r ,  y 
dikus, Berlin-Charlottenburg /  Dr. Walther B r i e t z e , r l " ano t . ’ 
Wien /  Hans-Heinrich B u r k h a r d t ,  RegR., Dresden /  Dr. 
B u t t l e r ,  LGR., Hagen (Westf.) /  Ewald C h r i s t ,  Ju/,tln?C’ 
Meißen (Elbe) /  Kurt C r o p i u s ,  Justlnsp., Minden (W estf.)/ • 
Kurt D e c k e r ,  Notar, ^Solingen /  Dr. Herbert ypohltorf

: /  u r. c iira i ^  , a ifrrd
RA. u. Notar, Bremen /  Fritz D ü v e l ,  LGR., Neustrelitz /  ■ 
D u l l e ,  RA. u. Notar, Iserlohn /  Dr. Walter E b e r s  b a c n ,  
u. Notar, Bernstadt (Schles.) /  Dr. Carl E i s e n b e r g e r ,  T ' 
München /  Dr. Walter E m m e r i c h ,  Referent, Hamburg / ,
mann E r l e r ,  Justlnsp., Dresden - W. Hirsch /  _ Friedne * ■ 
E s s e r ,  StA., Köln-Nippes /  Dr. Helmuth F a b r  i c i u s  , b  ̂
Weinheim (Baden) /  Ernst F an g ,. GerRef., Freiburg (Br0 / . ,  
F a t t h a u e r ,  RA., Hannover /  Alexander F a y ,
Braunschweig /  Karl F e 1 d h a h n, AGDir., Berlin-Charlotte 
Heinz-Paul F i s c h e r ,  AGR., Radebeul /  Otto F l o l ,  , ’ 
Prenziau /  Dr. Paul ’F o th ,  RA., Hamburg /  Dr. Oy.s4avDoc,nc|i  / 
OLGR., Wolfenbüttel /  Dr. Arnold Ge n t z k ^ e ,  PK LQDir.,
Theodor G e r b  a u l e t ,  RegR., Warendorf /  Josef G i | * ^ >  rl¡-. 
Arnsberg (Westf.) /  Kurt G ö b e l ,  WirtschTreuh. NSKöy 

n Grab 
irf /  Bru 
ä u s 1 e r,
: r , RA..

H a n d r o v v ,  Justlnsp., Erfurt /

'irisch I reun. r - 7
AOR Erlangen /  D r .H e ^

. . C
Dr. Konrad H ä u ß l e r ,  RA., Immenstadt (Allgaul / z 

rfurt /  Franz H a r b a u e r ,  RA., W «

fu rt (Main) /  Dr. W illiam G r a h a m ,
H a a n ,  Ass., Düsseldorf /  Bruno H a b i t z K y ,  ) /

"  * '  * * - X ,  Reichenbach (EulengeD; /Wittenberge /  Georg H ä u s l e r ,  AGR.,

i i a ii u i v» vv , j  u3iuia|j., t-uuu / » * ̂ »**- ‘ ‘ 7* * TA Orpsdcn /
heim (Obb.) /  Hermann H a s l e n r a t h ,  D irektor a. •» ripsch.- 
Dr. Benno H e g e r ,  StA., Eger /  Dr. Hans H e m s o t h  ^esc 
Führer, Dortmund /  Walter H e r r  m a n n ,  StA., R,.rnhard 
Hermann H e u k a m p ,  RA., Berlin - Halensee /  Dr. Bernna 
H i n r i c h s ,  LGR., Bremen /  Josef H I a w a t s c n e k , J
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DnJ°.iC umsS a / Dr" Friedrich Ho f f  mann, RegR, Mainz / Dr. Kudolf Ho f f  mann, RA. u. Notar, Zwickau / Matthias Hoo-  
,RA-> Kempen (Rli.) / Sebastian Huber,  Notar, Winnweiler 

L jazl/~ x !anz Hü n erbein,  RA., W.-Elberfeld / Richard Wil- 
ne m Hut tmann,  RA. u. Notar, Bargteheide (Holst.) / Dr.Wil- 
helm Huyke,  OLGR, Dresden / Dr. Günther Jahn,  AGR., 

esden / Wilhelm Jahnecke,  Just.-Rechnungsrev., Naumburg 
rn .tr)  ■ H5r,beri  J a n s e II, Dipl.-Wirtsch, Dresden / Dr. Hein- 
ich Kain dl ,  AGR., Wien / Alexander Frhr .  v. Kap-her r  

Kriegsrichter  ̂ Kaiserslautern /  Dr. Karl Kemni t zer ,  AGDir., 
Av,esde]1 Hr. Ulrich K i nder l i ng ,  RA. u. Notar, Nienburg 
(Weser) / Hugo King,  Justlnsp., Karlsruhe / Dr. Albert Klas,  
MarintendR. Berlm-Steglitz /  Dr. Herbert Koch,  AGR., Lüne- 
n,rg Kad Koch,  RA., Leipzig / Dr. Heinz Kopkorv,
RA Königsberg (Pr.) / Dr. Hans - Joachim Kor f f ,  GerAss/ 
Rostock / JR. Dr Ernst Kranz,  RA. u. Notar, Breslau / Wilhelm 
Ar-E>m *w /i^nwt ss‘’ Berlin-Wilmersdorf / Dr. Gregor Lampen,  
AGR Wettrup (Krs. Lingen) / Hans Lansemann,  RA., Wis- 
iv/a|,/ JJr. Rudolf Leiber,  RegR., Mannheim / Hugo Lei tner ,  

irischfreuh., Karlsbad-Fischern / Stephan Leu, Justlnsp., Essen / 
\vrX JustlnsP-> Selb / Friedrich Mäl i t s ,  RAAnw.,
r ‘en ' y, ' , Heinz Mar l i nghaus,  RegAss., Merseburg / Dr. 
Georg Martens, Steuerber., Berlin-Britz / Dr. Oskar Masohek, 
RegR., Krummau a. d. Moldau / Curt Meck e, AGR., Mühlhausen / 
Bernhard M e i n h o l z ,  Justlnsp., Hamm (Westf.) / Alfred 
Mei s tererns t ,  RA., Düsseldorf-Oberkassel / Dr. Wilhelm 
Dr6 6 S ’ ?egR” Leipzi-  /  Hans Metze,  GerRef., Köln-Nijjpes / 
pf- Alexander Meytsky ,  Wirtsch.-Rechtswahrer, Wien / Dr.
BeH ^T le ,'i1IttZ,’ lP?egRd’ Komotau / Rolf Mö l l e r .  RegR, 
la Ä ' iT  / ße h£,f H e mn c h  Momsen,  RA. u. Notar, Wester- 
r , '  ?  / .?r- ldcl"z Moock,  Ref., Schwerte (Ruhr) / Günter 
Olr.B n d t A Jl'/Sti?Sp̂  Danzig 1 Dr' Walter Nied er lein,  
h in  •’ ■?l'esd/cn / ,Dr- Ur- Helmut ° t t 0 - Dipl.-Landwirt, Hons- bachermuMe (Siegburg) / Dr. Herbert Par datscher ,  Bank-
(RhHnW n r p nK0ri (, f ien.)/  Dr; 'J ans PHegi ng,  RA, Honnef (Rhein) / Dr. Robert Prudlo,  RA, Hamburg / Dr. Karl Rehr-  -
LGRnnF ^ gRerfp w°>!JhageJ] (Bez- K^sel) /  Fritz Reichel ,
(No?dhLrtb/ rf i (Bri ) /H aDS' ° et eV- R e ' n *c k e , RegR, Heudebcr (Nordharz) / Dr. Hans Reinlein,  RA, Coburg / Karl Re i 
socker,  Oberkontrolleur, Wien /  Joachim Frhr  v Rei tzen 
Z e h / W u  Bad !schl '  R°b- ‘ Renz, Syndikus ‘ Berlin:
R i necrn̂ °r\y / i°  i Tnesi Rausch le, AGDir., Zittau (Sa.) / Martin
D™„g F;S rtMrnie“  n’ Essf n 1 Franz RHtel ,  Verbandsprüfer, L>aun (Eifel) / WiHy Roschmann,  Justlnsp, Fürth / Herbert 
Richa dVAGR, Stettin / Dr. Werner’SJa n d e‘r LGR, betaold / 
Richard Scheuf ler  StA Düsseldorf / Dr. Franz Schlossa- 
e k , Volkswirt, Tephtz - Schönau / Willy S c h l ü t e r ,  StA,

Köln-Sülz /  Fritz S c h m e l i n g ,  S tA , Stargard (Pomm.) /  losef 
3 A-' u' Kotar> Frankfurt (Main) /  Dr. Walter Sc h mi t t ,  

AGR Miertheim (Main) /  Leo S c h mo l k e ,  O AR , Kupp (O.-S.) / 
Leopold S c h o n  e r t ,  Ass, Peiskretscham (O.-S.) /  Dr. Walter 
S c h u l z e ,  RA. u. Notar, Freiberg (Sa.) /  Dr. Josef S c h u s t e r ,  
K A , Voitsberg /  Erwin S c h w a r z ,  Bürgermeister, Geislingen / 
Gerhard S e 1 b t , JustSupern, Wriezen (Oder) /  Dr. Ernst S ¡1 h r , 
i i u U' Königsberg (Pr.) /  Dr. Erich S l a n i n a ,  AG R,
Lauban (O.-S.) /  Dr. Joachim S p r i n g b o r n ,  R A , Königsberg 
ca */ P r ‘ S t e i n b e i ß e r ,  StA., Berlin-Wilmersdorf /  Hugo
n A iS t  * l \ .  I ustItlsp., Wien /  Dr. Wilhelm S t i e g l i t z ,  Prokurist, 
Baden b Wien /  Dr. G otth ilf S t ü b l e r ,  ORegR, Stuttgart /  Dr. 
Gerd S t u m p f ,  Ass, Rastatt (Baden) /  Max S ü ß ,  Justlnsp, 
V rftsden /  Hermann T e r s t e s s e ,  Ger Ass., Solingen-Ohlig /  Dr. 
Arthur T h i e m e ,  ORegR, Berlin-Zehlendorf /  Arthur T i e d t  
JustOblnsp, Hamburg-Fuhlsbüttel /  Hans T r i n k h a u s ,  LGR, 
Stettin /  Dr. Heinrich U n g e r ,  RA. u. Notar, Stettin /  Dr. Karl 
V o g e l ,  RegAss, Weinmeisterhöhe (Berlin) /  Walter V o « e l  
Just Amt,m^’ Rcichenbach (Vogtl.) /  Dr. Hans V o l m e r ,  ORegR. 
Koln-Sulz /  Iians-Christoph W a h n ,  D ip l.-K fm , Stettin /  Franz 
W a l t e r m a n n ,  JustOblnsp, Münster (Westf.) /  Heinrich W a s -  
mu s ,  RA.U. Notar,_Braunschweig /  Rudolf W e b e r ,  Ass, Bav- 
reuth /  Konrad W e i d l i n g ,  RA. u. Notar, Jauer (Bez. Liegnitz) /  
Richard W e w e r ,  R A , Berlin - Charlottenburg /  Dr. Heinrich 
W o h  e r , R A , Brückenau (Franken) /  Erich W o l l b r e c h t ,  
WirtschTreuh. NSRB, Stettin /  Dr. Friedrich W o l p e r t ,  AGR. 
Weiden /  Dr. Paul W o n h a s ,  AG R , München /  Friedrich 
Z a c h e r  1, ObKnegsgerR, Nürnberg.

Das K r i e g s v e r d i e n s t k r e u z  II. Kl asse ohne Sc h we r t e r
„ • D^ W^ rner A n s e l > RegR-, Heilbronn /  Wilhelm Bu r me i s t e r ,  
M m R, Berlin - Wilmersdorf /  Christian E n g e l b r e c h t ,  RecR, 
Ber in W. /  Dr. Friedrich E r d m a n n , RegR, Osnabrück /  “ü r. 
Carl F r e u d e n t h ä l ,  RegR, Berlin W. /  Dr. Curt F r i e h m e l t ,  
Reichsbahnrat, Berlin /  Dr. Reinhard F r i t s c h ,  ORecR, Berlin- 
Zehlendorf /  Dr. Friedrich-Wilhelm H e i n e m a n n ,  ORegR Ber- 
m -W ilm ersdorf /  Ludwig K a t t e n s t r o t h ,  R A , Berhn-Char- 

lottenburg /  Josef K i n d l e r ,  Justlnsp, Radolfzell (Bad.) /  W illi
bald K ö h l e r ,  Ass, Münster (Westf.) /  Dr. Robert L i p p e r t 
Reichsgau-Kämmerer, Salzburg /  Dr. William M e r  z d o r f, OReo-R 
Karlsbad (Sud.) /  Friedrich M i l c k e ,  JustOblnsp, Posen /  °Dr! 
Kurt P e t e r  Erster S tA , Leipzig /  Kurt S i e g m u n d ,  Volks- 
w irt, Berlin-Steglitz /  Dr. Georg S t r i c k  r o d t ,  Verwaltungsrechts
rat, Braunschweig /  Hans T r i n i u s ,  Anw Ass, Wiesbaden / Paul 
U e b e r s c h a e r  R A , Warschau /  Gerhard W a c h s m a n n ,  
RegAss, Danzig-Brösen /  Georg W e r n i c k e ,  LG D ir, Lettin /  
Kurt Z e i l f e l d e r ,  RA., Mannheim.

IV. Teil. Maßnahmen zur Vereinfachung 
der Besteuerung

D‘e Notwendigkeit, alle verfügbaren Arbeitskräfte für 
u , voruiinglichsten Aufgaben des Krieges einzusetzen, 

a“ ch ltn Bereiche der Besteuerung zu mancher Ver- 
infachung gemhrt. Hier handelt es sich einmal um eine 

W B'urhereimgung im Steuersystem selbst, die zum 
einzelner Steuern führte, sowie um eine Reihe 

von Maßnahmen steuertechnischer Natur, die auf eine 
hinauslaufe111̂  VerenlfachunS des Erhebungsverfahrens

1. W e g f a l l  von  St eue r n
2oD,‘.e. auf,„d“  des s°g- Neuen Finanzplans vom

■ Marz 1939 (RGBl. I, 561) beruhende M e h r e i n k o m -  
t i o " St.e “ e r V.die sow°hl für Einkommensteuerpflich- 
Vn j )e n i . . RörPerscllaftsteuerpflichtige galt, ist durch 
2eii duSi£ n M> v‘ 2L AuS- 1940 (RGBl- I, 1130) für die 
som-rab 19?.° weggefallen- Die Mehreinkommensteuer ist 
unt/, wUr f,ur f in, Jahr erhoben worden, nämlich für 1939 
tuen irvf-7®F,Icb Einkommens 1938 mit dem Einkom- 
im , 44'.,Der Wegfall der Mehreinkommensteuer liegt
stelln/f!en1t lC1| n darin begründet, daß infolge der Um- 
die de.r Friedenswirtschaft auf die Kriegswirtschaft 
Jahrp erSieic,1Ü3rkeit der Einkommen der verschiedenen 
den Map*̂ e!'orcienf ,lcfi stark erschwert worden war. In 
Winnc+l-Jnahme" ' Erfassung außergewöhnlicher Ge- 
'vinn f r / rUn?? , « er Knegszeit, insbesondere in der Ge- 

nabfuhrungsVO. nebst DurchfVO. v. 31. März 1942

Die Rechtsentwicklung im Steuerrecht
Von Rechtsanwalt Steuerberater Dr. R o l f  Kü hn ,  Dresden

(RGBl. I, 162), hat die Mehreinkommensteuer, allerdings 
unter Beschränkung auf gewerbliche Einkünfte, eine 
Wiederbe ebung erfahren, wenngleich es sich im letz- 
teren halle nicht um eine Steuer im eigentlichen Sinne, 
sondern um eine vorläufige Abgabe handelt, über deren 
endgültige Verwendung nach Ende des Krieges ent
schieden wird.

Durch Gesetz v. 20. Juli 1937 (RGBl. I, 821) war eine 
oteuei für Personen, die nicht zur Erfüllung der zwei- 
jährigen aktiven Dienstpflicht einberufen werden, ein- 
geiuhrt worden, die sog. We h r s t e u e r .  Gemäß Ah- 

r1Vo iif /  L- LohnabzugsVO. (LAV.) v. 1. Juli 1941 
(KUb I. 1, 362) wird die Wehrsteuer ab 1. Aug. 1941 bis 

” ‘c,ht erhoben. Ziff. 13 des Runderlasses des 
RFM. v. 10. Juli 1941 (RStBI. 489) bringt nähere Erläu
terungen über die Nichterhebung der Wehrsteuer bei 
veranlagten Steuerpflichtigen. Der Grund des vorläufi- 
gen Wegfalls der Wehrsteuer ist im wesentlichen der, 
daß die Zahl der Wehrsfeuerpflichtigen infolge des 
Krieges sehr stark zurückgegangen ist. Außerdem füllen 
die nicht zum aktiven Wehrdienst einberufenen Volks
genossen heute in der Regel einen kriegswichtigen Ar
beitsplatz aus.

Die auf dem Gesetz v. 5. März 1936 (RGBl. I 407) 
beruhende reichseinheitliche U r k u n d e n s t e u e r  die 
an die Stelle der zahlreichen früheren Landesstempcl- 
steuergesetze getreten war, ist durch Abschnitt IV der 
SteueränderungsVO. (StÄV.) v. 20. Aug. 1941 (RGBl 1 
510) mit Wirkung ab l.Sept. 1941 beseitigt worden. Die’ 
Erhebung der Urkundensteuer, die vor dem l.Sept. 1941
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entstanden ist, blieb hierbei unberührt. Ein Runderlaß 
v. 14. Okt. 1941 (RStBI, 862) befaßt sich mit Urkunden
steuernachprüfungen und -Überwachungen für die Über
gangszeit. Die Beseitigung der Urkundensteuer hängt 
damit zusammen, daß diese Steuer der Finanzverwaltung, 
den Justizbehörden und den Unternehmern ein Ausmaß 
an Verwaltungsarbeit verursacht, das in keinem rechten 
Verhältnis zum Steueraufkommen stand. Der Wegfall 
dieser sehr formalen und in der Anwendung außer- 
ordentlicH schwierigen Steuer ist auf seiten der W irt
schaft dankbar begrüßt worden.

Zur Erleichterung der Finanzierung öffentlicher Auf
gaben und gemeinnütziger Bauvorhaben ordnet Ab
schnitt V der SteueränderungsVO. (StÄV.) v. 20. Aug.
1941 (RGBl. I, 510) an, daß die ermäßigte W e r t 
p a p i e r s t e u e r  auf Grund der §§ 11 ff., J5 Abs. 1 
Ziff. 1 a KapVerkStG. v. 16. Okt. 1934 (RGBl. I, 1058) ab
1. Sept. 1941 bis Kriegsende nicht erhoben wird. Es ist 
damit insbesondere der Erwerb von Forderungsrechten 
gegen inländische öffentlich-rechtliche Kreditanstalten 
und gegen gemeinnützige Wohnungsunternehmungen für 
die restliche Dauer des Krieges steuerfrei gestellt.

Nach dem BürgStG. v. 20. Nov. 1937 waren die Ge
meinden berechtigt, von den über achtzehn Jahre alten 
natürlichen Personen, die an einem bestimmten Stich
tag im Gemeindebereich ihren Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt hatten, eine B ü r g e r s t e u e r  zu er
heben. Die Erhebung dieser Steuer in ihrer gegenwär
tigen Form bedeutete für die Finanzämter, die Gemein
den und nicht zuletzt auch für die Lohnbüros der Unter
nehmer eine erhebliche Verwaltungsarbeit. Nachdem 
schon die 1. LohnabzugsVO. (LAV.) v. 1. Juli 1941 
(RGBl. I, 362) in § 16 die Vereinfachung gebracht hatte, 
daß der Arbeitgeber die gesamte einbehaltene Bürger
steuer _ einheitlich an das Betriebsfinanzamt abzuführen 
hatte, ist die Bürgersteuer durch § 1 der 2. Lohnabzugs
VO. v. 24. April 1942 (RGBl. I, 252) beseitigt worden. Für 
den Bürgersteuerabzug vom Arbeitslohn g ilt das ab 
1. Juli 1942, für die veranlagte Bürgersteuer ab der Ver
anlagung für 1942. Der Wegfall der Bürgersteuer wird 
durch eine leichte Erhöhung der Lohn- bzw. Einkommen
steuer ausgeglichen. M it Rücksicht hierauf ist ab 1. Juli
1942 eine neue Lohnsteuertabelle in Kraft und sind in 
Anpassung daran die Steuersätze für sonstige Bezüge 
i. S. des § 35 LohnstDurchfBest. 1939 erhöht worden 
(Abschnitt I und III der DurchfVO. zur 2. LAV. vom 
14. Mai 1942 [RGBl. I, 297]). Für die Veranlagung für 
1942 ist eine Anrechnung der auf Grund der Steuer
bescheide für 1942 noch weiter zu entrichtenden Bür
gersteuerbeträge auf die leicht, erhöhte Einkommen
steuer vorgesehen. An die Stelle des nunmehr auf
gehobenen Bürgersteuergesetzes wird nach dem Kriege 
ein neues Gemeindepersonensteuergesetz treten, das den 
Gemeinden in Form eines einfachen Zuschlages zur Ein
kommensteuer eine neue eigene Steuereinnahme ver
schafft. Bis dahin werden sie aus dem erhöhten Auf
kommen an Einkommensteuer entschädigt.

Aus dem Gebiete der Verbrauchsteuern ist zu erwähnen, 
daß die auf Grund des Gesetzes v. 24. März 1934 (RGBl. I, 
238) erhobene S c h l a c h t s t e u e r  durch Teil I der VO. 
über Verbrauchsteuern v. 26. April 1942 (RGBl. I, 259) be
seitigt worden ist.
. Die in den Ländern erhobene G e b ä u d e e n t s c h u l 

d u n g s s t e u e r ,  auch Aufwertungs-, Haus- oder Miet
zinssteuer genannt, ist durch VO. v. 31. Juli 1942 (RGBl. I, 
501) nebst DurchfVO. vom selben Tage (RGBl. 1,503) für 
die Zeit ab 1. Jan. 1943 in Wegfall gestellt. Von den Grund
stückseigentümern wird ein einmaliger Abgeltungsbetrag 
erhoben, der das Zehnfache des Jahresbetrages der Steuer 
nach dem Stande vom 1. Dez. 1942 beträgt. Der Abgel
tungsbetrag, der auf dem Grundstück als öffentliche Last 
ruht, ist spätestens am 31. Dez. 1942 zu entrichten. Soweit 
er nicht rechtzeitig entrichtet wird, ist er ab 1. Jan. 1943 
mit 4,5 o/o zu verzinsen. Zur Aufbringung des Abgeltungs
betrages können ganz oder teilweise Abgeltungsdariehen; 
aufgenommen werden, was in erster Linie bei dem Gläu
biger der ersten Hypothek zu geschehen hat, sofern die
ser eine Hypothekenbank, eine Sparkasse, ein Versiche
rungsunternehmen oder eine öffentlich-rechtliche Kredit
anstalt ist. Soweit der Abgeltungsbetrag ohne Aufnahme 
eines Abgeltungsdarlehens aufgebracht wird, kann er zur

Hälfte mit je einem Fünftel in den Jahren 1943 bis 1947 
bei der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer abgezogen 
werden. Soweit ein Abgeltungsdarlehen aufgenommen 
wird, können außer den Zinsen in den Jahren 1943 bis 
1947 auch die Tilgungsbeträge abgezogen werden, die 
nach der gesetzlichen Regelung 4o/0 zuzüglich der durch 
die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen ausmachen. 
Verwaltungsmäßige Einzelheiten enthält ein RdErl. des 
RFM. v. 31. Juli 1942 (RStBI. 838).

2. V e r e i n f a c h u n g e n  und Ä n d e r u n g e n  auf  dem 
G e b i e t e  de r  L o h n s t e u e r  

Nicht zuletzt als Folge der Bemühungen, im Interesse 
der Steuergerechtigkeit zu einem größtmöglichen Schutz 
wirtschaftlich schwacher Personen und auch im übrigen 
zu einem weitgehenden Härteausgleich zu gelangen, 
waren die Vorschriften der Lohnsteuer allmählich so 
kompliziert geworden, daß eine Vereinfachung auf die
sem Gebiete zu den vordringlichsten Aufgaben der 
Steuerpolitik gehörte. Die Unterschiedlichkeiten der Ab- 
zugsbemessung bei der Lohnsteuer einerseits und den 
Sozialversicherungsbeiträgen andererseits erschwerten d*e 
Tätigkeit der Lohnbüros in steigendem Umfange. Hm* 
zugekommen waren die Neuerungen auf dem Ctebiet 
der Lohnsteuer für ausländische Arbeitnehmer, für die 
teilweise besondere Gesetze galten (Sozialausgleictts- 
abgabe, Lohnausgleichsabgabe, Ostarbeiterabgabe).

a) Zunächst erging im Zusammenwirken mit dem 
RArbM. die 1. LAV. v. 1. Juli 1941 (RGBl. I, 362k ,  
brachte eine Reihe fühlbarer Erleichterungen und Ve - 
einfachungen, die teilweise am 1. Aug. und teilweise am 
1. Okt. 1941 in Kraft getreten sind.

aa) Ab 1. Aug. 1941 ist zunächst zwecks Förderung 
der Erwerbstätigkeit der Ehefrauen der sog. Hinzurecn- 
nungsvermerk auf Grund der §§ 14 Abs. 2, 22 Abs." 
und 36 Abs. 2 LStDB. 1939 weggefallen. Die rück
wirkende Eintragung von Änderungen und Ergänzung 
auf der Lohnsteuerkarte ist durch Einfügung ein 
§ 18 a in die LStDB. 1939 dahin erweitert worden, o 
ab 1. Aug. 1941 grundsätzlich der Zeitpunkt maßgebu 
ist, an dem alle Voraussetzungen der Änderung er 
malig vorhanden waren. Die Bestimmungen über die "  
führung und Anmeldung der Lohnsteuer sind ab 1- A &• 
1941 dahin geändert, daß spätestens bis zum zehn 
Tag nach Ablauf des maßgebenden Kalendermonats b • 
Kalendervierteljahres abgeführt bzw. angemeldet zu '  
den braucht. Durch Änderung des § 27 LStDB. * j 
eine Aufrundung von Steuerfreibeträgen auf ^er V° n(j  
steuerkarte eihgeführt. Für Anrufungsauskünfte aU*.Or , 
des § 56 LStDB. 1939 ist ab 1. Aug. 1941 einheitlich aas 
FinA. der Geschäftsleitung zuständig.

bb) Ab 1. Okt. 1941 g ilt eine neue L o h n s t e u e r ^  
t a b e l l e ,  deren Stufen, weitgehend verengt und a  ̂
Steuerbeträge abgerundet sind (Wegfall des § 33 A ' 
LStDB. 1939). Die in §10 Abs. 1 der 1 . LAV. ^ rg eloilijd. tyjyp nie in § ru aus. r aer i. ■ “¡¡e
sehene Vereinheitlichung des Lohnbegriffes i ur ,es 
Lohnabzüge ist ab 1. Okt. 1941 durch einen Erlab 
RFM. und des RArbM. v. 20. Sept. 1941 (RStBI.oepi. ly * * vay' . r ßg. 
weiterhin vorangetrieben worden. Der Erlaß urI*J t̂.eps- 
stimmungen darüber, was als steuerpflichtiger Ar 
lohn bzw. als Entgelt im Sinne der Sozüdversiciieru ^ 
beitrage anzusehen ist und was nicht. Die in § 1° 7es 
der 1. LAV. angebahnte Vereinheitlichung des v ^  
der Sachbezüge im Bereiche der Lohnsteuer und D.vtit-
zialversicherungsbeiträge ab 1. Okt. 1941 ist dhrr-li Bl 
linien des RFM. und des RArbM. v. 1. Aug- 1941 (. p;n 
561) erläutert worden. Diese Richtlinien en™alt5.
heitliche Bewertungssätze und sehen eine bezir, ^
gemeinsame Festsetzung durch die Oberfinanzprasi ^ 
und die Vorsitzenden der Oberversicherungsämter v -
hiernach ab 1. Okt. 1941 geltenden einheitlichen Sa(mb 
werte mußten bis 10. Sept. 1941 bekanntgegeber , 
Weiterhin bringt die 1. LAV. eine Anpassung der 
Versicherungsbeiträge an die Stufen der Lohnsteuert 
Zufolge der bezirklich unterschiedlichen Verhältnis . 
Krankenkassenbeiträge ist deren Anpassung erst am •■ J 
1942 in Kraft getreten. Der Vollständigkeit Laibe ^  
noch Erleichterungen erwähnt, die ab 1- Okt. ly41 , ^eim
Berechnung der Invalidenversicherungsbeitrage m
Lohnnachweis fü r die Unfallversicherung m K-r 
treten sind.
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.b) Der durch die 1. LAV. v. 1. Juli 1941 (RGBl. I, 362) 
Ungeschlagene Weg ist durch die 2. LAV. v. 24. April 1942 
(RGBl. I, 252) und die DurclrfVO. zur 2. LAV. v. 14. Mai 
1942 (RGBl. 1,297) m it dem Endziele des sog. E i n h e i t s 
a b z u g e s  v o m  A r b e i t s l o h n  erfolgreich weiter be
schritten worden.

aa) Teil I der 2. LAV. v. 24. April 1942 brachte zunächst 
den Wegfall der Bürgersteuer. Zu erwähnen ist noch, daß 
die m it dem Wegfall der Bürgersteuer verbundene leichte 
Erhöhung der Lohnsteuer insbesondere auf dem flachen 
Lande, wo niedrige Bürgersteuerhebesätze die Regel b il
deten, zwangsläufig zu einer Mehrbelastung der dort be
schäftigten Arbeitnehmer führen mußte. Zum Ausgleich 
hierfür g ilt ab 1. Juli 1942 fü r Land- und Forstarbeiter 
deutscher Staatsangehörigkeit bzw. Volkszugehörigkeit ein 
besonderer Lohnsteuer-Freibetrag, der in der Steuer
gruppe I jährlich 156 9Ut, im übrigen jährlich 312 3iJl 
ausmacht. Die im Gesetz sonst vorgesehenen Freibeträge 
Werden dadurch nicht berührt. Näheres s. den RdErl. des 
KFM. v. 9. Juli 1942 (RStBl. 721).

Abschnitt I der DurchfVO. zur 2. LAV. v. 14. Mai 1942 
(RGBl. I, 297) bringt nähere Einzelheiten über die ab 
L Juli 1942 geltende neue Lohnsteuertabelle sowie über 
die damit verbundene Änderung der Steuersätze bei son
stigen Bezügen i. S. des § 35 LStDB. 1939.

bb) Teil II  der 2. LAV. v. 24. April 1942 befaßt sich mit 
der V e r e i n h e i t l i c h u n g  d e r  S o z i a  l v e r s i c h e -  
r u n g s a b z ü g e ,  während Teil III a. a. O. den Grund
satz aufstellt, daß die gesetzlichen Lohnabzüge aller Art 
von derselben Bemessungsgrundlage auszugehen haben. 
Die hierfür erforderlichen Anordnungen werden der RFM. 
und der RArbM. noch erlassen. Es ist geplant, diese A r
beiten so weit voranzutreiben, daß es ab 1. Jan. 1943 nur 
noch einen gesetzlichen Lohnabzug geben soll, nämlich 
den sog. Einheitsabzug vom Arbeitslohn. Doch setzt das 
jm wesentlichen noch eine Vereinheitlichung der Bei
tragssätze bei den Krankenkassen, voraus, die zur Zeit 
noch nicht gegeben ist.

Zunächst sind ab 1. Juli 1942 die Beiträge zur Renten
versicherung (Invaliden- und Angestelltenversicherung), 
jdrr Krankenversicherung und zum Reichsstock fü r A r
beitseinsatz zu einem Abzug zusammengefaßt worden, 
Wobei das ber der Rentenversicherung, geltende Marken
system in Wegfall kam. Dieser einheitliche Sozialversiche- 
’ ungsabzug w ird im Regelfälle an die Krankenkasse ab- 
Seführt, der die Weiterleitung der Rentenversicherungs
beiträge an die Landesversicherungsanstalt bzw. die Reichs- 
Versicherungsanstalt für Angestellte obliegt.

In Anbetracht des gleichzeitigen Wegfalles des Bürger
steuerabzuges g ibt es also ab 1. Juli 1942 nur noch zwei 
Lohnabzüge, nämlich den Lohnsteuerabzug und den ein
heitlichen Sozial Versicherungsabzug.

cc) Weitere V e r e i n f a c h u n g e n  d e r  L o h n s t e u e r  
Enden sich in Abschnitt II  der DurchfVO. zur 2. LAV. 
V- 14. Mai 1942 (RGBl. I, 297).

Durch Neufassung des § 30 Abs. 2 der LStDB. 1939 ist 
^gelassen, daß in den Fällen, in denen zur Vereinfachung 
her Lohnabrechnung für den üblichen Lohnzahlungszeit- 
raum (bspw. die Woche) Abschlagszahlungen geleistet 
Werden und eine genaue Lohnabrechnung dann jeweils 
Iur mehrere Lohnzahlungszeiträume zusammen vorgenom- 
jnen w ird, dieser Lohnabrechnungszeitraum auch steu'er- 
hch als Lohnzahlungszeitraum, anerkannt wird. Die bisher 
b jr ein solches Verfahren notwendige Genehmigung des 
fEnanzamts ist weggefallen und es brauchen während des 
Lohnabrechnungszeitraumes auch keine Vorauszahlungen 
jnehr geleistet zu werden. Das Finanzamt hat aber das 
wecht, im einzelnen Falle die Einbehaltung der Lohn- 
teuer bereits vor der Abschlagszahlung zu verlangen.

Infolge Neufassung des §41 LStDB. braucht die Lohn- 
teuer ab 1. Juli 1942 im Regelfälle nur vierteljährlich ab- 

seführt zu werden, und zwar bis zum zehnten Tag nach 
Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres. Ebenso braucheni 
ntolge Änderung des §44 LStDB. im Regelfälle keine 
^hnsteueranmeldungen mehr abgegeben zu werden.

Die Bestimmungen des §31 Abs. 2 LStDB. 1939, nach 
oeneu die Arbeitgeber keine Lohnkonten zu führen brau- 
iih n’ s.owe*( der Arbeitslohn bestimmte Beträge nicht 
öersteigt, sind in Anbetracht der leichten Erhöhung der 
o ilnsteuer zufolge Wegfalls der Bürgersteuer eingeengt

c) Im Zusammenhang m it den vorstehend behandelten 
Vereinfachungsmaßnahmen der 1. und 2. LAV. sei noch 
auf die Regelung der S t e u e r p f l i c h t  b e i  M e h r 
a r b e i t  sowie bei Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
auf Grund der VO. des RFM. v. 7. Okt. 1940 (RGBl. I, 
1478) hingewiesen. Hiernach werden ab 1. Nov. 1940 Zu
schläge fü r Mehrarbeit sowie fü r Sonntags-, Feiertags
und Nachtarbeit bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit nicht mehr berücksichtigt. Un
berührt bleibt die Steuerpflicht des Grundlohnes. Soweit 
sich die Zuschläge zufolge Zahlung von Pauschalver
gütungen, vom Grundlohn nicht genau trennen lassen, hat 
der RFM. in einem Runderlaß v. 15. Mai 1942 (RStBl. 545) 
zugelassen, daß als steuerfreie Zuschläge 20 o/o der Pau
schalvergütung angenommen werden.

Ebenso hat seit Einführung der Steuerbegünstigung 
des Eisernen Sparens (s. w. oben) die in den vorangehen
den Jahren sehr unterschiedliche steuerliche Behand
lung der Weihnachtsgeschenke ab 1941 eine Vereinfachung 
erfahren. Wie in einer Pressenotiz des Reichsfinanz.uuu- 
steriums v. 22. Nov. 1941 (RStBl. 866) festgestellt w ird, 
kommt eine Steuerbefreiung von Weihnachts- und Neu
jahrszuwendungen, die nicht auf Eisernes Sparkonto ein
gezahlt werden, nicht in Betracht. Unberührt bleibt die 
tarifliche Erleichterung gemäß § 35 LStDB.

d) Den vorgeschilderten Vereinfachungen stehen einige 
neue Verordnungen gegenüber, die den Lohnsteuerabzug 
aus Gründen, die der Krieg mit sich gebracht hat, wie
derum komplizieren. Sondervorschriften über die Behand
lung ausländischer Arbeitnehmer enthält bereits die VO. 
v. 25. April 1941 (RGBl. 1, 247), die durch den Runderlaß 
des RFM. v. 25. Mai 1941 (RStBl. 441) ergänzt wurde. Zu 
nennen sind aber weiterhin die VO. über die Erhebung 
einer Sozialausgleichsabgabe v. 5. Aug. 1940 (RGBl, i, 
1077), nebst zwei DurchfVO.en v. 10. Aug. und 24. Dez.
1940 (RGBl. 1,1094 und 1666), auf Grund deren polnische 
und jüdische Arbeitnehmer einer zusätzlichen Abgabe von 
15o/o des Einkommens unterliegen. Weiterhin ist durch 
eine VO. v. 30. Juni 1942 (RGBl. I, !19) fü r Arbeitskräfte 
nichtdeutscher Volkszugehörigkeit aus den Reichskornmis- 
sariaten Ukraine und Weißruthenien sowie Gebieten, die 
östlich hieran bzw. die früheren Freistaaten Lettland und 
Estland angrenzen, also fü r die sog. O s t a r b e i t e r ,  eine 
Lohnregelung getroffen, wonach erhebliche Teile des 
Lohnes beim Arbeitgeber als Ostarbeiterabgabe zugunsten 
des Reiches erfaßt werden. Unberührt bleiben die Be
stimmungen der VO. v. 21. Febr. 1942 (RGBl. I, 86), in der 
Personen nichtdeutscher Volkszugehörigkeit aus dem Ge
biet des Generalgouvernements einschl. des Distrikts Ga- 
hzien und aus dem Bezirk Bialystock den sozialausgleichs
abgabepflichtigen Personen gleichgestellt werden sowie 
für^ Personen nichtdeutscher Volkszugehörigkeit aus dem 
Gebiet des Reichskommissariats Ostland m it Ausnahme 
von Weißruthenien eine Lohnausgleichsabgabe eingeführt 
w ird, fü r die sinngemäß die Vorschriften über die Sozial
ausgleichsabgabe gelten (s. a. RdErl. des RFM. v. 28. März 
1942 [RStBl. 396]). Es handelt sich also um eine neben, 
die Lohnsteuer tretende zusätzliche Belastung, im Unter
schiede zu der Lohnregelung fü r die eigentlichen Ost
arbeiter, die zwar von der Lohnsteuer freigestellt sind, 
jedoch nur Löhne ausgezahlt erhalten, die um die Ost
arbeiterabgabe von ganz erheblicher Flöhe gekürzt sind.

3. V e r e i n f a c h u n g e n  a u f  dem G e b i e t e  
d e r  U m s a t z s t e u e r

H ier ist zunächst der Runderlaß des RFM. v. 7. Okt.
1941 (RStBl. 753) zu nennen, der sich m it Umsatzsteuer- 
Voranmeldungen und Umsatzsteuervorauszahlungen be
faßt. Hiernach brauchten Unternehmer, die zur Abgabe 
von Voranmeldungen verpflichtet sind, künftig nur viertel
jährlich eine Voranmeldung abzugeben. In besonderen 
Fällen konnte das Finanzamt die Abgabe monatlicher 
Voranmeldungen verlangen. Die Grenze für die monat
lichen Vorauszahlungen wurde auf einen Vorjahresumsatz 
von 200000 ¡UM heraufg'esetzt. Unternehmer, deren Um
satz im vorangegangenen Kalenderjahr 200000 ¡UM nicht 
überschritten hatte, brauchten nur vierteljährlich voraus
zuzahlen, wobei jedoch das Finanzamt in besonderen Fäl
len monatliche Vorauszahlungen verlangen konnte.

Der Runderlaß des RFM. v. 23. Jan. 1942 (RStBl. 33) 
brachte weitere erhebliche Verwaitungsvereinfachungen.

' 218*
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Die Verpflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmel
dungen ist im Interesse größtmöglicher Ersparnis an A r
beitskräften und Material nunmehr grundsätzlich weg- 
gefallen. In besonderen Fällen kann das Finanzamt die 
Abgabe von Voranmeldungen verlangen. Unberührt bleibt 
die Verpflichtung zur Abführung der Umsatzsteuervoraus
zahlungen. Weiterhin kann das Finanzamt bei solchen 
Unternehmungen, bei denen mehrere Steuersätze oder 
neben steuerpflichtigen Umsätzen auch steuerfreie Um
sätze oder sonstige Steuervergünstigungen Vorkommen, 
auf Antrag gestatten, die Umsatzsteuer unter Anwendung 
eines Durchschnittssteuersatzes aus dem Gesamtumsatz 
i.S. des § 13 UmsStDB. zu berechnen. Dieser Durchschnitts
steuersatz, der nach dem Ergebnis der letztvorliegenden 
Veranlagung berechnet w ird und zur Voraussetzung hat, 
daß sich erhebliche Änderungen in der Zusammensetzung 
des Umsatzes für das laufende Jahr nicht ergeben wer
den, vereinfacht das Verfahren wesentlich. Bei den Unter
nehmungen fällt die Trennung der Umsätze nach steuer
freien und steuerpflichtigen Beträgen und nach den 
verschiedenen Steuersätzen in Buchführung und Umsatz
steuererklärungen weg. Bei den Finanzämtern entfällt 
die Nachprüfung der unterschiedlichen Versteuerung der 
Umsätze. Eine Zurücknahme oder Änderung des Durch
schnittssteuersatzes kann nicht deshalb verlangt werden, 
weil sich die Zusammensetzung der Umsätze entgegen

der Voraussicht im laufenden Jahre geändert ha 'mfjc rlaß- 
Einzelheiten ergeben sich aus dem erwähnten k  
N ach dem RdErl. des RFM. v. 7. Juli 1942 (R- tahre 
werden Durchschnittssteuersätze auch für kunit b j 
zugelassen. . , , RdErl.

Zur Erleichterung des Verfahrens bestimmt a 
des RFM. v. 23. Jan. 1942 (RStBl. 33) noch, daß d?s ( 
mal der Be- oder Verarbeitung, das im Umsatzs ge„
fü r Befreiungen und Vergünstigungen von e r n e u rn njeh- 
deutung ist, im Zweifelsfalle zugunsten des b.te. ¡^ ¡ „u n - 
tigen entschieden werden soll. Können zweieiie 1 es 
gen vertreten werden, dann ist so zu verfahre ,' mietet, 
der Grundsatz der Arbeitsersparnis gegenwärtig . S ^ u5.

Erleichterungen für die Kenntlichmachung^ Oege*1' 
gaben fü r die Versendung und Versicherung’ v0 des 
ständen (§5 Abs. 4 Ziff. 1 UmsStG.) enthält ein 
RFM. v. 13. Mai 1942 (RStBl. 543). „nd g e-

M it der umsatzsteuerpflichtigen Behandlung_ ne£nfüh- 
günstigung der sog. Gruppenverteiier und Grupp . f t  jn 
rer, die in." ige der Erfordernisse der Kriegswi ätziich
den herkömmlichen Gang der Waren Verteilung ejn
an manchen Stellen eingeschaltet sind, berat - j)er 
Runderlaß des RFM. v. 20. Febr. 1942 .(RstBI\ ^ in; ' den 
Zweck des Erlasses geht im wesentlichen , ZUr 
Gruppenverteiier nur m it seiner Verm ittlungsit 
Steuer heranzuziehen.

K u r t  K l e i n s c h m i d t ,  LGR.: D i e  O s t m i e t v e r o r d n u n g .
Dresden 1942. Verlagsgeseüschaft des Bundes Deutscher Mieter
vereine G. m. b. H. 15S S. Preis brosch. 4,30 ZRM.
Die OstmietVO. hat trotz ihres räumlich beschränkten Geltungs

bereichs eine grundlegende Bedeutung für das gesamte Mietrecht. 
Sie bricht m it allen bisher angewandten Systemen der Mietzins
berechnung und stellt eine völlig neue Grundlage für die M iet
zinsbildung auf. Soll die „gerechte Miete“  gefunden werden, so 
müssen alle Zufallseinflüsse, die in der Vergangenheit die M iet
höhe bestimmt haben und sich oft auch noch bis in die Gegen
wart hinein auswirken, ausgeschaltet werden, _ und es müssen 
Wege aufgefunden werden, durch die der objektive Wert der 
Vermieterleistung, der Gebrauchsnutzung erm ittelt werden kann. 
Die OstmietVO. beschreitet zum erstenmal einen neuen Weg in 
dieser Richtung, indem sie das System der Richtsatzmiete auf
stellt. Dieser Weg ist auch bereits im übrigen Reichsgebiet, be
schriften worden, soweit der soziale Wohnungsbau in Frage steht. 
Die Erfahrungen, die m it diesem System der Mietzinsbildung ge
macht werden, sollen dann die Grundlage für die Entscheidung 
bilden, ob man dieses oder ein ähnliches System auch für das 
übrige Reich zur Anwendung bringen kann. Von diesem einen 
weiteren Ausblick gestattenden Standpunkt aus ist das vorliegende 
Buch zu beurteilen. Es ist wohl in erster Linie bestimmt für die 
Rechtswahrer und die Dienststellen in den eingegliederten Ost
gebieten, die sich mit dem Mietrecht und seinen Auswirkungen 
für die tägliche Praxis zu beschäftigen haben, und es ist kein 
Zweifel, daß es für sie ein unentbehrliches Hilfsm ittel und ein 
praktischer Ratgeber bei ihrer Arbeit sein wird. Darüber hinaus 
aber ist es auch für diejenigen Rechtswahrer von Bedeutung, die 
aufmerksam die Entwicklung des Mietrechts beobachten.

Der Verf. stellt in dem einleitenden ersten Teil die Gründe für 
die Entstehung der OstmietVO. dar, grenzt ihren sachlichen und 
räumlichen Geltungsbereich ab und führt dann in die Grund
gedanken dieses Gesetzgebungswerks ein. Der zweite Teil des 
Buches ist ein ausführliches Erläuterungswerk zur OstmietVO., 
das sich über alle Einzelfragen eingehend ausspricht und so als 
ein wirklicher Führer auf diesem Rechtsgebiet bezeichnet werden 
kann Im letzten Teil sind ergänzende Verordnungen, die für die 
Reichsgaue Wartheland und Danzig-Westpreußen erlassen sind, im 
Wortlaut abgedruckt.

Ein Irrtum des Verf. auf S. 39 ist noch zu berichtigen: In dem 
Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig g ilt nicht, wie der 
Verf. annimmt, das MietSchG. des Altreichs, vielmehr sind die 
bisher geltenden Bestimmungen über den Schutz der Mieter und 
über die Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen bis auf. 
weiteres in Kraft geblieben (§ 9 VO. v. 23. Dez. 1939 [RGBl. 1940,91 
i. Verb. m. VO. v. 23. Dez. 1940 [RGBl. 1 ,1654]).

RA. u. Notar Dr. R o q u e t t e ,  Königsberg i. Pr.

B o r u t t a u  und K l e i n  sind sachkundige und g jjrere Dar
preten unseres Verkehrsteuerrechts. Sie h a b e n  seno jüngste
Stellungen veröffentlicht und damit Beifall gefunae • ¿ r Er\vSKJ.
Publikation ist die 2. Attfl. ihres Erläuterungswerks z , das Ver-
Sie haben sich nach dem Vorwort die Aufgabe g „¡cji mit qe 
ständnis der sämtlichen Vorschriften allen denen, gjarer 'Ve'st 
Grunderwerbsteuer zu befassen haben, in mogucn der Sacne, 
näfterzubringen“ . Dieses Ziel haben sie nicht nt doci, die Ar- 
sondern auch in der Darsteliungsform erreicht. 1 Sp£(jer die »er‘
beit geradezu ein Beispiel dafür, wie eine gut® -  
breitung wertvoller Kenntnisse zu unterstützen v dem syste-

Die Verfasser haben es verstanden, ihren Komme ger|> Dabei
matischen Aufbau des Gesetzes wie eine Haut a dten ander 
haben sie an passendster Stelle wichtige Vor n .sie e>
Rechtsgebiete knapp und klar mit erläutert. So.uuncr des Re,c __ 
mal eine gediegene, in sich abgeschlossene Darsi; »u nennen
bewertungsrechts, dann — um ein weiteres Bei P ■ rnungsinög-ne 
eine Zusammenstellung der reichsrechtlichen co  J« ferk " ie 
keiten (24 an der Zahl!). Nach allem liest sich das 
Lehrbuch. gearbeite ■

n zwei Jahrzehnte nach unserem » ,^oninientar ae 
rtuci vviuci Erwarten hat dieser ausgezeichnet Steuerpra*'S n 
nen Autor nicht überlebt. Es mußte eine m d . geschl°®
Grundstückswechsels schnell fühlbar gewordene j ^ i e i n  bes
werden. Diese Aufgabe haben B o r u t t a u  tu
gelöst. .limackv0"

Das Buch ist übersichtlich gedruckt und Ausse ie
gebunden. Außer m it dem Inhalt w irb t es auci j n g i  '

Landesverwaltungsrat Dr. H a n s  M u

W ir haben 
Aber wider

on Dr- ^  a *
D a s  G e n e r a l g o u v e r n e m e n t .  ^ riltsch  Verlag

F r e i h e r r  d u  P r e l .  Würzburg 1942. Ko kart.
424 S. m it 18 Karten und 81 Abb. Preis geb- * ,  _ „ vprflet
Das von dem früheren Pressechef des r n e m e n ■ ¡,ter

herausgegebene Werk „ D a s  G e n e r a l g 0 urs Reichsm 
diesmal m it einem Vorwort des G c n e r a l g o u v e r n e  r t c r  und s  rfie 
Dr. F r a n k  versehen, nunmehr in zweiter, usgabe s' ., gei
erweiterter Auflage erschienen. An der nT «„ijchkeiten m die 
für die einzelnen Sachgebiete z u s t ä n d i g e c a |p,bert> 1 ick l vlar)Che 
trägen vertreten, die

E r n s t  P a u l  B o r u t t a u ,  MinR. im RFM., und Dr. O t t o  
K l e i n ,  RegR. im RFM.: D a s  G r u n d e r w e r b s t e u e r -  
g e s e t  z v. 29. März 1940. 2., erw. Aufl. Eberswalde-Berlin-Leip- 
zig 1942. Verl.-Ges. Rudolf Müller. 8S8 S. Preis geb. 18,70 M t.

iachgebiete zuständigen Person i ^ ^  äbej ^
iie einen umfassenden biete». Ö r f

igen Probleme des Generalgouvern sind ve p j-
Fehler und Ungenauigkeiten der ersten p a r s t e l l n n g ts ge
worden, ferner w ird eine sehr willkommen l uverneme ienS 
strikte und Kreishauptmanrischaften des G Finfifiederung Uo eclits- 
geben; auch die am l.A u g . 1941 vollzogen “  für den Re- 
ist berücksichtigt. Von besonderem *n Justiz ?earbei-
wahrer ist der vom Leiter der ^aüjptab Sat W i D ®  * Leiter
gierung des Generalgouvernements Mm der von d |1 uver-
tete Abschnitt über die Gerichtsbarkeit un des Genera‘f tt über 
des Amtes für Gesetzgebung m der Regigearbeitete Abschn 
nements Oberlandesgenchtsrat Dr. W e h  bea ‘¿ jr e s l e r , p 
die Gesetzgebung. u
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R e c h t s p r e c h u n g
Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 

* *  Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung —
H Besonders bedeutsame Entscheidungen

Der Große Zivilsenat klärt in N r .  1 in erfreulicher Weise eine wichtige Frage der V e rs o rg u n g  d e r L a n d a rb e ite r 
durch Gewährung des sogenannte.n Altenteils.

In N r .  2 gibt der Große Senat eine praktische Lösung für die Streitfrage, wie lange die sog. unse lbs tä n d ig e  A n 
sch lu ß b e ru fu n g  rechtswirksam begründet werden kann.

RG. N r .  3 betont, daß bei Entscheidung nach § 55 E heG , es wesentlich auf die Persönlichkeit des die Scheidung 
erstrebenden Mannes ankommt, wenn trotz der Notwendigkeit einer Versorgung von Frau und Kindern die Ehe ge
schieden werden soll.

OLG. Königsberg N r .  8 w ill m it Recht bei der Bemessung der H öhe des S chm erzensge ldes das Bestehen einer 
Haftpflichtversicherung berücksichtigen.

OLG. Posen stellt in N r .  10 fest, daß das deutsche E rb re c h t in  den e in g eg lie d e rte n  O stgeb ie ten  seit dem 
1. Sept. 1939 gilt.

Im Gegensatz zur Auffassung des RG. in N r .  19 zeigt A G . C o ttb u s  in N r .  18, wie die Volksgemeinschaft durch 
eine lebensnahe Rechtsprechung geschützt werden kann und nach gesundem Volksempfinden e rd ich te te  S tra fa n 
zeigen zu bestrafen sind.

Zivilrecht

Großer Senat für Zivilsachen
■ ** 1. RG. — Die Gewährung des Altenteils für meck
lenburgische Landarbeiter ist nicht der Ausübung öffent
lich-rechtlicher Armenpflege gleichzusetzen.

Trotz Fehlens einer Abrede über das Altenteil in dem 
Dienätvertrag ist der Anspruch auf das Altenteil begrün
det, wenn zur Zelt des Vertragsabschlusses die Gewäh
rung des Elternteils als allgemeine Verkehrssitte ge
herrscht oder ein fester Brauch dieser Art bestanden hat.

In dem Rechtsstreit handelt es sich um daS sog. Alten
teil mecklenburgischer Landarbeiter. Darunter versteht 
man die Gewährung von Wohnung, Feuerung, Garten- 
ünd Kartoffelland sowie von Korndeputat seitens der 
Gutsherrschaft an solche auf dem Gute beheimateten 
Arbeiter, die nach langjähriger Beschäftigung im Guts- 
Betriebe erwerbsunfähig geworden sind, sowie an ihre 
Witwen.

Die jetzt 84jährige Kl. hat die Feststellung verlangt, 
daß der Bekl. als Pächter der mecklenburgischen Domäne 
V- ihr ein derartiges Altenteil in angemessener Höhe bis 

ihrem Lebensende zu gewähren habe. Sie hat ihren 
rjnspruch auf eine ihrer Behauptung nach in Mecklen
burg herrschende altüberkommene Verkehrssitte gestützt. 
Jedenfalls sei die Gewährung des Altenteils auf dem 
G’de V. von alters her üblich1 gewesen. Der Brauch sei 
daher in den Arbeitsvertrag ihres Ehemanns eingegan- 
?ei>, ohne daß dies einer ausdrücklichen Vereinbarung 
gedurft habe. Ih r Ehemann sei nach 28jähriger Tätigkeit 
pdf der Domäne im Jahre 1928 verstorben, ‘nachdem der 
°ekl. einige Monate vorher die Domäne als Pächter über
nommen habe und in die laufenden Dienstverträge ein- 
Setreten sei.

Das ArbG. hat dem Klageanträge stattgegeben. Es hat 
^genommen, die früher allgemein herrschende Alten- 
e* sitte habe sich in der Zeit nach dem ersten Weltkriege 

gelockert, ihre Befolgung sei aber doch die Regel ge- 
a esen, jedenfalls habe sie auf dem Gute V., wie sich 
ß 8 § 8 eines mit dem Geheimrat B. geschlossenen Erb- 
dächtvertrages v. 18. Juni 1921 ergebe, dann mindestens 

bis zu diesem Jahre fortbestanden, so daß sie in 
s5n Arbeitsvertrag des Ehemanns der Kl. eingegangen 
all* ^>ageg'en hat das LArbG. weder das Vorliegen einer 
ig ^ tn e in  herrschenden Verkehrssitte für die Zeit um 
^  JO noch das Fortbestehen eines örtlichen Brauchs auf 
m Bis in die 1920er Jahre für erwiesen erachtet. Es hat 
v,,; Klage deshalb durch Urteil v. 7. Mai 1941 abge- 
w‘esen.

Der Antrag des Oberreichsanwalts gern. § 2 des Ges. 
über die M itw irkung des StA. in bürgerlichen Rechts
sachen v. 15. Juli 1941 (RGBl. 1, 383), auf Wiederauf
nahme des Verfahrens gerichtet, ist sachlich gerecht
fertigt.

Zunächst muß geprüft werden, ob die Klage sich etwa 
aus Gründen als ungerechtfertigt erweist, die aus der 
Rechtsnatur des Altenteils folgen. Dieser Meinung ist der 
Bekl. Er sieht die Gewährung des Altenteils als Aufgabe 
der Gutsobrigkeit und demgemäß der politischen Ge
meinden an, wie dies schon sein Vorgänger auf dem 
Gute, der Geheimrat B., getan hat. Beide haben es daher 
fü r richtig gehalten,- die Altenteilslasten von Fall zu Fall 
auf die Gemeinde, deren Vorsteher sie zugleich waren, 
zu übernehmen. Ih r Rechtsstandpunkt setzt indessen vor
aus, daß die Gewährung des Altenteils der Ausübung 
öffentlich-rechtlicher Armenpflege gleichzusetzen ist. In 
der Tat ist diese Auffassung in der Rspr. vertreten w or
den, und zwar vom Bundesamt fü r Heimatwesen in sei
ner Entsch. v. 12. Sept. 1925, insbes. aber auch von meck
lenburgischen Gerichten, die insoweit einer Entsch. des 
OLG. Rostock v. 4. Jan. 1923 gefolgt sind. Dort ist aus
geführt, das Altenteil sei nach der rechtsgeschichtlichen 
Entwickelung nichts anderes als eben eine Armenunter
stützung gewesen, wie sie das frühere mecklenburgische 
Recht dem Gutsherrn als Träger des Ortsarmenverbandes 
auferlegt habe. Durch die MecklenbLGemO. v. 20. Mai 
1920 (RegBl. 753) und das MecklenbAusfG. z. RGes. über 
den Unterstützungswohnsitz v. 15. Febr. 1922 (RegBl. 147) 
seien die Armenlasten endgültig auf die Gemeinden über
gegangen, so daß die Gutsherrschaft als solche davon frei 
geworden sei. Was sie über das Maß des notdürftigen 
Unterhalts hinaus gewähre, müsse als Erfüllung einer 
sittlichen Pflicht angesehen werden, auf die kein Rechts
anspruch bestehe.

Gegen diese Rspr. sind schon in einer Abhandlung in 
der Mecklenb. Ztschr. f. Rechtspflege, 52. Jahrg. Sp. 372 ff. 
und 403 ff., beachtenswerte Bedenken erhoben worden, 
auf die im einzelnen verwiesen werden kann. Durch die 
MecklenbPatVO. v. 18. Jan. 1820 (Mecklenb.-Schwerinsch. 
offiz. Wochenbl. S. 25) war die Leibeigenschaft der Guts
arbeiter beseitigt worden. Ihr Rechtsverhältnis zur Guts
herrschaft unterlag seitdem den allgemeinen Grundsätzen 
des Dienstvertrages. Diese müssen daher auch hier in 
den Vordergrund gestellt werden. Das Altenteil w ird, wie 
aus den Äußerungen der Landesbauernschaft Mecklenburg 
hervorgeht, keineswegs an jeden hilfsbedürftigen Guts
angehörigen gewährt, sondern nur an aitgediente Guts
arbeiter, die im Dienst „invalide“  geworden sind, und an 
ihre Witwen, ln den Gutachten hebt die Landesbauern
schaft ausdrücklich hervor, daß eine Tätigkeit von 20 Jah
ren in demselben Betrieb regelmäßig als die unterste
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Grenze zur Erlangung des Altenteils anzusehen sei, auch 
wenn die übrigen Voraussetzungen der Altenteilsübung 
gegeben sein sollten. Erfo lgt hiernach aber die Gewäh
rung des Altenteils in Anerkennung geleisteter Dienste 
und langdauernder Betriebsverbundenheit, dann kann das 
Altenteil aus privatrechtlichen oder genauer: dienstver- 
traglichen Zusammenhängen n i c h t  gelöst werden. Die 
öffentlich-rechtliche Armenpflege dagegen ist in ihrem 
Wesen und ihren Voraussetzungen anders geartet. Daß 
aber die Gewährung des Altenteils auch nur dem Um
fange nach vor den Grenzen der Armenunterstützung 
grundsätzlich haltmache, nimmt auch das U rteil des 
OLG. Rostock nicht an. Beides ist daher nicht gleich
bedeutend. Das entspricht auch dem Sinne, der sich m it 
der Bezeichnung „A ltente il“  verbindet, worin etwas an
deres und mehr zum Ausdruck kommt, als man unter 
„Armenunterstützung“  zu verstehen pflegt. Praktisch 
mögen sich beide Arten der Versorgung teilweise über
decken, aber doch nur m it der Folge, daß das Altenteil 
die Armenunterstützung entbehrlich macht.

Aus der geschichtlichen Rechtsentwickelung in Meck
lenburg ergibt sich nichts, was dieser Auffassung ent
gegenstände.

Der von der Kl. geltend gemachte Anspruch auf Ge
währung des Altenteils setzt einen bürgerlich-rechtlichen 
Entstehungsgrund voraus. Ein Gewohnheitsrecht kommt 
dafür allerdings nicht in Betracht. Denn durch Art. 55 
EGBGB. sind alle privatrechtlichen Vorschriften der Lan
desgesetze — und damit auch das landesrechtliche Ge
wohnheitsrecht — außer Kraft gesetzt worden, soweit 
nicht im BGB. selbst oder in dessen EinfG. etwas anderes 
bestimmt ist. Eine Aufrechterhaltung landesgesetzlicher 
Normen über Altenteilsrechte der hier fraglichen A rt ist 
jedoch nirgendwo ausgesprochen. Auch tarifliche Bestim
mungen über das Altenteil bestehen nicht und haben 
früher nicht bestanden. Die Rechtsgrundlage fü r den An
spruch der Kl. kann somit nur in dem Vertrage gefunden 
werden, den ih r Ehemann bei seiner Einstellung in den 
Betrieb der Domäne m it der Gutsverwaltung geschlossen 
hat. Daß der Vertrag eine ausdrückliche Vereinbarung 
über das Altenteil enthalten habe, ist nicht behauptet. Es 
bleibt also nur die Möglichkeit, daß er auch ohne eine 
solche Abrede ein Altenteilsrecht fü r den Ehemann der 
Kl. und damit fü r diese selbst begründet hat. Das aber 
wäre dann der Fall, wenn zur Zeit des Vertragsabschlus
ses im Jahre 1900 die Gewährung des Altenteils in 
Mecklenburg noch als allgemeine Verkehrssitte geherrscht 
oder ein fester Brauch dieser A rt wenigstens auf der 
Domäne V. bestanden haben sollte. Denn es ist davon 
auszugehen, daß sich die damaligen Vertragsparteien der 
allgemeinen Verkehrssitte oder wenigstens der örtlichen 
Übung haben fügen wollen. Dort, wo der Altenteils
brauch besteht, muß sich der Landarbeiter — mangels 
gegenteiliger Vereinbarung — auf seine Erfüllung auch 
verlassen können. Im übrigen hat die Landesbauernschaft 
in ihren Äußerungen mehrfach darauf hingewiesenn, daß 
der Altenteilsbrauch rechtliche Pflichten fü r die Guts
herrschaft begründet, womit zugleich die allgemeine Über
zeugung der beteiligten Kreise wiedergegeben sein dürfte. 
Für die oben erwähnte Auffassung des OLG. Rostock, 
daß die Altenteilsleistungen als fre iw illige und nicht er
zwingbare Zuwendungen anzusehen seien, fehlt dem
gegenüber jeder Anhalt. Eine Fre iw illigkeit dieser Lei
stungen fo lg t noch nicht daraus, daß eine besondere ge
setzliche Verpflichtung zu ihrer Gewährung nicht besteht 
und daß die Dienstverträge über das Altenteil — wie es 
scheint — zu schweigen pflegen.

Sollte das LArbG. auf Grund der erneuten Verhandlung 
zu der Auffassung gelangen, daß der Altenteilsbrauch auf 
dem Gute fortbestanden hat und in den Arbeitsvertrag 
des Ehemanns der Kl. eingögangen ist, dann würde der 
Anspruch der Kl. auf Altenteil an sich zu bejahen sein. 
Es bliebe nur noch zu fragen, ob sie ihres Anspruchs 
später etwa verlustig gegangen ist und verneinendenfalls, 
ob der Bekl. derjenige ist, gegen den der Anspruch sich 
richtet. Dazu soll folgendes bemerkt werden:

Die Altenteilsleistungen sind, wenn sich insoweit nicht 
ein abweichender örtlicher Brauch entwickelt haben sollte, 
regelmäßig so gestaltet, daß sie auf dem Gute gewährt 
und empfangen werden. Namentlich dort, wo der Alten
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teiler örtlichem Brauche gemäß noch zur weiteren M it
hilfe im Betriebe verpflichtet bleibt, ist der Zusammen
hang der Altenteilsgewährung mit dem Gute ein enger- 
Die Gutsherrschaft w ird also nur ausnahmsweise gehalten 
sein, die Leistungen oder einen Geldersatz dafür an de 
vom Gute abgezogenen Altenteiler zu gewähren. F rellllr_ 
w ird sie in manchen Fällen an dem Wegzuge des Alte 
teilers ein Interesse haben, etwa um über dessen wo 
nung verfügen zu können, und dann auch Leistung 
nach auswärts in Kauf nehmen. So w ird nur im Einze - 
falle darüber entschieden werden können, ob der A lt 
teiler seinen Anspruch durch Wegzug vom Gute verlie j 
Liegt allerdings in dem Wegzug des Altenteilers ein v 
zieht auf weitere Leistungen oder ein Treuebruch ern 
licher Art, dann erlischt damit selbstverständlich sein 
Spruch. Anders wenn die Gutsherrschaft dem Alten 
unzumutbare Bedingungen — etwa hinsichtlich sei 
Unterbringung — für sein Weiterverbleiben ini Gute 
sinnen sollte und ihn damit zum Wegzuge treibt.

Es kann schon jetzt kein Zweifel daran bestehen, a 
die Altentulsansprüche der Kl., ihr Bestehen voran 
setzt, gegen den Bekl. gerichtet sind. Schon an sic 
es das Natürliche, daß der einziehende Gutspachte 
den Dienst vertragen auch die Altenteils verpfhemu s ^ 
übernimmt, weil die Altenteilsleistungen ihrer Art ^  
aus dem Gutsbetriebe gewährt werden müssen un ¡st. 
der jeweilige Inhaber des Betriebs dazu in der Lag _ 
Außerdem hat der Bekl. m it dem Gute auch da= ^ e -  
sonal übernommen. Dazu gehörte damals noch de 
mann der Kl. Mangels gegenteiligen Vortrags ae ann 
feien muß davon ausgegangen werden, daß der t  
zur Zeit der Pachtübernahme durch den Bekl. am ■ e|n 
1928 noch nicht auf das Altenteil gesetzt war u 
Dienstvertrag in unveränderter Form weiterbestani • 
lieh hat sich der Bekl. in seinem Pachtverträge au vef_ 
lieh zum E intritt in die laufenden Dienstvertrag ^amß 
pflichtet. Nach seinem eigenen Vorbringen hat e 
gerechnet, Altenteile übernehmen zu müssen, wen 
bestanden. Er hat sich nur infolge unzutreftena 
künfte über das Bestehen von Altenteilslasten g ,g gC. 
denn er hat geglaubt, daß diese von der Gerne °en 
tragen werden müßten. Das aber war ein l rr ’ s£ch 
die Kl. nicht, zu entgelten braucht. Der B e k l . t e i l e 1"" 
auf den Vertrag, den die KI. hinsichtlich des A njcht 
deputates mit der Gemeinde abgeschlossen n ßechts- 
berufen. Denn — abgesehen davon, daß g eg^^no  Abs-1 
gültigkeit dieses Vertrages im Hinblick auf 8 • jg20
Nr. 3 und §37 Nr. 11 MecklenbLGemO. v. wor-
(RegBl.743) erhebliche Bedenken geltend ^^¡{om n ieU ) 
den sind — ist darin nicht zum Ausdruck s ^  ver- 
daß die Kl. auf etwaige Rechte gegen den rsCi1en-
zichten wollte. Ein solcher Verzicht wäre n.a?n , je Kl. be- 
der Rspr. auch nur anzuerkennen, wenn si, ' nrüche in 
wußt gewesen wäre, daß sich ihre Altenteilsan I „ egen 
Wahrheit nicht gegen die Gemeinde, sondern „  nicht 
den Bekl. richten konnten. Dafür ist aber ein a  
gegeben. 12 .Sept-

(RG., Großer Senat für Zivilsachen, Bescni. efte.] 
1942, GSE 13/42.) L

2 . RG. §522a ZPO. Die sog. “" f l b f b S n ^ i  
schlußberufung kann rechtswirksam so lang .& würde
werden, als eine Anschlußberufung überhaupt ^  letzten 
eingelegt werden können, d. h. grundsätzlich o - ^
mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsg Abs-1 

Der 1. ZivSen. des RG. hat auf Grund des ? fol-
GVG. dem Großen Senat für Zivilsachen t> 
gende Frage vorgelegt: wenn nach

„L iegt eine zulässige Anschlußberufung v o , zunächst 
Ablauf der Frist zur Begründung der h>erc ( , 'fftsatz ein
ein vom Berufungsanwalt Unterzeichneter s er3tinstanz- 
geht, der einen Antrag auf Abänderung ne gegen
liehen Urteils enthält und in dem erklärt w i > wenn 
das U rte il Anschlußberufung eingelegt ’ e ¿eit vor
dann einige Wochen später, aber noch Ser r  ebenfalls 
der ersten mündlichen Verhandlung ein z^  hr:ft’satz e1* '  
vom Berufungsanwalt Unterzeichneter = , fo lg eriae
gereicht w ird, der m it den Worten beginn , vorgetrageI1’ 
werde zur Begründung der Anschlußberuiu s
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Und in dem ausreichende Darlegungen zur Rechtfertigung 
des Anschlußrechtsmittels enthalten sind?“

Der Große Senat für Zivilsachen beim Reichsgericht 
hat die Frage so beantwortet, wie sich aus vorstehendem 
Hechtssatz ergibt.
. In dem anfragenden Senat sind Zweifel entstanden, ob 
hi einem Falle der geschilderten A rt eine zulässige An
schlußberufung vorliege. Gegen die Zulässigkeit spreche, 
daß die in dem ersten Schriftsatz eingelegte Berufung ent
gegen § 522 a Abs. 2 ZPO. nicht alsbald in der Anschluß- 
a?hrift begründet worden sei. Da andererseits § 521 ZPO. 
die Einlegung der Anschlußberufung bis zur letzten Be- 
fufungsverhandlung zulasse, sei nicht ersichtlich, warum 
eine Partei, die diesen Termin nicht abgewartet, sondern 
hire Anschlußberufung schon früher eingelegt habe, das 
Hecht auf eine sachliche Nachprüfung des Vorderurteils 
hur deshalb verlieren solle, weil sie die Anschlußberufung 
lach § 522 a verspätet, immerhin aber noch zu einem Zeit- 
Punkt begründet habe, zu dem sie die Anschlußberufung 

hätte einlegen können. Der Senat hat deshalb die 
"Möglichkeit erwogen, den in der Frage erwähnten zweiten 
j^hriftsatz, auch wenn dieser nach seinen Eingangsworten 
“ dr zur Begründung der schon eingelegten Anschluß- 
derufung habe dienen sollen, als eine eigene Anschlußberu- 
dng anzusehen, weil daraus zu entnehmen sei, daß und in 
elcher Richtung der BerBekl. das Vorderurteil angreifen 
olle. Hiergegen lasse sich allerdings geltend machen, 

j,a“  man nicht ohne weiteres Ausführungen, die nach 
Jirem klaren Wortlaut der Begründung einer bereits ein
i g t e n  Anschlußberufung dienen sollten, als die Einle
gung einer neuen Anschlußberufung oder eines gleicharti- 

Rechtsbehelfs ansehen könne, sei es auch nur als be
engte Neueinlegung für den Fall, daß die erste Ein
u n g  aus irgendeinem Grunde unzulässig sei. Noch zwei- 
RÜiafter sei es, ob man darin die erneute Einlegung eines 
jwchtsbehelfs unter gleichzeitiger Zurücknahme des zu- 
I achst eingelegten Rechtsbehelfs erblicken könne, eine Aus- 

die wohl etwas Gekünsteltes habe. Jedenfalls 
Urde durch eine solche Auslegung der § 522 a Abs. 2 

l r 5jftisch weitgehend außer K ra ft gesetzt werden.
Hierzu ist folgendes zu bemerken: 

fu *^er § 521 ZPO. gestattet dem BerBekl., sich der Beru
f s  des Gegners anzuschließen. Eine Frist für die An-

¡Uheßung ist nicht vorgesehen; die Anschließung ist also 
s zum Schlüsse der mündlichen Verhandlung zulässig, 

(]:1 Welche das BU. ergeht. Nach § 522 a Abs. 2 ZPO. muß 
Anschlußberufung, wenn sie — wie hier — nach dem 

Dlauf ¿er Berufungsbegründungsfrist eingelegt w ird, in 
n r Anschlußfrist begründet werden; dabei finden nach 
s ?s-.3 daselbst einige für die Berufung geltenden Vor
g r if fe n  entsprechende Anwendung, darunter auch §519b, 
g °nach das BG. u. a. zu prüfen hat, ob die Berufung in der 
j,^H lich e n  Frist begründet worden ist, und sie vernei
g tU n fa lls  als unzulässig zu verwerfen hat. In dieser Re- 

kann ein gewisser Widerspruch insofern gefunden 
p ‘ den,. als man daraus entnehmen könnte, daß zwar einev A i w i v i i i i i v x i  e t i- ..  > Za W  u i  c h i c

^ a n r ’ die die Anschlußberufung erst am Schlüsse der Ver
tan,_andlung vor dem BG. erklärt, damit immer noch zur rech-
Sc, ¿eit kommt, daß dagegen eine Anschlußberufung, die 
ein °n, friille r> vielleicht schon lange vor dem Schlußtermin 
kfü“ und nur n ĉllt alsbald in  der Anschlußschrift be- 

-1 worden ist, allein wegen dieser Säumnis als un- 
ejvjssig verworfen werden müßte. Ein innerer Grund für 
abe v.ersclne(!enartige Behandlung der beiden Fälle ist 
g j,r nicht ersichtlich. Auch Gründe der Prozeßbeschleuni- 
der £  können nicht dafür angeführt werden, zumal da dann 
Zurjen,?e’ der m it der Einlegung der Anschlußberufung bis 
der zwölften Stunde wartet, besser gestellt wäre als einer, 

seinem Verlangen, das Vorderurteil auch in seinem 
®.SSe geändert zu sehen, schon bald nach Ablauf der 

tra|. j*]öungsfrist hervorgetreten ist und auch seinen An- 
F ö M ^h ze itig  begründet, also ungleich mehr als jener zur 

g . r ung der Sache beigetragen hat. 
erwah Hieser Lage der Dinge erhebt sich die Trage, ob die 
Ausi(i,n'en gesetzlichen Vorschriften zu der genannten 
die ?SUng zwingen und ob insbes. § 522 a Abs. 2, wonach 
beg-A^schlußberufung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
al s et sejn muß, als eine echte Muß-Vorschrift, d. h. 
die Ane Bestimmung anzusehen ist, deren Nichtbeachtung 

■^Schließung nachträglich unzulässig macht. Diese

Frage ist jedenfalls insoweit zu verneinen, als es sich — 
wie hier — um einen Fall der sog. unselbständigen An
schlußberufung handelt. Diese eröffnet keinen neuen 
Rechtsgang, dient vielmehr lediglich einer stärkeren Aus
nutzung des durch die Hauptberufüng bereits eröffneten 
Rechtsganges, ähnlich wie dies z. B. bei der nachträglichen 
Erweiterung der Berufungsanträge der Fall ist. Ebenso 
nun, wie anerkanntermaßen die —• in der Eröffnung eines 
neuen Rechtsganges begründeten — Vorschriften über den 
Zeitpunkt der Berufungseinlegung für die bloße Berufungs
erweiterung keine Geltung haben, die Erweiterung also 
bis zur letzten Berufungsverhandlung zulässig ist, w ird  an
genommen werden dürfen, daß die Anschlußberufung, so
weit es sich um die unselbständige, einen neuen Rechts
gang nicht eröffnende Anschlußberufung handelt, rechts
wirksam so lange begründet werden kann, als eine An
schlußberufung überhaupt noch würde eingelegt werden 
können, d. h. grundsätzlich bis zum Schlußtermin in der 
Berlnst. Der BerBekl., der die Anschlußberufung nach Ab
lauf der Berufungsbegründungsfrist eingelegt, sie aber 
nicht alsbald in der Anschlußschrift begründet hat, ist also 
in der Lage, die Begründung noch bis zum Schlüsse des 
Berufungsrechtsganges nachzubringen.

Dem steht auch die im § 522 a Abs. 3 ZPO. enthaltene 
Bezugnahme auf §519b daselbst nicht entgegen. Denn 
die dort angeführten Vorschriften sollen nach § 522 a nur 
e n t s p r e c h e n d e  Anwendung finden; das bedeutet: was 
für die Berufung g ilt, soll auch fü r die Anschlußberufung 
Geltung haben, soweit es auch für diese paßt und nicht 
wegen der inneren Verschiedenheit beider Rechtseinrich
tungen keine Bedeutung für die Anschlußberufung haben 
kann. Da nun die Einlegung der Anschlußberufung an 
keine Frist geknüpft ist, die unselbständige Anschlußberu
fung zudem auch keinen neuen Rechtsgang eröffnet, w ird  
man annehmen dürfen, daß eine „gesetzliche F rist“  im 
Sinne des §519b, deren Nichteinhaltung die Verwerfung 
des Rechtsbehelfs rechtfertigen würde, jedenfalls für die 
unselbständige Anschlußberufung nicht in Frage kommt, 
oder doch höchstens in dem Sinne, daß die Einlegung und 
Begründung einer Anschlußberufung nicht mehr möglich 
ist, nachdem die Berufungsverhandlung geschlossen ist.

Für einen Fall, der in der Anfrage des I. ZivSen. ge
schilderten A rt ergibt sich, daß es, um dem Berufungs
beklagten zu seinem Rechte zu verhelfen, der Unterstellung, 
er habe m it seinem zweiten Schriftsatz die bereits durch 
den ersten Schriftsatz eingelegte Anschlußberufung wieder
holen wollen, jedenfalls sie aber tatsächlich wiederholt, 
nicht bedarf, noch weniger der Annahme, daß in dem 
zweiten Schriftsatz eine Zurücknahme der früheren An
schlußberufung liege. Da die in dem zweiten Schriftsatz 
enthaltene Begründung vor dem letzten Verhandlungstermin 
eingereicht ist, kann die Zulässigkeit der Anschlußberu
fung nicht in  Zweifel gezogen werden.

(RG., Großer Senat fü r Zivilsachen, Beschl. v. 29. Aug. 
1942, GSZ 1/1942.) ________  [He.]

Sonstige zivilrechtliche Entscheidungen
■  **  3 . RG. — § 55 EheG. Für die Frage, ob dem Schei
dungsbegehren des Ehemanns trotz der Notwendigkeit 
einer Versorgung von Frau und Kindern stattgegeben 
werden kann, kommt es entscheidend auf die Persönlichkeit 
des Kl. an. In solchem Fall ist Voraussetzung für die 
Scheidung, daß sich der Ehemann, der die Lösung der Ehe 
erstrebt, als arbeitsam, tüchtig und vor allem auch als 
zuverlässig erwiesen hat, also in seiner Persönlichkeit die 
Gewähr dafür bietet, daß er immer in der Lage sein und 
auch den unerschütterlichen Willen haben werde, zu seiner 
Pflicht und zu seinem W ort zu stehen.

Die Parteien, von denen der Kl. jetzt 49, die Bekl. 
48 Jahre alt ist, haben am 12. Juli 1924 geheiratet. Aus 
der Ehe stammen zwei im Jahre 1930 und 1933 ge
borene Söhne. Vom März 1934 bis Jan. 1937 lebten die 
Parteien getrennt; nachdem der KI. von Jan. 1937 bis 
Ende Dez. 1937 sich wieder in der ehelichen Wohnung 
aufgehalten hatte, ist es dann zur dauernden Trennung 
der Parteien gekommen. Der KI. unterhält seit Jahren 
Beziehungen zu einer jetzt 35- oder 36jährigen "P. Er hat 
m it ihr ein im Juli 1941 geborenes Kind und w ill sie 
heiraten.
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Zwischen den Parteien haben zahlreiche gerichtliche 
Verfahren geschwebt. Im Jahre 1934 hat der Kl. bereits 
auf Scheidung der Ehe geklagt. Die Klage ist in beiden 
Instanzen erfolglos geblieben. Im Jahre 1937 hat der Kl. 
das Armenrecht zur Erhebung einer Eheanfechtungsklage 
nachgesucht, es ist ihm aber vom LG. und OLG. versagt 
worden. Ein weiteres Armenrechtsgesuch des Kl. zur Er
hebung einer Scheidungsklage aus §§ 49, 50 EheG, ist 
gleichfalls vom LG. und OLG. zurückgewiesen.

Das Recht der Personenfürsorge für die beiden Kinder 
der Parteien ist dem KI. auf Antrag der Bekl. entzogen 
worden, nachdem der Streit mehrfach drei Instanzen be
schäftigt hatte. Auf Antrag des Pflegers der Kinder ist 
dem Kl. auch unter Strafandrohung verboten worden, die 
Kinder eigenmächtig wegzuholen. Auch Unterhaltsrechts
streitigkeifen sind zwischen den Parteien und auch zwi
schen den Kindern und dem Kl. geführt worden.

Die neue auf § 55 EheG, gestützte Klage war im 
Gegensatz zur Entsch. des OLG. abzuweisen.

Gegen die Annahme des BerR., daß die Voraussetzun
gen des § 55 Abs. 1 EheG, erfü llt sind, bestehen keine 
rechtlichen Bedenken. Rechtlich einwandfrei sind auch die 
Ausführungen zur Frage der Zulässigkeit des W ider
spruchs. Dagegen ist die Begründung, m it der das BG. 
die Beachtlichkeit des Widerspruchs verneint, in mehr
facher Hinsicht rechtsirrig. Das BG., das zunächst auf 
den Wert der vom Kl. beabsichtigten neuen Ehe hin
weist, verkennt nicht, daß im Falle der Scheidung der 
Ehe und der Wiederverheiratung des Kl. der Unterhalts
anspruch der Bekl. und der beiden Kinder erheblich ein
geschränkt werde, meint aber, das sei ihnen anzusinnen. 
Allgemeine Erwägungen ließen sich dagegen nicht ins 
Feld führen, da der Gesetzgeber den E in tritt dieses Übel
standes grundsätzlich gebilligt habe. Im besonderen liege 
hier die Sache so, daß der Kl. schon während bestehender 
Ehe der Durchsetzung der gesetzlichen Unterhaltsan
sprüche von Frau und Kindern derartige Schwierigkeiten 
bereitet habe, daß er sich auch nach Scheidung der Ehe 
nicht widerstrebender und ausweichender verhalten könne. 
Es sei im Gegenteil zu erhoffen, daß er, befreit von der 
ihm verhaßten Ehefessel, mehr verdienen und seine Ver
pflichtungen gegen die Bekl. und die Kinder m it weniger 
W iderwillen erfüllen werde. Die Bekl. sei aber auch im
stande, einem eigenen Erwerbszweige nachzugehen. Die 
Kinder könnten während ihrer beruflichen Inanspruch
nahme erforderlichenfalls in einem Kinderhort betreut 
werden. Die Bekl. habe auch schon 1934 die Ehe zur 
Lösung bringen und sich — was ih r damals noch leichter 
als jetzt gefallen wäre — eine Erwerbstätigkeit schaffen 
können. Besondere Leistungen oder Opfer habe sie in 
der Ehe nicht erbracht, wenn sie auch zwei Kinder ge
boren und nach ihrer Angabe vorher zwei Fehlgeburten 
gehabt habe. Sonach überwögen die fü r die Scheidung 
sprechenden Gesichtspunkte die dagegen zur Begründung 
ihres Widerspruchs vorgebrachten Bedenken der Bekl.

H ier den Kl. von seinen durch die Ehe übernommenen 
Verpflichtungen freizustellen, widerspricht dem gesunden 
Volksempfinden. Der Kl. hat nach den eigenen Feststel
lungen des BG. seine Unterhaltspflichten gröblichst und 
hartnäckig verletzt; die Sorge fü r die Person der Kinder 
hat ihm entzogen werden müssen. Gerade diese Tat
sachen aber kommen nach der Begründung des BG. dem 
Kl. zugute. Ein solches Ergebnis ist vom sittlichen Stand
punkt aus unerträglich, aber auch denkgesetzlich unrich
tig . Das I3G. verneint letzten Endes eine Gefährdung von 
Frau und Kindern durch die Scheidung in bezug auf die 
Unterhaltsansprüche gegen den Kl. deshalb, weil sich die 
Böswilligkeit des Kl. nicht weiter steigern lasse; dabei 
ist außer acht gelassen, daß die Scheidung der jetzigen 
und die Eingehung einers neuen Ehe es dem Kl. außer
ordentlich erleichtern würden, sich seinen Pflichten gegen 
die Bekl. und die Kinder aus der jetzigen Ehe zu ent
ziehen. Gerade weil die Scheidung die Stellung von Frau 
und Kindern verschlechtert, hat der erk. Sen. mehrfach 
ausgesprochen, daß es fü r die Frage, ob dem Schei
dungsbegehren des Ehemanns trotz der Notwendigkeit 
einer Versorgung von Frau und Kindern stattgegeben 
werden kann, entscheidend auf die Persönlichkeit des Kl. 
ankommt. In solchem Fall ist Voraussetzung fü r die 
Scheidung, daß sich der Ehemann, der die Lösung der
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Ehe erstrebt, als arbeitsam, tüchtig und vor allem a 
als zuverlässig erwiesen hat, also in seiner _ Person 
keit die Gewähr dafür bietet, daß er immer in der L K 
sein und auch den unerschütterlichen Willen haben we > 
zu seiner Pflicht und zu seinem W ort zu stehen '
169, 36). Daß es sich hier beim Kl. nicht um eine ,
Persönlichkeit handelt, bedarf keiner weiteren 3 US .. 
rung. Die ..Hoffnung“  des BG., daß sich der Kl. >|n gQ 
der Scheidung bessern werde, ist m it den vom 
selbst getroffenen Feststellungen über das Verhalten 
Kl. unvereinbar. Unhaltbar ist aber auch die Au'ta 
des BG., daß die Bekl. durch eigene Erwerbstätig* 
erheblichem Umfang fü r sich und die Kinder sorgen . £ 
und müsse. Abgesehen davon, daß die Bekl. jetzt ’ J n 
alt und fü r eine Berufstätigkeit ersichtlich nur 1Rrrscht, 
vorgebildet ist, als sie die Schreibmaschine bene- er. 
hat sie die beiden jetzt 12- und 9jährigen Kinder ^ ^  
ziehen. Die Frage, ob unter diesen Umständen v _ ^ 
eine Erwerbstätigkeit zu erwarten ist (§66 Abs. 1 Qabci 
ist unbedenklich zu verneinen (vgl. RGZ. 160, 44 |ian. 
ist zu b.. ücksichtigen, daß es sich hier nur darin ^ ¡ 3- 
delt, ob der Bekl. in i h r e m  V e r h ä l t n i s  z am(j arum. 
g e r  eine Berufstätigkeit zuzumuten ist, nicht aber die 
ob unter den besonderen Verhältnissen des k r -  -^er 
Bekl. ihrem Volke gegenüber die Pflicht hat, zU
die Erziehung der Kinder hinaus zu betätigen, j Urch
beachten ist, daß sie einer solchen Pflicht .aUUenügen 
Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigke“  - L ‘ • - 
könnte. Im übrigen können die besonderen

Tätigfceit g f  „fsse 
inder c 11 V e ™ *  hier 

des Krieges überhaupt nicht maßgebend sein tu ^ ege- 
in Betracht kommende, auf weite Sicht zu treffen ver. 
lung. Wenn das BG. die Bekl. auf die Möghcn ggfit 
weist, die Kinder in einen Kinderhort zu SeReR’e j enüber 
es fehl; durchaus zu Recht macht die Rev. demg ^ ^ ers 
geltend, daß Kinderhorte nicht für Knaben dies getreu- 
bestimmt seien, diese vielmehr der persönliche g ^ ern. 
ung und Erziehung durch den sorgeberechtigte • ^  xvei-
teil bedürften. Aus dem Gesagten ergibt sich ireteneii 
teres auch die Unhaltbarkeit der vom BG. ^ej,ens- 
Ansicht, die Bekl. habe sich schon 1934 eirm ¡er. uni 
Stellung schaffen können; damals waren die ' 
deren Wiedererlangung sich die Bekl. mit E r t° = 
hat, erst vier Jahre und ein Jahr alt, Sanz f iW6-
von, daß damals die Bekl. noch nicht m it de uc!ite und 
tigen Zusammenbruch ihrer Ehe zu rechnen ‘ ¡ „e Frau, 
auch die Verhältnisse auf dem Arbeitsm arkt t 11 u.](j  ohne
zumal wenn sie wie die Bekl. schon 40 Jahre 3 
Berufsvorbildung war, denkbar ungünstig 'va 1  ̂ der

Nach alledem ist die Begründung des Ber k j' veriic>n* 
er die Beachtlichkeit des Widerspruchs der n fzUheben- 
hat, nicht stichhaltig und das BU. daher ^  bedaf)

Lebens
un

bemüld

abgeeS ü > '

Einer Zurückverweisung der Sache an das ¡st. Da 
es nicht, weil der Rechtsstreit zur Entscn- • ¡^¡t un“  
hier im Hinblick auf die Verantwortung®1 »j.e sCjion 
Pflichtvergessenheit des Kl. Frau und Kind • > haben> 
bisher an Unterhalt nur das Notdürftigste er rste ge" 
im Falle der Scheidung wirtschaftlich aufs j n icht zl
fährdet wären, zumal eigener Erwerb der ^  aI1
erwarten ist, ist es sittlich gerechtfertigt, .  ̂ nl)r 
Ehe festzuhalten. Dabei handelt es sich ondern 
persönliche Belange von Frau und Kinder > einheit ai£ 
wäre gerade auch vom Standpunkt der Al L c|ie JVlog' 
unerträglich, wenn dem Kl. durch die Sehe L r sei|ic 
lichkeit eröffnet würde, sich leichter als Kimm1.
Unterhaltspflichten zu entziehen und dam Ent"’.1/ '  
die Grundlage fü r ihre körperliche und ge- , uni m1. 
lung zu nehmen und die gealterte und Itn ‘ ugpfte Be* •’ 
und der Kinder berechtigten Interessen e , ...... wesen

der
um
es

ivmuer Derecnrigien n u a i.w '- ; dwie "  ̂  f :\r 
der nach den Feststellungen des BG.^irg ^  sorge ^¡t

ig  e
die vom Kl. beabs icnugw  — . (it es 
erkauft werden könnte, s seben,

liehe Verfehlungen nicht zur Last *a l,eR’j “ da3 nUf '''rt 
ihre Zukunft preiszugeben. Der Umsta g ¡jndung elIJ 
solchen Opfern die vom Kl. beabsichtigt es aj  ^
neuen Familie i t^ t! der
darin einen Gewinn fü r die Allgemeinheit: z daß ^
die Scheidung der Ehe rechtfertigen ko ’ uen Ehe . 
noch darauf ankommt, ob im übrigen d daS y q  
Kl. der W ert beizumessen wäre, den m der y eld. 
spricht. Infolgedessen ist der Widersp 
beachten.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 14. Okt.
1942, IV 102/4—-)

[He]
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** 4. RG. — § 72 JugWohlfG.
1. Es genügt, daß die Sperrfristen für Anträge auf Auf

hebung der Fürsorgeerziehung bei der Entscheidung der 
‘etzten Tatsacheninstanz über den Aufhebungsantrap ab- 
ffelaufen sind.

2. Ist mit der endgültigen Fürsorgeerziehung bereits vor 
«er Rechtskraft des sie anordnenden Beschlusses begonnen 
worden, so können die Beteiligten schon nach Ablauf eines 
Jahres seit diesem Zeitpunkt die Aufhebung der Fürsorge
erziehung beantragen.

3 Ist die Sperrfrist für einen Aufhebungsantrag noch 
aicht abgelaufen, dann kann die zuständige Stelle den An
rag ohne sachliche Prüfung als unzulässig verwerfen; sie 

hann aber auch, wenn sie nach pflichtmäßigem Ermessen 
p."le sachliche Prüfung für angebracht hält, in eine solche 
'intreten und, wenn diese ergibt, daß die Voraussetzungen 
Vr die Aufhebung der Fürsorgeerziehung nicht gegeben 
“ind, den Antrag mit dieser sachlichen Begründung ab- 
weisen. Das gilt auch dann, wenn der die Fürsorgeerzie
hung anordnende Beschluß noch nicht rechtskräftig ge
worden ist. S K

(RG., IV. ZivSen., Beschl. v. 10. Sept. 1941, IV B  28/41) 
<= RGZ. 168, 17.) [He.]

*

5. KG. — § 28 Abs. 1 TestG. Letztwillige Verfügun
gen, die von Nichtehegatten in einem gemeinschaftlichen 
‘ estament getroffen sind, können insoweit als Einzeltesta- 
; nte aufrechterhalten w.erden, als sie nicht wechselseitig 
'• S. des § 2270 Abs. 1 BGB. sind.

Zwei Schwestern, A. S. und K. S., haben ein gemein- 
l^haftliches Testament in der Weise errichtet, daß die 

s- in der Form eines vollständigen eigenhändigen 
'cstaments den A. zum Erben eingesetzt, die A. S. aber 
„Ur die unterschriebene Erklärung beigefügt hat, daß ein 
.'eiches auch ihr letzter W ille sei. Ein Erbscheinsantrag 

A. ist vom AG. und vom LG. mit der Begründung 
""gelehnt worden, daß das Testament, weil es als ge
meinschaftliches von Schwestern nicht habe errichtet wer- 
t e.n können, nichtig sei. Eine weitere Beschwerde hat 
e,|Weise Erfolg gehabt.

ej Die Erklärung der A. S. kann allerdings als wirksame 
tiseitige letztwillige Verfügung deshalb nicht angesehen 
erden, weil sie nicht, wie es nach §21 Abs. 1 TestG. 

fo rd e r lic h  ist, eine aus sich heraus verständliche eigen- 
l'oige Niederschrift des von ihr Gewollten enthält.

A if ?£egen ist die Verfügung der K. S. geeignet, das 
.^ e rb re c h t des BeschwF. zu begründen. Das RG. hat 

Vv. u.r in RGZ. 87, 33 den Grundsatz aufgestellt, daß Ietzt- 
uiige Verfügungen, die von Nichtehegatten in einem 

fe Uieinschaftlichen Testament getroffen sind, als Einzel- 
^,stamente nicht aufrechterhalten werden können. Diesem 
UirÜ^Pr'mkt Eut sich1 der Senat in JFG. 14, 160 m it Schrift
en | k e' e£en angeschlossen. Beide Entsch. haben jedoch, 
¡..Uers als im vor!. Falle, w e c h s e l b e z ü g l i c h e  Ver- 

gtingen zum Gegenstand, nämlich gegenseitige Erh
i t z u n g e n  der testierenden Geschwister, und sollten 
 ̂kennbar auf solche Fälle beschränkt werden. Die aus 

V r inneren Verbundenheit derartiger wechselbezüglicher 
i ' 'g u n g e n  sich ergebenden, vom RG. unter Hinweis 
§2o oie Entstehungsgeschichte des § 2265 BGB. (jetzt 
di i ^Es. 1 TestG.) erörterten Schwierigkeiten sind nicht 
klU "esorgen, wenn die Verbindung der letztwilligen Er- 
UUrrun.8'en mehrerer nicht ehelich verbundener Personen 
für e-'ne re'n äußerliche ist, dem Inhalte nach aber jede 
¡ej. Sl?h — ohne i n n e r e  Beziehung zu der anderen — 
( W i l l ig e  Verfügungen enthält, die auch bei Hinweg- 
jetl(kL,ng der Verfügung des anderen den letzten Willen 
bar der' Erblasser zweifelsfrei erkennen und durchfiihr- 

1̂ erscheinen lassen.
slceas„ ist hier der Fall. Beide Schwestern haben jede für 
dva ^ber ihren Nachlaß Bestimmungen getroffen, die 
kei?  ̂ inhaltlich gleichlauten, aber in keinerlei Abhängig
em 'Verhältnis zueinander stehen und unabhängig von- 
K. snd.er verw irklicht werden können. Die Verfügung der 
for.,' ls.t deshalb, da sie auch der Form nach den Er- 
Seitjernissen des §21 Abs. 1 TestG. entspricht, als ein- 

. ®es Testament wirksam.
' KG-, 1. ZivSen., Beschl. v. 17. Sept. 1942, 1 W x 290/42.)

6 . KG. — § 48 Abs. 2 TestG. Ein kinderloser Erblas
ser kann in aller Regel seine Ehefrau zur Alleinerbin ein- 
setzen, ohne damit gröblich gegen die Rücksichten auf seine 
Elfern und Geschwister zu verstoßen.

Der Kaufmann S. hat am 20. Sept. 1938 seine Ehefrau, 
m it der er bis zu seinem Tode, am 2. Okt. 1940, etwa 
13 Jahre in kinderloser Ehe verheiratet gewesen ist, zur 
alleinigen Erbin eingesetzt und damit seine M utter sowie 
seine Geschwister von der Erbfolge ausgeschlossen. Die 
zur Erbin eingesetzte Ehefrau hat aus einer früheren Ehe 
einen Sohn. Nachdem das Nachlaßgericht der W itwe auf 
ihren Antrag einen Erbschein über ihre alleinige Erb
folge ausgestellt hatte,, regte eine Schwester des Erb
lassers, die Ehefrau eines Rechtsanwalts, die Einziehung 
an, indem sie geltend machte, daß das Testament des 
Erblassers wegen Übergehung der nächsten Blutsver
wandten nichtig sei. Das Nachlaßgericht lehnte die Ein
ziehung ab. Eine Beschwerde der Schwester wurde vom 
LG. zurückgewiesen. Ihre weitere Beschwerde hat keinen 
Erfolg gehabt.

Die Berufung der BeschwF. auf den Vorspruch des 
TestG. geht aus doppeltem Grunde fehl. Wenn dort ge
sagt w ird, das Vermögen des Erblassers solle sich aus
wirken „zum Wohle von Familie, Sippe und Volk“ , so 
hat damit keineswegs ein Gegensatz zwischen Familie 
und Sippe in dem Sinne begründet werden sollen, daß die 
kinderlose Ehefrau als allenfalls zur Familie, aber nicht 
zur Sippe des Mannes gehörig vor seinen Eltern oder sei
nen Seitenverwandten nicht bevorzugt werden dürfte. 
Wenn hier die Bezeichnungen Familie und Sippe über
haupt eine verschiedene Bedeutung haben, kommt das 
nur in dem Sinne in Betracht, daß die Familie die näch
sten Angehörigen des Erblassers, d. h. seine Ehefrau und 
seine Abkömmlinge, umfaßt, die Sippe dagegen die Eltern 
und die entfernteren Blutsverwandten. Daun ist aber 
schon der Vorspruch dahin zu verstehen, daß der Erb
lasser in erster Linie auf die Familie als den Kreis seiner 
nächsten Angehörigen und erst in zweiter Linie auf die 
Sippe als den Kreis der entfernteren Angehörigen Rück
sicht zu nehmen hat. Daß dies die Meinung des Gesetz
gebers ist, w ird durch §48 Abs. 2 TestG. bestätigt, in
sofern dort die Begriffe der — engeren — Familie'und 
der Sippe in den einen Begriff der — weiteren — Familie 
zusammengezogen werden: Das steht nicht im Gegensatz 
zu dem Vorspruche. Auch im Rahmen des § 48 Abs. 2 
TestG. sind die Rücksichten, die ein Erblasser auf die 
Interessen eines gesetzlichen Erben zu nehmen hat, 
grundsätzlich um so stärker, je näher dieser gesetzliche 
Erbe ihm als Angehöriger steht. Ein Ehegatte steht aber 
— als M itglied der engeren Familie — regelmäßig dem 
anderen Ehegatten näher als die Eltern und die Seiten
verwandten, die lediglich zur weiteren Familie gehören. 
Ein besonderer Vorzug der Sippe gegenüber der Familie 
hat jedenfalls, wie § 48 Abs. 2 TestG. deutlich ergibt, 
nicht begründet werden sollen.

Aber selbst wenn die Auffassung der BeschwF. von der 
Bedeutung des Vorspruchs richtig wäre, würde ein Ver
stoß des Erblassers gegen die dort niedergelegten Leit
gedanken das Testament noch nicht nichtig machen. Denn 
der Vorspruch ist, wie außer Zweifel steht, keine gesetz
liche Vorschrift i. S. des § 48 Abs. 1 TestG., deren Ver
letzung die N ichtigkeit des Testamentes nach sich zieht. 
Er g ibt nur die fü r den Gesetzgeber leitend gewesenen 
Gedanken und Ziele wieder und ermöglicht es so, in den 
Sinn der nachfolgenden einzelnen Gesetzesparagraphen 
besser einzudringen. Erst diese letzteren enthalten die 
maßgebenden Vorschriften, m it denen die eingangs her
vorgehobenen Ziele erreicht werden sollen. Es ist aber 
durchaus möglich, daß der Gesetzgeber zur Vermeidung 
von Härten sich mit Vorschriften begnügt, welche die Er
reichung des erstrebten Hochzieles nicht in vollem Um
fange, sondern nur annäherungsweise gewährleisten. Ein 
Beispiel hierfür bildet gerade der §48 Abs. 2 TestG., in
sofern danach nicht jeder Verstoß gegen die vom Erb
lasser zu nehmenden Rücksichten die getroffene Ver- 
fügung nichtig machen soll, sondern nur ein gröblicher 
Verstoß. Diese Einschränkung wäre unsinnig, wenn nach 
dem Vorspruche schon jeder Verstoß, auch der nicht 
gröbliche, die N ichtigkeit zur Folge hätte. Die Frage, ob 
eine Verfügung von Todes wegen ihrem Inhalte“  nach
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nichtig ist, darf demgemäß nur auf Grund der eigent- 
liehen Gesetzesvorschriften, insbes. des § 48 Abs. 2 TestG., 
beantwortet werden. Hierbei ist der Vorspruch lediglich 
insofern von Bedeutung, als er dazu dienen kann, Zweifel 
über die Bedeutung der gesetzlichen Vorschrift zu be
heben. §48 Abs. 2 TestG. läßt aber keinen Zweifel dar
über, daß nur Verstöße gegen die auf Familie und Volks
gemeinschaft zu nehmenden Rücksichten getroffen wer
den sollen, wobei zur Familie, wie allenfalls durch den 
Vorspruch bestätigt werden mag, nicht nur die Ehefrau 
und die Abkömmlinge des Erblassers als seine nächsten 
Angehörigen, sondern auch die entfernteren Sippenmit
glieder zu rechnen sind.

Die Auffassung der BeschwF., daß zur Familie des 
Erblassers seine Ehefrau nur beim Vorhandensein ge
meinschaftlicher Kinder gehöre, ist abwegig. Sie findet ltn 
Gesetz, auch im nationalsozialistischen TestG., keine 
Grundlage und w ird ebenso vom allgemeinen Volksemp
finden abgelehnt. Die Ehefrau ist vielmehr, auch in der 
kinderlosen Ehe und gerade in dieser, der nächste An
gehörige des Erblassers. Das kommt in vermögensrecht
licher Beziehung einmal in einer besonders weitgehenden 
familienrechtlichen gegenseitigen Unterhaltspflicht der 
Ehegatten zum Ausdruck, ferner erbrechtlich darin, daß 
der Ehegatte — vor Eltern und Seitenverwandten — schon 
neben Abkömmlingen und daß er beim Fehlen von sol
chen nicht nur zur einen Hälfte, sondern auch mit dem 
Voraus des § 1932 BGB. an dem Nachlaß beteiligt ist, 
sowie endlich in einem Pflichtteilsrechte, wie es im üb
rigen nur den Abkömmlingen und den Eltern des Erb
lassers, dagegen nicht auch den Geschwistern zusteht. 
Es mag dahingestellt bleiben, ob diese Regelung der 
Rechtsbeziehungen der Ehegatten nach neuerer Anschau
ung im einzelnen reformbedürftig ist. Die ihr zugrunde 
liegende Verbundenheit der Ehegatten in einer regel
mäßig bis zum Tode des einen dauernden engen Lebens
gemeinschaft und damit die Eigenschaft des einen Ehe
gatten als des neben den Abkömmlingen nächsten Ange
hörigen des anderen w ird auch in der neueren Gesetz
gebung nicht in Zweifel gezogen. Ebensowenig hat sich 
in der Volksanschauung insoweit ein Wandel vollzogen. 
Es ist nach wie vor weitgehend üblich, daß Eheleute sich 
gerade fü r den Fall der Kinderlosigkeit ihrer Ehe gegen
seitig zu Erben einsetzen, ohne — etwa auf dem durch 
§ 2269 BGB. gewiesenen Wege — fü r den Rückfall des 
Vermögens an die eigene Sippe zu sorgen, oder daß ein 
Ehegatte einseitig den anderen einsetzt, ohne ihn durch 
eine Nacherbschaft zu beschränken. Solche Verfügungen, 
m it denen der nächste Angehörige des Erblassers vor 
entfernteren, wenn auch erbrechtlich bis zu einem ge
wissen Grade gleichstehenden Personen bevorzugt w ird, 
sind tatsächlich: fü r den Regelfall nicht zu beanstanden. 
Sie brauchen demgemäß vom Erblasser auch nicht beson
ders begründet zu werden, weil sie ihre grundsätzliche 
Rechtfertigung in sich tragen. 1

Damit ist nicht gesagt, daß nicht ausnahmsweise ein
mal auch die Bevorzugung der Ehefrau vor anderen ge
setzlichen Erben, vor allem freilich 'vor Kindern des Erb
lassers, gröblich zu mißbilligen ¡sein könnte, ns sei etwa 
auf das von R o t h  (DR. 1941, 167) angeführte Beispiel 
verwiesen: „Der allein schuldig geschiedene Erblasser, 
der im späten Alter die Störerin der bisherigen Ehe . ge
heiratet hat, wendet seinen gesamten Nachlaß dieser zwei
ten kinderlosen Frau zu, so daß der erwachsene Sohn 
erster Ehe, der bis zu dieser zweiten von ihm m ißbillig
ten Heirat seines Vaters für dessen Unternehmen seine 
Arbeitskraft jahrelang aufopfernd eingesetzt hatte, auf 
den Pflichtteilsanspruch verwiesen ist, der es ihm nicht 
ermöglicht, eine einigermaßen gleichartige Existenz neu 
zu begründen.“  Im vorl. fa lle  sind jedoch Umstände, die 
eine gleiche Beurteilung rechtfertigen könnten, nicht ge
geben.

Die BeschwF. legt in dieser Beziehung besonderes Ge
wicht darauf, daß die zum Nachlaß gehörigen Geschäfte 
des Erblassers von seinen Vorfahren begründet worden 
seien und sich seitdem praktisch stets im Besitz der Fa
milie S. befunden hätten. Das LG. führt dazu aus, daß 
diese Geschäfte durch Einbringung in eine Aktiengesell
schaft schon vor dem Erwerbe des Erblassers ihrer Eigen
schaft als Familiengeschäfte entkleidet worden seien. Die 
weitere Beschwerde wendet sich gegen diese Feststel

lung. Es kommt jedoch darauf nicht an. Auch der Um 
stand, daß zum Nachlaß gehörige Geschäfte im tro g  hfn. 
oder sonst aus altem Familienbesitz erworben s > zll 
dert den Erblasser regelmäßig nicht, sie seiner r  den 
hinterlassen, die ja, was ernstlich nicht bestritten ... t 
kann, kraft Gesetzes ohnehin zur Hälfte daran 
sein würde und dann bei der Auseinandersetzu g der 
selbe Recht auf Übernahme hätte wie die Gesamtn 
übrigen Miterben. Zum mindesten liegt in einer • 
Verfügung noch keine g r ö b l i c h e  Pflichtverletz S Qe. 
Erblassers. Daß die Frau als Inhaberin des ®rerDlwejter- 
schäftes den Namen des Erblassers in der Firma 
führen darf, beruht auf §22 HOB. Wer das * g
esse der Sippe fü r untragbar hält, muß eine. Anpin. et- 
dieser Vorschrift verlangen. Bis dahin kann ®DerFirmen- 
waiges Bedenken gegen die Angemessenheit der r  
fortführung nicht dazu führen, die ganze Erbem hat 
der Frau fü r nichtig zu erklären. § 48 Abs. 2 1 .¿jjtes 
nicht den Zweck, etwaigen Mängeln des Firme
abzuhelfen. Prhlasser

Die BeschwF. macht ferner geltend, daß der n. seiner 
sich die von ihm betriebenen Geschäfte auf •'■Ost ver- 
Mutter m it deren M itteln in sittenwidriger t
schafft habe und deshalb zu ihrer Rückgabe ve 1 
gewesen sei. Sie meint, daß er aus diesem Grün ^  e, 
Mutter als Erbin hätte einsetzen müssen. °as 1S > te r
sehen davon, daß die beschwerdeführende b enw fg
durch die Verletzung einer solchen Pflicht des c. -rk|jch 
nicht beschwert sein würde, rechtsirrig. Wenn tand ist 
ein Rückgabeanspruch gegen den Erblasser t>e ^fgibt 
daran durch den Erbfall nichts geändert worden. den 
der Mutter unbenommen, diesen Anspruch g &
Nachlaß geltend zu machen. Ihrer Einsetzung des
bedurfte es dazu nicht. Reichte aber das Vern zur 
Erblassers nicht aus, um einen Anspruch geg sagen, 
Entstehung zu bringen, so läßt sich auch nie geteiii- 
daß es ihn verpflichtet hätte, seiner Mutter „  fürchtung 
gung an dem Nachlasse einzuräumen. Die t>ei bschein 
der BeschwF., daß — im ersteren Falle —- der g über 
fü r die Alleinerbin die Möglichkeit eröffne, . . gam %u 
nicht zum Nachlaß gehörige Gegenstände w dem 
verfügen, ist unbegründet. Der Erbschein G.m°R fügung 
durch ihn Ausgewiesenen ausschließlich die • ¡,ejt be- 
über Nachlaßgegenstände. Über die Zugeho & 
stimmter Gegenstände zum Nachlaß besagt er ur oder 

Unerheblich ist, ob die Ehe des Erblassers unSfen 
weniger glücklich gewesen ist. Diese Frage zug  Frb- 
der Ehefrau zu entscheiden, stand ausschhenUc ¿em
lasser selbst zu. Andere Personen können nien ^ glirheit 
Einwande gehört werden, der Erblasser sei setl) um 
nicht so glücklich gewesen, wie er hätte sein m fen Es 
seine Ehefrau zur Alleinerbin einsetzen zu p;chenden 
muß genügen, daß der Erblasser hierzu aus 
Anlaß gesehen hat. Frblassers

Ein Bedenken gegen die Verfügung des von der 
könnte allenfalls dann erhoben werden, wenn zU ¿er 
Erbfolge ausgeschlossene Mutter — im Gegen Unterhalt 
Ehefrau — unterhaltsbedürftig wäre und den rmöchte. 
mit H ilfe  des Pflichtteils nicht zu decken einmal 
Etwas Derartiges ist aber von der Beschwr. einzelner 
behauptet worden. Ob auch eine Bedürftig« Betjenken
Geschwister, insbes. der BeschwF., ein g le'c . „ pjnen Leb- t ...■ ..I___ Ul PAloccpr hei seine“Geschwister, msues. uer D e s c n w r c m  & «einen 
begründen würde, obwohl der Erblasser be . war, 
Zeiten ihnen gegenüber nicht unterhaltspr änderen 
kann dahingestellt bleiben. Die BeschwF. un io. daß sie 
Geschwister sind ebenfalls nicht derart pedu *o’ an deni 
fü r ihren Lebensunterhalt auf eine Beteilig j^ßen
Nachlasse ihres Bruders angewiesen warei • n Vcr. 
außerdem einen Rückhalt an ihrer Mutter, vVj rd.
mögen ihnen voraussichtlich später noen vermögen^ 
Endlich konnte unerörtert bleiben, in welcne „ esehei 
Verhältnissen sich die W itwe des Erblass >, jßSt wenn 
von dem ihr zugedachten Nachlaß, h e .m c ie ^ - ^  wären,
erhältnissen sich die W itwe des Erblassers, a g v,J n  

von dem ihr zugedachten Nachlaß, hc.mde . - w .„
diese Vermögensverhältnisse ganz besony,lpin7.r|,in min- 
-.vürde die Einsetzung der W itwe zur A , Erblassers

Iz-pinon rrrnhlipllPtl VCrStOD , 0nHCfl
wurde die Umsetzung uer wuwe — ■ - Erblasse*- 
destens noch keinen gröblichen Verstoß nehmenden 
gegen die auf seine Blutsverwandten et\ nden der
Rücksichten bedeuten. Von welchen Be'^eg| ,  den Um- 
Erblasser sich bei einer Verfügung, zu ¡st im
ständen nach berechtigt war, hat leitc . . Be-
Rahmen des §48 Abs. 2 TestG. grundsatzlic

I
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deutung (RGZ. 166, 397 und RG.: DR. 1942, 538). Es 
kommt deshalb von diesem Gesichtspunkte aus auch nicht 
darauf an, ob und inwieweit der Erblasser zu der ge
troffenen Verfügung durch Haß und Abneigung gegen 
den Ehemann der BeschwF. bestimmt worden ist. Aber 
auch vom Gesichtspunkte des § 138 BGB. aus würde eine 
entsprechende Feststellung nicht ausreichen, um die ihrem 
Inhalte nach objektiv zulässige Verfügung des Erblassers 
für nichtig zu erklären. Überdies ist die landgerichtliche 
Würdigung des Sachverhalts dahin, daß fü r die Maßgeb- 
jichkeit des behaupteten Beweggrundes des Erblassers 
kein Anhaltspunkt gegeben sei, fre i von rechtlichen Be
denken.

Daß die Volksgemeinschaft kein Interesse daran hat, 
den Nachlaß des Erblassers nicht seiner W itwe allein, 
sondern zur Hälfte auch seinen Blutsverwandten zufallen 
zu lassen, ist vom LG. zutreffend dargelegt worden. Eher 
könnte hier umgekehrt gesagt werden, daß die Allgemein
heit ein Interesse daran habe, die Geschäfte durch einen 
Alleinerben fortgeführt, anstatt sie einer Erbengemein
schaft überantwortet zu sehen, unter deren Mitgliedern 
erhebliche Gegensätze bestehen würden.

Ist hiernach die Einsetzung der W itwe des Erblassers 
zur Alleinerbin weder grundsätzlich noch im Hinblick auf 
die besonderen Umstände des Falles zu beanstanden, so 
ergibt sich daraus, daß das Vermögen des Erblassers 
beim Tode der W itwe an ihre zur Zeit noch nicht zu 
bestimmenden Erben, vermutlich an ihren Sohn, fallen 
Vird. Das ist aber, wie das LG. zutreffend bemerkt, eine 
Spätfolge des Testamentes, die an der Zulässigkeit der 
Verfügung des Erblassers nichts ändern kann. Sie wird — 
hinsichtlich des gesetzlichen Erbteils der W itwe — auch 
v°m Gesetzgeber in Kauf genommen.

(KG., l.Z ivSen., Beschl. v. 15. Okt. 1942, 1 W x 303/42.)

*

7. KG. — §37 REG.; § 15 EHRV.
Ist über einen Erbhof ein Kauf- oder Übergabevertrag 

geschlossen worden und stirbt der Erwerber vor der Ein
wägung in das Grundbuch, so vererbt sich sein Übereig- 
*>ungsanspruch, wenn er nicht nach dem Willen der Ver- 
Wagsparteien erlöschen sollte, nach Anerbenrecht.
, Ob eine bereits vorliegende Genehmigung des AEG. 

s>ch auch auf die Übertragung des Erbhofes an den An- 
®rben des Erwerbers bezieht, ist Auslegungsfrage. Das 
AEG. hat seinen Beschluß nötigenfalls klarzusteflen oder 
Zu ergänzen.
, Über die Vererbung des Übereignungsanspruches kann 

e<n Erbschein ausgestellt werden.
Die am 12. Mai 1939 verstorbene W itwe G. war Eigen

tümerin eines in Ostpreußen gelegenen Erbhofes. Sie 
'vurde von vier Söhnen beerbt. Anerbe wurde der jüngste 
Sohn Ernst G. Dieser schloß am 12. Juli 1939 m it den 
übrigen Erben einen Vertrag dahin, daß der Zweitälteste 
Sohn der Erblasserin Johannes G. den Erbhof erhalten 
sollte. Ob auch die Auflassung an den Erwerber erteilt 
Worden ist, steht nicht fest. Der Übergabevertrag wurde 
am 19. April 1940 vom AEG genehmigt. Johannes G. ist 
am 19. Febr. 1942, ohne als Eigentümer des Erbhofes ein
getragen zu sein, ohne Hinterlassung eines Sohnes ge- 
‘aUen. Sein ältester Bruder Alexander hat beantragt, ihm 

Hoffolgezeugnis dahin zu erteilen, daß er Anerbe des 
Verstorbenen geworden sei. Das Nachlaßgericht lehnte 
ü>e Erteilung des Zeugnisses ab. Eine Beschwerde des 
Antragstellers wurde vom LG. zurückgewiesen. Die wei- 
tere Beschwerde hat Erfolg gehabt.
, Das LG. geht davon aus, daß der verstorbene Jo
hannes G. das Eigentum an dem ihm übergebenen Erb
hofe erst durch Auflassung und Eintragung im Gründ
lic h e  habe erwerben können, daß er also mangels Ein
legung  nicht Eigentümer des Erbhofes und damit Bauer

S. des §11 Abs. 1 REG geworden sei. Das ist entgegen 
,er Auffassung der weiteren Beschwerde unzweifelhaft 

Ochtig. Die allgemeinen Vorschriften des BGB. über den 
icchtsgeschäftlichen Erwerb eines Grundstückes (durch 
Thflassung und Eintragung) gelten auch fü r den Erbhof. 
Die Veräußerung des Erbhofes bedarf zwar nach § 37 
j)EG der Genehmigung des AEG. Diese Genehmigung 
Ult aber nicht die W irkung, daß schon der Übergabe

vertrag, sei es auch in Verbindung mit der Auflassung, 
den Eigentumswechsel herbeiführte, die Eigentumsum
schreibung also nur rechtsbekundende Bedeutung hätte. 
Das Eigentum geht vielmehr in jedem Falle erst m it der 
Eintragung im Grundbuche über.

Es ist nun nicht zu verkennen, daß bei dieser Rechts
lage eine unmittelbare Anwendung des Anerbenrechtes 
(§§ 19 ff. REG) auf die Beerbung des. Johannes G. unmög
lich ist. Nach dem W ortlaut des §19 REG bildet nur „der 
Erbhof“  hinsichtlich der gesetzlichen Erbfolge einen be
sonderen Teil der Erbschaft und geht nur „der Erbhof“  
nach Maßgabe der §§20 ff. REG ungeteilt auf den An
erben über. Daraus w ird gefolgert, daß der Übereig
nungsanspruch des Übernehmers (oder sonstigen Erwer
bers) eines Erbhofes sich nicht nach Anerbenrecht ver
erben könne. Die weitere notwendige Folge würde sein, 
daß er überhaupt nicht vererblich wäre, weil eine ge
wöhnliche Vererbung den Erbhof in einer dem Anerben
recht grundsätzlich zuwiderlaufenden Weise der Anerben
folge, sei es auf die Dauer (bei einer Mehrheit von 
Erben), sei es wenigstens fü r einen Erbfall (bei einem 
Alleinerben), entziehen würde (so LEHG Celle: JW. 1936, 
2738). Es könnte dann höchstens in Frage kommen, ob 
eine Ausnahme für. den Fall zu machen wäre, daß der 
nach dem bürgerlichen Rechte als Alleinerbe Berufene 
zugleich der Anerbe ist, was fü r die Beerbung des ver
storbenen Johannes G. nicht zutrifft.

Es bleibt jedoch zu prüfen, ob eine entsprechende An
wendung des Gesetzes derart geboten ist, daß bei der 
Erbfolge gern, den §§19 ff. REG dem Erbhofe selbst der 
Anspruch auf Übertragung eines solchen gleichzusetzen 
ist. Voraussetzung hierfür wäre, wie für jede nicht aus
drücklich angeordnete entsprechende Anwendung einer 
Vorschrift, daß der Gesetzgeber bei der Schaffung der 
§§ 19 ff. REG an den Fall der Nachlaßzugehörigkeit eines 
bloßen Übereignungsanspruches nicht gedacht hat, ihn 
wenigstens von der getroffenen allgemeinen Regelung 
nicht geradezu hat ausschließen wollen, daß der Fall aber 
dem im Gesetz geregelten rechtsähnlich ist und nach den 
Zwecken des Gesetzes (wenn auch nicht gerade nach den 
Einleitungsworten: §56 REG) eine gleiche Regelung er
fordert. Die erste Voraussetzung ist unbedenklich zu be
jahen. Die Möglichkeit, daß der Eigentümer eines Erb
hofes sich zu dessen Übertragung verpflichtet hat, der 
Erwerber jedoch vor der grundbuchlichen Umschreibung 
des Eigentums stirbt, lag für den Gesetzgeber bei der 
Aufstellung der Anerbenordnung sehr fern. Es darf des
halb angenommen werden, daß er ihn unberücksichtigt 
gelassen hat, sei es auch nur, um nicht die fü r den Erb
hof als solchen gegebene neue Rechtsordnung mit einer 
verhältnismäßig unwichtig erscheinenden Erweiterung (auf 
den bloßen Übereignungsanspruch) zu belasten. Hat aber 
der Gesetzgeber an die Vererbung des Übereignungs
anspruches überhaupt nicht gedacht oder hat er die Rege
lung dieser Frage der Rspr. überlassen wollen, so ist da
mit die grundsätzliche Zulässigkeit einer entsprechenden 
Gesetzesanwendung gegeben.

Auch die Rechtsähnlichkeit der beiden Fälle, daß ein 
Erbhof und daß der Anspruch auf Übereignung eines 
solchen zum Nachlaß gehört, sowie die Notwendigkeit 
einer gleichmäßigen rechtlichen Behandlung dieser Fälle 
ist anzuerkennen. Für den Erblasser selbst bedeutete es, 
zumal wenn er den Erbhof schon in Besitz und Bewirt
schaftung genommen hatte, praktisch keinen Unterschied, 
ob er lediglich einen rechtsgültigen Anspruch auf den 
Erbhof besaß oder ob er den Gegenstand dieses An
spruches auch saehenrechtlich schon endgültig erworben 
hatte. Unterstellt man also zunächst einmal, daß der An
spruch nach dem Willen der Vertragsparteien vererblich 
sein sollte und daß auch das AEG seine Genehmigung 
zur Übertragung auf den Erwerber o d e r  auf dessen An
erben gegeben hat, so besteht vom Standpunkte des Ge
setzgebers aus kein Anlaß, die Vererbung gleichwohl 
auszuschließen. Die Rücksicht auf die Zwecke des Erb
hofrechtes macht es nicht notwendig, im Falle des vor
zeitigen Todes eines Erbhoferwerbers gerade der Eigen
tumsumschreibung maßgebende Bedeutung fü r die Durch
führbarkeit der Veräußerung beizumessen. Erbe des An
spruches darf aber, wenn nicht die Zwecke der Anerben
ordnung durchkreuzt werden sollen, nur der Anerbe des
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Erwerbers sein. Daß dann bezüglich eines Erbhofs unter 
Umständen zwei Anerben vorhanden sein können, näm
lich der Anerbe des etwa gleichfalls verstorbenen Ver
äußerers, der ja rechtlich immer noch Eigentümer des 
Erbhofes geblieben war, und der Anerbe des Erwerbers, 
ist kein Hindernis fü r die hier vertretene entsprechende 
Gesetzesanwendung. Denn die beiden Anerben stehen 
nicht in einer Rechtsgemeinschaft hinsichtlich des Erb
hofes, was den §§ 1 Abs. 1 Z iff. 2, 19 Abs. 2 REG wider
sprechen würde, sondern zueinander im Verhältnis des 
Übergabeverpf lichteten zumübernahmeberechtigten.Eigent
licher Anerbe ist allein der Anerbe des Veräußerers; er ist 
aber verpflichtet, den Erbhof an den Anerben des Er
werbers zu übereignen.

Voraussetzung fü r die danach rechtlich mögliche Ver
erbung des Übereignungsanspruches auf den Anerben des 
Erwerbers ist freilich, wie schon angedeutet wurde, ein 
Doppeltes. Die Parteien des Übergabevertrages müssen 
übereinstimmend den W illen gehabt haben, den Vertrag 
fü r den Fall des vorzeitigen Todes des Erwerbers auch 
fü r dessen Anerben gelten zu lassen, und das AEG muß 
in demselben Sinne seine Genehmigung zu dem Vertrage 
erteilt haben oder wenigstens noch nachträglich erteilen. 
Eine solche Willensrichtung der Parteien und eine solche 
Bedeutung der etwa schon vor dem Tode des Erwerbers 
erteilten Genehmigung des AEG w ird aber häufig fest
zustellen sein. Denn die Beteiligten und das AEG müssen 
ohne weiteres damit rechnen, daß die vereinbarte bzw. 
genehmigte Übertragung, wenn sie durchgeführt wird, 
irgendwann einmal den Anerben des Erwerbers zum 
Eigentümer des Erbhofes macht. Man w ird deshalb ihr 
Einverständnis hiermit auch fü r den Fall des vorzeitigen 
Todes des Erwerbers annehmen können, wenn nicht be
sondere Umstände darauf schließen lassen, daß ihnen 
eine zufällige Verzögerung in der Durchführung des 
Vertrages genügt hätte, um von der Übergabe (an den 
Anerben des Erwerbers) Abstand zu nehmen bzw. die 
Genehmigung dazu zu versagen.

Im wesentlichen derselben Ansicht ist W ö h r m a n n  
(REG §37 Anm. 166) m it der Maßgabe, daß der Über
eignungsanspruch erst nach der anerbengerichtlichen Ge
nehmigung des Vertrages vererblich werden soll. Zu die
ser Einschränkung, auf die es übrigens im vorl. Falle 
nicht ankommen würde, besteht kein Anlaß. Unzweifelhaft 
w ird mit dem Ansprüche selbst zugleich seine Vererb
lichkeit hinfällig, wenn das AEG die Genehmigung auch 
nachträglich nicht erteilt. Es besteht aber kein Grund, 
die Möglichkeit einer solchen noch nach dem Tode des 
Erwerbers auszusprechenden Genehmigung von vornher
ein auszuschließen (ebenso V o g e l s ,  REG §37 Anm. 
176). V o g e l s  w ill bei Ü b e r g a b e vertragen einen an
deren Unterschied machen, nämlich dahin, daß die Ver
erblichkeit regelmäßig erst nach' der Auflassung Platz 
greife. Es erscheint jedoch von dem hier eingenommenen 
Standpunkte aus unerheblich, ob zur rechtsgültigen Be
gründung des Übereignungsanspruches bis zum Tode des 
Erwerbers auch noch eine Erfüllungshandlung des Ver
äußerers hinzugekommen ist. Wesentlich kann nur der 
Umstand sein, daß der letztere zur Erfüllung auch nach 
dem Tode des Erwerbers verpflichtet bleiben soll (was 
übrigens durch den Vollzug der Auflassung allein noch 
nicht außer Zweifel gestellt zu sein braucht). (Vgl. auch 
B e r g m a n n :  DGWR. 1936, 283, der die hier vertretene 
Regelung ebenfalls fü r naheliegend und zweckmäßig er
achtet, allerdings die erforderliche Grundlage dafür im 
geltenden Rechte vermißt.)

Aus der Anerkennung der Vererblichkeit des Über
eignungsanspruches fo lg t nun allerdings noch nicht not
wendig, daß über die Vererbung auch eine A rt Hoffolge
zeugnisses i. S. des §15 Abs. 2 EHRV ausgestellt werden 
kann. Weitere Voraussetzung fü r die wiederum entspre
chende Anwendung dieser Vorschrift ist vielmehr, daß 
der Zweck des eine besondere A rt des Erbscheins bilden
den Zeugnisses dessen Ausstellung auch fü r den Fall 
der Vererbung eines bloßen Übereignungsanspruches er
fordert. Das letztere könnte fü r den Fall bezweifelt wer
den, daß mit der Durchführung des schuldrechtlichen 
Vertrages überhaupt noch1 nicht begonnen wurde. Denn 
der Erbschein soll dem Erben als Ausweis im rechts
geschäftlichen Verkehr und gegenüber Behörden, insbes. 
gegenüber dem GBA., dienen. Dagegen hat das Erb

scheinsverfahren nicht den Zweck, dem Beteiligten ^  
einer (vorläufigen) gerichtlichen Entsch. über einen t  
rechtsstreit zu verhelfen. Das Hoffolgezeugnis kann u 
halb nur dann ausgestellt werden, wenn es geeignet > 
dem Anerben des Erwerbers als Ausweis in dem bezeig
neten Sinne zu dienen. Die hier ausreichende — b,oße
Möglichkeit einer solchen Verwendung ist aber schon 
den Fall, daß die Erfüllung des Vertrages in '.°ßetl. 
Umfange noch aussteht, nicht schlechthin auszuschhe 
Der Inhaber des Zeugnisses kann sich mit dessen 
mindestens gegenüber dem Veräußerer als dem Schn 
des Übereignungsanspruches gern. § 2367 BGB. über ^  
Anerbenrecht ausweisen mit der W irkung, daß “ e,r, cSen 
äußerer — mit befreiender W irkung — an ihn autsonte- 
darf, auch wenn wirklicher Anerbe ein anderer sein 
Noch weniger bedenklich ist die Zulässigkeit def  ‘ r 
Stellung des Zeugnisses fü r den Fall, daß in Austu die 
des schuldrechtlichen Veräußerungsvertrages au 
Auflassung schon erteilt worden ist. In d l6*?!?) njcht 
kommt Feilich seine Verwendung gern. §2367 B u  • ^ef 
mehr in Betracht, weil der Veräußerer zum Zvve ,a„  
Erfüllung des Übereignungsanspruches schon 3ll®if J ’ eC[i- 
hat, was er selbst zur Herbeiführung des Eigentum das 
sels tun konnte. Das Zeugnis w ird aber nun men' ,es.elii- 
Grundbuchverfahren von Bedeutung. Der Erbe  ̂ j%ann 
gen, dem ein Grundstück aufgelassen worden ls a gei
sich nämlich auf Grund dieser Auflassung an r i1 ein- 
nes Erblassers als Eigentümer in das Grünem 7,
tragen lassen (vgl. RGRKomm. z. BGB. § 7vVecke 
§925 Anm. 5 =  JFG.7, 325) und muß zu diesem 'E rster 
dem GBA. die Erbfolge gern. §35 GBO., ^  g eschwF- 
Linie durch einen Erbschein, nachweisen. Der auf
bedarf also des beantragten Hoffolgezeugnisse^^ßm-h- 
Grund der etwa schon vorl. Auflassung seine ? . zu er
liche Eintragung als Eigentümer des Erbhot prüfen, 
reichen. Das GBA. hat demgegenüber nicht wa nur
ob der schuldrechtliche Veräußerungsvertrag ‘ ^  die
zugunsten des Erwerbers persönlich gehen s0, ende Auf* 
fü r die Eigentumsumschreibung allein maüge n ^ana. 
lassung nicht in solcher Weise beschränkt "L ,. ^gamkeit 
Es hat dagegen zu prüfen, ob die — z.ur a j es AEG 
der Auflassung erforderliche — Genehmigung _je n  ist, 
nur mit der bezeichneten Beschränkung erteilt F ¿¡nzungnur mit uer Dezeicnneten DescnranKuug r  Frga 
und nötigenfalls auf eine Klarstellung oder 
des Beschlusses des AEG hinzuwirken.in. j es Zeug"

Für das Nachlaßgericht muß es zur Erteimna ef, sChon 
nisses fü r den von ihm zu ermittelnden A n pni;ng eine® 
genügen, daß die M ö g l i c h k e i t  der Fests F|.werbers 
auf die Vererblichkeit der Vertragsrechte a et%va an
gerichteten Willens der Parteien — auch du und dah,m . ver-gezeigte Ermittelungen — nicht auszuräumen j fel 
das AEG die Genehmigung dazu nicht zw . ers ertemU clS  r \  I '  J <_11C V J c I l c I l l T l l ^  U l l [ £  U d Z U  -K g T S  , . t
sagt hat. Denn das dem Anerben des Erw hins'ctl ' 
Hoffolgezeugnis (Zeugnis über die Anerben m Wese 
lieh des Übereignungsanspruches) besagt b Anspr~' 
nach nichts über den rechtlichen Bes*?!Lr seine Eig.ep. 
ches, sondern weist den Benannten nur ud j eS m°& 
schaft als Anerbe des Erwerbers hinsich 
licherweise (fort-) bestehenden Ansprüche . 321/4- )

(KG., l.Z ivSen., Beschl. v. 29. Okt. 1942,

* des Scbme.r'
■  8 . OLG. — §847 BGB. Bei der Berechnungen^ sicB i» 
zensgeldes ist der versicherte Schädiger, w je ein« 1 u 
ungünstiger wirtschaftlicher Lage behna ,pj^onitnen 
son m it durchschnittlichem Vermögen un - 
behandeln. Fahrt mi* ,sem

Ein Diplomlandwirt hatte während er v0n e
nem Motorrad auf einer Landstraße dur ¿u«30’ pe- 
Führer eines Lastkraftwagens verschi je ' gen d r i f t e  
stoß mit ihm schwere körperliche Scha k  ße körpet 
tragen, die in ganz außergewöhnliche urid au n
und seelische Schmerzen verursacht n fanoreichen ,erI 
Zukunft hervorrufen werden. Seine umr ^  gef£{?aiter, 
densersatzansprüche gegen den Fun n Fuhr 3 |
Halter des Lastkraftwagens, einen‘ tru ".uch, den er 
sind bis auf seinen Schmerzensgelda P ^  ¡¡¡jt zu ^  
§847 BGB. stützt und den das LG. rn u “ eriedigt- PU erC 
rig  nach seiner Meinung bemessen m , eine n 
im Berufungsverfahren gebeten, ihm
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Summe nach Ermessen des Gerichts zuzusprechen. Das 
GLG. hat ihm noch weiter 7500 M l  Schmerzensgeld, ins
gesamt also 10000 M i ,  zuerkannt. Es geht davon aus, 
uaß die Bekl. nicht nur aus dem KraftfG., sondern auch 
nach den Vorschriften über unerlaubte Handlung dem Kl. 
!j°ll schadensersatzpflichtig sind und daher auch nach 
^847 BGB. eine billige Entschädigung in Geld fü r seine 
Nmmerzen zu gewähren haben. Nun befinden sich freilich 
Jji.e Bekl., wie das OLG. des Näheren darlegt, in recht 
Uurftigen wirtschaftlichen Verhältnissen, und es ist kein 
Anhalt fü r eine Besserung ihrer Wirtschaftslage gegeben, 
j^ber der verklagte Fuhrhalter war, zugleich mit seinem 
^faftwagenführer, gegen Haftpflicht fü r Personenschäden 

100000 31M versichert. Allerdings ist nach der Rspr. 
bes RG. bisher (RGZ. 136, 61) eine Haftpflichtversiche- 
‘ "ng des Schädigers bei Bemessung des Schmerzensgel
d s  nicht zu beachten. In Verfolg dieser Rspr. ließe sich 

den beschränkten wirtschaftlichen Verhältnissen höch- 
, l ens ein Schmerzensgeld von insgesamt 3500 M t  auch 
,ei Berücksichtigung der außerordentlichen Schmerzen 
jies Kl. rechtfertigen. Jedoch glaubt der Senat, dieser 
^ » c h .  des RG. nicht mehr folgen zu können. Sie beruht 
pVar, rein logisch betrachtet, auf durchaus zwingenden 
^Wägungen, §847 BGB. stellt aber die Entsch. weniger 
{!« logische Erwägungen als darauf ab, was im Einzel- 
.a,‘ der Billigkeit entspricht. Sie erfordert jedoch, wie 
er Fall hier besonders eindringlich beweist, bei der Be- 

^essung der Höhe des Schmerzensgeldes eine Haftpflicht- 
fsicherung nicht außer acht zu lassen, allerdings nicht 

y dem Sinne, nun etwa die Vermögensverhältnisse der
Versicherungsgesellschaft oder die Versicherungssumme 

Entsch. zugrunde zu legen, sondern dahin, daß der

Ul
V, 
de

^s iche rte  Schädiger wie eine Person m it durchschnitt- 
chern Vermögen und Einkommen behandelt wird. Nur 
bt diesem Wege vermag man hier zu einem billigen und 

|Vrechten Ergebnis zu gelangen. Eine solche Rspr. ge- 
ürdet auch nicht erhebliche Belange der Haftpflicht

ig rsicherung. Einmal w irk t sich der hier vertretene Stand
en11̂  für die Versicherungsgesellschaften praktisch nur in 

recht seltenen Falle aus, daß Halter und Führer des 
a£ens beide wirtschaftlich leistungsschwach sind. So- 

ist aber entscheidend, daß die Versicherungsge
be .haften hei ihren Prämienberechnungen auch heute 
ej re>ts in jedem Falle von der Pflicht ausgehen müssen, 
w  normales Schmerzensgeld entrichten zu müssen. Auch 
Sch111 ^*e Gesellschaft mit einem wirtschaftlich leistungs- 
 ̂»Wachen Halter eine Haftpflichtversicherung abschließt, 

ty.fhr sie nie das Risiko ausschließen, daß dieser Halter 
1 ehrend der Versicherungszeit nicht seine Wirtschafts- 

Se verbessert. Sie muß daher von vornherein davon 
f l ie h e n , solche Schmerzensgelder womöglich zahlen 
n-- . müssen, wie sie die Gerichte gegenüber normal be

e rten  Haltern gewähren.
 ̂ Diese Erwägungen sind um so zwingender, als seit 

Pfj. erwähnten RGEntsch. das Ges. v. 7. Nov. 1939 die 
rlg'^tversicherung der Kraftfahrzeughalter eingeführt hat, 
sCL~en ^ ‘nn unt  ̂ Zweck doch wohl der ist, den Ge- 
P 0a<Jigten die Befriedigung ihrer Ansprüche auch auf ein 
ge r r n a l es Schmerzensgeld zu gewährleisten. Den ent- 
bp^pl’ stehenden Ausführungen von T h e e s :  DJ. 1941, 
fler ' vermag der Senat nicht beizutreten. In Anwendung 
es , vorstehend dargelegten Rechtsgrundsätze erschien 

r.h'Hig, dem KI. insgesamt ein Schmerzensgeld von
zuzubilligen, so daß ihm im Berufungsver- 

noch weiter 7500 M l  zuzuerkennen waren.
5 ¿ jjG -^Königsberg, 4. ZivSen., U rt. v. 13. Aug. 1942,

^  KG. _  §§2069, 2094, 2096, 2108 Abs. 2 BGB.
¡hr Umstand, daß ein Erblasser seine Ehefrau in der 
hat ¿"^räumten Vorerbenstellung weitgehend beschränkt 
dei,’ "jan*i als Anzeichen für seinen Willen verwertet wer
tere,16 ^ec*de seiner zu Nacherben berufenen Kinder bei 
t tw  vorzeitigem Versterben auf ihre Abkömmlinge als 

^ Serben übergehen zu lassen, 
inenfr ■̂auf rnann H. hat in einem eigenhändigen Testa- 
foig.' v* 3. Febr. 1912 — neun Monate vor seinem Tode — 
versj.] es bestimmt: „Meine Frau w ird hiermit zur Uni- 

erbin meines gesamten Nachlasses eingesetzt, und

zwar unter der ausdrücklichen Bestimmung, daß selbige 
eine Ehe nicht wieder eingeht, ferner daß sie in steter 
Treue das Erbteil verwaltet und zu vermehren bestrebt 
bleibt, um dieses einstens unseren vier Kindern August, 
Alexander, Hedwig und Adolf als erstarktes hinterlassen 
zu können und endlich: Bücher über Ein- und Ausgaben 
ordnungsgemäß weiterführt oder führen läßt.“  Die Ver
fügung über Grundstücke ist ihr ausdrücklich untersagt. 
Auf Grund dieses Testamentes wurde der W itwe am 
13. März 1919 ein Erbschein dahin ausgestellt, daß sie 
alleinige Vorerbin vor ihren vier Kindern sei. ln  der 
Folgezeit starben sämtliche Nacherben, nämlich August 
im Jahre 1914, Alexander im Jahre 1927, Hedwig im 
Jahre 1926 und Adolf im Jahre 1936, von ihnen Hedwig 
und Adolf unter Hinterlassung von Abkömmlingen. Alex
ander wurde von seiner W itwe Margarete beerbt.

Nachdem auch die Vorerbin im Jahre 1942 verstorben 
ist, sind die vorhandenen Abkömmlinge des Erblassers 
der Meinung, daß entgegen der Auslegungsregel des 
§ 2108 Abs. 2 BGB. die Rechte der verstorbenen Nach
erben nicht auf deren Erben, sondern in erster Linie auf 
die Abkömmlinge eines jeden als Ersatzerben (§§ 2069, 
2096 BGB.) und beim Fehlen von solchen auf die übrigen 
Erben kraft Anwachsung (§ 2094 BGB.) übergegangen 
seien. Das Nachlaßgericht wies einen entsprechenden 
Erbscheinsantrag zurück, weil es die Auslegungsregel des 
§ 2108 Abs. 2 BGB. nicht fü r widerlegt hielt. Auf eine Be
schwerde der Abkömmlinge gab das LG. dem AG. die 
Anweisung, ihrem Erbscheinsantrage stattzugeben. Eine 
weitere Beschwerde der verwitweten Frau Margarete H. 
hat keinen Erfolg gehabt.

Das LG. legt das Testament des Erblassers in Über
einstimmung mit den sämtlichen Erbbeteiligten dahin aus, 
daß seine W itwe zur Vorerbin und seine vier Kinder 
unter bestimmten Voraussetzungen, mindestens für die 
Fälle der Wiederverheiratung und des Todes der Vor
erbin, zu Nacherben berufen seien. Dagegen sind keine 
Bedenken zu erheben. Immerhin ist es nicht ohne Be
deutung, daß der Erblasser sich nach dem W ortlaut sei
ner Verfügungen im § 1 von dem Wesen dieser Nach
erbfolge eine nicht ganz zutreffende rechtliche Vorstel
lung gemacht hat. Die W itwe w ird von ihm zur „U n i
versalerbin“  eingesetzt m it der Bestimmung, daß sie u. a. 
das Erbteil in Treue verwaltet und zu vermehren bestrebt 
bleibt, um dieses „den Kindern als erstarktes hinterlassen 
zu können“ . Der Erblasser hat also anscheinend ge
meint, daß die W itwe (falls sie sich nicht wieder ver
heiraten würde) das ihr als Universalerbin zugefallene 
Vermögen bei ihrem Tode auf ihre Kinder weiterver- 
erben solle. Eine solche Gestaltung der Erbfolge konnte 
der Erblasser freilich durch seine Verfügung nicht an
ordnen, weil er — auch in Beschränkung auf das von 
ihm hinterlassene Vermögen — nicht bestimmen konnte, 
vver die Erben seiner Frau sein sollten. Man muß deshalb 
die Verfügung in die Anordnung einer Vor- und Nach
erbfolge umdeuten. Die Vorstellung des Erblassers von 
der Rechtslage bleibt aber dennoch von Bedeutung. Er 
mußte sich sagen, daß Erben der W itw e nur die bei 
ihrem Tode noch lebenden Kinder werden konnten, wäh
rend an die Stelle vorverstorbener Kinder deren Abkömm
linge oder beim Fehlen von solchen die anderen Kinder 
treten würden, hat also diese Rechtsfolge anscheinend 
gebilligt.

Aber auch abgesehen hiervon konnte das LG. mit den 
von ihm angestellten Erwägungen ohne Rechtsirrtum im 
Gegensatz zu der Auslegungsregel des § 2108 Abs. 1 
BGB. zu dem Ergebnis kommen, daß der Erblasser eine 
Vererbung der Anwartschaftsrechte seiner Nacherben auf 
deren Erben nicht gewollt habe. Das LG. folgert dies 
vor allem daraus, daß der Erblasser seiner W itwe in 
ihrer Erbenstellung weitgehende Beschränkungen auf
erlegt habe, indem es erwägt, daß solche Beschränkungen 
fü r die W itwe allerdings im Interesse von Kindern und 
Abkömmlingen zumutbar gewesen seien, aber nicht auch 
im Interesse von künftigen Schwiegertöchtern und 
Schwiegersöhnen. Das ganze Testament — so meint das 
LG. — sei getragen von dem Willen des Erblassers, sein 
Vermögen seinen Kindern und damit seinen nächsten 
Blutsverwandten zukommen zu lassen. In dieser W ürdi
gung des Testamentsinhaltes ist kein Rechtsverstoß zu 
erblicken. Sie w ird vielmehr vom RG. in dem Beschl. IV
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B 5/42 (DR. 1942, 1187 =  DNotZ. 1942, 220) ausdrücklich 
fü r naheliegend erklärt. Es heißt dort: „E in solcher auf 
Unvererblichkeit der Nacherbanwartschaft gerichteter Wille 
des Erblassers läßt sich vielmehr auch hier immer nur aus 
den besonderen Umständen des Einzelfalles folgern. Diese 
können beispielsweise darin gelegen sein, daß bei den 
obwaltenden sachlichen und persönlichen Verhältnissen 
zwar eine Beschränkung des Vorerben durch den ihm 
blutsmäßig nahestehenden Nacherben und dessen Ab
kömmlinge zumutbar erscheint, nicht aber eine solche 
durch den familienfremden Ehegatten des Nacherben oder 
sonstige von ihm zu seinen Erben ernannte Personen.“  
Die tatsächliche Beurteilung der danach maßgebenden 
Zumutungsfrage ist auf ihre sachliche Richtigkeit im drit
ten Rechtszuge nicht nachzuprüfen. Daß der Erblasser — 
durch die der Vorerbin auferlegten Beschränkungen — 
einerseits die Stellung der Nacherben verbesserte, an
dererseits aber eine Vererblichkeit ihrer Rechte nicht 
wollte, ist kein Widerspruch. Er wollte zwar seinen Nach
laß möglichst ungeschmälert und sogar vermehrt seinen 
Abkömmlingen zukommen lassen, aber eben nur seinen 
Abkömmlingen und nicht auch den ihm fremden Schwie
gersöhnen und Schwiegertöchtern.

Daß der Erblasser die Vererblichkeit der Nacherben
rechte und damit den Übergang auf Schwiegersöhne und 
Schwiegertöchter nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat, 
beweist nichts. Der Erblasser hat an den Fall, daß seine 
Kinder vor seiner Frau unter Hinterlassung von, Ehe
gatten sterben würden, mochte ein solcher Fall auch 
naheliegen, oder wenigstens daran, daß dann ein Über
gang der Nacherbenrechte auf die hinterbliebenen Ehe
gatten in Frage kommen könnte, ersichtlich überhaupt 
nicht gedacht. Er würde sonst gewiß Anlaß genommen 
haben, die Rechtslage durch eine eindeutige Bestimmung 
in dem einen oder in dem anderen Sinne zu klären. Es 
blieb also, wie das LG. richtig erkannt hat, festzustellen, 
was der Erblasser fü r den bezeichneten Fall, wenn er 
daran gedacht hätte, bestimmt haben würde. Unter die
sen Umständen konnte es auch nicht entscheidend darauf 
ankommen, wie die W itwe oder die sonstigen Erbbetei
ligten nachträglich zu der Auslegung des Testamentes 
Stellung genommen haben. Da der Erblasser sich der erst 
nach seinem Tode aufgetauchten Frage überhaupt nicht 
bewußt gewesen ist, braucht seine Frau über seine mut
maßliche Willensmeinung nicht unterrichtet gewesen zu 
sein. Dasselbe g ilt in erhöhtem Maße von den übrigen 
Beteiligten. Ihre spätere Stellungnahme läßt deshalb kei
nen Rückschluß auf den mutmaßlichen Willen des Erb
lassers zu.

Gegen die Testamentsauslegung des LG. läßt sich 
auch nicht einwenden, daß der Erblasser sich — mangels 
ausdrücklicher Anordnung einer weiteren Nacherbfolge 
seiner entfernteren Abkömmlinge —■ offenbar auch damit 
abgefunden habe, daß bei einem n a c h  E in tritt des 
N acherbfa lles eintretenden Tode eines Kindes dessen 
Erben als Erbeserben in den Genuß des dem Kinde aus 
seinem Nachlaß zugefallenen Erbteils treten würden. Es 
ist nämlich, wie gegenüber der abweichenden Auffassung 
des RG. und auch derjenigen von S c h i e d e r m a i r  
(DR. 1942, 1188) hervorgehoben werden muß, vorn Stand
punkte des Erblassers aus ein wesentlicher Unterschied, 
ob er fü r einen bis zum E in tritt des Nacherbfalles .weg
fallenden Abkömmling einen Er sa t ze r ben  bestimmt oder 
ob er einen zur Erbschaft gelangten Abkömmling mit 
einer weiteren N a c h erbschaft belastet. Im ersten Falle 
w ird lediglich eine Anwartschaft des Abkömmlings auf 
den späteren Erwerb der Erbschaft auf die Lebensdauer 
des Nacherben begrenzt, was für den letzteren persönlich, 
da er ja ohnehin über den Nachlaß noch nicht verfügen 
kann, von geringer Bedeutung ist. Im zweiten, Falle da
gegen w ird der zum wirklichen Erben gewordene Ab
kömmling im Genüsse des Nachlasses selbst sowie in der 
Verwaltung und in der Verfügung darüber erheblich be
schränkt. Es liegt deshalb fü r einen Erblasser, der seine 
Ehefrau zur Vorerbin beruft, ohne weiteres nahe, es fü r 
die weitere Nachfolge seiner Abkömmlinge auf den Zeit
punkt des Eintrittes der Nacherbfolge abzustellen. Da
gegen w ird er sich weniger leicht veranlaßt sehen, die 
Abkömiplinge auch fü r die Zeit nach ihrem Erwerbe der 
Erbschaft in deren Genuß zu beschränken.

(KG., l.Z ivSen., Beschl. v. 15. Okt. 1942, 1 W x 310/42.)

19 10. OLG. — §1 ORpflVO.; §§ 1922 ff. BGB. Das deut
sche Erbrecht gilt in den eingegliederten Ostgebieten se 
dem 1. Sept. 1939.

Die W itwe Wanda B. hat beantragt, ihr nach ihrem 
am 6. Sept. 1939 m it dem letzten Wohnsitz in Litzman 
stadt verstorbenen Volksdeutschen Sohn Eugen B. um 
Zugrundelegung deutschen Erbrechts einen gemeinsch* 
liehen Erbschein des Inhalts zu erteilen, daß sie zur Hau > 
der Bruder des Erblassers, der minderjährige Bruno •’ 
und der Sohn eines Stiefbruders des Erblassers, . 
Adolf B., je zu 1U gesetzliche Erben seien. Das AG. 
durch Beschluß v. 1. Juni 1942 den Antrag m it. ciernaCh 
gründung zurückgewiesen, daß die Erbfolge sich ^  
den Bestimmungen des Code civil regele, nach denen 
weichend vom Anträge der Antragstellerin diese zU r„’ 
Bruno B. zu 9/ie und Karl Adolf B. zu 3/is Erben ge 
den seien. ^ q

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das^
das AG. angewiesen, von seinen Bedenken gegen
wendung des deutschen Erbrechts Abstand zu ne 
Die weitere Beschwerde des Miterben Bruno B- ist

nehmen-

begründet.
aufM it Recht weist das LG. unter Bezugnahme »— pß 

Beschluß des Senats v. 30. Jan. 1942, 2 W  H 57;„' ip4l, 
1942, 938, und das Schrifttum (vgl. F r o b ö ß :  D ■ g. 
2465; B u c h h o l z :  das. S. 2477; F e c h n e r :  das. • j ar. 
P u n g s :  das. S. 2491; W o l a n y :  AkadZ. 1942, ' J ^ e n  
auf hin, daß die Vorschriften des deutschen bürg .  ̂ jgg 
Rechts und damit des Erbrechts entgegen der Ans j n_ 
AG. nicht erst durch § 1 Abs. 1 ORpflVO. mit o g 1 
krafttreten Geltung erlangt hätten, sondern <Jaö jjeder- 
Abs. 1 lediglich die Übung der Gerichte der eing g gejt 
ten Ostgebiete und insbes. des Warthegaues, ,eÛ sChe 
dem Beginn ihrer Tätigkeit grundsätzlich daS , imaßig- 
Recht angewandt haben, bestätige und die , ^p n flV Ö . 
keit dieser Übung klarstelle. Der § 1 Abs. 1 * rliehe
sieht daher bewußt davon ab, das deutsche . Jahren“ 
Recht in den eingegliederten Ostgebieten „ ein *egp daß 
oder „in  Kraft zu setzen“ , er stellt vielmehr „geliehen 
in diesen Gebieten die Vorschriften des bu b 
Rechts „gelten“ . Diesem Grundsatz entspreche wejtere 
ten die ORpflVO. und ihre DurchfVO. keIJier.ghen Wr  
Bestimmungen, die die Anwendung des c|eu7l*reten der 
t e r i e l l e n  Rechts in der Zeit bis zum H damit
ORpflVO. nochmals fü r rechtmäßig erklären Vorschrif' 
die Praxis der Gerichte sanktionieren. Auch di LG.
ten der §§ 1, 40 der 1. ORpflDVO. sind nicht, gteIIen 
wohl annimmt, in diesem Sinne auszulegen-. - . ’ - . _ . „ « . « - i n
vielmehr zum Ausschluß von z.wenc>„ -  ., urw*“ ' ’
Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen eineru-,iingen del 
Beschlüsse, Verfügungen und sonstige Anor nicht an- 
Justizbehörden andererseits gültig, wirksam u^ q der

Zweifeln nur klar, daß
Urteile,

Beschlüsse, Verfügungen und sonstige 
Justizbehörden andererseits gültig, w irk  
fechtbar sind, wenn sie nach dem 31. A u g - 1 vorgen0ln 
dem deutschen Recht entsprechenden F o r m 1Jier: GK 
men oder erlassen worden sind (vgl- e nesetzgek?rS 
1942, 2480). Gerade diese Beschränkung „¡feln a11 , . 
auf die ausdrückliche Beseitigung von Zw und Ver-
f ö r m l i c h e n  Gültigkeit von Rechtsgescha ß jcj,tigkel_ 
fahrenshandlungen beweist überzeugend 9 q  stets ge" 
der Auslegung, die der Senat dem § 1 OKpi 
geben hat. hürgerl>cthe?

Steht danach die Geltung des deutschen ® ’
Rechts schon vor dem Inkrafttreten der „  itpun k t. ’
crs hprlnrf pc mir nr»ph Hpr FpQtlpPTlH2T U _ A a Sso bedarf es nur noch der Festlegung ? . g das t r  
von dem an das bürgerliche Recht und i pq . dies 
recht anzuwenden sind. M it Recht hat Ostge ,,1UCII S1UU. m n  -y . „ il,c.
Zeitpunkt fü r die gesamten eingeghed naCh vo 
einheitlich, jedenfalls hinsichtlich der E r b t |  ^en \. be ■ 
deutschen und staatenlosen Erblassern, _ f -u rp ist e? . e 
1939 bestimmt. Wie das LG. zutreffend au . örth 
Interesse der Rechtssicherheit nicht an&aIf°en'UmsGn5;nn 
Geltung des deutschen Erbrechts von ana . r dem zU 
etwa dem Einrücken deutscher Truppen „phäng1.? nS
der Tätigkeit der deutschen Gerichte, ^  Wahrt»“ * 
machen. Gegenüber dieser Notwendig* . die K 
der Rechtssicherheit und Rechtseinheit ■ g grbla 
sichtnahme auf eine etwaige Vorstellung esetzhcn 
von der fü r seine Beerbung maßgeb 
Erbfolge zurückzutreten. .-„heitlichen z

Die Festlegung des 1. Sept. 1939 als e
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Punktes der Geltung des deutschen Rechts und damit des 
Erbrechts erfolgt aber nicht nur aus Gründen der Zweck
mäßigkeit, sondern hat auch ihre innere Berechtigung. 
Der l.Sept. 1939 ist der Beginn der kriegerischen Ausein
andersetzung des Deutschen Reichs mit dem früheren 
Polen, er ist auch, wie die Ereignisse bewiesen haben, 
der Beginn der Auflösung des ehemaligen polnischen 
Staates und damit der Rückkehr der Ostgebiete in das 
Deutsche Reich. Die l.OR pflD urchfVO . hat selbst in vie- 
■en Bestimmungen (vgl. §§ 1, 2, 7, 10, 27, 28, ,38, 40, 42, 
43, 46) diesen Zeitpunkt als maßgebenden Stichtag fü r die 
Beendigung eines geordneten Rechtslebens im ehemaligen 
Polnischen Staat anerkannt, ja diesen Stichtag bisweilen 
sogar auf den 26. Aug. 1939 vorverlegt. Unter diesen Um
ständen kann der Zeitpunkt der Ablösung des polnischen 
Rechts durch das deutsche Recht in dem gesamten Raum 
der eingegliederten Ostgebiete auf keine spätere Zeit als 
den l.Sept. 1939 festgelegt werden.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., Beschl. v. 11. Aug. 1942, 2 W  
84/42.)

Verfahren
11. OLG. — § 158 Abs. 2 GVG. Das ersuchte Gericht 

hat das Rechtshilfeersuchen nicht in der Hinsicht zu prü- 
mn, ob die vorzunehmende Handlung (Vernehmung der 
Rindesmutter über Mehrverkehr im Unterhaltsprozeß) 
e,ne dem Prozeßgericht nach Maßgabe des vorl. Sach- 
Verhalts verbotene Ausforschung bezweckt; es darf viel
mehr nur die Vornahme allgemein unzulässiger Verfah- 
renshandlungen ablehnen.

Die Kl. nimmt den Bekl. als außerehelichen Erzeuger 
vor dem AG. in P. auf Zahlung von Unterhalt in An
spruch. Der Bekl. hat sich ausweislich der Sitzungsnieder
schrift v. l .M a i 1942 auf Mehrverkehr der Kindesmutter 
Und zum Beweise dafür auf deren Zeugnis berufen. Ge
mäß dem Beweisbeschluß vom gleichen Tage hat das 
j rozeßgericht das AG. in Sch. ersucht, die Kindesmutter 
Ursula E. als Zeugin über folgende Fragen zu verneh
men: „H a t Ursula E. in der Zeit v. 30. März bis 29. Juli 
®41 außer mit dem Bekl. auch mit anderen Männern ge

schlechtlich verkehrt? Wann und mit wem? Wie sind die 
Anschriften dieser Männer?“  Das ersuchte Gericht hat 
9ie Vernehmung der Zeugin gern. § 158 Abs. 2 GVG. ab- 
jfelehnt, weil es sich in Ermangelung jeder tatsächlichen 
Unterlage fü r den behaupteten Mehrverkehr bei der an- 
§icordneten Beweisaufnahme um einen unzulässigen Aus- 
‘prschungsbeweis handele; auf Ersuchen des Prozeßge- 
Pchts sind die Akten dem OLG. gern. § 159 GVG. zur 
hntsch. vorgelegt worden.

Die Weigerung des AG. in Sch. ist nicht berechtigt. 
. D e r  IV. ZivSen. des RG. hat zwar im Beschl. v. 16. Dez. 
*935 (WarnRspr. 1936 Nr. 30) die Ansicht vertreten, das 
ersuchte Gericht könne gern. § 158 Abs. 2 GVG. die 
Rechtshilfe ablehnen, wenn es sich o f f e n s i c h t l i c h  
fm  eine dem  P r o z e ß g e r i c h t  v e r b o t e n e  Aus-

abi

rschung handele. Ob das RG. heute noch dem ersuch-
Gericht ein solches Prüfungsrecht zugesteht, muß 

, je r  nach dem Beschluß des II. ZivSen. v. 24. Jan. 1940 
WQZ. 162, 316) fraglich erscheinen1. Dieser Beschluß läßt, 
jRmn er auch dem Beschluß des IV. ZivSen. v. 16. Dez. 

noch nicht ausdrücklich entgegentritt, deutlich die 
bsicht erkennen, eine nach dem Recht des ersuchten 
,erichts — oder dem für beide Gerichte geltenden glei- 

Q.cn Recht — verbotene Handlung i. S. des § 158 Abs. 2 
q V9- nur dann anzunehmen, wenn die dem ersuchten 
g ericht aufgegebene Handlung schlechthin, also ohne 

miicksichtigung der Lage des Rechtsstreits oder son- 
*gen Verfahrens im Einzelfall, nach den in Frage kom
m e n  Verfahrensvorschriften untersagt ist. 

sj U‘ese Auslegung des § 158 Abs. 2 GVG. ist nach An- 
^ nt des beschließenden Senats allein zutreffend und mit 
St*?! ^ 0rtlaut des Gesetzes vereinbar. Sie entspricht der 
Sch - ® ^es ersuchten Gerichts, das sich darauf zu be
f l i ß 11̂ 11 dem ersuchenden Gericht als dessen aus- 
Bgf bdes Organ Rechtshilfe zu leisten, dem aber eine 

tugnis zur richterlichen1 Prüfung des vor dem er- 
kor“ enden Gericht schwebenden Verfahrens nicht zu- 
d i gUt .  Das Rechtshilfegericht kann und muß daher z.

Verlangte Vernehmung einer Partei oder ihrer gesetz

lichen Vertreter als Zeugen, die Ausübung eines Zwangs 
zur Aussage beim Vorliegen eines Zeugnisverweigerungs
rechts oder in den eingegliederten Ostgebieten die eid
liche Vernehmung polnischer Zeugen oder Parteien (vgl. 
den Beschluß des Senats v. 19. Mai 1942, 2 U H  28/42: 
DJ. 1942, 547) ablehnen, denn in allen diesen Fällen han
delt es sich um allgemein — ohne Rücksicht auf den 
konkreten Sachverhalt — unzulässige Verfahrenshandlun
gen. Darüber hinaus hat das ersuchte Gericht das Rechts
hilfeersuchen nicht zu prüfen, insbes. nicht in der H in
sicht, ob es etwa eine dem  P r o z e ß g e r i c h t  n ac h  
M a ß g a b e  des  v o r l i e g e n d e n  S a c h v e r h a l t s  ver
botene Ausforschung bezweckt.

Daß die Vernehmung einer Kindesmutter über ihren 
etwaigen Mehrverkehr m it namentlich nicht genannten 
Männern in der gesetzlichen Empfängniszeit keine all
gemein unzulässige Verfahrenshandlung darstellt, bedarf 
kaum der Begründung. Eine solche Befragung, die z. B. 
im Abstammungsprozeß nach Maßgabe der §§ 640 ff. 
ZPO., im vormundschaftsgerichtlichen Verfahren oder im 
Verfahren zur Feststellung der Legitimation eines unehe
lichen Kindes nach §31 PersStG. (vgl. RG.: DJ. 1942, 412) 
statthaft und notwendig ist, kann an sich nicht verboten 
sein (vgl. RGZ. 162, 319). Einem derartigen Rechtshilfe
ersuchen hat das ersuchte Gericht daher auch im Unter
haltsprozeß ohne weitere Nachprüfung Folge zu leisten. 
Die Prüfung der Frage, ob die Beweiserhebung eine in 
Ermangelung eines ausreichenden tatsächlichen Vorbrin
gens im Einzelfall nach § 373 ZPO. unzulässige Ausfor
schung darstellt, ist dabei ausschließlich dem Prozeß
gericht Vorbehalten. Die weitergehende, noch im Beschluß 
des RG. v. 16. Dez. 1935 (WarnRspr. 1936 Nr. 30) ver
tretene Ansicht würde zu eigenartigen Ergebnissen füh
ren: Das Prozeßgericht könnte nach Ablehnung des 
Rechtshilfeersuchens die Kindesmutter selbst als Zeugin 
vernehmen und damit die Weigerung des Rechtshilfe
gerichts gegenstandslos machen; es könnte aber auch 
von vornherein dem ersuchten Gericht nur den Beweis
beschluß ohne die Prozeßakten übersenden und ihm da
m it jede Nachprüfung der Zulässigkeit des Beweisbe
schlusses und des darauf beruhenden Rechtshilfeersuchens 
unmöglich machen. Diese Möglichkeit der Durchsetzung 
der angeordneten Beweisaufnahme, sogar im Wege der 
Rechtshilfe, spricht fü r die Notwendigkeit der vom Senat 
vertretenen, das Nachprüfungsrecht des ersuchten Ge
richts einschränkenden Auslegung des § 158 Abs. 2 GVG.

Die nach dem Rechtshilfeersuchen des AG. in P. vom 
AG. in Sch. vorzunehmende Vernehmung der Kindesmut
ter ist danach keine verbotene Handlung i. S. des §158 
Abs. 2 GVG. Bei diesem Ergebnis kann die Frage dahin
gestellt bleiben, ob die AG. nach §10 der 1. VereinfVO. 
v. l.Sept. 1939 (RGBl. I, 1658) von der Beachtung der 
Grundsätze des § 373 ZPO. zur Zeit nicht überhaupt fre i
gestellt sind.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., Beschl. v. 11, Aug. 1942, 2 U H  
46/42.)

*

12. OLG. — § 5 ArmAnwG.; § 125 ZPO. Zur Frage, 
ob bei einer Nachzahlungsanordnung der dem ArmAnw. 
gemäß § 5 ArmAnwG. wegen seines noch ungedeckten 
Gebührenanspruchs zusfehende Vorrang zu berücksichti
gen ist und dem ArmAnw. insoweit ein Beschwerderecht 
zusteht, t )

G a e d e k e s  Ausführungen zu den in dieser Sache gern. 
§ 125 ZPO. ergangenen Beschlüssen (DR. 1942, 815) be
sagen: Der ArmAnw. genieße wegen des noch nicht be
friedigten Teils seiner gesamten gesetzlichen Gebühren
forderung das Vorrecht vor dem Erstattungsanspruch der 
Reichskasse, den diese auf dem Wege über § 5 ArmAnwG. 
sowohl gegen die Gegenpartei als auch gegen die eigene 
Partei des ArmAnw. erworben habe. Denn diesem Erwerb 
liege, obwohl § 5 eine ausdrückliche dahingehende Be
stimmung nicht enthalte, der allgemeine Grundgedanke 
des bürgerlichen Rechts zugrunde, daß „ in  derartigen 
Fällen abgeleiteten Erwerbs“  dieser nicht zum Nachteil 
des bisherigen Gläubigers geltend gemacht werden dürfe 
(§§268 Abs. 3, 426 Abs. 2, 774 Abs. 1 BGB.). Infolgedessen 
rangiere die Reichskasse bis zur vollen Befriedigung des 
ArmAnw. hinter diesem und müsse sich jeder Handlung
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enthalten, die das Vorrecht des Anwalts beeinträchtigen 
könnte. O a e d c k e führt fü r diese Auffassungen die 
Entsch. des RGZ. 126, 180 an.

Der Senat vermag sich diesen Erwägungen nicht an
zuschließen. Sie verkennen die Stellung des Reichs und 
den Zweck seiner Gebührenhilfe und -Zahlungen und 
führen zu unhaltbaren Konsequenzen.

Die Beiordnung eines ArmAnw. ist ein Akt der Staats
hoheit. Die Beziehungen des Anwalts zum Staat haben 
daher nicht die Rechtsnatur eines bürgerlich-rechtlichen 
Auftragsverhältnisses, sondern sind öffentlich-rechtlichen 
Charakters. Auch soweit sie die Honorierung aus der 
Reichskasse betreffen, sind sie ausschließlich nach den 
Bestimmungen des ArmAnwG. zu beurteilen und nicht 
nach bürgerlich-rechtlichen Vorschriften. Das ist allge
mein anerkannt; ausdrücklich w ird abgelehnt, daß die 
Staatskasse neben der Partei privatrechtliche Verbindlich
keiten übernehme.

Daß daneben der ArmAnw. zur Partei auf Grund eines 
Auftrags privatrechtliche Ansprüche auf die vollen Ge
bühren der RAGebO. erwirbt, allerdings gestundet zu
folge der Beiordnung als ArmAnw., hat m it den obigen 
Feststellungen nichts zu tun. Das dem Anwalt durch die 
Verpflichtung vorläufig unentgeltlicher Hilfsleistung zu
gemutete Opfer war früher recht erheblich, und zwar 
wegen damaligen Fehlens staatlicher Entschädigung bzw. 
wegen deren Beschränkung auf Auslagenersatz. Es ist 
dann wesentlich erleichtert worden durch teilweisen Ge
bührenersatz nach Maßgabe des ArmAnwG. M it der Ent
richtung dieser Gebühren erfü llt der Staat aber nicht eine 
ihm aus der Armenanwaltsbestellung erwachsene privat- 
rechtliche Schuld, vielmehr honoriert er aus allgemeinen 
Rechtspflegeerwägungen gemäß öffentlich-rechtlicher Re
gelung, um dem Anwalt die Erfüllung der ihm als nobile 
officium zugewiesenen Verpflichtung zur Betreuung un
bemittelter Volksgenossen zu erleichtern unter Berück
sichtigung der geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse, 
wie sie sich in dem Anwachsen des Kreises der im A r
menrecht Prozessierenden und der ungünstiger gewor
denen Lage des Anwaltsstandes ausdrücken.

Daß nun das Reich, wenn und weil es eine solche Ge
bührenhilfe übernimmt und leistet, m it einem Rückgriff 
auf die wirtschaftlich1 erholte Partei zurücktreten müsse 
bis der Anwalt sich zur vollen Höhe seiner Gebühren be
zahlt gemacht habe, ist weder gesetzlich ausdrücklich be
stimmt noch aus Sinn und Zweck der in ZPO. und Arm
AnwG. enthaltenen Armenrechtsregelung' zu entnehmen 
und keinesfalls aus allgemeinen Grundsätzen des bürger
lichen Rechts über Fälle abgeleiteten Forderungserwerbs 
herzuleiten. Wäre der Ersatzanspruch der Reichskasse 
dem abgeleiteten Erstattungsanspruch des Bürgen oder 
Gesamtschuldners, der den Gläubiger befriedigt hat, 
gleichzuachten, so wäre die Anwendung der §S268 Abs. 3, 
426 Abs. 2 und 774 Abs. 1 BGB. selbstverständlich und 
die Bestimmung des § 5 ArmAnwG. überhaupt entbehr
lich. Die Anwendung dieser Vorschriften verbietet sich 
aber auch aus ihrer ratio. Verstärkt jemand als Gesamt
schuldner oder Bürge die Stellung eines Gläubigers durch 
E in tritt für eine Schuld, so sollen seine Teilzahlungen die 
Forderung nur wie eine Zahlung des Schuldners selbst 
zum Erlöschen bringen und nicht die Lage des Gläu
bigers gegenüber einer unmittelbaren Leistung des 
Schuldners derart verschlechtern, daß das Recht des 
Gläubigers auf restliche Befriedigung durch Z ugriff des 
Dritten auf noch vorhandene Vermögensstücke des 
Schuldners gefährdet oder vereitelt wird. Andernfalls 
könnte die Leistung des Dritten unter Umständen fü r den 
Gläubiger wertlos sein. In Auswirkung seiner Verpflich
tung, die Stellung des Gläubigers zu verbessern, soll der 
Gesamtschuldner oder Bürge m it dem auf ihn überge
gangenen Forderungsteil deshalb hinter der ungetilgten 
Restforderung des Gläubigers rangieren.

Bei den reichsseitig gezahlten Armenanwaltsgebühren 
liegt es ganz anders. H ier sichert der Staat dem Anwalt 
ein Mindesthonorar, fü r welches die in Betracht kom
mende Tätigkeit auszuüben ihm zugemutet werden kann. 
Daneben hat der Anwalt die Möglichkeit, beim Obsiegen 
vom Gegner, evtl, später von seiner Partei den Unter
schiedsbefrag gegenüber den schragenmäßigen Gebühren 
einzuziehen. Daß die Reichskasse, soweit die arme Par

tei wieder leistungsfähig w ird, zunächst oder wenigstens 
zugleich mit dem beigeordnet gewesenen Anwalt die aus 
M itteln der Allgemeinheit verauslagten Beträge hereinzu
holen in die Lage kommt, entspricht dem öffentlichen 
Interesse und bedeutet keine Unbilligkeit gegenüber dem 
Anwalt, kann jedenfalls nicht durch Bezugnahme auf bür
gerlich-rechtliche Vorschriften über die andersartigen 
Fälle abgeleiteten Forderungserwerbs bekämpft werd enS 
Denn das Reich hatte nicht eine durch Auftragserteiun g 
begründete Gebührenschuld der Partei als Zweitschuldner 
erfüllt, sondern es m it der unabhängig von der Auftrag 
erteilung verfügten Beiordnung übernommen, ein gese 
lieh festgelegtes ermäßigtes Honorar zu zahlen. ' 0 , 
Standpunkt gesunden Rechtsempfindens erscheint es au 
unhaltbar, daß beispielsweise ein zur Verfolgung 
trächtlicher Ansprüche beigeordnet gewesener Amw< 
zunächst einmal den ganzen hohen Unterschiedsbetr s
zwischen seinen schragenmäßigen Gebühren und 
Sätzen des ArmAnwG. einzuziehen versucht und daru 
Wünsche des Reiches auf Erstattung seiner ebenso u 
wendigen wie im Vergleich zu jenem Unterschiedsbet « 
geringfügigen Zahlungen immer wieder zurückdrang 
kann.

Die Bedeutung des § 5 ArmAnwG. erschöpft sich s 
nach in der Feststellung, daß, nachdem das Reich an ^  
ArmAnw. gezahlt hat, Gebührenansprüche in H ° l,e ur 
Reichsleistung nicht mehr dem ArmAnw., sondern

Im übrigen w ird auch bei grundsätzlicher Anerkennung
des Rechts auf dem Wege über §125 ZPO. der K ’,alts 
kasse unabhängig von den Restansprüchen des AnI ^
Ersatz ihrer Zahlungen an den ArmAnw. zu ge' '  .... 
ein angemessener Ausgleich der Interessen auf de* j gs. 
von G a e d e k e abgelehnten, aber nach Obigem g r. 
sigen — Wege erzielt werden müssen, nach frem lje- 
messen die angeordnete Nachzahlung auf die ye - 
denen Kostenbeträge zu verteilen. ,, j \

(OLG. Hamburg, Beschl. v. 12. Sept. 1942, 3 VF 1

Anmerkung: Die hier vom OLG. Hamburg ’ITj j eser 
Schluß an meine Besprechung seiner früher ui ^ eg 
Sache ergangenen Entsch. erneut behandelte ‘ ‘ rcCheint 
Vorrangs der Reichskasse oder des ArmAnw. e A b _ 
wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung fü f d joch
g r e n z u n g  der beiderseitigen Rechtspositione
noch einer ergänzenden Betrachtung wert. . sich

Die Ausführungen des OLG. H. sind zweifellos n ¡j,r 
schlüssig und sind auch überzeugend, aber nur, ' v ^anri 
A u s g a n g s p u n k t  zutreffend ist. Und eben a . das 
nicht anerkannt werden. OLG. H. stellt es nUr. ber da- 
Verhältnis des ArmAnw. zur Reichskasse ab. ^  und 
neben besteht, solange das Institut des Armenre be- 
damit des ArmAnw. gesetzlich geschaffen ist, ^ rI11. 
reits der § 124 ZPO., welcher das Verhältnis be-
Anw. der — unterlegenen —• Gegenpartei gege gesetz- 
t r i f f t  und den Anwalt berechtigt, seinen voll>e e r 
lichen Gebührenanspruch geltend zu machen. ejge- 
dem  aber bestand stets schon das Verhältnis e ẑ]ichen 
nen armen Partei mit ebenfalls dem vollen S „g  ge-
jwenn auch zunächst bis zur Nachzahlungsanor
stundeten) Gebührenanspruch. , jjechts-

In diese nach zwei Seiten hin ausstrahlen J chskasse> 
Position hinein schiebt sich nunmehr die K ^ nvVau 
einerseits m it ihrer V e r p f l i c h t u n g  . ‘ n beson-
gegenüber, ihn an Stelle der armen Partei n ^  ent- 
derem Tarif zu honorieren, zugleich a b e rm uch in dl,e 
sprechenden B e r e c h t i g u n g ,  i n s o w e i t  öffer,t'
Rechte des ArmAnw. aus Dienstvertrag u n a  Koste0' 
lich-rechtlichen Beziehungen, nämlich aus 
erstattung, einzutreten. ■ zU löse11.

Damit ist folgende grundsätzliche Frag nen
Wie rangieren diese beiderseitigen Rechtsp_nebe0"
ArmAnw. einerseits, Reichskasse andrerseu KonstrUk' 
einander? Arbeitet man so m it folgertent:lg Kei >
tion und Präzision die Rechtslage und dam , b e i 
der Rechtsfrage heraus, so ergibt sich m nächst Pe" 
raschender Klarheit die Wertlosigkeit des eS hm
stechenden Arguments obiger Entsch., w ir tun, a\
n,ur m it Beziehungen des öffentlichen Kecn ^¡ften  ^  
einer ergänzenden Heranziehung von vo

i
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bürgerlichen Rechts keinen Raum ließen. Das dürfte in 
doppelter Hinsicht rechtsirrig sein:

a) Wie nachgewiesen, t r it t  die Reichskasse auch in 
P r i v a t r e c h t l i c h e  Beziehungen des Anwalts ein und 
*ann somit insoweit auch n u r  eine dementsprechende 
Rechtsstellung einnehmen (vgl. G a e d e k e ,  ArmAnwG. 
S. 238 Z iff. 2: „Rechtsstellung der Reichskasse als Rechts- 
Nachfolgerin des ArmAnw.“ ).

b) Ohne ergänzende Heranziehung der Vorschriften, des 
bürgerlichen Rechts ist nicht auszukommen (und wäre es 
selbst dann nicht, wenn Punkt a nicht wäre), weil ander- 
JWite Vorschriften, die benutzbar wären, nicht bestehen. 
Denn die zu beantwortende Frage ist immer die: Wer 
v9n beiden Berechtigten geht dem anderen vor oder ran
gieren beide gleichberechtigt nebeneinander, und kommt 
^  nur darauf an, wer von ihnen zuerst vorgeht und das 
Glück hat, beim Schuldner etwas an Vermögenswert vor- 
drfinden? Die Antw ort erteilt sich auf diese Fragen wohl 
v°n selbst. Die Rechtsbetrachtung zu a erfordert mit 
J-Wingender Notwendigkeit eine Lösung der Konkurrenz
lage, die selbstverständlich nicht von Zufälligkeiten und 
üamit von willkürlichem Verhalten abhängen kann. Ge- 
(ade um solchen zu begegnen, sind fü r ähnlich liegende

alle die Vorschriften der §§ 268, 426, 774 BGB. ge
r a f fe n  worden (was übrigens nicht m e i n e  Entdeckung 
jsR sondern vom R e i c h s g e r i c h t  in grundlegender 
ünd damit rechtsgrundsätzlicher Rechtsbetrachtung aus
gesprochen worden ist). E$ w irft also das OLG. H. in 
Wahrheit nicht mir, sondern dem RG. Verkennung der 
^Nchtslage vor. Dabei irr t OLG. H. wiederum, wenn es 
? e*nt, die Benutzbarkeit obiger BGB.-Bestimmungen würde 
per> § 5 ArmAnwG. entbehrlich machen. Der gesetzliche 
-rvverbsakt durch cessio legis bedarf selbstverständlich 
Usdrücklicher gesetzlicher Vorschrift, wie sie §268 Abs. 3 

1, §426 Abs. 2 Satz 1, §774 Abs. 1 Satz 1 enthält. 
.■ rst daraus erwächst dann die Rangordnungsfrage, die 
jeweils der Satz 2 regelt, die aber § 5 ArmAnwG. nicht 
,!'‘rührt, weshalb i n s o w e i t  eine Ergänzung notwen- 

ist.
So bleibt nur noch zu erörtern, ob denn die Rechts- 

tellung der Reichskasse, soweit es sich um deren Ein- 
in den Kostenerstattungsanspruch des Anwalts (§124 

' O.) handelt, von der Rechtsstellung der armen Partei 
jpgenüber grundverschieden ist. Auch diese Antwort ist 
(/¡?chwer zu erteilen: denn ein Unterschied besteht nur 
s.e 1 rein äußerlicher Betrachtung. Dem W e s e n  ändert 

nichts dadurch, daß ersterenfalis der Weg über die 
und damit über Beziehungen öffentlich-rechtlicher 

¡5?  genommen werden muß. Es bleibt trotzdem das 
herna rechtlich dasselbe: der ArmAnw. als (Primär- 

^3* Originär-) Gläubiger einerseits, dazu tretend infolge 
^  geleiteten Erwerbs die Reichskasse als Sekundär- und 
bp.'jvativ-Gläubigerin andrerseits. Die Konkurrenz der 
^'derseitigen Rechtsstellungen, die unvermeidlich ist und 
dach^b rechtsgrundsätzlich geklärt werden muß, kann 
tjj h Obigem wohl kaum anders ihre Lösung finden, als 
hafS ,das RG., dem ich mich angeschlossen habe, getan 
k;0‘ *ch darf dazu ergänzend auf Abschn. 6 S. 247 meines 

z. ArmAnwG. verweisen, wo es heißt: „T ro tz  er- 
Übergangs fehlt diesem Anspruch der Reichskasse 

lie f6n vorgehender Rechte des ArmAnw. die Verw irk- 
typ^dgsrciöglichkeit. Er ist dadurch minderen Werts, 

J n nicht gar wertlos.“
r j 'Jann scheint es m ir aber nur eine Frage der Folge- 
ahir’gkeit — und damit rechtlicher Klarheit — zu sein, 
'•Nzu *m des § 425 ZPO. dieselben Grundsätze her-
bej? Zlehen und auch hier eine etwaige Konkurrenz der 
cbe Gläubiger — Reichskasse und Anwalt — in glei- 

p. Sinne und m it den gleichen rechtlichen Hilfsm itteln 
Plot7pen- ^ an ersieht nicht, mit welchem Rechte h i e r  
des *lch die Reichskasse sich vordrängen und zu Lasten 
311erA3mAnw. h i e r  ihre Forderung zuerst und damit in 
liche Regel auf dem Rücken des ArmAnw. soll verwirk- 
Ä dü*en. Es wäre doch ein geradezu absurdes Er- 
Positj ’ Wollte man die bis dahin vörgehende Rechts- 
grUnri° n des Anwalts dadurch gewaltsam in den Hinter- 
' ' gm d rdcken, daß man auf dem Wege über die F a l 
ter i a. n h u n g — aIs Voraussetzung fü r eine Realisierung 
¡¡eni ^ ‘derseitigen Ansprüche — willkürlich, nämlich nach 
^asSe +Ve'*'®?n Ermessen des Prozeßgerichts, der Reichs- 

trotz ihrer oben umrissenen Stellung als bloßer

Sekundärgläubigerin eine dem Anwalt gegenüber quali
tativ bessere Stellung einräumen und sie zuerst wegen 
ihrer Ansprüche sich befriedigen lassen, während der An
walt mangels einer auch fü r ihn geltenden Nachzahlungs
anordnung daran gehindert ist.

Wenn man schließlich mit OLG. H. die ganze Frage 
einmal unter dem Gesichtspunkt des „gesunden Rechts
empfindens“  betrachtet, so kann man hier das OLG. 
mit seinen eigenen Deduktionen schlagen. Weshalb und 
inwiefern soll es gesundem Rechtsempfinden mehr ent
sprechen, daß die Reichskasse mit ihren im Vergleich zu 
dem für den Anwalt noch offenen, ungedeckten Unter
schiedsbetrag g e r i n g f ü g i g e n  Zahlungen vorgeht und 
der Anwalt m it seinem weit höheren Anspruch demgegen
über zurücktritt? Die Zahlungen der Reichskasse sind nun 
einmal — tatsächlich — in aller Regel ä fond perdu ge
leistet. Sind sie im Einzelfalle doch auszugleichen, dann 
liegt es wohl näher, z u n ä c h s t  demjenigen, der durch 
eigene verantwortungsvolle Tätigkeit beteiligt war, sei
nen entsprechenden, nach dem Gesetz verdienten vollen 
Gebührenanspruch sicherzustellen und erst dann den
jenigen, der nichts Gleichwertiges gegenüberzustellen hat, 
sondern sich auf die Leistung von Zahlungen beschränkt 
hat, m it seinem Ersatzanspruch, zumal als abgeleiteter 
Gläubiger, zum Zuge kommen zu lassen. Jedenfalls möchte 
mir ein solches Ergebnis befriedigender erscheinen als 
das andere, wonach der ArmAnw. m it seinem Anspruch 
auf die vollen gesetzlichen Gebühren auf eine zufällige 
Entwicklung angewiesen wird. Damit würde auf einem 
Umwege rechtlich eine Einschränkung des Erstattungs
anspruchs aus § 124 ZPO. eingeführt werden, welche der 
Rechtsgrundlage entbehren würde.

KGR. Dr. G a e d e k e ,  Berlin.

*

13. RG. — §519b ZPO.; §6 der 3. VereinfVO. vom 
16. Mai 1942 (RGBl. I, 333). Wenn die Unzulässigkeit der 
Berufung feststeht, ist für die sachliche Prüfung, ob sie 
offensichtlich u n b e g r ü n d e t  ist, kein Raum mehr.

,(RG., IV. ZivSen., Beschl. v. 17. Okt. 1942, IV  B 30/42.)
[He.]

*

14. KG. — § 13 Ziff. 3 RAGebO.; § 448 ZPO. Partei- 
vernehmung im Eheprozeß als Akt der Beweisaufnahme, 
wenn Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, daß das Pro
zeßgericht sich eine beweismäßige Grundlage hat schaf
fen wollen.

Der Auffassung des LG., daß hier eine Vernehmung 
der Kl. zwecks Beweises stattgefunden habe, vermag 
sich der Senat nicht anzuschließen. Der Antrag der 
Kl. auf Parteivernehmung kann einen Beweisantrag 
ohnehin nur darstellen, wenn er ein der Kl. zugäng
liches Beweismittel, nämlich die Vernehmung der Gegen
partei zum Ziele hat (§ 445 ZPO.), nicht dagegen, wenn 
damit das Gericht veranlaßt werden sollte, von der Be
fugnis der Vernehmung der beweispflichtigen Partei 
nach § 448 ZPO. Gebrauch zu machen. Folglich kann aus 
d i e s e m  Beweisantritt der KL, sofern es sich um einen 
solchen überhaupt gehandelt haben sollte, nichts für die 
Entscheidung der Frage hergeleitet werden, ob das Pro
zeßgericht durch die Anhörung der Kl. Beweis nach 
§ 448 ZPO. hat erheben wollen.

Auch sprechen weder die äußere Form des Verfah
rens noch vor allem der Inhalt der von der Kl. abge
gebenen Erklärung, wie schließlich auch nicht die Ent
scheidungsgründe des landgerichtlichen Urteils fü r eine 
Beweisaufnahme. Die Erklärungen der Kl. zu Protokoll 
des Prozeßgerichts ergeben vielmehr nichts anderes als 
eine nähere Erläuterung der Darstellung der auf § 55 
EheG, sich stützenden Klage. Wenn aus dieser Schilde
rung des Prozeßgerichts gefolgert hat, die nach § 55 
Abs. 1 EheG, erforderte Zerrüttung sei vorhanden, so 
ist gleichwohl nichts dafür ersichtlich, daß es sich für 
diese seine Auffassung eine b e w e i s m ä ß i g e  Grund
lage durch eine als Akt der Beweisaufnahme sich dar
stellende Vernehmung der Kl. aus § 448 ZPO. hat 
schaffen wollen.

Bei dieser Sachlage ist von einer bloßen Anhörung der

220
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Kl. nach § 619 ZPO. auszugehen, welche keine Beweis
aufnahme darstellt.

Der Kostenbeamte hat daher m it Recht die Beweis- 
und weitere Verhandlungsgebühr nicht in Ansatz ge
bracht, so daß der Beschwerde der Reichskasse statt
zugeben war.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 7 .0kt.l942 , 20 W  1744/42.) 

*

1 5 . KG. — § 13 Ziff. 4 RAGebO. Die sich auf die M it
teilung, daß Beweis beschlossen worden sei, beschrän
kende summarische Tätigkeit des Anwalts löst, wenn ein 
Beweisbeschluß nur erst seinem wesentlichen Inhalt nach 
verkündet ist, noch keine Beweisgebühr aus. Wohl aber 
kann dies der Fall sein, wenn darüber hinaus bereits der 
Beweistermin mitgeteilt oder auf die Durchführung der 
Beweisaufnahme eingegangen w ird.

Die vom LG. zugelassene Beschwerde mußte sachlich 
Erfolg haben. Denn die Vorinstanzen haben zu Unrecht 
eine Vertretung des Kl. im Beweisaufnahmeverfahren 
durch den BeschwF. verneint. Im Verhandlungstermin vom
26. Juni 1940 ist nach der Verhandlung der Beschluß da
hin verkündet worden, daß nach einem inhaltlich verkün
deten Beweisbeschluß Beweis erhoben werden solle. Der 
Beweisbeschluß selbst ist dann erst später abgesetzt 
und dem Anwalt übersandt worden. Dieser hat darauf
hin um die Aufhebung des bereits anberaumten Beweis- 
und weiteren Verhandlungstermins gebeten, da der Kl. 
zum Heeresdienst eingezogen und nicht in Deutschland 
aufhaltsam sei. Später ist dann die Klage zurück
genommen worden.

Der Senat hat nun zwar in seiner grundsätzlichen 
Entsch. v. 7. Dez. 1932: JW. 1933, 540 (bei G a e d e k e ,  
KostRspr. 1938 Nr. 270) ausgesprochen, daß die M itte i
lung des Anwalts an seine Partei, es sei ein seinem 
wesentlichen Inhalt nach mitgeteilter Beweisbeschluß er
gangen, noch keine Tätigkeit bedeute, welche die Ver
tretung der Partei im Beweisaufnahmeverfahren (die sub
jektive Voraussetzung der Beweisgebühr des § 13 Ziff. 4 
RAGebO.) zum Gegenstände hat. Diese Entsch. bezieht 
sich indes auf eine Tätigkeit, welche sich auf eine der
artige allgemein gehaltene Mitteilung des Anwalts, näm
lich daß Beweis beschlössen worden sei, also eine nur 
summarische, sozusagen vorläufige M itteilung beschränkt. 
Denn regelmäßig ist fü r den Beginn einer Vertretung 
der Partei im Beweisaufnahmeverfahren erst dann Raum, 
wenn der Anwalt den ergangenen Beweisbeschluß in Hän
den und damit Gelegenheit hat, über die Durchführung 
dieser Beweisaufnahme m it seiner Partei zu sprechen. 
Deshalb w ird  regelmäßig von einem Beginn der Ver
tretung im Beweisaufnahmeverfahren erst dann gespro
chen werden können, wenn der Anwalt diesen ueweis- 
beschluß an seine Partei weiterleitet, weil dann zu ver
muten ist, daß damit die Beratung der Partei über die 
Beweisaufnahme einsetzt.

Anders liegt es jedoch dann, wenn die Tätigkeit des 
Anwalts sich auf eine derartige summarische Mitteilung 
nicht beschränkt, sondern darüber hinaus auch schon den 
neuen Beweistermin und dessen Durchführung zum 
Gegenstand hat. H ier hat ausweislich des Protokolls der 
Kl. im Anschluß an die Verkündung des Beweisbeschlus
ses beantragt, den Termin zur Beweisaufnahme am
19. Juli vorzunehmen. Dies ist ihm offenbar auch zuge
sagt worden. Denn in der Terminsmitteilung v. 28. Juni 
1940 an seine Partei sind vom BeschwF. Terminstag und 
Terminsstunde bereits genannt und dem Kl. mitgeteilt 
worden, daß in diesem Termin die von ihm benannten 
Zeugen zur Sache vernommen werden sollten. Ferner 
w ird  der Kl. um Mitteilung gebeten, ob er zu dem Ter
min erscheinen könne, andernfalls eine Verlegung be
antragt werden müsse.

Damit, insbes. auch m it der M itteilung des Beweis
termins und dem Hinweis darauf, daß die Zeugen des 
Kl. zur Sache vernommen werden sollen, hat der Anwalt 
bereits eine Tätigkeit entwickelt, welches das Erforder
nis einer Vertretung der Partei im Beweisaufnahmever
fahren erfüllt. Die vom LG. angezogene Entsch. des 
Senats: JW. 1939, 572 ist hier nicht anwendbar. Sie be
zieht sich auf eine Tätigkeit des Anwalts, welche auf 
Vermeidung der Durchführung der Beweisaufnahme ge-

[Deutsches Recht, Wochenausgab^

richtet ist. In  dem späteren Verlegungsantrag ist n 
solche Tätigkeit nicht zu erblicken, abgesehen aa ’ 
daß es darauf auch deshalb nicht mehr ankom 
könnte, weil bereits durch die vorherige Tätigkeit di 
waltliche Beweisgebühr verdient war. Haecre-

Danach mußte der Beschwerde des Anwalts stattg = 
ben werden. ,

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 7. Okt. 1942, 20 W 1754/4-1

*

1 6 .  K G . -  § 10 G K G .;  § 6 Z P O . „Mllling
Wenn auch grundsätzlich für die Streitwertberec ^ aß. 

der eine ziffernmäßige Forderung enthaltende ^  . a®,„ des 
gebend ist, so ist doch nicht die äußere Formulier^ & 
Antrages schlechthin entscheidend, sondern maßgeb 
m it dem Antrag verfolgte sachliche Anspruch. - rkstän-

Werden also im Laufe eines Unterhaltsprozesses ru * „trag 
dig gewordene Unterhaltsbeträge ziffernmäßig in* en^ al- 
zusammengefaßt, so sind gleichwohl nur die für
tenen, bis zur Klagerhebung aufgelaufenen Rückst 
die Gebührenberechnung zu berücksichtigen.

Die vom LG. zugelassene Beschwerde vYfb.ebiihren 
gegen die der Festsetzung der Armenanwalts» g jreit- 
zugrunde liegende Streitwertberechnung. Dies 
Wertberechnung ist jedoch nicht zu beanstande • g r.

Der Kl. hatte Klage auf Unterhalt SeS£n f f  s  einer 
zeuger erhoben und Verurteilung zur Zaniu s von 
vierteljährlich im voraus zahlbaren Unterhaltsr jg40, 
117 ;JiM vom Tage der Geburt des Kl., dem die
ab beantragt. Nachdem durch Urteil v. 1- Aq®V)ez. 1941 
Klage abgewiesen war, hat der Kl. am 1 
Berufung eingelegt m it dem Anträge: (jn-

a) den Bekl. zu verurteilen, 819 M l  rückstän -S
terhalt zu zahlen, . , ,; i t,rHch ¡m

b) fü r die Zeit v. 7. März 1942 ab vierteljam
voraus 117 31M Unterhalt zu zahlen. gr.

819 Ä *
e auchGleichwohl haben der Kostenbeamte wie w

innerung hin LG. als rückständigen Betrag 111 ,ern nur 
Berufungseinlegung), i ? " kstani(Rückstand bis zur Berufungseinlegung), pFäJ’gtarid 111 

den bis zur Klagerhebung aufgelaufenen KU ßerück-
Höhe von \Y1 MM  für die Gebührenberechnung naC|,none von i n  m m  iu r uie v j c u u m - —- uncten 
sichtigt und demgemäß die Armenanwalts j£ jaiit
dem einjährigen Betrag 468 MM -(- Ruc uat dabe* 
m  M i ,  insgesamt 585 MM, berechnet. LUh okt. l93U 
ausdrücklich auf die Entsch. des Senats v. oezUg ge" 
(bei G a e d e k e ,  KostRspr. 1938 Nr. 560) 
nommen. vveil 1,1 u

Die Beschwerde bekämpft diese Auffassung, j^ck lich  
dem in der Berufung gestellten Antrag ejnem be- 
nicht nur Zahlung einer Unterhaltsrente v0 • . sondern 
stimmten Zeitpunkt ab verlangt worden geinach^
zwei 'Zahlungsanträge nebeneinander gel.r ffenstande 
worden seien und weil der W ert des Strei g mach" 
nach § 6 ZPO. durch den Betrag der gel , sich a‘‘ 
ten Forderung bestimmt werde. Diese be. ¡¡¡iingen he- 
819 MM Rückstände und 468 M l  als den emj<* 
zug der laufenden Unterhaltsrente. . , ¿rundsaj "

Diese Auffassung ist rechtsirrig. Zwar gesteh
lieh fü r die Bestimmung des Streitwertes Antrag
Antrag, bei einer Geldforderung die ‘u die r>L... . ... - ■ -  • -chlechthin w  kan,i

nd. Andere
.rung ^ne . , ,

um eine r e c h t l i c h ^ „ aCh dc

ziffernmäßig benannte Forderung schiecu ,prerseits lia' 
messung des Streitwertes maßgebend. An . s Antrag, 
jedoch nicht die äußere Formulierung feststeheu
dazu benutzt werden, um cum ■ --- el-ne . s 
Bemessungsgrundlage zu ändern und so sei
Rspr. oder nach den gesetzlichen Bestimm«“ Streitwert 
der ZPO., sei es des GKG. vorgesehene umgehe«- 
Berechnung nach unten oder nach o b e „  ren Fass US 
Maßgebend bleibt vielmehr trotz der a geltend e 
der gestellten Anträge stets der Inhalt . efl der * 
machten Anspruchs. So kann also, wen ■ . dein .
fenden Unterhaltsrente, deren Streitwe 2 ÖK ’y
jährigen Bezug zu berechnen ist (g 1 ,verden>. 
auch noch Rückstände geltend gemac alierkannt is 
wenn diese — wie dies nach der Rsp 
fü r die Streitwert- und damit Gebuti

noch Rückstände geltenu „ , kannt ,.r
i diese — wie dies nach der R.sPr ‘ herechnung . uf 
iie  Streitwert- und damit Gebühr ¿ein Ye, /¡o-t 

in einem bestimmten, von der Dauer berückst r. 
des Verfahrens unabhängigen Umtangc gen vv 

, j - ___ rv___ dadurch UH‘B“
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den, daß im Laufe des Verfahrens ein Antrag gestellt 
w ird, welcher die aufgelaufenen Rückstände in ihrer vol
len tatsächlichen Höhe umfaßt, während die bis zur 
Klagerhebung entstandenen und nur bis zu diesem Zeit
punkte zu berücksichtigenden Rückstände geringer sind. 
Der KI. mag also fü r seinen Berufungsantrag die Formu
lierung gewählt haben, daß er die bis zur Einlegung der 
Berufung angewachsenen Unterhaltsrückstände in einem 
besonderen Zahlungsantrag zusammengefaßt hat und da
neben die Zahlung der laufenden Unterhaltsbeträge ver
langt. Sachlich w ird aber dadurch nichts daran ge
ändert, daß außer der laufenden Unterhaltsrente auch 
Rückstände geltend gemacht werden, die fü r die Ge
bührenberechnung nur bis zum Zeitpunkt der Klag
erhebung zu berücksichtigen sind, während die nachdem 
entstandenen Rückstände unbeachtlich bleiben.

Danach haben die Vorinstanzen mit Recht nur einen 
Streitwert von 585 31M zugrunde gelegt, so daß die Be
schwerde kostenpflichtig (§ 97 ZPO.) zurückzuweisen 
War.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 19. Aug. 1942, 20 W 1578/42.) 

*

17. OLG. — §4 Zahl 4 und §5 Abs. 3 VO. über die 
Behandlung von Geboten in der Zwangsversteigerung v. 
30. Juni 1941 (RGBl. I, 354).

1. Soweit der Übernehmer einer Hypothek (der Zessio
när) seinen Anspruch auf bevorzugte Erteilung des Zu
schlages n u r auf das im Grundbuche eingetragene und 
an ihn im Grundbuche übertragene Pfandrecht stützt, hat 
er hinsichtlich dieses Anspruches dasselbe Recht, wie es 
Oer übertragende Hypothekar (der Zedent) gehabt hätte, 
Wenn dieser als Bieter aufgetreten wäre.

2. Soweit aber der Übernehmer einer Hypothek (der 
Zessionär) seinen Anspruch auf bevorzugte Erteilung des 
Zuschlages über den Tatbestand seines im Grundbuche 
eingetragenen Pfandrechtes hinaus noch auf den weiteren 
Umstand stützt, daß er einen Ausfall an seiner Pfand- 
rechtsforderung erleiden würde, wenn der Zuschlag an 
Oen Inhaber eines vorhergehenden Pfandrechtes erteilt 
Würde, hat er hinsichtlich dieses Anspruches nicht das
selbe Recht, wie es der übertragende Hypothekar (der Ze
ment) gehabt hätte, wenn er als Bieter aufgetreten wäre. 
Die Sperrfrist des § 5 Abs. 1 zählt daher im Falle 1 vom 
läge der Eintragung des Pfandrechtes des H y p o t h e 
kar s ,  im Falle 2 vom Tage der Übertragung des Pfand- 
echtes an den Z e s s i o n ä r .

Leitender Gedanke der VO. ist im Falle 1 der Ge
danke, daß der Bieter die R a n g o r d n u n g  des P f a n d 
r e c h t e s  geltend macht, und im Falle 2, daß er den 
Ausfall, d. i. s e i n e n  Schaden (den Verlust der von ih m  
In die Liegenschaft hineingesteckten Geldmittel) geltend 
n?acht. Hinsichtlich der Rangordnung des Pfandrechtes 
®'.tid die Rechte des Zedenten und Zessionärs dieselben, 
Pinsichtlich des durch den Ausfall verursachten Schadens 
auer nicht dieselben.

(OLG. Leitmeritz, Beschl. v. 28. Sept. 1942, 4 W 52/42.)

Strafrecht

g 18. AG. — §§ 2, 164 StGB. Auch eine nur erdichtete 
Icafanzeige verdient nach dem Grundgedanken des Ge
izes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung, f )

I.
. Die 18jährige Angekl. hatte im Juli 1942 Verkehr m it 

jjuem Soldaten. Sie fühlte sich darauf schwanger. Um die 
fsache dieses Zustandes ihren Eltern gegenüber zu be- 

"Chönigen, erzählte sie ihrer Mutter, sie sei abends in 
>?r Dunkelheit auf der Straße von einem unbekanntem 
lanne, scheinbar einem Polen, vergewaltigt worden. Die 

.¡/Utter der Angekl. erstattete deshalb bei der Polizeiver- 
altimg Anzeige. Am 30. Aug. 1942 wurde hierauf die 
Ugekl. von dem Polizeisekretär S. g'ehört. Sie erzählte 

? , a^en Einzelheiten die angebliche Notzucht. Der Poli- 
lbeamte hatte jedoch bald Zweifel an der Richtigkeit 
rer Angaben. Bei einer nochmaligen Vernehmung am

7. Sept. 1942 gab die Angekl. nunmehr auch zu, die Ge
schichte m it der Notzucht erfunden zu haben.

ln der Hauptverhandlung hat die Angekl. noch erklärt, 
eine ältere Freundin, der sie sich anvertraut hatte, habe 
sie auf diesen Gedanken gebracht.

Die Angekl. hat sich hierdurch einer wissentlich fal
schen Anzeige gegenüber einer Behörde schuldig gemacht 
und ist deshalb gern. § 164 Abs. 1 i. Verb. m. § 2 StGB, 
zu bestrafen.

Das RG. w ill zwar diese Strafvorschrift nur auf falsche 
Anzeigen gegen bestimmte existierende Personen ange
wendet wissen, nicht aber auf erdichtete Anzeigen (RGSt. 
70, 367 und 71, 306). Verschiedene untere Gerichte und 
namhafte Vertreter der Rechtslehre haben sich jedoch für 
eine entsprechende Anwendung der Strafvorschrift des 
§164 StGB, auch auf die Fälle erdichteter Anzeigen gegen 
überhaupt nicht existierenden Personen ausgesprochen.

(Siehe die Zusammenstellungen in den neusten Erläute
rungsbüchern zum StGB, von S c h ö n  ke S. 359 und 23 
und von O l s h a u s e n ,  1. Liefg. S. 33. Das kommende 
Strafrecht sieht ebenfalls die ausdrückliche Strafbarkeit 
erdichteter Strafanzeigen vor, siehe M e z g e r ,  „Bericht 
über die Arbeit der amtlichen Strafrechtskommission“ , Be
sonderer Teil S. 69 ff.) Der erkennende Richter schließt 
sich dieser Ansicht an. Die Strafvorschrift des § 164 StGB, 
soll nicht nur dem Schutz des einzelnen vor falscher An
zeige und Verdächtigung dienen, sondern auch ebenso
sehr dem Schutz des Staates und seiner Behörden vor 
einer mißbräuchlichen Anrufung.

Wenn man bedenkt, welcher Apparat in  Tätigkeit ge
setzt w ird und gesetzt werden muß, um ein solches er
dichtetes Verbrechen zu verfolgen, und wie auch die 
Bevölkerung der ganzen Umgebung durch die Nachricht 
von einem solchen Verbrechen in Unruhe, Aufregung 
und Angst versetzt werden kann, w ird man ohne weiteres 
die Frage bejahen müssen, daß ein solches Verhalten 
nach dem Grundgedanken des § 164 StGB, und nach ge
sundem Volksempfinden eine Bestrafung verdient. Die 
Angekl. selbst würde, es sicher nicht verstanden haben, 
wenn ih r Verhalten durch einen Freispruch als straflos 
erklärt worden wäre. Daß das Schutzbedürfnis der staat
lichen Behörden und der Allgemeinheit vor solchen M ysti
fikationen in der heutigen Kriegszeit besonders groß 
ist, liegt auf der Hand.

Bei der Strafzumessung konnte das Verhalten der An
gekl. allerdings verhältnismäßig milde beurteilt werden. 
Die Angekl. ist noch recht jung, bisher unbestraft und 
unbescholten, und sie hat auch in der Hauptverhandlung 
keinen schlechten Eindruck gemacht. Hiernach ist die 
gesetzliche Mindeststrafe von einem Monat Gefängnis 
angemessen. Da auch angenommen werden kann, daß der 
Strafzweck durch eine Geldstrafe zu erreichen ist, wurde 
gern. §27b StGB, an die Stelle der an sich verwirkten 
Freiheitsstrafe eine Geldstrafe gesetzt, welche der Schuld 
und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Angekl. an
gemessen ist.

(AG. Cottbus, Urt. v. 23. Okt. 1942, 8 Ds 461/42.)

II.
Die Angekl. war seit April 1940 als Hausangestellte in 

der Familie des Betriebsdirektors G. tätig. Am Sonntag, 
dem 23. Aug. 1942, hatte sie frei und war bei ihrer M ut
ter. Am Montagmorgen fuhr sie mit ihrem Rade dort 
zwar fort, kehrte aber nicht auf ihren Arbeitsplatz zu
rück, sondern hielt sich1 den Tag über im Walde auf. 
Sie war mit ihrer Stelle unzufrieden geworden und wollte 
gern von ih r weg. Am folgenden Tage kehrte sie zu der 
Familie G. zurück und erzählte dort als Entschuldigung 
fü r ih r Ausbleiben am Montag, sie sei im Walde über
fallen worden. Der D irektor G. meldete das sofort der 
Gendarmeriebehörde. Der Zeuge D. lud die Angekl. vor 
und vernahm sie am 25. Aug. 1942, nachdem er bereits 
vorher Ermittlungen über ihre Persönlichkeit angestellt 
hatte. Die Angekl. erzählte nun dem Beamten eine lange 
und recht phantastisch klingende Geschichte von dem an
geblichen Überfall. Sie schilderte, _ wie sie von einem 
Manne, den sie genau beschrieb, im Walde überfallen, 
gefesselt und geschlagen worden sei, so daß sie bewußt
los geworden wäre. Sie äußerte auch den Verdacht, in 
diesem Zustande geschlechtlich mißbraucht worden zu

220*
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sein. Nach Abschluß und Unterschrift ih rer zwei Schreib
maschinenseiten füllenden Angaben ermahnte der Zeuge 
D., dem die Erzählung der Angekl. immer weniger glaub
haft vorgekommen war, die Angekl. nochmals zur Wahr
heit. Nunmehr gab die Angekl. auch bald zu, daß die 
ganze Geschichte von ih r erfunden worden sei.

Dieses Geständnis hat die Angekl. auch in der Haupt
verhandlung aufrechterhalten. Sie hat erklärt, sie habe, 
nachdem sie die erdichtete Geschichte einmal dem Direk
to r G. erzählt hatte, sich geschämt, ihre Lüge gleich ein
zugestehen, auch habe sie gehofft, auf diese Weise viel
leicht von der Stelle wegzukommen.

Die Angekl. hat sich einer wissentlich falschen Anzeige 
gegenüber einer Behörde schuldig gemacht und ist des
halb gern. § 164 Abs. 1 StGB, zu bestrafen.

ln der Strafzumessung konnte das Verhalten der Angekl. 
allerdings verhältnismäßig milde beurteilt werden. Die 
Angekl. hat die Wahrheit alsbald noch im Anschluß an 
ihre falsche Anzeige zugegeben. Nach den Feststellungen 
des Zeugen D. g ilt sie allgemein als ordentliches und 
ehrliches Mädchen, auch in der Verhandlung hat sie einen 
guten und offenen Eindruck gemacht, sie sieht ih r Un
recht durchaus ein und bereut es. Ein weiterer Schaden 
als die Vergeudung von etwa zwei Arbeitsstunden des 
Beamten ist nicht entstanden. Ob die Gründe, aus denen 
die Angekl. von ihrer Stelle, auf der*sie 2i/2 Jahre gut 
ihre Pflicht getan hat, fo rt wollte, mehr oder weniger 
berechtigt sind, brauchte nicht näher festgestellt zu wer
den, böswillig hat die Angekl. offenbar hier nicht ge
handelt und handeln wollen.

Hiernach ist die gesetzliche Mindeststrafe von einem 
Monat Gefängnis angemessen. Da der Strafzweck bei der 
Angekl. nach dem ganzen Eindruck ihrer Persönlichkeit 
sicher auch durch eine Geldstrafe erreicht werden kann, 
wurde in Anwendung des §,27 b StGB, an die Stelle der 
an sich verwirkten Freiheitsstrafe eine Geldstrafe gesetzt, 
die in Höhe von 100 M l  der Schuld und den wirtschaft
lichen Verhältnissen der Angekl. entspricht.

(AG. Cottbus, Urt. v. 9. Okt. 1942, 8 Ds 402/42.)
*

1 9 .  RG. — § 164 StGB. Keine falsche Anschuldigung 
eines Verstorbenen, gegebenenfalls ist aber zu prüfen, ob 
ein Verstoß gegen § 189 StGB, vorliegt, t )

Der Tatbestand des § 164 StGB, erfordert, daß sich die 
falsche Anschuldigung gegen „einen anderen“  richtet. Das 
setzt voraus, daß die strafbare Handlung oder die Pflicht
verletzung einer bestimmten, vorhandenen und erkenn
baren, also einer verfolgbaren und demgemäß lebenden 
Person zur Last gelegt w ird (RGSt. 46, 85, 87). ln  dieser 
Richtung begründet das Urteil Zweifel. D ieS trK .bat fest
gestellt, daß der von dem Angekl. beschuldigte Steuer
inspektor G. inzwischen verstorben ist. Es ist nicht er
m ittelt, wann der Tod erfolgt ist. Es besteht daher die 
Möglichkeit, daß G. bereits verstorben war, als der Angekl. 
seine Anschuldigung gegen ihn erhob. Sollte G. zu die
sem Zeitpunkt bereits verstorben sein, so würde dieser 
Umstand eine Verwirklichung des Tatbestandes des §164 
StGB, ausschließen. Gegebenenfalls w ird  die StrK. zu 
prüfen haben, ob der Angekl. gegen § 189 StGB, ver
stoßen hat.

(RG., 2. StrSen. v. 26. Febr. 1942, 2 D 504/41.)

Anmerkung zu 18 u. 19: Die Entsch. des AG. verdienen 
volle Zustimmung. Die Auffassung des RG., die besonders 
in RGSt. 70, 367 und 71, 306 niedergelegt ist, entspricht 
heute weder den Erfordernissen der Zeit noch dem ge
sunden Volksempfinden. RG. ist der Auffassung, § 164 
schütze vorwiegend die Ehre des einzelnen, die durch die 
falsche Anschuldigung angegriffen werde. AG. stellt in 
Übereinstimmung mit einer langen Reihe amts- und land
gerichtlicher Entsch. den Schutz der Gemeinschaft in den 
Vordergrund. In einer Zeit, in der gerade die Sicherungs
organe des Reichs, Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge
richt, bis zum Äußersten belastet sind, ist es unerträglich, 
daß einzelne Volksgenossen aus eigensüchtigen Interessen 
und meist zur Deckung eigener Fehltritte den Apparat 
des Staates nutzlos in Bewegung setzen und, wie es viel
fach vorgekommen ist, ihn monatelang beschäftigen. Es 
ist deshalb zu hoffen, daß die Entsch. des AG., die sich

gegen die Auffassung des RG. stellen, dem RG- ,9e 
heit geben, seine Stellungnahme bald zu überprüfen, u  
als Nr. 19 abgedruckte Entsch. des RG. ist ein typisen 
Beispiel dafür, zu welchen gekünstelten und im Ergeo " 
Ungerechten Entscheidungen (die Auffassung des RG. in

Schriftleitung.
*

2 0 . RG. — §113 StGB.; §759 ZPO. Widerstand durch 
Davonfahren mittels eines Kraftwagens, Widerstand «■ 
des §759 ZPO. &

Die Verurteilung wegen Widerstands gegen die 3 „ 7tg 
gewalt (§113 StGB.) ist im Ergebnis zu billigen-, ,s nur 
ZPO. sieht die Zuziehung von Polizeibeamten n>cn, 
in den Fällen vor, in denen tatsächlich Widerstan 
leistet w ird, also nicht nur dann, wenn der Wider ^  
vollendet worden ist. Nach der Rspr. des RG. uinm q  
Begriff des Widerstands i. S. des §759 der alten ipt|es 
nicht bloß den Widerstand des §113 StGB., SOI}“ er ¿jnden, 
Verhalten, das geeignet ist, die Annahme zu begr £n_ 
daß sich die Vollstreckungshandlung nicht ohne *  37g; 
düng von Gewalt werde durchführen lassen (RGSt. > 1 1  
24, 389; 41,82). Widerstand i. S. des §759 liegt ße. 
also z. B. schon dann vor, wenn der Schuldner a ^¡cht 
amten sagt, er werde die Vollstreckungshandlung „ 73g
dulden. Diese Rspr. zu §759 ZPO. a. F. ist zu de j er
ZPO. n. F. (RGBl. 1933, 821) aufrechtzuerhalten, .
Gesetzgeber den W ortlaut der Bestimmung nicht s die- 
hat, obwohl ihm die Rspr. dazu bekannt war. H  g jrg. 
ser unzutreffenden Auffassung ist der Annahme a Q^er- 
beizutreten, daß der Angekl. sich gegenüber de g jaafS- 
gerichtsvollzieher L. des Widerstands gegen oie aUS> 
gewalt schuldig gemacht hat. Denn die StrK. „ ,nungen 
L. habe den Angekl. aus vielen Vollstreckungsha ^  ¿je 
seit dem Jahre 1933 gekannt und gewußt, d a d e s -  
Schulden zum größten Teil in Raten bezahlte; er n g habe 
halb stets Rücksicht genommen. Am 30. März 1 .er jhm 
er den Angekl. aufgefordert, entweder zu zahlen ngSeids 
sofort zum AG. zwecks Ableistung des Offenba ßer 
zu folgen, andernfalls er ihn verhaften müsse- habe er 
Angekl. sich daraufhin in seinen Wagen setzt , ^ache 
ihn ermahnt, er solle keinen Unsinn machen, setze. 
sich strafbar, falls er den Wagen in Bewege & ge- 
Daraufhin sei der Angekl. m it L. in die ' " °  °hlich
gangen, habe wegen eines Zahlungsaufschubs ^ggeben,
telephoniert, sich dann wieder auf die Straß fahren; 
sich in seinen Wagen gesetzt und sei sofort i s alIf das 
dem L. sei es im letzten Augenblick geE*dg U der aus- 
linke T rittb re tt des Wagens zu springen. Na , jeden 
drücklichen Feststellung der StrK. konnte L. ( j r uiid 
Fall bei diesen und den folgenden Vorfällen anll£hmen> 
des bisherigen Verhaltens des Angekl. „m en; pamit 
daß er bei diesem auf Widerstand stoßen we ¿n’0mmen 
w ill die StrK., wie dem Urteil zweifelsfrei ßer £r- 
werden kann, auch sagen, L. „habe“  aU , ,  „„habt habe, 
fahrungen, die er seit 1933 m it dem Angekl. g „gfechneb 
ohne pflichtwidriges Verschulden nicht dam e werde- 
daß er bei dem Angekl. auf Widerstand s ,.zej nicm 
War das aber der Fall, dann brauchte er die vom Tritt* 
zuzuziehen und konnte es versuchen, ob es 11 p|UCht des 
brett des Wagens aus gelingen werde, d oder
Angekl. zu verhindern, ihn zur Fahrt nach 5 L jerstafld ^  
zum Halten zu veranlassen oder ihn ohne könnt
verhaften. Zu all diesen möglichen Entscn ^ er StrK-
der Angekl. nach der offensichtlichen ^ n a  en vva. >
bereit sein, wenn er sah, daß es ihm n . aüf delJ_
dem Beamten zu entkommen, dieser viel1 aber ke '
T rittb re tt des Wagens stand. Der Angekl. j eI1 wid 
nen dieser Entschlüsse, sondern setzte dem ßaß er
dessen Erwarten Widerstand dadurch entg & . ’ßellden • 
schnellem, das Leben des auf dem T n ttb r p  .Strab
gefährdenden Tempo durch die Straßen na v  ,istreckua= 
fuhr und ihn so an der Ausführung der ßaß Wid 
handlung hinderte. In der Rspr. ist anerk ,>n ^n n , “
stand auch durch eine G ewalt geleistet v 405, 406; ’
mittelbar auf die Person e inw irkt (Ru m . ,
153, 156).

(RG., 2. StrSen. v. 29. Jan. 1942, 2 D 536/41-1
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21. RG. — § 114 StGB. Erstrebt ein Täter mit einer 
Strafanzeige nicht bloß eine Bestrafung des Beamten, son
dern auch das Zufügen von Nachteilen für den Beamten 
persönlich oder die von ihm zu wahrenden Dienstbelange, 
so liegt eine Drohung vor. — Amtshandlungen sind auch 
Fühlungnahmen mit anderen Stellen, die dem eigenen Ge
schäftsbereich nicht angehören.

1. Das LG. nimmt an, der BeschwF. habe es unter
nommen, m it seinem Schreiben v. 11. Juni 1941 den Säch
sischen Wirtschaftsminister zu dem nachstehend unter 2 
erörterten Verhalten zu bestimmen, und zwar „durch die 
Ankündigung von Strafanzeigen, die zu einer untragbaren 
Beunruhigung der W irtschaft führen könnten“ . In dieser 
Ankündigung erblickt das LG. eine D r o h u n g  i. S. des 
§114 StGB. Dem ist beizutreten. Zur Annahme einer 
Drohung reicht jede Ankündigung eines Obels aus. Zwar 
sind Strafanzeigen an sich erlaubt. Werden sie jedoch 
einem Beamten in Aussicht gestellt, so erfüllt ein solches 
Verhalten dann den Begriff der Drohung, wenn der Täter 
m it ihnen nicht bloß eine Bestrafung der Anzuzeigenden, 
sondern die Zufügung von Nachteilen fü r den Beamten 
persönlich oder die von ihm zu wahrenden Dienstbelange 
erstrebt (vgl. RGSt. 60, 337, 343). Daß letzteres hier zu
tr if ft , hat das LG. offensichtlich fü r erwiesen angesehen. 
Rechtliche Bedenken hiergegen sind nicht hervorgetreten.

2. Nach der Feststellung des LG. bestand die Hand
lung, die abgenötigt werden sollte, in „einem Handeln 
des Ministers von Amts wegen“ , „einer Steuerung der 
Strafrechtspflege mit dem Ziele der Abwendung des 
Strafverfahrens von B.“ . Es wurde dem Sächsischen 
Wirtschaftsminister also nach der ersichtlichen Annahme 
des LG. — wenn auch nicht eine schon aus Gründen der 
Zuständigkeit unwirksame „Anweisung“  an Justizbehör
den — so doch ein Vorstelligwerden bei ihnen mit dem 
genannten Ziel angesonnen. Unter A m t s h a n d l u n g e n  
>• S. des § 114 StGB, sind solche Handlungen zu ver
stehen, die von Behörden oder Beamten vermöge ihrer 
Amtskraft und innerhalb ihrer Zuständigkeit vorzuneh
men sind (RGSt. 56, 22/23). Es kann nicht zweifelhaft 
sein, daß auch zur Förderung der eigenen Dienstbelange

insbes. also auch zu ihrem Schutze vor ungünstigen 
Einflüssen — unternommene dienstliche Fühlungnahmen 
mit Stellen, die dem eigenen Geschäftsbereiche nicht an
gehören, in den amtlichen Aufgabenkreis einer Zentral- 
verwaltung fallen und die Eigenschaft von Amtshandlun
gen i. S. von § 114 StGB, besitzen. Die Annahme des LG., 
die Handlung, die der BeschwF. von dem Minister er
strebte, sei eine solche Amtshandlung gewesen, begegnet 
daher keinen rechtlichen Bedenken. Hinsichtlich ihrer Be
stimmtheit genügt die angesonnene Amtshandlung den im 
Ramen des §114 StGB, zu stellenden Anforderungen.

(RG., 4. StrSen. v. 18. Sept. 1942, 4 D 291/42.)
*

22. RG. — §§ 164, 165, 200 StGB. Die Frist zur Bekannt
machung des Urteils ist so zu bemessen, daß die Bekannt
machung wenigstens bei regelmäßigem Verlauf der Dinge 
möglich ist.

Der Angekl. ist wegen wissentlich falscher Anschuldi
gung in Tateinheit m it Verleumdung verurteilt worden. 
P em Verletzten ist die Befugnis zugesprochen, den er- 
* ennenden Teil des Urteils binnen einer Woche nach ein- 
tptretener Rechtskraft einmal auf Kosten des Angekl. in 
aer Zeitung „A .“  bekanntzumachen, 
p Die dem Verletzten fü r die Bekanntmachung gesetzte 

r'st ist so knapp bemessen, daß ihre Einhaltung kaum 
pdgljch ist, wenn die Rechtskraft erst durch die Entsch. 
J  der Revlnst. eintritt. Allerdings bestimmt das Gericht 

0rm unc| Frist der Bekanntmachung nach freiem Er
messen. Wie sich aber aus dem Zweck des § 165 StGB. 
r r£>bt, muß die Bestimmung so erfolgen, daß die Be
kanntmachung wenigstens bei regelmäßigem Verlauf der 
p'nge möglich ist. Das LG. hat ersichtlich nur an den 
nal* gedacht, daß sein U rte il durch Fristablauf oder 
y echtsmittelverzicht rechtskräftig werde, so daß es dem 
f mdetzten sofort bei E in tritt der Rechtskraft eine Aus- 
^ r ‘1gung erteilen könne. Für den eingetretenen Fall, daß 

6r Angekl. ein Rechtsmittel einlegt, ist es als sein Wille 
U?-Usehen, den Beginn der Frist erst mit der Erteilung 

r Ausfertigung beginnen zu lassen. Daher kann die Zu

erkennung der Veröffentlichungsbefugnis von hier aus 
zum Nachteil des Angekl. (§ 358 Abs. 2 StPO.) dahin ge
ändert werden, daß die Frist zur Bekanntmachung des 
Urteils eine Woche seit Erteilung der Ausfertigung be
trägt.

(RG., 4. StrSen. v. 7. Aug. 1942, 4 D 242/42.)
*

**  23. RG. — § 174 Abs. 1 Ziff. 1 i. Verb, mit § 2 StGB. 
Unzüchtige Handlungen von Eltern mit ihren minderjäh
rigen Kindern über 14 Jahren sind in entsprechender An
wendung (§2 StGB.) des §174 Abs. 1 Ziff. 1 StGB, straf
bar. Die bisherige entgegengesetzte Rspr. des RG. wird 
aufgegeben, f)

Der Angekl. hat m it seiner am 18. Sept. 1920 geborenen 
leiblichen Tochter, nachdem sie das 16. Lebensjahr vo ll
endet hatte und vor dem 1. Okt. 1938 drei- oder viermal 
unzüchtige Handlungen vorgenommen. Ein versuchtes 
Verbrechen nach § 173 StGB, liegt nicht vor, weil der 
Angekl. nach den Feststellungen der StrK. nicht beabsich
tig t hatte, m it seiner Tochter den Beischlaf zu vollziehen. 
Ein Verbrechen nach § 176 Abs. 1 Z iff. 1 oder 3 StGB, 
kommt nicht in Betracht, weil der Angekl. keine Gewalt 
angewendet hat und die Tochter zur Zeit der Taten das 
14. Lebensjahr bereits vollendet hatte. Von einer Be
strafung wegen tätlicher Beleidigung mußte die StrK. ab- 
sehen, weil ein Strafantrag nicht gestellt ist und auch 
nicht mehr gestellt werden kann. Die StrK. hat daher den 
§174 Abs. 1 Z iff. 1 StGB. gern. §2 StGB, entsprechend an
gewendet und den Angekl. wegen eines fortgesetzten Ver- 
brechens aus der genannten Strafbestimmung verurteilt.

Die Rev. hatte keinen Erfolg.
Die Frage einer entsprechenden Anwendung der Straf

vorschrift des § 174 Abs. 1 Z iff. 1 StGB, auf die leiblichen 
Eltern ist umstritten. Das RG. hat sie bisher verneint. Im 
RGUrt. v. 22. April 1937: RGSt. 71, 196 handelte es sich 
um Unzucht des leiblichen Vaters m it seiner volljährigen 
Tochter. Den RGUrt. v. 18. Febr. 1936, 4D  97/39: DJ. 1936, 
609, v. 27. Febr. 1939: RGSt. 73, 113 und v. 23. Jan, 1940, 
1 D 1036/39: DR. 1940,1279 lagen Fälle zugrunde, in denen 
eine anderweitige Bestrafung möglich war. Soweit die 
Frage der entsprechenden Anwendbarkeit des §174 Abs. 1 
Z iff. 1 StGB, bisher im Grundsatz verneint worden ist, 
haben sämtliche Strafsenate des RG. auf Anfrage erklärt, 
daß sie an dieser Stellungnahme nicht mehr festhalten.

In dem hier zur Entscheidung stehenden Fall sind un
züchtige Handlungen des ehelichen Vaters mit seiner 
minderjährigen leiblichen Tochter festgestellt, die nach ge
sundem Volksempfinden Bestrafung verdienen und denen 
daher nach heutiger Rechtsauffassung m it den M itteln 
des Strafrechts entgegengetreten werden muß. Daß sich 
in dieser Richtung die Auffassungen im neuen Staat ge
ändert haben, läßt schon der Entwurf eines deutschen 
StGB, erkennen. Er stellt die Unzucht m it minderjährigen 
Abkömmlingen unter Strafe in der Erwägung, daß ent
scheidend fü r die Strafbarkeit der Mißbrauch der Stellung 
der Eltern und die Zerstörung der Grundlagen der Fa
milie sind ( G ü r t n e r ,  „Das kommende deutsche Straf
recht“ , Besonderer Teil, 2. Aufl., S. 202, 203). Gerade die 
Familie ist m it berufen, die Jugend in sittlicher Reinheit 
heranzuziehen. Es besteht daher ein Bedürfnis, die Jugend 
vor geschlechtlichen Ausschreitungen Verwandter aufstei- 
gender Linie zu schützen. Demgegenüber kann die Er
wägung, daß Vorgänge innerhalb der Familie tunlichst 
einer strafgerichtlichen Untersuchung zu entziehen sind, 
keinen Anlaß bieten, grundsätzlich auf eine Strafverfol
gung zu verzichten. Denn solche E ingriffe der Strafver
folgungsbehörden sind schon nach geltendem Recht in 
den Fällen unvermeidlich, in denen Blutschande (§173 
StGB.), Unzucht zwischen Männern (§§175, 175 a StGB.), 
Nötigung zur Unzucht (§176 Abs. 1 Z iff. 1 StGB.), Un
zucht m it Kindern unter 14 Jahren (§ 176 Abs. 1 Z iff. 3 
StGB.) und Notzucht (§ 177 StGB.) zwischen Angehörigen 
begangen worden sind. Aus der Tatsache, daß der natio
nalsozialistische Gesetzgeber bei den mehreren großen 
Strafgesetznovellen, die u. a. Sittlichkeitsverbrechen be
treffen, keine Veranlassung genommen hat, den Täter
kreis des § 174 StGB, zu erweitern, ist nicht der Schluß 
zu ziehen, daß er unzüchtige Handlungen, die leibliche 
Eltern mit ihren minderjährigen Kindern vornehmen, 
unter keinen Umständen bestraft wissen w ill.
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Andererseits ist es aber auch nicht zulässig, etwa in 
allen Fällen ohne weiteres den § 174 StGB, auf leibliche 
Eltern entsprechend anzuwenden. Für eine Anwendung 
von §2 StGB, ist zunächst dann kein Raum, wenn durch 
unmittelbare Anwendung eines Strafgesetzes eine dem 
gesunden Volksempfinden und dem Unrechtsgehalt der 
Tat entsprechende Bestrafung möglich ist (RGSt. 70, 360, 
362; 71, 200, 202; 71, 390, 391/392; 73, 151, 152 und das 
RGUrt. v. 18. Mai 1942, 2 D 109/42). Dabei ist allerdings 
zu beachten, daß fü r eine Tat von der Schwere eines 
Verbrechens nach gesundem Volksempfinden eine Strafe, 
die sich im Rahmen der Strafandrohung fü r ein Vergehen 
der Beleidigung hielte, keine genügende Bestrafung dar
stellen würde (RGSt. 72, 50, 52), wie auch eine Über
tretungsstrafe keine ausreichende Sühne fü r eine Tat sein 
würde, die sich als Vergehen darstellt (RGSt. 71, 323, 324). 
Eine Einschränkung der entsprechenden Anwendung des 
§ 174 StGB, ergibt sich weiter daraus, daß auf die be
sonders gearteten Beziehungen, die zwischen Eltern und 
ihren leiblichen Kindern in vielfacher Richtung bestehen, 
Rücksicht genommen werden muß. Dabei w ird die zu den 
Fällen der §§ 174, 176 StGB, entwickelte Rechtsansicht 
besondere Beachtung erfordern, daß nicht jede, selbst 
unbedeutende auf Sinnenlust beruhende oder darauf ab
zielende Berührung oder handgreifliche Zudringlichkeit 
als Verbrechen angesehen werden muß (RGSt. 67, 170, 
173; 73, 78, 80). Schließlich ist der Hinweis geboten, daß 
eine entsprechende Anwendung des § 174 StGB, unzuläs
sig wäre auf Handlungen, die zwar äußerlich den An
schein der Unzüchtigkeit haben können, wie etwa Zärt
lichkeiten, die aber keine unzüchtigen Handlungen sind, 
weil sie nicht zur Erregung oder Befriedigung eigener 
oder fremder Geschlechislust, also nicht in wollüstiger 
Absicht vorgenommen worden sind (RGSt. 67, 110, 112). 
Es kommt in jedem Falle entscheidend darauf an, ob die 
Tat nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient.

Das ist hier zu bejahen, zumal da keine der sonst in 
Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen anwend
bar ist. ln einem solchen Fall von einer Bestrafung ab
zusehen, würde dem gesunden Volksempfinden wider
sprechen.

(RG., 2. StrSen. v. 8. Okt. 1942, 2 D 297/42.) [He.]

Anmerkung: 1. Die Entscheidung des RG., durch die 
die bisherige feste Rspr. zur Frage der Strafbarkeit un
züchtiger Handlungen der Eltern mit ihren Kindern auf
gegeben w ird, ist sehr zu begrüßen.

Das RG. hatte bis jetzt in jahrzehntelanger Rspr. daran 
festgehalten, daß Eltern, die m it ihren minderjährigen 
Kindern unzüchtige Handlungen vornehmen, n i c h t  nach 
§ 174 StGB, bestraft werden können.

Dies ließ sich sicher bis zur Einführung des neuen §2 
StGB, im Jahre 1935 damit begründen, daß das Gesetz in 
der Kasuistik des § 174 StGB, die Eltern eigenartigerweise 
nicht m it aufgeführt hatte. Daß dies bei der Schaffung des 
StGB, vom Gesetzgeber nur versehentlich unterlassen 
wurde, konnte nicht angenommen werden. Maßgebend da
für war vielmehr — wie das RG. bereits in seiner Entsch. 
v. 25. Nov. 1880 (RGSt. 3, 64) aus der Entstehungsgeschichte 
des StGB, nachgewiesen hat — der Gedanke, daß das Ein
schreiten der Staatsgewalt, wenn es sich um das Innere der 
Familie handelt, möglichst ferngehalten werden sollte. Von 
dieser Scheu, zu tief in die Intimitäten des Familienlebens 
einzudringen, sollten nur dann Ausnahmen gelten, wenn 
entweder das A lter der Kinder oder die besondere Form 
der Unzuchthandlungen das Einschreiten der Staatsgewalt 
unerläßlich gebot. So wurde die Unzucht von Eltern mit 
Kindern unter 14 Jahren als Verbrechen nach § 176 Ziff. 3 
StGB, bestraft. Soweit die unzüchtigen Handlungen zum 
Beischlaf führten oder führeij sollen, lag vollendete oder 
versuchte Blutschande nach § 173 StGB. vor. Ein Vater, 
der m it seinem minderjährigen Sohn gleichgeschlechtliche 
Unzuchthandlungen vornahm, machte sich nach § 175 a — 
der durch die Novelle v. 28. Juni 1935 in das StGB, ein
gefügt wurde — strafbar.

Davon abgesehen sollten aber unzüchtige Handlungen 
der Eltern mit ihren Kindern über 14 Jahren nicht bestraft 
werden können.

Hätte dies seinen Grund nur in «der Fassung des Ge
setzes gehabt, so hätte jedenfalls nach 1935 nichts mehr im

Wege gestanden, die Strafbarkeit derartiger Unzuchthand
lungen nunmehr m it einer entsprechenden Gesetzesanwen
dung (§ 2 StGB.) zu begründen (dafür z. B. S c h ö n k e zu 
§ 174 IV  1 g und S c h w a r z ,  StGB. § 174 C 2). Daß das 
gesunde Volksempfinden auch damals schon Unzuchtshand- 
lungen der Eltern m it ihren Kindern, soweit es sich dabei 
w irklich um ernstliche Verstöße handelte, für strafwürdig 
hielt, kann ohne weiteres angenommen werden. Wenn sic 
das RG. dennoch nicht entschließen konnte, den Schritt de 
entsprechenden Anwendung des § 174 StGB, zu gehen, utid 
wenn es in dieser Zurückhaltung vielleicht auch durch da 
Schrifttum unterstützt wurde, das hier zum Teil einen a b ' 
l e h n e n d e n  ( B r e t t l e :  DR. 1939, 483; K  o h 1 r  a u s c 
zu §173 Ziff. 2 StGB.; B r u n s :  AkadZ. 1940, 180) zum 
Teil einen a b w a r t e n d e n  Standpunkt einnahm (T 
g i s c h :  AkadZ. 1939, 568), so müssen die Gründe da 
tiefer liegen.

Sie lagen in der grundsätzlichen Einstellung des ^  
und seiner Anhänger im Schrifttum zu der Zulässig*«/ 
entsprechenden Rechtsanwendung nach § 2 StGB., die in 
Ausdruck in der Formel von der „beabsichtigten j er
lücke“  fand. Weil es der Gesetzgeber im Jahre 
schon vorher im preußischen StGB, von 1851 aus 
vor dem Eindringen in das Familienleben“  abgelehm « ’
auch die Eltern in den Katalog des § 174 StGB- a { 
nehmen, soll auch der Richter h e u t e  noch nicht d 
sein, diesen Grundgedanken des Gesetzes anders z j gr 
stimmen. „Auch der seit 1933 eingetretene Wandet i 
Auffassung von Recht und Staat entbindet den Ri“ ® /dem 
allem den Strafrichter, nicht von der Treue gegenuüe 
Gesetz“  (so w örtlich B r u n s  a. a. O. S. 181; A  a . 
K o h l r a u s c h :  DStrR. 1939, 122 ff.; zum Teil aticn 
c h i n g e r : Festschrift für Bumke, 1939, S. 65.)

Im Gegensatz zu dieser s t a t i s c h e n Betractuu ^  .
weise des Gesetzesbegriffs hat sich erfreulicherw es. 
Laufe der Zeit jedoch eine mehr d y n a m i s c h e  U j er
auslegung durchgesetzt. Unser von dem GedanK aner_ 
materiellen Gerechtigkeit beherrschtes Rechtsdenk  ̂u nn i u i v l  W l l  11^  ix V l l  U t l i v l  1 o L I I  Iv b  , e  [1 U

kennt die Möglichkeit, derV e r ä n d e r u n g  d es U ^e- 
g e d a n k e n s  eines Gesetzes im Laufe der Zeit . .  
stimmt seinen Inhalt nach den Bedürfnissen d e r y ‘ *  jm 
w a r t  (B o 1 d t , „D ie  richterliche Rechtsschop 
Lichte der Rspr.“ , 1939, 79; K l e e :  AkadZ. ^ l 937, 
M e z g e r :  DRWiss. 1939, 259; R i e t z s c h : ?>■ zU 
1755; S c h a f f s t e i n :  ZStW. 57, 616; S c h o n *  it 
§ 2 II I  2 u. a.). Man hat dem Sinngehalt des § 2 » . (Ana" 
Recht nicht nur die Bedeutung einer A u s le g u n g s re g  QeSetz- 
logie) gegeben, sondern darin den Aufruf d j^lung der 
gebers an den Richter erblickt, an der Fortentwic feiten. 
Gesetze selbst r e c h t s s c h ö p f e r i s c h  rm'Z Qrund- 
Eine rechtsschöpferische Arbeit in den Fesseln fl joch te  
gedanken einer anderen Zeit ist aber nicht mogn p-arnilien- 
früher die „Scheu vor dem Eindringen in d®swenn man 
leben“  — ein ohnehin schon schwacher Grund, vjelen 
bedenkt, daß derartige Eingriffe des Staates au - verafl- 
anderen Fällen ganz unerläßlich sind — s0 .'..^erlich611 
schlagt werden, daß dahinter der Schutz der Äugenden 
und sittlichen Unversehrtheit unserer heran q 6(janke
Jugend zurücktreten mußte, h e u t e  steht dies ^ dieses 
jedenfalls absolut im Vordergrund. Der Durch aUf die 
Gedankens läßt sich auch nicht durch den Hin. _ Die
Pflicht des Richters zur Gesetzestreue vel"h ^ggenüber» 
Treupflicht besteht eben nur einem G es e t entsprieß
das auch unserem heutigen R e c h t s denke wejst das 
Die früheren Bedenken sind überholt. M it K JSbehörde11 
RG. darauf hin, daß Eingriffe der Strafverfolg 9̂  ¡n den 
in die internen Familienverhältnisse schon catlichkeiw' 
Fällen unvermeidlich waren, in denen ander v lirden (§ 
verbrechen zwischenAngehörigen begangen nrundge'
175, 175 a, 176 Ziff. 1, 177 StGB.). Der früh1A  lzUgreifen,
danke, nicht so tief in die Familienverhältnis Das RU.
wurde außerdem auch gar nicht immer beac g jjern rn*
ließ zwar bisher bei Ünzuchtshandlungen aUS § 1'
ihren Kindern über 14 Jahren eine Bes_ f u[n daß de _ 
StGB, nicht zu. Es wies aber immer darau j ’ der 
artige Unzuchtshandlungen den Straftatbestan qR l 939, 
l e i d i g u n g  erfüllen können (RGSt. 73, i „fklärung d 
6232). Dann bedurfte es also doch eH>e r “  verhähnisse' 
Tat und eines tiefen Einblicks in die Farm
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Ob so etwas unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des § 174 
oder 185 StGB, erfolgt, ist für den tatsächlichen Vorgang 
gleichgültig.

Das auch die Tatsache, daß der Gesetzgeber nach 1933 
>n den verschiedenen Strafgesetznovellen den Tatbestand 
des § 174 StGB, nicht geändert hat, nicht dahin zu verstehen 
'st, daß er eine Bestrafung der Eltern, die m it ihren K in 
dern unzüchtige Handlungen vornehmen, nicht w o l l t e ,  
hebt das RG. ebenfalls zutreffend hervor. Der Gesetzgeber 
vertraut oft darauf, daß der Richter eine offene Frage 
selbst rich tig  lösen w ird. Sein Schweigen darf daher nicht 
ohne weiteres als B illigung des bisherigen Zustands auf
gefaßt werden. Bei einem solchen argumentum e contrario 
ist stets besondere Vorsicht geboten.

M it dieser neuen und grundlegenden Entscheidung des 
RG. ist nunmehr die frühere entgegengesetzte Recht
sprechung aufgegeben. Damit ist der Weg für eine w irk 
samere Bekämpfung der Unzuchtshandlungen m it Ange
hörigen frei. Die Praxis w ird  diesen Wandel sicher be
grüßen.

2. Im zweiten Teil der Entscheidung macht das RG. für 
die entsprechende Anwendung des §174 StGB, zwar ge
wisse Einschränkungen, die aber an dem grundsätzlichen 
neuen Standpunkt doch nichts ändern.

a) Eine e n t s p r e c h e n d e  Anwendung des § 174 soll 
dann nicht erfolgen, wenn bereits durch die u n m i t t e l 
b a r e  Anwendung eines anderen Strafgesetzes eine dem 
gesunden Volksempfinden und dem Unrechtsgehalt der Tat 
entsprechende Bestrafung möglich ist, soweit diese Strafe 
die Schwere der Tat und den Verbrechenscharakter richtig 
Grifft. Eine Bestrafung etwa nur unter dem Gesichtspunkt 
der Beleidigung, die nur eine Gefängnisstrafe ermöglichen 
Würde, wäre also nicht ausreichend.

Dagegen w ird  zwar in Fällen wie dem vorliegenden 
"ichts einzuwenden sein, weil sich hier kaum eine Situation 
denken läßt, in der im Ergebnis nicht doch eine Bestrafung 
Wegen eines S i t t l i c h k e i t s v e r b r e c h e n s  erfolgt. 
Aus welcher Bestimmung des Gesetzes dies im einzelnen 
dann geschieht, ist allerdings von untergeordneter Bedeu
tung, soweit nur die Gewähr besteht, daß der Täter bei der 
Bestrafung auch richtig  als S i t t l i c h k e i t s v e r 
b r e c h e r  gekennzeichnet w ird. Sollte dies aber trotz 
einer Unzuchtshandlung einmal nicht möglich sein, weil 
eine ausreichende Bestrafung aus irgendeiner a n d e r e n  
Strafbestimmung möglich wäre, so könnte dem RG. inso
weit nicht mehr gefolgt werden. Man sollte die bisherige 
Einschränkung des RG. bei der Anwendbarkeit des § 2 
StGB, allmählich auch g r u n d s ä t z l i c h  fallen lassen. 
Unser heutiges wieder mehr auf die Betrachtung der Täter- 
Persönlichkeit gerichtetes Strafrechtsdenken verfolgt nicht 
nUr das Ziel, eine im Ergebnis a u s r e i c h e n d e  B e -

r a f u n g zu ermöglichen, sondern w ill auch eine richtige 
K e n n z e i c h n u n g  d e s  T ä t e r s  herbeiführen. Ein 
n.l'r  entsprechend angewandtes Strafgesetz muß daher m it 
?'nem unmittelbar angewendeten Strafgesetz in gleicher 
‘"eise in Tateinheit treten können, als wenn es selbst un
mittelbar anwendbar wäre, wenn dies einer besseren Kenn
zeichnung der Täterpersönlichkeit dient (so m it Recht 
Wo h l r a u s c h z u § 2  StGB. Nr. 6 und M  e z g e r  : AkadZ. 
l93S, 116).

b) Eine weitere Einschränkung der entsprechenden An
wendbarkeit des § 174 StGB, soll sich aus einer Rücksicht
nahme auf die besonders gearteten Beziehungen zwischen 
bhern und leiblichen Kindern ergeben.
j Daß unbedeutende Zudringlichkeiten der Eltern ihren 
W'ndern gegenüber, auch wenn sie von einer gewissen 
. 'nnenlust getragen sein mögen, diese nicht gleich zu Sitt- 
Whkeitsverbrechern stempeln, hatte das RG. schon früher 
^treffend ausgeführt (RGSt. 67, 170; 73, 80). Daran kann 

jAtgehalten werden. Dieser Hinweis betrifft aber nicht die 
(A^ge der entsprechenden Anwendung des § 174, sondern 
lljh ä lt nur die Mahnung an die Praxis, dabei den gesetz- 

cnen Inhalt des § 174 selbst richtig  zu beachten, und bei
mer entsprechenden Anwendung insoweit nicht weiter- 

ugehen, als bei seiner unmittelbaren Anwendung. 
ę. c) Dasselbe g ilt für den dritten Hinweis des RG., daß 
, *le entsprechende Anwendung des § 174 auf Handlungen 
1( ?uDssig wäre, die zwar äußerlich wie gewisse Zärtlich-

!'en den Charakter der Unzüchtigkeit haben können, die

aber doch keine unzüchtigen Handlungen sind, weil sie 
nicht in wollüstiger Absicht vorgenommen sind. Auch dies 
bedeutet im Grunde nicht mehr als der Satz, daß unzüch
tige Handlungen eben nur dann gegeben sind, wenn sie 
w irklich objektiv und subjektiv unzüchtig sind. Eine Ein
schränkung der entsprechenden Anwendbarkeit des § 174 
StGB, ist dadurch ebenfalls nicht ausgesprochen.

Die neue Entscheidung des RG. geht in ihrer Bedeutung 
über die Auslegung des § 174 StGB, hinaus. Sie ist zu
gleich ein Bekenntnis des höchsten Gerichtshofs zu dem 
fortschreitenden Durchbruch der dynamischen Rechtsauf
fassung, das nur begrüßt werden kann.

LGR. Dr. S c h m i d t - L e i c h n e r ,  Berlin.

*

24. RG. — §§ 222, 230 StGB. Zur Sorgfaltspflicht eines 
Hauseigentümers bei Schneefall. Es kann nicht verlangt 
werden, daß er ständig Schnee vom Dach wegräumt und 
daß er ständig den Bürgersteig absperrt. Diese Pflicht be
steht nur bei einer ungewöhnlichen Gefährdung der Pas
santen.

Am 3. Febr. 1941 wurde der nicht ganz ein Jahr alte 
Hans B. in dem Kinderwagen, den seine Mutter auf dem 
Fußweg fuhr, durch vom Dach fallenden Schnee getötet. 
Der Angekl. als Hauseigentümer hatte „in  der Zeit“  vor 
dem Unfalltag den Fußweg vor seinem Hause wegen des 
herabfallenden Schnees abgesperrt. Bis zum 3. Febr. war 
zwar der meiste Schnee abgetaut, es lag aber noch „e t
was“  Schnee auf dem Dach. Auf Grund dieser Feststel
lung verurteilte das LG. den Angekl. wegen fahrlässiger 
Tötung. Der Angekl. hätte das Dach am arbeitsfreien 
Sonntag, den 2. Febr., auf das Vorhandensein von Schnee 
untersuchen müssen. Auch hätte er voraussehen müssen, 
daß vom Dach des Hauses herabfallender Schnee bei be
sonders ungünstigen Umständen, wenn namentlich ein 
kleines Kind getroffen werde, den Tod eines Menschen 
zur Folge haben könne. Daß ein Kinderwagen auf dem 
Fußweg vor dem Hause fahren würde, damit hätte er 
rechnen müssen. Er hätte deshalb — sei es durch völlige 
Beseitigung des noch auf dem Dache befindlichen Schnees 
oder durch Absperren — die Möglichkeit ausschließen 
müssen, daß Schnee herabfiel oder daß durch Herab
fallen von Schnee mangels Warnung Vorübergehende 
bzw. im Kinderwagen vorbeigefahrene Kinder zu Schaden 
kamen.

Diese Ansicht geht fehl. Zwar tr if f t  es zu, daß der 
Eigentümer einer Sache (entsprechend dem Grundsatz des 
§836 BGB.) die Beschädigung dritter Personen durch 
seine Sache insoweit verhüten muß, als dies die billige 
Rücksichtnahme auf die Interessen anderer verlangt (vgl. 
RGZ. 52, 379). Daraus fo lg t aber nicht die Pflicht des 
Hauseigentümers, ständig, solange und sooft Schnee auf 
dem Hausdach liegt, durch Forträumen des Schnees oder 
durch Absperren des Bürgersteiges Vorsorge dafür zu 
treffen, daß durch das Fallen des Schnees kein Passant 
verletzt w ird. Im Gegenteil würde durch ein solches Vor
gehen aller Hauseigentümer in einer größeren Stadt der 
Straßen- und Fußgängerverkehr völlig lahmgelegt wer
den. In aller Regel muß es vielmehr den Passanten über
lassen bleiben, sich selbst durch Achtsamkeit vor der Ge
fahr der Verletzung durch herabfallenden Schnee zu 
schützen. Nur ausnahmsweise kann die besondere Sach
lage den Hauseigentümer dazu veranlassen, seinerseits 
Schutzmaßnahmen gegen Herabfallen des Schnees zu tref
fen. Diese Pflicht kann sich einmal ergeben aus der be
sonderen Gestaltung des Daches (vgl. dazu die Richt
linien im SächsVerwBl. 1932, 299). Hierbei wird es fre i
lich genügen, daß der Eigentümer die Ausführung des 
Baues einem sachkundigen Baumeister anvertraut hat. 
Im übrigen können nur außerordentliche Umstände des 
Einzelfalles den Hauseigentümer zu Schutzmaßregeln 
gegen die Schneegefahr veranlassen, falls jene Umstände 
nämlich sich dem Hauseigentümer als eine ungewöhnliche 
Gefährdung der Straßenpassanten aufdrängen müssen. In 
dieser Hinsicht läßt das angef. U rteil die nötigen Fest
stellungen vermissen.

(RG., 4. StrSen. v. 29. Mai 1942, 4 D 165/42.)

*
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25. RG. — § 263 StGB. Die Feststellung’, daß der Täter 
einen „wirtschaftlichen Rückhalt“ in der Familie des Mäd
chens erstrebte, genügt nicht zur Annahme des erstrebten 
Vermögensvorteils beim angeblichen Heiratsschwindler, 
vor allem, wenn der Vater des Mädchens selbst kein nen
nenswertes Vermögen oder Einkommen noch einflußreiche 
Verwandte hat.

Nach § 263 StGB, muß der Betrüger in der Absicht 
handeln, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen. In dieser Hinsicht w ird ausgeführt, neben 
dem Verhältnis m it Fräulein O. sei es ihm darauf ange
kommen, einen wirtschaftlichen Rückhalt in der Familie 
des Mädchens zu finden. Nun ist das Verhältnis mit 
einem Mädchen noch kein Vermögensvorteil. Anderer
seits genügt zu dessen Feststellung nicht der bloße Um
stand, der Angekl. habe einen wirtschaftlichen Rückhalt in 
der Familie finden wollen. Sollen dies nicht bloße Worte 
sein, so hätte das LG. näher darlegen müssen, inwiefern 
dem Angekl. durch seine Beziehung zu Fräulein O. w irt
schaftliche Vorteile winkten. Dies könnte der Fall sein, 
wenn die O. oder ih r Vater (ein Kranführer) vermögend 
waren oder ein größeres Einkommen oder einflußreiche 
Verwandte hatten. Diese Prüfung w ird das LG. unter 
Beachtung etwaigen neuen Vorbringens des BeschwF. 
nachzuholen haben.

(RG., 4. StrSen. v. 7. Aug. 1942, 4 D 256/42.)

*

26. RG. — § 266 StGB. Es liegt eine Pflichtverletzung 
des Treuhänders vor, wenn er trotz Verbot des Treugebers 
auf eine mindestens zweifelhafte und bestrittene Gehalts
forderung aus der Kasse Gehaltsbeträge über die zuge
standene Höhe entnimmt.

Das LG. läßt eine klare Feststellung darüber vermissen, 
aus welchem Rechtsgrund und in weicher Höhe dem 
Angekl. Gehaltsansprüche zustanden. Doch war nach dem 
angef. U rteil dem Angekl. ausdrücklich verboten worden, 
sich mehr als 200 3tM Gehalt aus der Kasse zu entnehmen. 
Die trotzdem erfolgte Entnahme höherer Beträge aus der 
Kasse auf eine mindestens zweifelhafte und bestrittene 
höhere Forderung war eine Pflichtverletzung als Treu
händer (RGSt. 66, 208). Dies war dem Angekl. auch be
wußt. Unerheblich ist daher, wenn der Angekl. geglaubt 
haben mag, seine Tätigkeit sei m it mehr als 200 31M 
monatlich zu bewerten.

(RG., 4. StrSen. v. 7. Aug. 1942, 4 D 269/42.)
*

2 7 . RG. — § 359 StGB.; 1. VO. über den vorläufigen Auf
bau des Reichsnährstandes v. 8. Dez. 1933 (RGBl. I, 1060). 
Der Kreisbauernführer ist Beamter.

M it Recht hat das LG. den angekl. Kreisbauernführer 
als Beamten i. S. des § 359 StGB, angesehen. Der Reichs
nährstand (§§ 1, 2 der l.V O . über den vorläufigen Auf
bau des Reichsnährstandes v. 8. Dez. 1933 [RGBl. 1,1060]), 
dem vor allem die Sicherstellung der Ernährung des deut
schen Volkes zufällt, hat damit und in anderer Hinsicht 
Aufgaben zu erfüllen, die aus der Staatsgewalt abgeleitet 
sind und staatlichen Zwecken dienen (RGSt. 67, 299, 300; 
74, 105, 106). Die vom KBF geleitete Kreisbauernschaft 
ist als Glied und Organ des Reichsnährstandes dazu be
stellt, in ihrem örtlichen Bereiche nach Maßgabe der Vor
schriften des RMin. fü r Ernährung und Landwirtschaft 
und des Reichsbauernführers die Geschäfte des Reichs

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

nährstandes zu besorgan (§11 VO. v. 8. Dez. 1933). 
ist eine Behörde, und ihr Leiter ist Beamter i- =• 
§359 StGB. (vgl. dazu auch RGUrt. 2 D 527/40 v. 13. J • 
1941). Der Angekl. hat, wie dem Zusammenhänge der 
teilsgründe zu entnehmen ist, nach der Überzeugung ■ 
LG. auch die Tatsachen gekannt, aus denen sich s 
Beamteneigenschaft ergab (RGSt. 53, 131).

(RG., 2. StrSen. v. 27. Aug. 1942, 2 D  253/42.)

28 . RG. — § 1 Abs. 1 KWVO. Wer Schlachtvieh vor
schriftsw idrig auf der Bahn verlädt und dadurch den ¡cj,. 
von Schlachtfieren verursacht, macht sich des ,»'/er 
tens“  lebenswichtiger Erzeugnisse schuldig. ,

Die Angekl. haben am 27. Jan. 1942 gemeinsam Sch ac ^  
vieh in einem Eisenbahngüterwagen versandt. Der ”  
wurde vorschriftswidrig erheblich überladen. I0* °_s 
dessen sind zwei Schweine und elf Kälber unte ^ er 
eingegangen. Das AG. hat die Angekl. wegen j 
Übertretung des §9 Abs. 3 Nr. 1 i. Verb. m. dem s “ nabei 
TierschutzG. zu je 100 OHM Geldstrafe verurteilt. ^  
hat es zu prüfen unterlassen, ob sich nicht die £  f  „ e. 
zugleich auf Grund des § 1 Abs. 1 KWVO. ?*rat at zum 
macht haben. Ihre unzulässige Handlungsweise ti 
Tod einer großen Zahl von Schlachttieren und aa- 
führt, daß eine beträchtliche Fleischmenge für die m  ̂ cjaS 
liehe Ernährung verlorengegangen ist. Darin 's neten 
äußere Merkmal des „Vernichtens“  i. S. der beze 
Vorschrift zu finden. Denn dieser Begriff erscho; umfaß* 
nicht im Zerstören eines Erzeugnisses, sondern seine 
jedes Verhalten, das bewirkt, daß das Erzeugn>s L j  v̂gl. 
bestimmungsgemäße Verwendung unbrauchbar w prnich- 
RGSt. 75, 129, 134). Daß im gegebenen Fall die ^  ge- 
tung die Deckung des lebenswichtigen Bedap6® aus-
völkerung gefährdet hat, bedarf keiner weite* ¿er 
führung. Die Angekl. haben sich der Anof£m vom 
Hauptvereinigung der Deutschen Viehwirtscn jjgse
19. Juli 1940 „nicht gefügt“ . Daraus folgt, daß aUj die 
Anordnung gekannt haben. Sie weist ausdriickii |aj ung- 
Gefahren hin, die durch eine unzulässige enge ^ ehen 
der Güterwagen m it Schiachttieren fü r diese )ebens-

..............  ..................  •- .in p jekönnen, und hebt hervor, daß die Vernichtung  ̂
w ichtiger Güter im Kriege strafbar machen -^/e aus- 
Angekl. haben durch das Überladen die Fracn e Ver- 
nützen und ihren Hinterleuten durch eine ra• jiaben
ladung die Prämie sichern wollen; möglicher« ^ ¡ „ e  
sie also diesen Nutzen der Rücksicht auf °  Sach-
Ernährungslage bewußt vorangestellt. Bei ü „ j  Abs. * 
läge können auch die inneren Merkmale des Jü^nt sein- 
KWVO., insbes. das Merkmal der Böswilligkeit 

(RG., 3. StrSen. v. l.O k t. 1942, 3C79/42n.)

29. RG. — § 1 VerbrRegÄtrVO. v 0  genüg*
1. Für die Strafbarkeit nach § 1 VerbrRegl® r „^weis®

im allgemeinen Fahrlässigkeit, soweit nicht au j Nr. l  
der gesetzliche Tatbestand wie im Falle des 
begrifflich Vorsatz voraussetzt. .. alif Zu-

2. Ein Betriebsführer, der fahrlässig Antrag chfeibt, 
Weisung von Zulagekarten für Langarbeiter njcht v0f |  
bei denen die Voraussetzungen für Sonderzuiag ^  wom 
liegen, kann daher zwar nicht aus § 1 7 , ,* werden- 
aber aus Abs. 1 Nr. 6 VerbrReglStrVO. be,orM Sts 24/42]-)

(RG., 4. StrSen. v. 30. Junii 1942, 4 C 441/42 [4 StS

Der Entscheidungsteil . nerichtehöchster uns
soll ein lebendiges Spiegelbild des deutschen Rechtslebens sein. Er soll nicht allein Urteile des RG. und anderer ^ Anvvä^c» g
enthalten, sondern auch lebensnahe Urteile der Instanzgerichte. W ir bitten daher unsere Leser, besonders Richter ^  Entsche* jst 
Urteile zu senden, die wegen des entschiedenen Sachverhalts interessant oder wegen des Inhalts oder^der ^ronn^ rechtshräitIe»w ICH OdCllVCl llctlla lll IC I C3» tl III. Ulitl WCgCU UCa lUlIdlla UUCI |*£cnu
vorbildlich oder beachtenswert sind oder zur K ritik  Anlaß geben. W ir bitten zu vermerken, ob die Entscheidung Q, 
oder nicht. Die Entscheidung über die Veröffentlichung öder die anderweite Verwertung behält sich die Schrittlei »

S c h r if t le i tu n g :  Hauptschriftleitcr i. N.: Rechtsanwalt Dr. H e l m u t  Seydel .  Stellv. H aup tM hrif6e i^*ii r n,aclit)^owr_

. ________ „  2 2 " ’ ^ '
Rechtsverlag GmbH., Berlin W  35, Hüdebrandstr. 8. ,^®!!j.eisliste 

Leipzig C 1, Inselstr. 10. Fernruf: 72566; Wien I, Riemergasse 1. Fernruf: R 27216. Es g ilt die Anzeig

E r i c h  S ch m id t. Mitarbeiter: Rechtsanwälte R u d o l f  Hensen und R u d o l f  L e p p in  (z. Z. bei i* er,. ' W  35, 
schrift der Sehriftleltung: Berlin W  35, Lützowufer 18 II. Fernruf: 213718. — Anzeigenabteilung Bern f. 22-ß ^
ufer 1811. Fernruf’ 22408Ö Ver l ag*  Deutscher DooM droriorr m k h  Roriin \y/  H ilr lp h ra n d s tr. b. tc ^

vom 1. Oktober 1939. Druck; Oscar Brandstetter, Leipzig.



.U o m m c iH o c  

Suc ( S r u n ô b u c b o r ô n u n o
"»it,er besonderer Berücksichtigung der in Preußen und Bayern 

weitergeltenden landesrechtlichen Bestimmungen.

Von

G. M eikel
4., neubearbeitete Auflage von

RRat Dr. W ilhelm  Im h o f

Groß-Oktav. 1310 Seiten. 1940. Ganzleinen R.M 53.—-

» . . . E r stellt sich als hervorragendes W erk dar, 
besonders geeignet, der Praxis wertvolle Dienste 
tu leisten. Diese wird es namentlich begrüßen, daß 
die Grundzüge und wichtigsten Einzelfragen des ma
teriellen Liegenschaftsrechts sowie verwandte Rechts- 
"ebiet e. die sich auf den Grundbuchverkehr auswirken,
'« die Erläuterungen einbezogen sind. Die Anord- 
"Ung des sorgfältig und erschöpfend zusammen
getragenen Stoffes ist mustergültig. Der Kommentar 
"drd sich als äußerst brauchbares Hilfsmittel für 
'Üe tägliche Arbeit der Rechtswahrer, insbesondere 
'W  Grundbuchbeamte und Notare, erweisen. . . .“ 

Archiv fü r Rechtspflege Nr. 4, 1940

@cfytoetftte herios
W - ..................

B e r lin  SB 3 5

6n aerarabenes SJfumJ
t r a g t  k r in e im f e n !

Früher einmal mar es roohl io, öaß man 
öie Duhaten unö Taler am liebften im 
Strumpf oöer unter öem Bett auf bemahrte. 

einige ganz Schlaue uergruben fogar
ihren Schah Heute aber meiß jeöer, 

öaß öie nicht ausgege* 
bene Marh zur Spar» 
Kaffe gebracht roeröen 
folltc. -  So öient 
öas Gclö öer Wirt= 
fchaft, fo bringt ee 
feinem ßefiher Zinfen. 
Gelb muß ftete um= 
laufen, foll ee nütien!

1 Jahren — überall undfür jeden die öffentlichen mündelsicheren

S P A R K A S S E N

Im  Dienste der Gesundheit

werden heute die Ärzte und ihre Helfer 
aufs höchste beansprucht. Die Bewälti
gung ihrer verantwortungsvollen Auf
gaben wird ihnen wesentlich erleichtert 
durch hochwertige Arzneimittel, wie sie 

die pharmazeutische Industrie für alle 

Krankheitsfälle bereitstellt. In vorder
ster Front im Kampf um die Gesund
heit stehen seit über 100 Jahren die 

klinisch erprobten, praktisch bewähr
ten, als zuverlässig bekannten Präpa

rate der Chemischen Fabrik

D A R M  S T A D T



RUHMESBLATT
in der Geschichte der Me
dizin gehört den BAYER- 
Arzneimitteln. Viele früher 
tödliche und zu langem 
Siechtum führende Krank
heiten werden heute mit 
ihrer Hilfe geheilt. Das 
BAYER-Kreuz  ist das 
Zeichen des Vertrauens!

I n  3. A u f l a g e  l i e g t  v o r :

Das Recht der Arbeit
Systematische Zusammenstellung der wichtigsten 

arbeitsrechtlichen Vorschriften
von Prof. D r. W o l f  g a n g  S ie b e r t

Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität Berlin 
194 Seiten • Kart. RM 3.30 

Die Vorzüge dieser Sammlung:
Klare systematische Gliederung des Gesetzesstoftes. Zuverlässige 
Wiedergabe der wirklich wichtigen Bestimmungen aus allen 
Teilgebieten des Arbeitsrechts: Recht der DAF., Arbeitsordnungs
gesetze, Arbeitseinsatz, Arbeitsverhältnis, Arbeitsschutz, Berufser
ziehungsverhältnis, Arbeitsgerichtsbarkeit usw.
Daher gegenüber der verwirrenden Fülle der Einzelbestimmungen 
größte Übersichtlichkeit und rasches Zurechtfinden beim täg
lichen Gebrauch;, bei allen Einzelfragen zugleich müheloser Über
blick über den ganzen Bereich und seine Zusammenhänge: Im 
ganzen also geradezu ein kleines „Gesetzbuch der deutschen 
Arbeit“ . Hervorragend geeignet für jeden Rechtsunterricht und 
jede Rechtsschulung im Arbeitsrecht sowie für den täglichen 
Gebrauch in der Praxis.

Zu beziehen durch den Buchhandel  oder d i re k t  vom Ver lag
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. /  Berlin Leipzig Wien

Berlin W  35, Hildebrandstraße 8
Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

D A S  G RO SSE W E R K
D E R  F A R B F O T O D R U C K E

herausgegeben von

KURT PETER KARFELD 

Bildgröße ¡ 0  X  cm

I n h a l t  d e r  M a p p e :

I. Deutschland und Nordland ( 8 BiWe1̂ 
rl. Sonniges Mittelmeer (xoßU^eI

III. Amerika von Süd bis Nord ( i 1

Insgesamt 28 herrliche Farbfotos und Gena.il 

auch als Raum- und Büroschmuck geeiglie

Preis RM 140.—

B e s t e l l u n g e n  d i r e k t  e r b e t e n  nn

G E O R G  R Ü M M E R S  V E R LA  *
Abteilung Versandbuchhandlung

L E I P Z I G  C 1, Senefelderstraße i 3 R

Staat und SozialverskHei'^*'1® j
Großbritannien und Deuts«

Von Dr. iur. M. E. KroHo
..S chriften  zum  A rb e its re c h t"«  Reihe

Ban«* 3

160 Seiten

Herausgeber: P r o f .  D r .  W .  51® ° Kart rM- 4-80

unterzogen’ die
„Die Verfasserin bat sich der dankenswerten yerschiedene"|I^ng
deutsche Sozialversicherungsgesetzgebung in ’hre? ¡chende Dars e pen 
staltungen zu schildern und gleichzeitig eine verg „ eben- "7

Gebiete z» f „ hcSoz'alvLder britischen Einrichtungen auf diesem uemc- <sCi,e
selbstverständlich das d « ^ „ „ g e n

n, aas in seinem Aufbau u n d , tag
gehend dargestellt wird.“  „Deutsche RechtszeH*0 1 ^ ^ ^  v ofli ^

Hauptteil des Werkes nimmt : 
sicherungsrecht ein, das in seinem

Zu beziehen durch den B uchhande l oder ^
Deutscher Rechtsverlag G .m .b.H .* Be r ‘ g

Berlin W  35, Hildebrandstra ^„(„„d:

Auslieferung für Alpen- und Rlemergai,i* J
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H-,

1S o f o r t  l i e f e r b a r !

Das Gewerbasteuerrecht
Bearbeitet von Steueramtmann H A N SE N  

Preis RM 2,25

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt von 
V E R L A G  H A N S  B A U  M G  A  R T N  E R , R E I  C  H  E N B E R G  /  S  U  D  E T E  N G  A  U

B p riiisd e ie K ih tS  „
u ß er

S t r a1
K Ö L N ,  N 7 / Bew e i Ä ri t ' l
■  Privatau|kunf 'esSe u
1  fü r  a l le  r>

L e ip z '9 er

FERNUNTERRICHT
RUf

l. An Ober‘schule~und Gymnasium, zum Besuch von Hochsc .¡eIlSt. —• 
Schlußprüfung der 6klassigen Mittelschule für gehobenen Beam —

N e u e  M a t u r a - S c h u l e ,  W ie n  V I I ,  M a r i a h i l f e r  S t r a ß ®  8
Vorbereitung zur Reifeprüfung. (A u c h  in K ursen ).



V E ! * /  T E E F A  B R I
*S 1 !? E IS H E IM  b xBruchsal

*1
!.'j  ch  in  A p o t h e k e n  
- n d D r o g e r i e nj^ J n

( I B - " - " '  ’
h- -  -------
4 *• jur. W. Franzen 
^ i n N W 4 0  

-------------

Thom asiusstr. 3 
Fe rn ru f 35 3849

(e t e k t e i  R e x
W e l t i n s t i t u t% e s

t'lungsbüro. Jede Vertrauens- 
JW’ Beobachtung, Auskunft.
K V "  35 , Po(stiamer Str. 129 
INei« nho,l- Fernspr. 27 04 43 
■^X^Rer. eingetr. Gegründ. 1906

a H S !  ein.cn « f t ^ m a t i l e r S  
1  ' ann weifen Sie if)n bitte auf ~

| | t h  m a z e l i
P W J ' cm 0l,f neuartige ffleife £ 
P1! bi„,en^es Slit&mamtttel, bas =  
C 'C s * ,  aeiiolfen I)at. «näheres =  

. ttun8 fagt bie interefî- =  
i 'n bie eic «»fienloä =

| %  'Ladung DîSn 0,93  u. 1,60 =
^'hu' ÎÜ*c,l,ni- Saboratofium =  
V ,,; !<>t. I, ¡Berlin ®28 «t =  

v ^ C,<*üiancc*!»tt,afjc 75 ~

R ein e  H a u t __
gesunde H a u t !

Wenn an besonders gefahr- 
_ deten Stellen dea Gesicht»

A lle  Q ualitätsartikel Hautreilungen, Pickel, Pustel
. , . .  Auftreten, muß sofort Abhilfr

enthalten wertvolle Rohstoffe. Gedanken- geschaffen werden. P itralon 
loser Verbrauch bedeutet nutzlose Ver- befreit durch tiefgehende E in- 

geudung dieser Rohstoffe und —  Benach- uM e iA he it« " “,lch' n H‘ Ut' 
teiligung anderer Verbraucher.

Ein Beispie l: D ie Ursache fü r  die En tstehung von P icke l, P uste ln  und anderen H a u t- 

."nrei.nhe.ten .".g t “  den t,eferen H autsch ich ten. E ine in  die T ie fe  dringende Des- 
In fe k tio n  bese itig t diese Erscheinungen. P itra lo n  w irk t  in  die T iefe auch bei spar
samer Anwendung  Es ö ffne t die Poren und Talgdrüsenausgänge der H a u t dufch-

geZt„gte„1 lü n t“ rerUnd Ver"iCh,et
Ä S
um  dCr , WT nel StUCkw 'dlStüirW 0Ue ~  aUch 5‘e is t  w ic h t‘8 ' r  R o h s to ff —  genügen ™  “ ie beabsichtig te W irk u n g  herbeizuführen. B

sThrnnia„aed i s ' "  k Ic inen H inw e is beachten, dann reichen Sie m it  e iner Flasche P itra lo n

PITRALON
bese itig t H au tunre inhe iten  auch bei s p a r s a m e r  Verwendung 

L I N G N E R - W E R K E  D R E S D E N

I n  2., e r w e i t e r t e r  A u f l a g e  l i e g t  v o r :

Das lo ir ifth a filid te  Gutachten
107 Seiten Von D r .  H u b e r t  P o s t

RM 3.— kart.

”̂ e< lVer,aSSeI I etzt es sich zum Ziel- nicht nur die Technik des 
Aufbaues und der Erstattung des wirtschaftlichen Gutachtens einzu- 
tuhren, sondern darüber hinaus,die Natur und den Zweck der Tätigkeit 
des wirtschaftlichen Gutachters zur Klarstellung zu bringen'0 da 
,erst aus dieser Darstellung die praktischen Verfahrensregeln folge
richtig entwickelt' werden können. — Das Buch wird daher über 

K/ e'f, .cl,er Wirtschaftsprüfer hinaus jedem an der Erstattung 
wirtschaftlicher Gutachten Interessierten wertvolle Anregung geben.“ 
R A .  D r .  H .  D ie tr ic h  in  „ Deutsches Recht“ , A ,  N r .  17/1942  

Zu beziehen durch den B uc hh an de l  oder  d i r e k t  vom Ver lag

Deutscher Rechtsverlag G. m .b .H .» Berlin/Leipzig/Wien
Berlin W 35, H ildebrandstraße 8

Deutschst?» i!+r A!,Pen-und  Donaugaue, Sudetenland: Leutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

B I L D  n

Richtige Behandlung spart Re
paraturen. Laß Deinen fÖN nicht 
unnötig lange laufen. Du sparst 
Strom und hältst ihn jetzt im 
Kriege länger gebrauchsfähig.

ELECTR.-GES. S A N ITA S  BERLIN NW 7

VAVEH
B f

VAU EN NURNBERG-S 
Älteste
Bruyèrepfeifenfabrik

WALTER BEHRENS
" ««ffl BRAUNSCHWEIG

I Bnefmarkenhandlg

. -,--- _ Werbefchr koftenfratAnkauf von Sammlungen

ßriminnlrnt o. D.
5Irtf)ur ßlingfyammet'

Pni'atauefflnffe /  irmittlungen

Barlin 510 68, CinDcnftr. 81
Scrnfpredjcr: 17 262?

Für h arten  Bart 
und za rte  H au t

Merk’ Dir heut’ vor allen 
Dingen,

S p a r e n  mußt  Du mit  
Tennis-Kl ingen

^  öoSn dn r  sind nocfl &anz be 
\ %  ¡n ü“ err‘ Gesehenen und oor 

, aj- draußen geht
1 nieder.

Dort
ein

Schmidts undScfyulzes können denHeim- 
weg zusammen antreten; sie wohnen ja  
Tür an Tür.

„Na, ob das ohne Schnupfen abgeht ? 
Leider haben m ir keine W YBER T mehr 
im Haus.“

„Ja, WYBERTsind 
rarer geworden; zuerst müssen die Sol
daten damit versorgt sein. Jlber scf)on 
wenig IV YBERT wirken viel.“

16171238



truo»

Dos Rocht Der Rroftfohcoorfichorung
Von Dr. jur. Paul Sdunidt-Tiingler

220 Seiten RM 5.40 kart.

„Das vorliegende Buch ist . . . zur Zeit die einzige Gesamtdarstellung 
der deutschen Kraftfahrversicherung. Es ist allgemein verständlich ge
schrieben und daher nicht nur für den Juristen, flir die Versicherungs
gesellschaft, den Versicherungsangestellten, den Versicherungsmakler, 
sondern auch für jeden Versicherungsnehmer bestimmt, der an Fragen 
der Kraftfahrversicherung interessiert ist. Auch mit Rücksicht auf den 
verhältnismäßig geringen Preis ist die Anschaffung des Buches mit sei
nem reichen Inhalt für jeden Interessierten empfehlenswert."

D r .  H a n s  M a r t in  in  , ,D ie  V e rs iche rungs-P rax is “  N r .  718, 1942

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G.m .b.H. • Berlin -  Leipzig -  Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G .m .b.H ., Wien I, Riemergasse 1

A ä e s  f ü c  d a s  B u c a l

Papiere
Vordrucke

Drucksachen jeglicher Art

sowie alle sonstigen für das Büro benötigten Waren

$aii3 -SoIÖan-5 titittiii
B e r l i n  O 17, B l u m e n s t r a ß e  29

Fernsprecher: Sammel-Nr. 598026

Dresden A., Pillnitzer Straße 50, Fernsprecher 21647 
Hamburg 36, Gänsemarkt 35, Fernsprecher 345808 

Leipzig, Beethovenstraße 11 
Stettin, Passauer Straße 1, Fernsprecher 36239

/

In  Kürze erscheint: A u lO

und jolizeilidiBS FnlirunösieuRnStrafregister
Von

Dr. Karl Burchardi unter Mitwirkung von 
Oberstaatsanwalt in Berlin 

260 Seiten

Dr. Gerh-KlempJ
nvvalt inStaatsanv

“ " “ " t  «.?>•-
Das Strafregister wird neuerdings nicht nur für Zweck d ößerenjv r_ 
pflege und der Verbrechensbekämpfung, sondern in 1\  J^zen un“  nCj 
fange von Wehrmacht, Reichsarbeitsdienst, politischen QjenStstelled _ 
waltungsbehörden in Anspruch genommen. Für diese Her straf^&' 
für die Strafregisterbehörden werden die Vorschriften jnverStanu 
VO. und des Straftilgungsgesetzes ausführlich Vn ._,pn erläuten* fe 
in diesem Kommentar unter Anluhrung von Beispie e seine ^ f 
der Bestrafte selbst kann daraus ersehen, ob und ‘ ichnen un 
vermerkt wird, ob und wann er sich als unbestraft o' darf- ' '¡ izej-
welchem Wege eine vorzeitige Löschung erreicht w t das P ‘Lor- 
den außeramtlichen Verkehr, für Stellenbewerbung *» neuesten- r- 
liehe Führungszeugnis bedeutungsvoll. Die einschlag K atjSchen: V tern
schritten sind vollständig abgedruckt und in einer SJ( • Djeie erie An
sicht gemeinverständlich dareestellt; eingestreute. d> fgnjSSe. Li1 gs, 
den Ortspolizeibehörden die Ausstellung der Führung- Straflose p je
hang enthält alle für das Strafregisterwesen und u j. l0v Flsaß-
gesuche wesentlichen Vorschriften nach dem Stanci eriieIT1eni> 
Bestimmungen für die Ostmark, Protektorat, Generalg

Lothringen usw. sind berücksichtig •  ̂ v0ni Ve t ‘ ag
Zu beziehen durch den B uch ha nd el  oder  d i j e ^¡g

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.,Berlin • eg
Ber l i n  W  35, H .ldebrandstra^

Auslieferung für Alpen-und Donaugaue» ^¡emerßasse 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wie >

S o f o r t  l i e f e r b a r

Strafrecht in der
W nrexler

Herausgeber: D r. E. P i c h l e r-,J
Oberstaatsanwalt in Linz /Donau

Band Die österreichische
408 Seiten

S traf P «■ o zc
RM- 12

Band 2: Das österreichische Strafges® ,,^reriffen) 
Kundmach
308 Seiten
Kundmachungspatent (zur g __ Hl^*
308 Seiten K L e

Band 3: Die strafrechtlichen Nebenges ^  Hl^-

500 Se'ten RMd ^a rte ten
„Die Herausgeber dieses lang angekündigten def sch^ '-gferr.
terungswerkes haben sich in dankenswerter -pext de- t gel-
und mühevollen Aufgabe unterzogen, nicht nU ¡n der de und 
Strafgese'zes und der österr. Strafprozeßordn ^usarntfl611 afgesetz 
tenden Fassung zu bringen, sondern auch aAn«iang zUin flnn 
verwandte Best mmungen zu verweisen, hd . hti:che 2usaimI11uugen 
befindet sich u. a. auch eine wertvolle *jbe.rs „führten Be!\  ¿5 ¡J94J 
lung der in den Reichegauen der Ostmark eing Justiz“  1 
des RStGB.“  AGRat D r. Geller in  „Deutscr

K tv » "1 wje|1, Vef lag

Zu bczleiten durch den Buchhandel oder ^gjpjig

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.» ßel' ße s
j s m  Berlin W  35, HHdebrandstr s#dete«W #

T V /  Auslieferung für Alpen- und Donaug ^  I, R i e « ^ ^
1 ‘  Deutscher Rechfsverlag G. m. b. H-, _

.  - | 4  Auskunftei und
■  Inh.: Polizei-Komr" isJ(ir ,n . 243433

„ I 3 l  w l l  ehern. Kriminal ^  Te! ! | t * lu 0 9 er1
B e r l i n  W  62, LutherstraQe 27 (g e g e n ü b e r der  . ^ „ P r  . - . . i
Auskünfte • Beobachtungen • d zuve

Seit 46 Jahren das Institut für Leistung



¿offen auf Zifferanzeigen stets mit der Ziffernuinmer, auch auf dem 
.'"lag, kennzeichnen. Niemals Originalzeugnisse beifügen. Auf Licht- 
i» n Name und Adresse vermerken. Anzeigenpreise: die viergespaltene 
'!*> breite mm-Zeile 45 Rpf ; für Verleger- und Fremdenverkehrs- 

I  'Sen 36 Rpf.; für Stellen- und Gelegenheits-Anzeigen 23 Rpf.; für

Z u r  B e a c h t u n g !
Familien-Anzeigen und Nachrufe 15 Rpf. — Ziffergebühr für Stellenan- 
geböte RM 1.50, für Stellengesuche und Gelegenheits Anzeigen KM 0 50 — 
Anzeigenschluß: jeweils am Donnerstag der Voi woche. — Begleichung der 
Anzeigenrechnungen nur unter Einzahlung auf Postscheckkonto Beilin 
Nr. 45176 Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H.. Berlin W 35.

j^fene Stellen

^ V e rtre te r
‘ Jena/Thür. gesucht. Angeld ̂ ehaltsansprüchen an Rechts-

für Landgerichts-

Mitarbeiter (möglichst Jurist oder 
Volkswirt) zur Erledigung der Korre
spondenz in einem textilwirtschaft
lichen Unternehmen — Viertel-, Halb
tagsbeschäftigung — gesucht. An
gebote unter A . 3196 an die Anzeigen- 
Abteil. Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W 35, Lützowufer 18.

V't h UCllCIl au ivv-v-iiio
Vr) H ^nns U llr ic h  in Jena
l.y^Q thausgasse 1.

Jüngerer V e r tre te r -Assessor 
£¡¡6̂  Anwalts- und Notariatspraxis 

Uer meiner Einberufung zum 
5>h* ste für sofort oder später 

Angebote unter A . 3189 an 
¡Jlw'Abt. Deutscher Rechtsverlag, 
l \ ^ 3 5 ^  Lützowufer 18.

1 f¡¡rs U c h ! V ertreter für kurze 
Jr\ Landgerichtspraxis in Jena 
■ '%  8 s u c h t . Angebote mit
A n  1sPrüchen an Rechtsanwalt 
i \ 3 ns U llr ic h  in Jena/Thür.,
l ia s s e
»n•st. in jüngeren Jahren nachtfUL . - — o _______
£ baSlt mit Wirtschaitserfahrung 
v*Unrgen Eintritt gegebenenfalls 
W k Verwendung in den besetzten 
^rbprn Ostgebieten g e s u c h t .  -  
ijlioh.'yollen sich unter Beifügung 
i> und den üblichen Unter-
Ä  ®nden oder, soweit hier am 
V'Pa^sönüch vorstellen bei der 
1 '%as e r - G. m. b. H., Berlin-Halen- 

^nn-Georg-Straße 19.

Jurist(in) oder rechtskundiger Ange
stellter für interessante und vielseitige 
Tätigkeit in der Rechtsabteilung eines 
kriegswichtigen Industrieunternehmens 
im Sudetengau zu ehesten Dienstantritt 
gesucht. Eilangebote unter Anschluß 
von Lebenslauf, Zeugnisabschriften, 
Lichtbild und mit Angabe von Gehalts
ansprüchen und Wehrdienstverhältnis 
erbeten unter Chiffre A. 3194 an die 
Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Assessor oder A nw alt oder A n
wältin, zugelassen beim Landgericht 
B e r lin  als Mitarbeiter oder Sozius 
gesucht von Rechtsanwalt und Notar 
O. V o r tis c h , Berlin C 2, Memhard- 
straße 10, Telefon 521090.

Jt zur Vertretung in Anwalt- 
Wp Notariat evtl, zur späteren 
Sli^Hahme nach einem größeren 

/botg estfalens zu sofort gesucht.
A . 3192 an Anzeigen- 

“ lh ^  Deutscher Rechtsverlag,
Lützowufer 18.

Gesucht wird ein Sachbearbeiter und 
ein Referent mit abgeschlossener Aus
bildung und Verwaltungspraxis (mög
lichst Jurist). Volkstums- und bevölke
rungspolitische Kenntnisse erwünscht. 
Der R e ic h s fü h re r - ¡ih> Reichskom
missar für die Festigung deutschen 
Volkstums, B e rlin -H a le n s e e , Kur
fürstendamm 140.

B ü ro v o rs te h e r für Kriegsvertretung
gesucht. Rechtsanwälte Notar Justiz
rat Dr. K uh lm ey u. Heinz S chu ltze , 
Magdeburg, Breiter Weg 232a.

Qtlehranstalt

r* A . N itsch
Harzburg

^  lclun9 in Halbjahreskursen 
Leiden interessanten und 
8r©ichen Frauenberufen

kJ?
Gebäudekomplex des Instituts

fm ä n n is c h -  p ra k t is c h e  A r z t h i l f e
^Gßvi^aschinenschr., einf. u. dopp. Buchf., ärztl. Spezialbuchf., Handels- 

^ grdl. med. Unterweisg. m. Labor, med. Praktikum, Terminologie

i f ^ d s p r a c h l i c h e  K o r re s p o n d e n t in
6ri. deutsch und fremdsprachlich, Stenographie, Maschinenschreiben

>ll’?lbfe'len'lker und staatlich geprüfte Lehrkräfte. Kulturelle Sonder- 
D ung^n. Gut eingerichtetes Internat. Sehr gute Berufsaussichten

er 2000 Schülerinnen ausgebildet. Freiprospekt DR.

^tarrechtliche Großcaumorönung
" '‘t Interventionsverbot fü r raumfremde Mächte 
v°n Univ.-Prof. Dr. Carl Schmitt, Preuß. staatsrat

!*t¡̂  » • •  w c u e i ic  n u n a g c . \ r ±  ac itcu«  ------ -------
NiCr.^'aktuelles Werk! Der Verfasser schildert die Entwicklung der 

der rechtswissenschaftlichen Systematik und Begriffsbildung 
"'ässigten Frage der völkerrechtlichen Raumordnungsprinzipe. — 

W°6ra7er sich fUr die Grundlagen der Neugestaltung des europäischen 
“Jes interessiert, wird das Buch nicht nur mit Gewinn, sondern 
des übersichtlichen Aufbaues und der klaren Sprache auch 

- mit Genuß lesen.“
■  D i r e k t o r  D r .  R e in d l in  „D eu tsches  R echt“  C N r .  15I 16, 1941.

C2lehen durch den B uchhande l oder d ire k t  vo m V e rla g

Deutscher Rechtsverlog G.m.b.H./ Berlin/Leipzig/Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien I, Riemergasse 1

erweiterte Auflage. 64 Seiten. Kartoniert RM. 4.20

Bürogehilfe(in) für Landgerichts
praxis ab sofort gesucht. Angebote an 
Rechtsanwalt Dr. Ullrich in Jena/Thür.

Rechtsanwalt und Notar im Berliner 
Westen sucht in beiden Fächern per
fekte S tenotypistin. Gehalt über 
Tarif. Angebote unter A . 3195 an Aii- 
zeigen-Abteil. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Stenotypistin, im Anwaltsfach er
fahren, zu sofort oder später gesucht. 
Rechtsanwälte Dr. S chm id t u. P rae 
to r  ius, Berlin W8, Unter d. Linden 55.

Erfahr. Bürogehilfen(in) und tüchtige 
Stenotypisten(in) zum baldmög
lichsten Eintritt sucht RA. und Notar 
Dr. H e lle r, Eisenach (Thür.).

Gesuchte Stellen iü

Wer bereitet in Leipzig zum Dr. jur. 
vor? Angebote erbeten unt. A.3191 an 
Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Ä lte re r  A n w a lt ü b e rn im m t halb
wöchige Kriegsvertretung im Bezirk 
Chemnitz, Leipzig, Dresden oder Frei
berg. Zuschriften erbeten unt. A.3183 
an Anzeigen-Abteil. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Assessorin mit längerer Anwalts
praxis sucht Stellung in Industrie, 
Wirtschaft oder als Anwaltsvertreterln 
ab sofort oder später. Zuschriften mit 
Gehaltsangeboten erbeten unt. A . 3193 
an die Anzeigen-Abteilung Deutscher 
Rechtsverlag, BerlinW35,Lützowuferl8.

Bekanntmachungen 
verschiedener Art

Berliner Landgerichtsanwalt sucht 
Bürogemeinschaft oder bozietät mit 
Kammergerichtsanwalt, der zugleich 
Notar ist, möglichst Alexanderplatz od. 
Friedrichstadt (nicht nur auf Kriegs
dauer). Kriegsvertretung in gewissen 
Grenzen möglich. Angebote unt. A . 3190 
an Anzeigen-Abt. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Suche d ring e n d  3 4 Büroräume mit
Fernsprecher, möbliert oder leer im 
Berliner Westen. Rechtsanwalt Heinz 
Ku t z k i, Berlin-Wilmersdorf, Gieseler- 
straße 14, Tel. 866212.

Schreibmaschine, neu oder gut 
erhalten, dringend zu kaufen gesucht. 
Rechtsanwalt Dr. G anser, Hameln, 
Wittekindstr. 5.

Suche Rechtsvergleichendes Hand
wörterbuch für das Zivil- und Han
delsrecht des In- und Auslandes 
(Schlegelberger), Band IV, evtl, auch 
sämtl.Bände. Rechtsanw. H o ffm ann , 
Beilin-Schöneberg, Bozener Str. 13/14.

Sam mlung des Reichsgesetzblattes
der Jahre 1933 bis 1940 in gebundenen 
Jahresbänden abzugeben. Preis je Jahr
gang (2 bände) RM. 10.—. Angebote 
erbeten unter P 232 an Ala Anzeigen- 
GmbH. Dresden-A. 1, Prager Str. 6.

Zu verkaufen: Pfundtner Neubert.
Das neue Deutsche Reichsrecht Staats
anwalt Dr. Stolting, Bromberg, Fichte
platz 7.

Zu verkaufen: JW 1891-1923, Grote- 
fend 1806-1922, Neumann 1-2 0 , Rh. 
Archiv 51-109, Hdwtb. d. Staatsw. 
letzte Aufl., Hdb. d. Politik 1926, Holtz.- 
Kohler, Enzykl. d. R., Motive pp z. 
BGB. volksw. Werke u. a. Ang. an 
IVl 10, postlgd Hamm (Westf.) 2.

Juristische Bücher aus dem Nachlaß 
des gefallenen Amtsgerichtsrats Rollert 
zu verkaufen. Verzeichnis bitte an
zufordern bei Frau Erna Rollert, Halle/S., 
Albrechtstr. 4

Bürogemeinschaft zu sehr gün
stigen Bedingungen in Berlin-Doro
theenstadt bietet sich Anwaltskollegen. 
Erwünscht Kriegsvertretung, auch im 
Notariat. Angebote unter A . 3098 an 
Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

DAS OPFER DER SOLDATEN 
VERPFLICHTET DIE HEIMAT 

ZUM OPFER

G e  h e i m - A u f t r ä g e
Heirats- und Privatauskünfte, Beobach
tungen, Angestellt.-Treue, Ermittlungen, 
lieisebegleitg., Ehe- u. Alimentensaclien, 
Beweis- und Entlastungsmaterial usw.
Detektiv Otto Schultz
Hamburg 11, Neueburg 6, Ruf: 311885. 
Größte E rfo lg e  seit über 20 Jahren!

B r ie fm a rk e n
Sammler verlangt kostenlos die 
„ H A N S A - P O S T “

Eine Werbeschrift, die Freude macht und 
Werte schafft.

Max Herbst, Markenhaus, Hamburg 36/207
A nkau f von Sam m lungen

Das interlokale und interperfonale 
priaatrecht im großöeutfchen Raum

Von Dr. G . H u b e r n a g e l

84 Seiten Kart. RM. 2.70

„Die ebenso schwierigen wie interessanten Probleme des mterlokalen 
wie interpersonalen Privatrechts, die seit der Heimkehr der Ostmark in 
das Reich aufgetaucht sind, haben eine Hochflut von Zeitschriftenliteratur 
ausgelöst. Es ist das Verdienst des Verfassers, in einem Zeitpunkt, zu dem 
Erörterungen zu einem gewissen Abschluß gelangt sind, eine zusammen
fassende wissenschaftliche Vorstellung desStandes und der Lösung dieser 
Probleme zu geben." „D as deutsche Rechtsschrifttum“ , N r. 6, 1942

Zu beziehen durch den Buchhandel oder d ire k t vom V erlag

Deutscher Rechtsverlog G.m.b.H. • Berlin/leipzig/W ien
Berlin W  35, Hildebrandstr. 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse I



A n k a u f - ,  

$cUät<zuHfy und

B e r a t u n g - ,  

\/ecwedunfy m n VlacUiassen

Edgar Mohrmann
Briefmarkenfachgeschäft und vereidigter und öffentlich bestellter 

Briefmarken-Versteigerer

Ham burg 1, S peersort 6
Telegramm-Adresse Edmoro - Tel. 33 40 83,/84

N e u e r s c h e i n u n g !  S o f o r t  l i e f e r b a r :

Dos ioniigeridit als Befdiujarößinftanj
Aus der Buchreihe „Deutsches Gerichtswesen“

Von Dr. Herbert Schlieper, Landgerichtsdirektor 
304 Seiten RM 7.S0 kart.

Auf dem Gebiete der streitigen Gerichtsbarkeit sowohl wie auf dem 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird das ordentliche Beschwerdever
fahren von der Einlegung der Beschwerde an bis zur Entscheidung aus
führlich geschildert und auch die weitere Beschwerde erörtert. -  Als 
ein Sondergebiet sind ferner die Beschwerden in Mietsachen behandelt. 
Durch zahlreiche Musterbeispiele wird die Darstellung, der die neueste 

Literatur und Rechtsprechung zugrunde gelegt ist, erläutert.

Zu beziehen durch  den B uchhande l oder d ire k t  vom V erlag

® Deutscher Rechtsverlag G.m .b.H. • Berlin /  Leipzig /  Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

W ie  W te b tto

i u  e it e  J j t b t t o W t e s ic U t e u t o t y  

u m  f t d t t o  J le c k t s w a U e e e !

MILLIONEN RM 
ANTRAGSSUMME
allein seit Kriegsausbruch

sind das Ergebnis unseres bewährten 
Werbesystems, das Hundertevonehren- 
amtlichen Vertrauensmännern in allen 
Berufsgruppen des NSRB wirkungsvoll 
unterstützen.

An diesem Ergebnis ist die von uns geschaffene 
Einheits-Versicherung für Kriegsteilnehmer mit verein
fachter Aufnahme in hervorragendem Maße beteiligt.

Wenden Sie sich in allen Fragender Lebensversicherung an das Unter
nehmen des Berufsstandes. — Bei Anfragen Geburtsdatum angeben!

d e u ts c h e

A n w a t l -  u n d  V l f i t a e -  

\ J e e s ic k t m ^
Lebensversicherungsverein a. G. — Halle, Kaiserstr. 6a. 
Die Vertrauensgesellschaft des NSRB.

V & ih -a g ig e 4 e £ C d c f ia $ le H r tM  

oM;S. (Xecfoh MMfoie/LÜHMdei fä'1

B E RUF SHAF T PF L I CHT 

V E R S I C H E R U N G  GEGEN  

v e r m ö g e n s s c h a d e n

STERBEGELD-  

VE R S I C H E R U N G

Das öffentliche Rcch*
Fäl le mit  L ö s u n g e n  

Von Dr. jur. Oskar Redelberg^*’̂
Assessor beim Regierungspräsidenten w

192 Seiten
Kart.:. Rm

5.40

einen

„Geeignete Lehrbücher, die dem Rechtsstudenten o gcn Sto 'r|1ält" 
umfassenden Überblick Uber den weit verstreuten, fe ¡bt e e] ab- 
und an Beispielen die nötigen Kenntnisse vertun.. d'jesein ” 'rewiihlter. 

' -  • -------------- ---------------» k t  Ä .  ihnennismäßig wenig. Die Schrift des Verfassers . • • „„-n ie s t - - f an . 
helfen. Der Verfasser bringt eine Sammlung ge d erörtey 
tatsächlich einfacher, aber sehr lehrreicher raue . „en «ec

die wichtigsten Zweige des geltenden offen ’ ’
M in .-H a t H ornung in  „Deutsche Ver|aß

Zu beziehen d u rch  den Buchh-andel oder d . /W iel1
. / LeiP1^

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H. • ®er ' ße g
Berlin W  35. H i l d e b r a n d s arfen la«^  

Auslieferung für Alpen- undDonauß?efl,| | Riei ^ 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b- H-,

Wi r  l i e f e r n  aus.

ie Bestimmungen über dey ! { j j n
nebst ergänzenden VorscHn
Von Amtsgerichtsrat A rtu r  M e ^  5.4O 

136 Seiten AllgUst Ä P2ßfich \eX
In dem Buch sind nach dem Stand ^PjlJdarrest ej n*CRe\ch.si?San- 
sefzlichen Bestimmungen über den Jugjn en des s,nA ;r lie 
Allgemeinen Verfügungen und. R««d^e*iyS ? tim in g K e se tt* iJS  
ministers zusammengestellt. Die einzelnen ald ande efd|,rung .¡_ 
gemelkt und erläutert sowie durch Hmwei e zur den P° t
Bestimmungen ergänzt. Es will als LchtsWal,Jac| litjerhianP_
zum praktischen Dienst gleichermaßen d f"  !y5änl|ern UI' (lbtr den I 
zeistellen, den HJ - Dienststellen den Jugfvorschrif,anz“ tun hab 
allen denen dienen, die sich mit den neuen V? dam,t z y er iag
gendarrest vertraut machen müssen und pram di rekt  v _ , uitjeil

1 beziehen durch  den B uchhandel oder / le ip t i f l /
. u . Ben'11 /iÄ R f  Deutscher Rechtsverlag G.m .o.n. fle 8 d.

Berlin W 35, Hildebrands« Sud«“ "“, " *  1 
) IV / Auslieferung für Alpen- und D°nâ f en I,
-JLs  Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., ^


